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V o r e r i n n e r u n g.

G'egenwärtiger Abdruck der Kaiserlichen Wahlcapitulation hat zur Absicht, dieses
Reichsgrundgesetz mit seinen vorzüglichsten Actenstücken in Uebersicht zu bringen. Da
die allerneueste Capitulation Sr . nunmehr glorreichst regierenden Kaiser!. Majestät
Franz II. keine Abänderung als nur durch die Weglassung des Prädicats „ Lieb-
den " im Eingang erhalten hat , so hat man solche mit der vorherigen Wahlcapitu¬
lation Leopolds u . glorreichsten Andenkens als die Neueste dargestellt,

A Wahl-



Wahlcapirulatlon Joseph N.

( Eingang .)

28ir Joseph der Andere , von
Gottes Gnaden erwählter Römi¬
scher König , zu allen Zeiten Meh¬
rer des Reichs , in Germanien
König , zu Hungarn , Böheim,
Dalmatien , Croatien , Sclavo-
nien re. re. Königlicher Erb¬
prinz , Erz -Herzog zu Oesterreich,
Herzog zu Burgund , zu Loth¬
ringen und Baar rc. rc. Großher¬
zog zu Toscana rc. rc. bekennen öf¬
fentlich mit diesem Brief : Als
Wir aus Schickung des Allmäch¬
tigen , durch die aus bewegenden
triftigen Motiven und Ursachen
vorgenommene ordentliche Wahl
deren Hochwürdigsten , Emme¬
rich Joseph zu Maynz , Johann
Philipp zu Trier und Maximi¬
lian Friedrich zu Cölln , Erz -Bi-
fchofen , des heiligen Römischen
Reichs , durch Germanien , Gal¬
lien und des Königreichs Arelat,
auch Italien Ertz -Kanzlern , Un¬

serer lieben Neven und Churfür¬
sten Liebden , Liebden , Liebden,

sodann (deren Allerdurchlauchtig¬
sten , Großmachtigsten relpeäHve)
und Durchlauchtigsten relpeäiive
Großmachtigsten , Marien The¬
resien , Römischen Kayserin , zu
Hungarn und Böheim , Aposto¬

lischen Königinn , als Königinn
Md Churfürstinn zu Böheim,

Maxi-

Neueste Capltulatlon Leo-
pold il . und Franz n.

(Eingang .)

29ir Leopold (Franz ) derZwey-
te, von Gottes Gnaden , erwählter
römischer König , zu allen Zeiten
Mehrer des Reichs , König in
Germanien , zu Ungarn und
Böheim , Erzherzog zu Oester¬
reich , Herzog zu Burgund und
zu Lothringen , Großherzog zu
Toskana rc. rc. bekennen öffentlich
mit diesem Briefe : Als nach zeit¬
lichen Ableben weiland Josephs
(Leopold) desZweyten kaiserlicher
Majestät , Christmildest - und
glorwürdigster Gedächtniß , Wir
aus Schickung des Allmächtigen
durch vorgenommene ordentliche
Wahl der hochwürdigsten und re¬
spektive durchlauchtigsten Herrn
Friedrich Karl Joseph zu Mainz,
Klemens Wenzeslaus zu Trier,
und Maximilian Franz zu Kölln
Erzbischöffe , des heiligen römi¬
schen Reichs durch Germanien,
Gallien , und das Königreich
Arelat , auch Italien Erzkanzler,
Unserer lieben Neven , auch Bru¬
ders , und Churfürsten Liebden,
Liebden , Liebden , dann anstatt
Unserer als Königs in Böheim
und Churfürsten , auch der

Durchlauchtigsten und respektive
großmächtigen Herrn Karl Theo¬
dors Churfürsten zu Pfalz,
Friedrichs August Churfürsten

Z"

Project der perpetulrlichen
Wahlcapilulation.

(Eingang .)

emnach auch bey diesem
Reichstag zu Folge des Münster-
und Osnabrückischen Friedens¬
schlusses , und Reichsabschied ä.

1654 von einer künftigen ge¬
wissen und beständigen Wahlca-
pitulation gehandelt ; So ist
selbige von Chur - Mayntzischen
Reichs -Oireöiorio abgefaßt , und
mit gesammter Churfürsten , Für¬
sten und Ständen Einwilligung
in diesen Reichsabschied gebracht
worden , wie folget :



Oravamma cornmuma et
^ lonita OolIeKÜ krincixum
contra cZ^ itulationein no-

viüilLialri.

(Eingang .)

E»'S bliebe bey dem Eingang der
OrÄVLruiuulnund ^ lonitorulri acl
Cspitulationem Laroli VII . in so
ferne solche nicht schon abgethan

. und erlediget seyen , sammt de¬
ine , daß über einzelne Stellen
der neuern Kaiser ! . Wahlcapitu-
lation in der Art dießfälliger be¬
sonderer OiLVLMlnum sich aus¬
gelassen werde , jedoch mit der
ausdrücklichen allschon im Fürst¬
lichen Lonclulo vom i4ten No¬
vember 1712 enthaltenen Ver¬
wahrung , daß man dieß Orts
dadurch von dem laut Inflr . ksc.
Osuabr . VII ! . § . z . in Lomi-
1Ü8 zu vergleichen seyenden , und
im Jahr 1711 zwischen den bee-
den höhern Kollegiis vergliche¬
nem Inhalt einer ? erx>etuse nicht
abgehen wolle und demnach , das,
was der kerxetuse und den von
Kaiser !. Majestäten allschon ge¬
nehmigten , oder in solcher Art
noch errichtet werdenden Reichs¬
schlüssen nicht gemäß ist, und ge¬
meine Reichsgeschäfte , oder an¬
dere (Communis 8tatuum betrifft,
somit das dem Churfürstlichen
hohen Wahlcollegio laut des exi-
loA perpetuse in seiner Maas

zustehende jus Läcs ^ itulruiäi über-
. — schrei-

Reichsstadtische OrZvainmu

et iVlonita.

(Eingang .)

Aa

Beschwerden und Wünsche
ves Schwäbischen Reichs-

Kreises.

(Eingang .)

ey der — durch das bedauer¬
liche frühe Ableben Kaiser Jo¬
seph des Zweyten Majestät , nun¬
mehr bevorstehenden Wiederbe-
sezung des Leutschen Kaiser¬
throns , welche die göttliche Vor¬
sehung zum wahren dauerhaften
Besten des teutschen Vaterlan¬
des ausschlagen lassen wolle,
können Fürsten und Stande des
Schwäbischen Reichs - Kreises
nicht umhin , nach dem Beyspiel
voriger Zeiten , ihre sich theilS
auf die Ausübung Kaiserlicher
Regierungs - Rechte und Pflich¬
ten , theils aber auf die besonde¬
re Lage des Schwäbischen Krei¬
ses und dessen Verhältnisse gegen
das Durchleuchtigste ErzhauS
Oesterreich und dessen Schwäbi¬
sche Vorlande beziehende Wün¬
sche und Beschwerden annimmt
darzulegen , mit dem angelegent¬
lichsten Gesuch : daß diesen wich¬
tigen , langwührigen und weit
ausgebreiteten Beschwerden end¬
lich einmal , mittelst der zu verfas
senden Wahlcapitulation , berge
stalt bündig und ausgiebig abge
holfen werden mögte , dam
Sie , Fürsten und Stände di.
ses Schwäbischen Reichs - Krei¬

ses
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W . Capr
't . Joseph II.

(Eingang .)
Maximilian Joseph / Churfürst
zu Bayern , Aaverii , Herzogen
zu Sachsen , als Vormund und
Der Chursachsen Administrators
Friedrich Königs in Preuffen,
als Churfürsten zu Branden¬
burg , Carl Theodor , Churfür¬
sten zu Pfalz , und Georgen,
Königs in Großbrittanien , als
Churfürsten zu Braunschweig-
Lüneburg , des heiligen Römi-
schenReichs Ertz -Schenken , Ertz-
Truchsessen , Ertz - Marschallen,
Ertz Cämmerern undErtz -Schatzr
meistern , Unfern lieben rel

'
pscIi-

ven Neven , Mutter , Brüdern,
Oheimen und Churfürsten , ee-
ipeÄlve Majestät , und Liebden,
Liebden , Liebden, Liebden , Lieb¬
den , Gevollmachtigter Bottschaf-
ter Niklas des heiligen Römi¬
schen Reichs Fürsten Esterhazy
von Galantha Liebden , Johann
Joseph Grafen von Paumgar-
ten , Carl August Grafen von
Rex , Ehrich Christoph Edlen
von Plothow , Peter Emmanuel
Freyherrn von Zedwitz und Jo¬
hann Clamer August von dem
Busche , zur Ehre und Würde,
des Römisch - Königlichen Nah¬
men ^ und Gewalts , erhoben,
erhöhet und gesetzet seynd , de¬
ren Wir Uns auch Gott zu Lob,
dem heiligen Römischen Reich
zu Ehren , und um der Chri¬
stenheit und teutscher Nation,
auch gemeinen Nutzens willen,

bela-

N . Capit . Leopold II . und
Franz n.

(Eingang .)
zu Sachsen , Friedrichs Wil¬
helm Königs in Preuffen , als
Churfürsten zu Brandenburg,
und Georgs des Dritten Königs
in Großbrittanien , als Chur¬
fürsten zu Braunschweig - Lüne¬
burg , des heiligen römischen
Reichs Erzschenks , Erztruch-
seffes , Erzmarschalls , Erzkäm-
merers , und Erzschatzmeisters,
Unserer lieben respektive Brüder,
Oheime und Churfürsten , Lieb¬
den , Liebden , Liebden , Liebden
gevollmachtigter Botschafter , An¬
ton Theodor Reichsfürst und Erz¬
bischof zu Ollmütz , Franz Albert
Leopold Graf von Oberndorf,
Adolph Heinrich Graf von
Schönberg , Karl Fürst von der
Osten genannt Sacken , Ludwig
Friedrich von Beulwitz , zur Eh¬
re und Würde des römisch - kö¬
niglichen Namens und Gewalts
erhoben , erhöhet und gesetzt sind,
deren Wir Uns auch Gott zu
Lobe , dem heiligen römischen
Reiche zu Ehren und um der
Christenheit und teutscher Nation
auch gemeinen Nutzens willen be¬
laden , daß Wir Uns demnach
aus freyem gnädigen Willen mit
denselben Unfern lieben Neven,
Brüdern , Oheimen und Chur
fürsten , für sich und fammtliche
Fürsten und Stände des heili¬
gen römischen Reichs geding und
paktsweise dieser nachfolgenden
Artikel vereiniget , verglichen,

ange-

Project der perpetru
'rll'chen

Wahlcapuulation.



OravanünA et Courts
krüieixum.

(Eingang .)
schreitet , und doch in die neue
Kaiser !. Wahlcapitulationen ein-
gekommen ist , oder noch weiter
emgebracht werden dürfte , in
Folge der von dem hohen Für-
sienrath im Jahr 171z sä

eingelegten
'
Protestation

für gültig und verbindlich nicht
achten möge , wo dann , wenn
ein solcher Fall wider Verhoffen
«»wiederum eintreten sollte, eine
gleiche Protestation einzulegen,
solche auch an die neuerwählt
werdende Kaiser !. Majestät in
Schrifften anzuzeigen , und Al-
lerhöchstdieselbe um Veranlas¬
sung der einsmahligen gänzlichen
zu Standbringung einer perpe-
tuirlichen Capitulation , wie von
dem Fürstlichen LeHeZio im Jahr
1745 unterm 18 . Oetbr . allschon
geschehen und darauf ein Kaiser !.
Commissionsdecret ci . 6rcI . den
19 . des nemlichen Monaths
und Jahres erlassen worden ist,
nochmahlen zu belangen , auch
von allem deme die beede höchste
Reichgerrchte zu benachrichtigen
feyn dürften.

Dieses vorausgesezt , wolle
man die alte und neue Oravs-
miira rcssieälive Ivlomts aä te>
riem ^ rüculorum vorlegen.

( Eingang .)
ses , sich des ruhigen ungekränk¬
ten Genusses ihrer zustehenden
Bestzungen und Rechte , der löb¬
liche Kreis selbst aber der völli¬
gen Wiederherstellung seiner
reichsgesezmäßigen Verfassung
endlich einmal wieder erfreuen
könne.

Der erste Haupttheil dieser
Wünsche und Beschwerden des
Schwäbischen Reichs - KreiseS
beziehet sich also einerseits auf
die Ausübung der Kaiserlichen
Macht , deren Anwendung zum
Besten des Reichs und dieses
Kreises insonderheit , anderer¬
seits aber auch auf die — gegen
ihre Reichs - Verfassungswidrige
und dem Kreise schädliche Aus¬
dehnung , in der Wahlcapitula-
tion hie und da noch näher zu
bestimmende Grenzen.

( Eingang .)
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W . Capit . Joseph n.

(Eingang .)
beladen , daß Wir uns demnach
aus fceyen und hierzu gegebenen
vätterlichen auch gnädigen Willen
mit denenselben , Unseren lieben
Neven , Mutter - Brüdern,
Oheimen und Churfürsten , für
sich und sämmtliche Churfürsten,
Fürsten und Stande des heili¬
gen Römischen Reichs Geding-
und Pactsweise dieser nachfol¬
genden Articulen vereiniget , ver¬

glichen , angenommen und zuge-
saget haben , alles wissentlich
und Krafft dieses Briefs:

^ .rtiaulus I.
tz . l.

(Schütz der Christenheit , des Pabsts .)

Zum ersten , daß Wir in Zeit

solcher Unserer Königlichen Wür¬

den , Amt und Regierung die

Christenheit , den Stuhl zu Rom,

Päbstliche Heiligkeit , und christ¬

liche Kirche , als derselben Ad-

vocat in gutem treulichen Schutz
und Schirm halten , sollen und

wollen.

§ . ir.
(Erhaltung des Reichs und dessen Stän¬

de rc . bey ihren Rechten,)

Wie Wir denn auch in alle

Wege wollen die teutsche Nation,

Vas heilige Römische Reich , und

die Churfürsten , als dessen vor¬

derste Glieder , und des heiligen
Römischen Reichs Grundsaulen,

insonderheit auch die weltliche

N . Capit . Ldopold ll . und
Franz H,

( Eingang .)
angenommen und zugesaget ha¬
ben , alles wissentlich und Kraft
dieses Briefes.

l

Articulus l.
S . r.

(Schutz der Christenheit , des Pabstes,
der Kirche.)

Zum ersten , daß Wir in Zeit
solcher Unserer Königlichen Wür¬
de , Amt und Regierung die
Christenheit , den Stuhl zu Rom,
Päbstliche Heiligkeit , und christ¬
liche Kirche als derselben Advo-
cat in gutem treulichen Schutz
und Schirme halten sollen und
wollen.

§ . r.
(Erhaltung eines jeden bey seinem

Stand und Wesen,)

Wie Wir dann auch in alle
Weege wollen die deutscheNation,
das heilige römische Reich , und
die Churfürsten , als dessen vor¬
derste Glieder und des heiligen
römischen Reichs Grundsaulen,
besag der goldnen Bulle , son-

der-

Project der perpeLuirlichen
Wahlmpikulakion.

H. rtic u Ius I.

§ . i . Der erwählte Römische
König und Kayser soll und will
die Christenheit , den Stuhl zu
Rom , Päbstliche Heiligkeit und
christliche Kirch , als derselben
Advocat , in gutem treulichen
Schuz und Schirm halten,

§ . 2 , will in alle Weg die
teutsche Nation , das heilige Rö¬
mische Reich , und die Churfur¬
sten, als dessen vorderste Glieder,
besag der güldnen Bull , sonder¬
lich des i z . Tituls , dann auch
die Fürsten , Prälaten , Grafen,
Herren und Stände , sammt der
unmittelbaren freyen Reichs-
Ritterschaft , bey Ihren Hohei¬

ten . -
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W. Capit. Joseph H.

(ärt . y
Churhauser bey ihrem ?rimoZe-
nitur-Rechte , ohne dasselbe re-
üiinAi

' ren zu lassen , besag der
goldnen Bulle , sonderlich des
i z ten Tituls , dann auch die
Fürsten , Prälaten, " Grafen,
Herren und Stande (die unmit¬
telbare freye Reichs -Ritterschafft
mit begriffen) bey ihren Hoher
ten , geist - und weltlichen Wür
den , Gerechtigkeiten , Macht
und Gewalt , sonst auch einen
jeden bey seinem Stand und We¬
sen lassen.

5 m.
(insonderheit bey Sitz und Stunm auf

Reichs -Tagen,)
Bevorab aber allen und jeden

Ständen des Reichs ihren freyen
Sitz und Stimme auf Reichs-
Tagen aufrecht erhalten und oh¬
ne deren Churfärsten , Fürsten
und Standen vorhergehende Be¬
willigung, keinen Reichs -Stand,
der 8elliouem et Votum« in de¬
nen Reichs -Loließiis hergebracht,
davon provilorie, noch in son¬
stige Weise luHeuch

'ren und aus¬
schließen,

§. IV.

N . Capit . Leopold II. und
Franz H.
(^rt. 1 )̂

derlich des dreyzehenden Titels,
dann auch die Fürsten , Prälaten,
Grafen , Herren und Stande
(die unmittelbare freye Reichs-
Ritterschaft mit begriffen,) bey
ihren Hoheiten , geist - und welt¬
lichen Würden, Gerechtigkeiten,
Macht und Gewalt , wie sie die
selbe in und außer ihren Terri
torien hergebracht haben , sonst
auch einen jeden bey seinem
Stand und Wesen lassen , in
sonderheit wollen Wir die Erz
und Bischöffe bey dem bisher
ruhig besessenen Umfange ihrer
Erz - und Bisthümer, sowie ih¬
rer Metropolitan - und Diöze-
sangerechtsame, dort wo ihr jus
choecelanum und ihre geistliche
Gerichtsbarkeit durch den West¬
fälischen Frieden nicht suspen-
dirt ist , erhalten.

§ . 3 .
( insonderheit der Stande bey ihrem

Stimmrechte auf Reichs - Versamm '-
lungen,)

Bevorab aber allen und jeden
Ständen des Reichs ihren freyen
Sitz und Stimme auf Reichs
tägen sowohl , als andern reichs¬
ständischen Versammlungenauf¬
recht erhalten , und ohne der
Churfürsten, Fürsten und Stän
de vorhergehende Bewilligung,
keinen Reichsstand , der 8Mo-
nem et Votum in den Reichs-
kollegiis hergebracht , davon un¬
ter einigerley Vorwände, als,

noch

Project der perpetm
'rlichen

Wahlcapitulation.

ten , geist - und weltlichen Wür¬
den , Gerechtigkeiten , Macht
und Gewalt , sonst auch einen
jeden bey seinem Stand und We¬
sen,

§ . Z . auch allen und jeden
Ständen des Reichs ihre freye
Stimm und Sitz auf Reichsta¬
gen lassen , und ohne der Chur¬
fürsten , Fürsten und Stände
vorgehende Bewilligung keinen
Reichsstand der 8ellionem er
Votum in denen Reichs-ColleZiis
hergebracht , darvon lulpeucliren
und ausschliessen,

§



W . Capit . Joseph II.

( Art . I . )

tz. IV . ( I)
( und bey der Regierung . )

'
Noch ihrer Landesregierung,

es geschehe gleich xrovilorie , oder

in contumaciam , oder aus irgend
eine andere Weise entsetzen;

'
§ . V . (i !)

(Annahme neuer Reichs - Stande .)

Auch keine Fürsten , Grafen
und Herren in Fürstlichen oder

Gräflichen LolleZüs an - oder auf¬
nehmen , sie haben sich dann vor-

hero dazu mit einem Immeäiat-

Fürstenthum , relxeÄive Graf¬
oder Herrschaft genugsam huali-
6cirt, und mit einem standeswür¬
digen Reichsanschlag (welcher
bcyder Erfordernissen halber in

Omimsdas Nöthige fordersamst

zu reZuliren ) in einem gewissen
Kreis eingelassen und verbunden,
und über solches alles neben dem

churfürstlichen auch dasjenige

OlleZium und Denck , darinnen

sie anfgenommen werden sollen,
in die Emission ordentlich ge-
williget.

N . Capit . Leopold II . und
Franz II.
( Art . l . )

noch nicht erhaltener Belehnung,
nicht gesuchter , oder nicht ertheil-
tec Bestätigung der . Vormund¬
schaft und Landesverwaltung,
weder xrovi

' lorie noch auf sonsti¬
ge Weise suspendiren und aus¬
schließen ; V

§ . 4 . ( D
(und bep ihrer Landes - Negierung .)

Noch seiner Landesregierung,
es geschehe gleich zrrovilorie , oder
in contumaciam , oder auf irgend
eine andere Weise entsetzen;

§ . 5 . (W
(Annahme neuer Reichs -Stande . )

Auch keine Fürsten , Grafen
und Herrn in fürstlichen oder
gräflichen LolleZüs att - oder auf¬
nehmen , sie haben sich dann vor¬
her dazu mit einem Immediat-
fürstenthume , respektive Graf¬
oder Herrschaft genugsam qua¬
lifiziert , und mit einem standes¬
würdigen reichs - und kammerge¬
richtlichen Matrikularanschlage
(welcher beyder Erfordernisse hal¬
ber in comitü5 das Nöthige vor-
dersamst zu reguliren ) in einem
gewissen Kreise eingelassen und
verbunden , und über solches al¬
les neben dem churfürstlichen
auch dasjenige Collegium und
Denck , darinn sie ausgenommen
werden sollen , in die Admission
ordentlich gewilligek , also , daß
sothane Admission erst ngch voll-

Project der perpetuirlicherr
Wahlcapitulation»

§ . 5 . sollen auch keine Für¬
sten , Grafen und Herren , m
Fürstlichen oder Gräflichen Ool-
leßüs an - oder ausgenommen
werden , Sie haben sich dann
vorhero dazu mit einem Imme-
äiat - Fürstenthum , relpeAive
Graf - oder Herrschaft , genug¬
sam qualificiret , und mit einem
Standeswürdigen Reichs - An¬
schlag in einem gewissen CrayS
eingelassen und verbunden , und
über solches alles , neben dem
Churfürstlichen , auch dasjenige
OoHeAlum und Bank , darinnen
sie ausgenommen werden sollen,
in die AänMou ordentlich ge-
williget,

k. VI.
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Oravamma et klonita krlneixunr.
( Lrt . I .)

O . )
§ . 4 .

( Zusatz .)
Noch seiner Landes -Regierung , es geschehe gleich xi -ovitorie oder in Contumaciam , oder auf eme

andere Weise entsezen : Ingleichen , daß ein verschuldeter Reichsstand in so fer¬
ne es nicht aufErhebung und Verwendung der Landes - Einkünfte ankomme,
durch die Kaiserliche Debit - Kommissionen in Ausübung der Landeshoheit
nicht beschränkt werden möge.

§. 5 . - )

( Verändert und Zusaß .)
Auch keine neue Churwürden ohne des gesamten Reichs Einwilligung eiir-

führen , keine Fürsten , Grafen und Herren in Fürstlichen oder Gräflichen ColleZür an - oder

aufnehmen , sie haben sich dann vorher dazu mit einem Immelliat- Fürstenthum , ressrecüive Graf-
>der Herrschafft genugsam guslillairt , und mit einem standeswürdigen Reichs -Anschlag ( welcher
öeyder Erfordernissen halber in Comitiis das Nöthige fordersamst zu reZuliren ) in einem gewissen
Kreiß eingelassen und verbunden , und über solches alles neben denen Chur- und Fürstli¬
chen auch dasjenige ColleZium und Bank , darinnen sie ausgenommen werden sollen , in die
Million ordentlich gewilliget, erst nach vollständig bewirkter Qualisicirung erfolge.

*) „?<>a verbum initisle : auch , Ware beyzusetzen : keine neue Kurwürden ohne des gesamte*
Reichs - Einwilligung einführen.

Ibtäem loco neben dem Kurfürstlichen ponarur : Neben denen Kur - und Fürstlichen»

B



W . Capit . Joseph II.

(ärt. l .)

8 . VI.

( Erstreckung erlvfthner eomitial - Stim-
men .) ^

Wir wollen uns einer ? roro-

§ rtivn und Erstreckung des von
einer Linie eines Fürstlichen Hau-
ßes entfallenen Sitz - und Stimm-
Rechts auf die andere , so der¬
gleichen nicht hergebracht , ohne
obverstandene Chur - und Fürstli¬
cher ColleZioruin Einwilligung
für Uns allein nicht anmaffen.

§ . VII . , ,
Lxaminirung der Hnsiitaeteu der bis¬

her recipirten Ständen .)

Sodann solle wegen , deren
/ muo 1654 und zeithero aufge¬
nommener Fürsten und Stan¬
den Ordnungsmäßiger (^uslilici-

rung ( wenn es nicht bis zumAn-
tritt Unserer künftigen Regierung
inzwischen geschehen ) die Oonu-
tial - Untersuchung von Uns for-
dersamst zu Stande gebracht
werden.

- / , - - ^ .-

§ . vm. ( si)
( Der Landeshoheit und ? Lktts nicht

einzugreifen . )

Wir wollen weder denen

Reichs - Gerichten , noch sonst
je-

N » Capit . Leopold H . und
Franz H.

( /rrt . I .)
ständig bewirkter Qualifizirung
erfolge , am wenigstens aber sel¬
bige von blosen Personalsten,
die nicht mit vorbeschriebenen an
sich bereits unmittelbaren Besi-
zungen versehen sind , Statt
finden soll.

§ . 6 .
( Erstreckung erloschener Stimmen . )

Wir wollen Uns einer Pro¬
rogation und Ersteckung des von
einer Linie eines fürstlichen Hau-
ßes entfallenen Sitz - und Stimm¬
rechts auf die andere, ., so der¬
gleichen nicht hergebracht ^ ohne
obverstandene kur - imd fürstli¬
cher colleZiorurn Einwilligung
Uns alleinig nicht anmaffen.

§ . 7.
( Untersuchung der bisher aufgenom¬

menen Stände . )
Sodann soll wegen der ^ nuo

1654 und zeither aufgenomme¬
nen Fürsten und Stände ord¬
nungsmäßiger Qualifizirung die
Komitialuntersuchung , mittels
eines binnen Jahresfrist von
dem Antritte Unserer künftigen
Regierung an zuerlaffenden kai¬

serlichen Kommisfionsdecrets ^von
Uns vordersamst zu Stande ge¬
bracht werden.

§ . 8 , (s)
( Verbot der Eingriffe in die Landes¬

hoheit der Stande . )
Wir wollen weder den Reichs¬

gerichten , noch sonst jemanden,
wer

Project der perpetuirlichen
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§. 8 » und will nicht gestatten,
Saß denen Ständen in Ihren
lerri 'torÜLin Keli'Aiou , politi¬
schen und - Sachen , lud
guoLungue praetextu , wider den



ReichsMdrische Oravsmiva et
( ^rt. I.)

v

S . 8.

(Relchsgerichkliches beschwerendes Verfahren in Polizep - Sachen. )

Die Reichsgeseze und besonders der neue Reichs - Absch . io6 bestimmen zwar schon
überhaupt , daß selbst m den Policey - Sachen , welche bey den Untergerichten forrns juclic-Zna
tractirt worden sind , und durch Appellation an eines der höchsten Reichsgerichte erwachsen, nicht

Br so
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W . Capit.
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jemand , wer der auch seye , ge¬
statten , daß denen Ständen in
ihren lerritoriir in Religions-
Politischen - suliiC - OLmersI-
« nd Oiminsl - Sachen 5ub ĉ uo-
eungue krsetextu wider die
Reichs - Geseze , den Friedens¬
schluß , oder aufgerichtete recht¬
mäßige und verbindliche kaäis
vov oder eingegriffen werde»

§. n . (V
ßMssattigttng der Stände - Freyhelten

und Lallatlon alles Widrigen. )

Sollen und wollen auch Chur¬
fürsten , Fürsten und Ständen
(die unmittelbare freye Reichsrit¬
terschaft mit eingeschloffen ) ihre
AeALÜen , Obrigkeiten , Frey-
heiten , krivileZien , die diesem
unter ihnen , denen Reichs -Lon-
iiitutionen gemäß , gemachte
Duiones , zuvorderst aber die unter

Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den aufgerichtete Erb - Verbrü¬

derungen , Reichs - Pfandschaff-
ken , so , wie dieserhalben indem
LrÜruMenw kseis Vorsehung ge-

N . Capit . Leopold H . rtnd
Franz H.

( ^rt. I . )
wer der auch sey, so in als außer
dem Reiche gestatten , daß den
Ständen in ihren Territoriis , in
ihre Landeshoheits - und Regie¬
rungs - besonders in Religions-
Polizei - Kamera !- Militär - Ju¬
stiz - Lehens - Kriminal - und Gna¬
densachen iub huocungue prse-
textu wider die Reichsgeseze , den
Friedensschluß , oder aufgerichte¬
te rechtmäsige und verbindliche
xscka vor - oder eingegriffen wer¬
de, auch besonders die Städte bei
ihren wohlhergebrachten Verfas¬
sungen und gesezlichen Regie¬
rungsformen handhaben , ohne
darinn willkührliche Verände¬
rungen zu machen noch zu ge¬
statten.

§. y . (s)
( Bestätigung der Freiheiten der
Stände und der Reichsritterschaft.

Panisbriefe . )

Sollen und wollen auch Kur¬
fürsten , Fürsten und Ständen
( die unmittelbare freye Reichs¬
ritterschaft mit eingeschlossen)
ihre Hoheitsrechte , Regalien,
Obrigkeiten , Freiheiten , Privi -r

legien , die sowohl vor als auch
nach diesem Wahlvertrage ge¬
machten , und noch in Zukunft
vermöge der ihnen zustehenden
Rechte zu machenden,den Reichs-
gesezen , besonders dem West¬
fälischen Frieden ^ rt . VIII . § .
5 . gemäßen Unionen , zusorderst

aber

Friedensschluss , oder aufgerich¬
tete rechtmäßige und verbindliche

vor - oder eingegriffev
werde»

9 » Soll und will auch Chur*
fürsten , Fürsten und Ständen,
und der Reichsritterschaft , Ihre
keZsIien , Obrigkeiten , Frey-
heiten , Privilegien , die vor die¬
sem unter Ihnen , denenReichs-
Oonüi '

tutiones gemäs , gemachte
Uniones, , zuförderst aber die un¬
ter Churfürsten , Fürsten und
Ständen aufgerichtete Erb -Ver-
brüderungen , Pfandschafften,
cuncium Inikrumentum ? sci5,
Gerechtigkeiten , Gebräuche und
gute Gewohnheiten , so Sie bis-
hero gehabt , oder in Uebungge¬
wesen, ^ » Wasser und Land, auf
gebührendes Ansuchen , ohne
Weigerung und Aufhalt in be-

ßän-



r ReichsstädtlscheOravammäet
( ärt . I .)

so leicht die Appelkationsprozeße , noch weniger Inhibitionen erkannt werben sollen . Weil je¬

doch viele neuere Reichsgerichtliche Erkenntniße zu offenem Tage legen , daß diese Reichsgesez-
liche Vorschrift nicht allerdings beobachtet worden , und besonders den Reichsstädten hieraus
mancherley Beschwerden erwachsen ist ; so wäre darauf anzutragen , daß die Scheidewand zwi¬
schen Policey - und Iustizsachen genau und richtig bestimmt und gezogen , den Reichsgerichtenaber
die Weisung ertheilet werden möchte , sich in Policey -Sachen , vorzüglich solche , welche die ge¬
meine Wohlfarth , Sicherheit und den Nahrungs -Stand zum Gegenstände haben , in so lange hie¬
bei kein leZitimiiz contrsäiistor ex jure guscllto auftrette , auf keine Weise einzumischen , son¬
dern diese , wie billig , einer jeden Orts - und Landes - Obrigkeit zu überkaffen.

Daber denn auch in Gemäßheit der im ^ rt . l . §. 8 . Lapit . allschon liegenden Disposition
bey innern weder die Grundverfaffung , noch jurs tertiorum , noch Justiz -Sachen , sondern blos
das kouum publicum betreffenden , mit Einverständnis der Bürgerschaft oder der bürgerlichen Aus¬

schüße gemachten Magistratischen Anordnungen eine Kaiserliche Genehmigung vor - oder nachher
auszuwirken , nicht erforderlich sey ; und wenn allenfalls auch Bürger - Ausschüße mit dem Magi¬
strat nicht verstanden sind , durch dergleichen Widersprüche die Städte in Ausübung der ihnen zu¬
ständigen Territorial -Superiorität , durch Reichsgerichtliche Inhibitionen line plenarisL causse co-

xnitiouc nicht gehemmt , überhapt auch die Regiments - Verfassung conservirt und ohne genügliche
Vernehmung der gesummten hierunter betheilten Bürgerschaft , durch Reichsgerichtliche . Ordinatio¬
nen nicht abgeändert oder gar umgekehrt werde.

§. y.
( Ertheilung der Panisbriefe gegen älteres Herkommen und Besitzstand ) .

Je entfernter die Reichsstädte überhaupt sind , eines Römischen Kaisers Majestät irgend eines

Ihrer allerhöchsten Gerechtsame anstreiten zu wollen , desto mehr können sie sich versprechen , Bey-
fall zu finden , wenn sie den Antrag dahin richten , es möchte in der künfftigcn Wahlkapitula¬
tion Vorsehung getroffen werden , damit künfftig keine Panisbriefe auf Gotteshäußer und Stifter,
als nur auf solche , wo sie von jeher durch ununterbrochenen Besizstand hergebracht sind , erthei¬
let , auch der für dergleichen Pfründen etwa abzureichende Geldbetrag auf keine Weife gesteigert werden.

^
Dieses ivtomtum ist zwar unter deu Reichsstädtischen Momtis selbst das i ; te und lezte , gehört aber seinem
Gegenstände nach hieher.

H.-

B s O
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i .)
schehen,Gerechtigkeiten Gebrauch
und gute Gewohnheiten , so sie bis-

hero gehabt , oder in Uebung gewe¬

sen, zuWasser und Land, auf ge¬
bührendes Ansuchen , ohne Wei¬

gerung und Aufenthalt , in bestän¬

diger korm cori6rmiren , sie auch
dabey als Römischer König hand¬

haben und schüzen, und nieman¬

den einiges krivileZimm darwi¬

der ertheilen ; Und da einige Voc¬

oder bey währenden Kriegen er-

theilet , so im Friedensschluß
nicht approdiret , dieselbe gänz¬

lich cslliren und annnlliren , auch

hiermit cassirt und »nnullirt ha¬
ben.

§ . X.

(Der Evangelischen Vorbehalt , wegen
der Päbstlichen ^ ävocaüe . )

So viel aber in diesem Arti-

cul den Stuhl zu Rom , päbst-

liche Heiligkeit betrift , wollen die

der Augsburgischen consiellion

zugethane Churfürsten für sich
und ihre Kelißivns - Verwandte,

Für-

-

N . CapLt. Leopold l ! , und
Franz Ll.
( ^rt. i .)

aber die unter Kurfürsten , Für¬
sten und Ständen aufgerichteren
Erb - Verbrüderungen , Reichs-
Pfandschaften , so , wie dieser-
halben in dem Inlirumeiito ? a
ci§ Vorsehung geschehen , Ge¬
rechtigkeiten , Gebräuche , und

gute Gewohnheiten , so sie bis¬

her gehabt , oder in Uebung ge¬
wesen , zu Wasser und Lande,
auf gebührendes Ansuchen , oh¬
ne Weigerung und Aufenthalt,
in beständiger Form konfirmiren,
sie auch dabei als römischer Kö¬

nig handhaben und schüzen, und
Niemanden einiges Privilegium
dawider , ertheilen ; und da einige
vor oder bei währenden Krie¬

gen ertheilet , so im Friedens¬
schlüsse nicht approbiret , diesel¬
ben gänzlich kassiren und annulli-
ren,auch hiermit kassirt und annul-
lirt haben ; Wir sollen und wol¬
len auch keine Panisbriefe auf
Klöster und Stifter im Reiche
verleihen , als wo und wie Wir

dieses kaiserliche Reservat recht¬
lich hergebracht haben.

§ . io.

( Vorbehalt der A . K . Verwandten
wegen -des päbstlichen Schuzes .)

Soviel aber in diesem Artikel
den Stuhl zu Rom und päbstliche
Heiligkeiten betrift , wollen die
der augsburgischen Konfession
zugethane Kurfürsten , für sich
und ihre Religionsverwandte,

Für-

ProjecL der perpetuirlichm
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ständiger Form conlirrniren , Sie
auch darbey als Römischer Kö¬

nig handhaben , und schüzen, und
niemanden einig krrvileZium dar¬
wider ertheilen , und da einige
vor oder bey wahrenden Kriegen
ertheilet , so im Friedensschluß
nicht approbiret , dieselbe gänzlich
calliren und LunnIliren , auch hier¬
mit LLÜlrt und LliuuUirt haben.

l o . So viel aber m die¬
sem ^ rticul den Stuhl zu Rom,
und Päbstliche Heiligkeit betrift,
wollen die der Augspurgischen
Oonkellron zugethane Churfür¬
sten , vor sich und Ihre keli-

Zions -Verwandte , Fürsten und
Stände , Kayserliche Majestät
darmit nicht verbunden haben,

gestal-
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(^rt. I. )
Fürsten und Stände (inschlüsii

'
g

derselben KeliZion zugethaner
freyen Reichsritterschafft ) Uns
damit nicht verbunden haben, ge¬
stalten dann auch gedachte ^ .ckvo-
catia dem l^eliZion - und krolam
auch dem Münster - und Osna-
brückischen Friedensschluß zu
Nachtheil nicht angezogen, noch
gebrauchet , sondern denen obge¬
dachten Churfürsten , und fammt-
lichen ihren ^ eliZiom - Verwand¬
ten , im Reich gleicher Schuz
geleistet werden - olle»

§. xr.
(Der EvangelischenIntercsilioNLlssund

Beschwerden , auch Proeesse in keli-
- Sachen .)

Wo auch selbige sich gegen
das lnslrumentum ? 3Ll8, Nürn-
bergischen Lxecutiom - k.evel 8^
»rcliorem mockum Lxeguencki

'
,

und andere Reichs - Louüitutio-
ue8 beschwehrt zu seyn erachteten,
sollen und wollen Wir Uns auf
ihre , der Augsspurgischen Oon-
5eMon8 - Verwandten , Churfür¬
sten , Fürsten und Standen (die
Reichs - Ritterschafft mit einbe¬
griffen) sammt oder sonders , an
Uns thuende Vorstellungen , oh¬
ne allen Anstand , obgedachten
Reichs - Grund - Gesezen gemäß,
entschließen, so fort sothaae Un¬
sere Entschließung denenselbenzu
wissen zu thun , solche auch ohn-
gesäumt zum würcklichen Voll¬

zug

N . Capit . Leopold II . und
Franz il.

( ^ rt. I .)
Fürsten und Stände ( einschließ¬
lich derselbigen Religion zugetha¬
ner freien Reichsritterschafft ) Uns
damit nicht verbunden haben , ge¬
stalten dann auch gedachte Advo-
katia dem Religions - und Pro¬
fan - ar ĉh dem Münster - und
Osnabruckischen Friedensschlüsse
zum Nachteile nicht angezogen,
noch gebrauchet, sondernden ob-
gedachten Kurfürsten und sämmt-
lichen ihren ReligionSverwand-
ten im Reiche gleicher Schuz
geleistet werden soll«.

n ..
(Mligions - Beschwerde» .)/

Wv auch selbige sich gegen
das lnttrumentum ? 3Li8, Nürn-
bergischen Exekutions - Rezeß ,
araliorem iriockum exeguencki
und andere Reichskonstitutio¬
nen beschwert zu seyn erachteten,
sollen und wollen Wir Uns auf
ihre , der augsburgischen kon-
feffionsverwandten Kurfürsten,
Fürsten und Stände ( die
Reichsritterschafft mit ^ einbegrif¬
fen) sammt oder sonders, an Uns
thuende Vorstellungen , ohne al¬
len Anstand , obgedachten Reichs-
Grundgesezen gemäß entschlie¬
ßen , sofort sothane Unsere Ent¬
schließung denselben zu wissen
rhurr , solche «auch ungesäumt
zum wirklichen Vollzüge bringen,

Project der perpetuirlichen
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gestalten dann auch gedachte
voeatis dem kelichon - und kio-
f3n - auch dem Münster - und Ds-
nabräckischen Friedenschluß zum
Nachtheil , nicht angezogen nock-
gebraucht , sondern denen obge¬
dachten Churfürsten , und sämt¬
lichen Ihren KejiAlon8 - Ver¬
wandten im Reich , gleicher
Schuz geleistetwerden solle, wie
Er Ihnen , Churfürsten und
sämtlichen ihren ke1iAion8 - Ver¬
wandten auch solches , Kraft die¬
ses , verspricht , und sich hiemid
dazu verbindet»

M ^ ^
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( ^ rt. I . )
zug bringen , keineswegs aber
in cauiiL reliZiom

'
s Processe ver-

statten , sondern darunter lediglich
oberwehnten Reichs -Ärund -Ge-

sezen nachgehen , nicht weniger
daran seyn , daß die bey Antritt

Unserer Regierung noch unerle¬

digt gebliebene ke1iZ !on § > Be¬

schwehrden des - fordersamsten
Reichs - Gesezmäßig abgethan
werden , wie Wir ihnen Chur¬
fürsten und sammtlichen ihren
^ ellZions - Verwandten , ein glei¬
ches aber auch jenen der katholi¬
schen k .eIiZion , Kraft dieses,
versprechen , und Uns hiern ^ t zu
einem wie andern verbinden.

ArtlcuIuL II.
8 . l.

(Des Reichs Schirmung tc .)
Wir sollen und wollen das

Reich , soviel in unfern Kräften
ist , schirmen und vermehren.

8. H.
( Ausschließung alles Erb - Rechts lc.)

Uns keiner Luecsüion oder

Erbschaft desselben anmassen,
unterwinden noch unterfangen,
noch darnach trachten , dasselbe
auf Uns , Unsere Erben und

Nachkommen , oder auf jeman¬
den anders zu wenden,

8 , m.
( Beobachtung der guldnen Bulle , Re¬

ligion - und Land - auch Westphäli-
schen Friedens , und anderer Reichs-
Geseze . )
Wollen die güldene Bulle,

den Frieden in keliZions - und
kr ->

N . Capit . Leopold II .
' und

Franz II.
( tUt . I .)

keineswegs aber in cLulls reli ^ io-
niL Prozesse verstärken , sondern
darunter lediglich oberwähnten
Reichs - Grundgesezen nachge¬
hen , nicht weniger daran seyn,
daß die bei Antritte Unserer
Regierung noch unerledigt ge¬
bliebenen Religions - Beschwer¬
den des vordersamsten reichsge-
sezmaßig abgethan werden ; wie
Wir Ihnen Kurfürsten und

sammtlichen ihren Religions-
Verwandten , ein Gleiches aber

auch jenen der katholischen Re¬

ligion , kraft dieses versprechen,
und Uns hiermit zu einem wie
anderm verbinden.

^ . rticulus II.
8 , i.

(Schuz des Reichs . )
Wir sollen und wollen das

Reich , so viel in unfern Kräften
ist , schirmen und vermehren

8 . 2 ,
( Ausschliesung des Erbrechts .)

Uns keiner Sukzession oder

Erbschaft desselben anmassen , un¬
terwinden , noch unterfangen,
noch darnach trachten , dasselbe
auf Uns , Unsere Erben und
Nachkommen , oder auf jemanden
anders zu wenden.

8 . 3 .
(Beobachtung der Reichsgrundgeseze .)

Wollen die goldene Bulle , den

Frieden in Religions - und Pro¬
fan-

Projekt der perpetuklichen
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Articulus II.

§ . i . Der Römische Kaiser
soll und will Reich , so viel
in seinen Kräften ist , schirmen
und vermehren,

§. 2 . sich keiner 8uccelliorr

oder Erbschaft desselben anmas¬
sen , unterwinden , noch unter¬

fangen , noch darnach trachten,
dasselbe auf sich , seine Erben
und Nachkommen , oder auf je¬
mand anders , zu wenden;

H . z . Will die güldene Bul¬
le , den Frieden in Religions - und
krolsn -Sachen , den Land -Frie¬
den , sammt der Handhabung
desselben , wie er auf dem zu
Augsburg im Jahr 155 Z gehal¬

tenen



> W . Capit. Joseph II.

(Xrt . II .)
kroksn - Sachen , den Land -Frie¬
den , sammt der Handhabung
desselben , wie er auf dem zu
Augsburg im Jahre 1555 ge¬
haltenen Reichs -Tage aufgerich-
tet , verabschiedet , verbessert,
auch in denen darauf erfolgten
Reichs -Abschieden , wiederhohlet
und con6rmiret worden , sonder¬
lich aber obgedachte Münster-
and Osnabrückische Friedens-
Schlüsse , bevorab was Art . 5.
H . 2 , und Art . 8 - de duribus 8tL-
^ am , wie auch Art . 7 , unsnimi
Huogue etc . (als nach dessen Inn-
Halt all dasjenige was denen ca-
tholischen und Augsburgischen
Oonfeillons - Verwandten Stan¬
den , die dieser K.e1iZion zugetha-
ne Freye Reichs -Ritterschaft mit
eingeschloffen , auch denen al¬
lerseitigen Unterthanen zu Gu¬
tem in gegenwärtiger Lspituls-
tion verglichen , und verordnet
worden , ebenfalls , denjenigen,
welche unter diesen keformirte
genennet werden , zustehen und
zu statten kommen sollen) begrif¬
fen , sodann den Nürnbergischen
Lxecutions - Access , wie auch in¬
sonderheit alles dasjenige , was
bey vorigen Reichs -Tägen verab¬
schiedet und geschlossen , und die
durch die nachfolgende Reichs-
Lonliltutionen und Geseze nicht
wieder aufgehoben worden , oder
bey Reichs -Tägen ferner für gut
befunden , und geschloffen werden

N . Capit . Leopold H . und
Franz II.
( Art . II .)

fansachen , den Landfrieden sammt
der Handhabung desselben , wie
er auf dem zu Augsburg im Jahr
r555 gehaltenen Reichs - Tage
aufgerichtet , verabschiedet , ver¬
bessert , auch in den darauf er¬
folgten Reichsabschieden wieder¬
holet und konfirmiret worden,
sonderlich aber obgedachte Mün¬
ster und vsnabrückische Friedens¬
schlüsse, bevorab was im leztern
Art. V . § . 2 , und Art. Vlll . de
juribur Katumrr , wie auch Art.
VII. imsm'mi guo^ue ete . (als
nach dessen Inhalt all dasjenige,
was den katholischen und augs¬
burgischen konfessionsverwanden
Ständen , die dieser Religion zu-
gethane freie Reichsritterschaft
miteingeschlossen , auch den al¬
lerseitigen Unterthanen zu Gu¬
tem in gedachten Friedensschlüs¬
sen verglichen und verordnet,
auch zum Theil in gegenwärtiger
Kapitulation wiederholet oder
von neuem verfügt worden , eben¬
falls denjenigen , welche unter
diesen Reformirte genennt wer¬
den , zustehen , und zu statten
kommen sollen, ) begriffen , sodann
den nürnbergischen Exekutionsre¬
zeß , wie auch insonderheit alles
dasjenige , was bey vorigen
Reichstägen oder Reichsdeputa¬
tionen verabschiedet und geschlos¬
sen, und durch die nachfolgenden
Reichskonstitutionen und Geseze
oder das rechtmäßige Reichsher-

E kom-
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tenen Reichs - Tag aufgerichtet,
verabschiedet , verbessert , auch
in denen darauf erfolgten Reichs-
Abschieden wiederhohlet und con-
frmiret worden , sonderlich aber
obgedachten Münster - und Os«
nabrückischen Friedens - Schluß,
bevorab , was sowol in Art . V.
H . 2 . Art. VIll . juribuL§ta<-
tuum , wie auch articulo : uriL-
nimi guol^ue 7 , (nach Jnnhalt
dessen alles dasjenige , was den
Catholischen und Augsburgischen
Confessions - Verwandten Stän¬
den und Unterthanen in gegen¬
wärtiger Opitulatlou zu gutem
verglichen und verordnet , denen,
welche unter ihnen Reformirte
genennet werden , zustehen und
zu statten kommen solle) begrif¬
fen , und den Nürnbergischen
LxecutiouL - kecelL , wie auch in¬
sonderheit alles dasjenige , was
bey vorigen Reichs -Tägen verab¬
schiedet und geschlossen worden,
und bey künftigen Reichs -Tägen
ferner für gut befunden , und ge¬
schlossen werden möchte , gleich
wäre es dieser Ls ^ itidation von
Worten zu Worten einverleibt,
stet, fest und unverbrüchlich und
unter keinerley Vorwand , er
seye wer der wolle , ohne Chur-
Fürsten , Fürsten und Stände,
auf einem Reichs - oder ordinsri
OeputLtionL - Tag vorgehende Be¬
willigung daraus schreiten , son-
dery dasselbe , gebührend handha¬

ben.



W . Capit . Joseph II.

(^ rt . II .)
mochte , gleich wäre es dieser
<^3j) iwlstion von Worten zu
Worten einverleibet , steet , fest
rind unverbrüchlich halten , und
unter keinerley Vorwand , erseye
wer er wolle , ohne Churfü,rsten,
Fürsten und Ständen auf einem
Reichs - oder orchnsri Oeputs-
riouL - Tag vorgehende Bewilli¬
gung , daraus schreiten , sondern
dasselbe gebührend handhaben,
und darwider niemand beschwe¬
ren , noch durch andere beschwe¬
ren lassen , auch nicht gestatten,
daß in kelißions - Sachen jemand
dem Inürumento ksLi's , dem

Nürnbergischen Lxecution8 - k .e-
Le5§, und denen mit andern ha¬
benden ksAi 'r entgegen , verge¬
waltiget , xraviret oder turdiret
werde , wie auch , daß an eini¬

gen Orten , von welchen das In-
llrumentum kaLis 6i8^)Oniret , in
LcelelisllieiL et koliticis ^ lud

^uoeungue praetextu , oder un¬
gleicher Auslegung desselben , da¬

gegen oder wider die im Reichs-
Abschiede äe ^ o . 1555 einver¬
leibte Lxecutions - Ordnung äi-
reäle vel inäireÄe gehandelt
werden

N . Capit . Leopold H. und
Franz II.

c ^it. il .)
kommen nicht wieder aufgehoben
worden , oder bey gleichmäßigen
Reichsversammlungen ferner für
gut befunden und geschlossen wer¬
den mögte , mit Inbegriffe der
über den Beitritt und die Ein¬
willigung zum Dreßdner und
teschner Frieden vorhandenen
Reichsschlüße , gleich wäre es
dieser Kapitulation von Worten
zu Worten einverleibet , stet,
fest und unverbrüchlich halten,
und unter keinerley Vorwandte,
er sey wer er wolle , ohne Kur¬
fürsten , Fürsten und Stände,
auf einem Reichs - oder Deputa¬
tions -Tage vorgehende Bewilli¬
gung , daraus schreiten , sondern
dasselbe gebührend handhaben,
und dawider Niemanden beschwe¬
ren , noch durch andere beschwe¬
ren lassen , auch nicht gestatten,
daß in Religionssachen jemand
den lnllruincnto kaLi5 dem nürn¬

bergischen Executionsrezeffe , und
den mit andern Reichsständen
oder Landstanden reichsverfas-
sungsmäßig errichteten Verträ¬

gen , und diesen gemäß ausge¬
stellten Reversalien entgegen ver¬
gewaltiget , graviret und turbi-
ret werde , wie auch , daß an ei¬

nigen Orten , von welchen das

. Inürumentum kscis disponiret,
in LcclelislliciL et koliticis lud

guocungue prsetextu oder un¬
gleicher Auslegung desselben , da¬

gegen oder wider die im Reichs-
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ben , und darwrder niemand be¬

schweren , noch durch andere be¬

schweren lassen , auch nicht ge¬
statten , daß wider die im Reichs-
Abschied ^ nno i z 5 5 einverleib¬
te LxeLutions - Ordnung äireäle
vel mäiioäle gehandelt werde,

X

4 . IV.



W . Capit . Joseph II.

( Lrt . II.)

r . iv.
(Der Reichsgeseze Erneuer - und Ae»-

derrins ;)

Desgleichen auch andere des

heiligen Reichs -Ordnungen und
Geseze , so viel dem obgedachten
im Jahr 1555 zu Augsburg
aufgerichteten Reichs - Abschied
und mehrerwehntcm Friedens-
Schluß nicht zuwider seynd , er¬
neuern , und dieselbe mit Lon-

Churfürsten , Fürsten und
Ständen , wie es des Reichs Ge¬
legenheit jederzeit erfordert , bes¬
seren , keineswegs aber , ohne
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den auf ReichS -Tägen gleichmä¬
ßig vorgehende Bewilligung än¬
deren ;

§. v.
(Auch Interpretation)

Vielweniger neue Ordnungen
und Geseze im Reiche machen,
noch allein die Interpretation de¬
ren Reichs -Sazungen und Frie¬
dens -Schlusses vornehmen , noch
dergleichen dem Reichs -Hof -Ra-
the oder Cammergerichte gestat¬
ten , sondern mit gesammter
Ständen Rath und Vergleichung
-auf Reichs -Tägen damit verfah¬
ren , zuvor aber darinn nichts
verfügen noch ergehen lassen, als

N . Capit . Leopold II . und
Franz H.

( ärt . n .)
abschiede 6e anno l 555 einver¬
leibte Exekutionsordnung äireäle
vel inäireäle gehandelt werde»

§. 4.
( Erneuerung und Aenderung

' der
Reich sgeseze. )

Desgleichen auch andere des

heiligen Reichs Ordnungen und

Geseze , so viel dem obgedachten
im Jahr 1555 zu Augsburg
aufgerichteten Reichsabschiede
und mehr erwähnten Friedens¬
schlüsse nicht zuwider sind , er¬
neuern , und dieselben mit Kon¬

sens Kurfürsten , Fürsten und
Stände , wie es des Reichs Ge¬

legenheit jederzeit erfordert , bes¬
sern , keineswegs aber ohne Kur¬

fürsten , Fürsten und Stände

auf Reichstagen gleichmäßig vor¬

gehende Bewilligung andern;

§. 5 .
(Errichtung und Auslegung derselben)

Vielweniger neue Ordnungen
und Geseze im Reiche machen,
noch allein die Interpretation der

Reichs -Sazungen und Friedens¬
schlußes vornehmen , noch der¬

gleichen dem Reichs -Hofrath oder

Kammergerichte gestatten , son¬
dern mit gesammter Stände

Rath und Vergleichung auf
Reichstägen damit verfahren , zu¬
vor aber darinn nichts verfügen
noch ergehen lassen , als welches

C L sol-
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§ . 4 . desgleichen auch ande - -
re des Heiligen Reichs Ordnun¬

gen und Geseze , so viel die im
obgedachten Reichs - Abschied im

15 5 5sten Jahr zu Augsburg auf¬
gerichtet , und mehrerwehntem
Friedens - Schluß nicht zuwider
seynd , erneueren , und dieselbe
mit Lonlen § Chur -Fürsten , Für¬
sten und Stände , wie es des
Reichs Gelegenheit jederzeit er¬

fordert , besseren , keineswegs
aber ohne Chur -Fürsten , Fürsten
und Stände auf Reichs - Tägen
gleichmäßig vorgehende Bewilli¬

gung ändern,

§ . 5 . vielweniger neue Ord¬

nungen und Gesaz im Reich ma¬
chen , noch allein die Interpret »,
tion der Reichs -Sazungen und
Friedens - Schlusses vornehmen,
sondern mit gesummten Ständen
Rath und Vergleichung auf
Reichs - Tägen damit verfahren,
zuvor aber darinn nichts verfü¬
gen , noch ergehen lassen,
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(ärt . il .)
welches solchenfalls ungültigund
unverbindlich seyn soll.

§ . VI.
(Wider den Westfälischen Frieden

laufferrde Schriften undkrotetta-
tiones .)
Zumalen auch diejenige, so

sich gegen jezt ermeldeten Frie¬
densschluß, und darinnen bestät-
tigten KeliZlous - Frieden , als
ein immerwahrendes Band zwi¬
schen Haupt und Gliedern, und
diesen unter sich selbsien zuschrei¬
ben , oder etwas in öffentlichen
Druck heraus zu geben, (als da¬
durch nur Aufruhr , Zwietracht,
Mißvertrauen und Zank im
Reiche ungerichtet wird, ) unter¬
nehmen würden , oder sollten,
gebührend abstraffen, die Schrift
und Abdruck csillren und gegen
die ^ mliores sowohl , als Lom-
xlices , wie erst gemeldet , mit
Ernst verfahren , auch alle wider
den Friedensschluß eingewendete
krotelistioncs und Lontrsülätio.
ne « , sie hahey Nahmen wie sie
wollen , und rühren woher sie
wollen , nach besag erst gedach¬
ten Friedens-Schluffes, verwerf-
fen und vernichten, wie sie dann
auch lqngst verworffen und ver¬
nichtet seynd . /

. . § . vn. -,- -
(Reichs -Hoftathsund Bücher-6ommif-

l-tristr - Aufführung gegen beyderley
Religion , - Verwandte . )
Auch weder dem Reichs -Hof-

Rathe, nochdemBücher-LOm-
miÜ»-

N. Capit . LeopoldII. und
Franz il.

il .)
solchenfalls ungiltig und unver¬
bindlich seyn soll.

(§ . . 6 .
(Verbot der Schriften wider de» Re-

ligions - und westfälischen Frie¬
den.)
Zumal auch diejenigen, so sich

gegen jezt ermelden Friedens¬
schluß und Mrinn bestätigten
Religionsfrieden , als ein im¬
merwährendes Band zwischen
Haupt und Gliedern , und die¬
sen unter sich selbst zu schreiben,
oder etwas in öffentlichenDruck
heraus zugeben (als dadurch nur
Aufruhr, Zwietracht , Mißtrauen
und Zank im Reich angerichtet
wird) unternehmen würden oder
sollten , gebührend abstraffen, die
Schriften und Abdruck kassiren,
und gegen diech.utlioie8 sowohl
als Oolnplice » , wie erst gemel¬
det , mit Ernste verfahren auch
alle wider den Friedensschluß ein¬
gewendete krotestsUioner und
OontrsäiAiones, sie haben Na¬
men wie sie wollen, ûnd rühren,
woher sie wollen, nach besag erst
gedachten Friedensschlußes ver¬
werfen und vernichten , wie sie
dann auch langst verworfen und
vernichtet sind.'

i - - - - ' - , -

§ . 7.
(Reichshofrath und Bücherkommissa-

rius gegen beiderlei Religionsver-
wande.)
Auch weder den Reichsgerich¬

ten , nochdemBücherkommissa-
riuS
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§ . 6. zumalen auch diejenige,
so sich gegen jezt ermelden Frie¬
dens - Schluß , und darinn be¬
stätigten Religions-Frieden , als
ein immer währendes Band zwi¬
schen Haupt und Gliedern , und
diesen unter sich selbsien, zu schrei¬
ben , oder etwas in öffentlichen
Druck heraus zu geben , (als da¬
durch nur Aufruhr , Zwietracht,
Mißtrauen und Zank im Reich
angerichtet wird,) unternehmen
würden oder sollten , gebührend
abstraffen, die Schriften und Ab¬
druck cailiren , und gegen die
^ utores sowohl , als Lomplices,
wie erst gemeldet, mit Ernst ver¬
fahren , auch alle , wider den
Friedens - Schluß eingewendete
kroteliLtioiie§ und LontrsäiÄio-
ne§, sie haben Nahmen wie sie
wollen, und rühren woher sie
wollen, nach Besag erst gedach¬
ten Friedens-Schluffes verwerf-
fen und vernichten.
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( .̂ rt . II .)
miilsrio zu Frankfurth am
Mayn , verstatten , daß jener
auf des kiLcsIs oder eines andern
Angeben , in Erkennung , Fort-
sezung und Aburtheilung deren
krocellen , sodann gebührlicher
Lxecution , und dieser in Lenlir-
und Lonliscirung deren Bücher,
einem Theile mehr als dem an¬
dern levoiiirre.

§. vm.
s/mdoUci «tc. sind Oenlur etc.

ftey . )

Am wenigsten aber sich an¬
maste , denen heilsamen Reichs-
Sazungen zuwider über neue
LöitioneL deren Augsburgifches
Ooriseilions - Verwandten li'br-o-
rum l^ mbolicorum , so sie vor
oder nach dem Kelißions - Frie¬
den dafür angenommen , oder
noch annehmen möchten , den
kiscsl zu hören , oder krocelle
ausgehen zu lassen , gleichen
Rechtens sollen auch die Catho-
lische ihres Orts zu genießen ha¬
ben , jedoch daß von beyden Thei-
len in denen künftig neu zu fer¬
tigenden Schrifften oder Bü¬
chern , alle anzügliche und schmäh¬
liche Ausdruckungen gegen bey-
derley KeliZionen im Reiche de¬
nen heilsamen Sazungen gemäß
vermieden bleiben , und sich de¬
ren enthalten werde.

^ rti-

N . Capit . Leopold II . und
Franz II.

(ärt . n .)
rius zu Frankfurt am Main ver¬
statten , daß jene auf des Fiscals
oder eines andern Angeben in
Erkennung , Fortfez - und Abur -'

theilung der Prozesse , sodann ge¬
bührlicher Execution , und dieser
in Zensirung oder Beurtheilung
und Konfiszirung der Bücher,
einem Theile mehr als dem an¬
dern favorisiren;

§ . s.
(Freiheit der symbolischen Bücher.

Verbot gefährlicher Bücher .)

Am wenigsten aber sich an-
massen , den heilsamen Reichs-
sazungen zuwider über neue Lck-
tiones der augsburgischen Kon-
festionsverwandten librorum lim-
Kolicol -um , so sie vor oder nach
dem Religionsfrieden dafür ange¬
nommen , oder noch ännehmen
mögten , den Fiskal zu hören,
oder Prozesse ausgehen zu las¬
sen, gleichen Rechtes sollen auch
die Katholischen ihres Orts zu
genießen haben , jedoch daß von
beiden Theilen in den künftig
neu zu fertigenden Schriften
oder Büchern , alle anzügliche
und schmälige Ausdrücke gegen
die beiderlei Religionen im Rei¬
che den heilsamen Sazungen ge¬
mäß vermieden bleiben , und sich
deren enthalten , überhaupt aber
keine Schrift gedultet werde , die
mit den symbolischen Büchern
beiderlei Religionen , und mit

C z den
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H.rticulur l ! I°
§. l.

(HvchachtMgder Churfürsten,)

Wir sollen und wollen des hei¬
ligen Römischen Reichs Chur¬
fürsten , als dessen innerste Glie¬
der , und die Hauptsäulen des
heiligen Reichs jederzeit in son-
derbahrer hoher eouLäeratton
halten.

§ . n . (M. )
(Ihre Titulatur aus der Reichs -Canz-

ley .)
Denenselben wie bereits im

Eingänge dieser Unserer csxüm-
Lation geschehen , also auch furo-
hin das kraeäicst Ii.e5pe6live
Hochwürdigst und Durchlauch¬
tigst zulegen, und damit comi-
nuiren z

z . M.
(Ihre zu Rathziehung in allen wichti¬

gen Sachen .)
Sodann in wichtigen Sachen,

so das Reich antreffen , nach An¬
leitung der güldenen Bulle , je¬
doch dem Friedens-Schluß ohne
Abbruch, ihres Raths , Beden¬
kens und Gutachtens Uns ge-

brau-

N. Capit . Leopold H. und
Franz n.
(ärt . II.)

den guten Sitten nicht verein-
barlich ist, oder wodurch der Um¬
sturz der gegenwärtigen Verfas¬
sung vder die Störung der öf¬
fentlichen Ruhechrfördertwird.

^ ^ rticulur Hl.
§ . r.

(Besondere Hochachtung -er Kurfür¬
sten .)
Wir sollen und wollen des

heiligen römischen Reichs Kur¬
fürsten, als dessen innerste Me¬
der und die Haupt -Säulen des
heiligen Reichs , jederzeit in son¬
derbarer hoher Konsideration
halten.

§. 2 . <m)

(Kurfürstliche Titulatur.)

Denselben , wie bereits im
Eingänge dieser unserer Kapitu-

> lation geschehen , also auch füro-
: hin daS Prädikat relpeÄive
- Hochwürdigst und Durchlauch¬

tigst zulegen, und damit konti-
nuiren;

§. Z.
- (Rath der Kurfürsten in wichtigen Sa¬

chen .)
, Sodann in wichtigen Sachen,
- so das Reich antreffen, nachAn-
- leitung der goldenen Bulle , je-
e doch dem Friedensschluß ohne
- Abbruch , ihres Raths, Beden-
- ckens und Gutachtens Uns ge-
- brau-
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§. r . Der erwehlte regierende
Römische Kayser soll und will
des heiligen. Römischen Reichs
Chur-Fürsten , als seine innerste
Glieder , und die Haupt - Säu¬
len des heiligen Reichs , jeder¬
zeit in sonderbahrer Hoher Lou-
üäerrüon halte«/

§ . z » in wichtigen Sachen,
so das Reich antreffen , nach
Anleitung der güldenen Bull,
jedoch dem Friedens-Schluß oh¬
ne Abbruch, ihres Raths, Be¬
denkens und Gutachtens , sich
gebrauchen , auch ohne dieselbe
hierinnen nichts vornehmen,



Oravarnrna et klonita
krincixum.

(^rt . Hl.)

Reichsstättische Oravamins
' et ^ lonita.

c ^tt. m . )

cm .)
§ . 2 .

( Monitum . )

Verhoffen die Altfürstlichen
geist - und weltlichen Herren
Fürsten von künftig Kaiferl. Ma¬
jestät eine gleichmäßige Begnä-
digung in mildest gefälliger Er¬
höhung derer Prädikaten.
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(^ rt . m .)
brauchen , auch ohne Dieselbe
hierin « nichts vornehmen»

r. iv.
( Erhaltung ihrer Vorrechte .)

Sie bey ihrer wohlerlangten
Chur - Würde und sonderbahren
Rechten , Hoheiten , ? rLeeminen.
tien und krseroZstlven erhalten,
besonders wie alle solche in her

guldnen Bulle ausgedruckt sind.

'r. v-
( Braunschweigische Chur - und Ertzamt .)

So fort auch nach angetrette-
ner Unserer Kaiserlichen Regie¬

rung daran seyn , und beym

Reichs -Convent nachdrücklich be-

. fördern , daß die Braunschweig-
Lüneburgische Chur mit einem

convenLblen und anständigen
Ertz -Amte versehen werde , da-

fern etwa des regierenden Kai¬

sers Majestät dieses Geschäfte,
wie doch allerdings erwartet wird,

ru Stande nicht bringen sollte.
t . VI.

N . Capit . Leopold H. und
Franz H.
( ärt . m .)

brauchen , auch ohne Dieselben
hierinn nichts vornehmen , über¬

haupt aber ihre der Kurfürsten
Vorstellungen Gesinnungen , auch
alsdann , wenn sie aus eigenem
Antriebe an Uns gebracht wer¬
den , gern vernehmen und Uns
darauf nach Beschaffenheit der

Umstände jedesmal mit Kaiserli¬
chen Vertrauen zurück äußern.

§ » 4 »

( Erhaltung ihrer ' Vorrechte .)

Sie bei ihrer wohlerlangten
Kurwürde und sonderbaren
Rechten , Hoheiten , Präeminen-
tien und Prärogativen , inson¬
derheit auch die weltlichen Kur-
häußer bei ihrem Primogenitur-
Rechte , ohne dasselbe restringi-
ren zu lassen , erhalten , beson¬
ders wie alle solche in der golde¬
nen Buke ausgedrücktsind.

§. S.
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§. 4 . sie bey ihrer Wöhler-
langten Chur -Würde und sonde¬
ren Rechten , Hoheiten , krsee.
milieirtien und kraerogrüven er¬

halten,



25

W . Capit . Joseph II.

( ärt . m . )
'

§ . VI.
(Vereine der Churfürften . )

Wie nicht weniger die Gemei¬

ne und sonderbare Rheinische
Verein deren Churfürsten , als

welche ohne das mit Genehmhal¬
tung und Approbation deren vo¬

rigen Kaysere rühmlich aufgerich¬
tet , und was darüber noch wei¬
ters die Herren Churfürsten al¬

lerseits untereinander gut befin¬
den , und vergleichen mögen,
auch Unseres Theils approbiren
und constrmiren.

§ . VII.
(Andern unnachtheilig .)

Jedoch dem Instruments ? aci§

und anderen Reichs -Sazungen,
auch denen von Fürsten und
Standen , ( die ohnmittelbare
Reichs - Ritterschaft mit

'
einge¬

schlossen) hergebrachten ) uribu §,
Hoheiten und krivileZus ohnab-
brüchig.

§. VIII.
( Crönung .)

Als auch Uns geziemen will,
und Wir hiermit versprechen , die

Römisch -Königliche Cron , för¬
derlichst zu empfangen , so sollen
und wollen Wir alles dasjenige
dabey thun , so sich derenthalben
gebühret.

§ . IX.
( Vergleich deswegen zwischen Mpnz

und Cölln . )

Und , was zwischen beyden

Churfürsten,zuMaynz und Cölln,
we-

N . Capit . Leopold I! , und
Franz il.

( ^ rt. m . )
§. 5 .

(Bestattigung der Kurverein . )
Wie nicht weniger die gemei¬

ne und sonderbare rheinische Ver¬
ein der Kurfürsten , als welche
ohne das mit Genehmhaltung
und Approbation der vorigen
Kaiser rühmlich aufgerichtet , und
was darüber noch weiters die

Herren Kurfürsten allerseits un¬
tereinander gut befinden und ver¬

gleichen mögen , auch Unseres
Theils approbiren und konfirmi-
ren;

§ . 6 .
(Jedoch den andern Ständen unbescha¬

det . )
Jedoch dem Instruments ka

Ll§ und andern ReichSsazungen,
auch den von Fürsten und Stan¬
den (die unmittelbare Reichörit-
terschaft mit eingeschlossen ) herge¬
brachten juribus , Hoheiten und

Privilegs unabbrüchig.

§. 7 .
(Krönung)

Als auch Uns geziemen will,
und Wir hiermit versprechen , die

römisch königliche Krone förder¬
lichst zu empfangen ; so sollen und
wollen Wir alles dasjenige dabey
thun , so sich derenthalben ge¬
bühret.

§ . 8 .
(Vergleich darüber zwischen Mainz und

Kölln)

Und was zwischen beiden

Kurfürsten zu Mainz und Kölln,
D wegen
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§. 5 . wie nicht weniger die ge¬
meine und sonderbare Rheinische
Verein der Chur -Fürsten , als

welche ohne das mit Genehmhal¬
tung und Approbation der vori¬

gen Kayser rühmlich aufgerichtet,
und was darüber noch weiterS
die Herren Churfürsten allerseits
unter einander gut befinden und

vergleichen möchten , auch seines
Theils approbiren und contrr-

miren,

§ . 6 . jedoch dem Instruments
paci §, und anderen Reichö -Sa-

zungen , auch denen von Fürsten
'Ünd Standen hergebrachten ^ u-
ribus , Hoheiten und krivileZiis,
ohnabbrüchig.

§. 7 . Als auch dem erwehl-
ten Römischen Kayser geziemet,
und Er damit verspricht , die
Römische Königliche Cron för¬
derlichst zu empfangen ; So soll
und will er alles dasjenige dabey
thun , so sich derhalben gebühret,
auch alle und jede Chur -Fürsten,
um ihr Amt zu versehen , zu sol¬
cher Crönung erfordern,

§. 8 , und was zwischen bey¬
den Chur -Fürsten zu Maynz und
Cölln , wegen der unter ihnen der

Crö-
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(Lrk. III .)
wegen der unter ihnen der Crö-
riung halber entstandener Irrun¬
gen, gütlich beygelegt und vergli¬
chen worden, das soll Kraft die¬
ses Gleichfalls couürmirt und
bestättiget bleiben,

S. X.
(Erhaltung der Ehurfürsten Wahl -Ge¬

rechtigkeit,)
Wir sollen und wollen auch

die Churfürsten , ihre Nachkom¬
men und Erben bey ihrer freyen
Wahl - Gerechtigkeit nach Inn-
Halt der güldenen Bulle , ver¬
bleiben lassen»

8 - Xl.
(Römische Königs -Wahl .)

Und nachdemevon Churfärsten
und Fürsten zu Regensburg, nach
Anleitunĝ rtiLnIi oclkavilnüru-
menti kaciL , von der Wahl eines
Römischen Königs bey Lebzeiten
eines erwählten Römischen Kay¬
fers , gehandelt und verglühen
worden , daß die Churfürsten
nicht leichtlich zur Wahl eines
Römischen Königs , vivente
Imperators schreiten , es wäre
dann , daß entweder der erwähl¬
te und regierende Römische Kay¬
ser sich aus dem Römischen Rei¬
che begeben , und beständig oder
allzulang aufhalten wollte , oder
derselbe wegen seines hohen Al¬
ters , oder beharrlichen Unpäß¬
lichkeit , der Regierung nicht

N. Capit . Leopold II . und
Franz H.
(^ rt . m .) ^

wegen der unter ihnen der Krö¬
nung halber entstandenen Irrun¬
gen , gütlich beigeleget und ver¬
glichen worden , das soll kraft
dieses gleichfalls konfirmirt und
bestätiget bleiben»

8 , y.
(Wahlrecht der Kurfürsten.)

Wir sollen und wollen auch
die Kurfürsten, ihre Nachkom¬
men und Erben bei ihrer freien
Wahlgerechtigkeit nach Inhalt
der goldenen Bulle , verbleiben
lassen»

§ . io.

(Römische Königswahl)
Und nachdem von Kurfürsten

und Fürsten zu Regensburg,
nach AnleitungartisuliVlll. In-
lirumenti kaci^ von der Wahl
eines römischen Königs bei Leb¬
zeiten eines erwählten römischen
Kaisers gehandelt und verglichen
worden , daß die Kurfürsten
nicht leichtlich zur Wahl eines
Römischen Königs viveiite Im¬
perators schreiten , es wäre dann
daß entweder der erwählte und
regierende römische Kaiser sich
aus dem römischen Reiche bege¬
ben , und beständig oder allzu¬
lang aufhalten wollte, oder der¬
selbe wegen seines hohen Alters
oder beharrlicher Unpäßlichkeit
der Regierung nicht mehr vor¬

stehen
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Crönung halber entstandener Ir¬
rungen , gütlich beygelegt und
verglichen worden , das will Er
hiermit gleichfalls conürmirt und
bestätiget haben.

§ . y . Es soll und will auch der
erwehlte und regierende Römische
Kayser die Chur-Fürsten , ihre
Nachkommen und Erben , bey
ihrer freyen Wahl -Gerechtigkeit,
nach Innhalt der güldenen Bul¬
le , verbleiben lassen,

io . und auch bey seinen
Lebzeiten die Wahl eines Römi¬
schen Königs , wie es in dem
Reichs - Abschied § . Demnach
auch Chur-Fürsten , Fürsten und
Stände rc. absonderlich vergli¬
chen und Katm'rt worden, vorzu-̂

nehmen gestatten.
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, (^rt . m.)
mehr vorstehen könnte , oder son¬
sten eine anderwärtige hohe Noth-
durft , daran des heiligen Rö¬
mischen Reichs Louservstion und
Wohlfart gelegen , erforderte , ei¬
nen Römischen König , nochbey
Lebzeiten des regierenden Kay-
sers zu erwählen , und dann daß
in solchem ein - und andern an¬
geregten , wie auch erstgedach-
lem Nothfall , die Wahl eines
Römischen Königs durch die
Churfübsten , mit oder ohne des
regierenden Römischen Kaysers
Lonlens , wann Derselbe auf an¬
gelegte,Bitte ohne erhebliche Ur¬
sache verweigert werden sollte,
vorgenommen , und damit der
güldenen Bulle , auch ihrem von
dem heiligen Römischen Reiche
tragenden Amte und Pflichten
nach , von ihnen allerdings frey
und ohngehindert verfahren wer¬
den solle ; so wollen und sollen
Wir diesen deren Churfürsten
und Fürsten , untereinander ver-
abfaßten Schluß , wie hiermit
beschiehet , für genehm , und Uns
dem gemäß und coulorm halten.

§. XII.
( Churfürsten - Tage .)

Wir lassen auch zu, daß die
Churfürsten je zu Zeiten , vermö¬
ge der güldenen Bulle , und
der Churfürstlichen Vereinigung,

^
nach Gelegenheit und Zustand des

heiligen Römischen Reichs , zu
ihrer

N . Capit . Leopold H. und
Franz n.
(^rt . m .)

stehen könnte , oder sonst eine
anderwärtige hohe Nothdurft,
daran des heiligen römischen
Reichs Konservation und Wohl¬
fart gelegen , erforderte , einen

römischen König , noch bei Leb¬

zeiten des regierenden Kaisers zu
erwählen , und dann daß in sol¬
chem ein und andern angeregten,
wie auch erstgedachtem Nothfalle,
die Wahl eines römischen Kö¬
nigs durch die Kurfürsten mit
oder ohne des regierenden römi¬

schen Kaisers Konsens , wenn
derselbe auf angelegte Bitte ohne
erhebliche Ursache verweigert Wer¬
den sollte , vorgenommen , und
damit der goldenen Bulle , auch
ihrem von dem heiligen römischen
Reiche tragenden Amte und
Pflichten nach , von Ihnen al¬
lerdings frei und ungehindert
verfahren werden solle ; so wol¬
len und sollen Wir diesen der
Kurfürsten und Fürsten unter
einander verabfaßten Schluß,
wie hiermit geschieht , für genehm,
und Uns dem gemäß und kon¬

form halten.

§ . n.
( Kurfürstentage .)

Wir lassen auch zu, daß die
Kurfürsten je zu Zeiten , vermög
der goldenen Bulle und der Kur¬
fürstlichen Vereinignng , nach
Gelegenheit und Zustand des hei¬
ligen römischen Reichs , zu ihrer

D 2 Noth-

Ppojeclder perpetuirlichen
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§. ii . Der regierende Romi-

sche Kayser lässet auch zu , daß
die Chur -Fürsten je zu allen Zei¬
ten , vermög der güldenen Bull,
und nach Gelegenheit und Zu¬
stand des heiligen Römischen
Reichs , zu ihrer Nothdurft,
auch so Sie beschwerliches Ob-
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ihrer Nothdurfft , auch so sie

beschwehrliches Obliegen haben,
zusammen kommen mögen , das¬
selbe zu bedencken und zu berath-

schlagen , daß ") Wir auch nicht

verhindern , noch irren , und de¬

rohalben keine Ungnade oder

Widerwillen gegen ihnen sämmt-

lich oder sonderlich schöpfen und

empfangen.

§ . XIII.

Mne des Kaysers concurrenr er¬

laubt .)

Noch auch daß solches mit

Unserm Vorwissen und Unserer

.̂ uckontaet geschehen , Unsere

Gesandte auch zu dergleichen be¬

sonderen velikerattonen schlech¬

terdings zugelassen werden müs¬

sen , verlangen , sondern Uns

in dem und andern ,
'der gülde¬

nen Bulle und Churfürsten -Ver-

einigung gemäß gnädiglich und

unverweigerlich halten sollen und

wollen.

H . XIV.

( Erhaltung der Wahl - Gerechtigkeit und

Churfursten - Raths .)

Wir wollen auch die gemelde¬
te Lhurfürsten , wie vorgedacht,

zu jeglicher Zeit bey ihrer freyen

Wahl , wie vor Alters her auf

sie kommen , und die güldene
Bulle , alte Rechte und andere

Gesetze , oder Freyheiten vermö¬

gen,
*) sollte heißen : » das."

N . Capit . Leopold A und
Franz il.
Ort . M .)

Nothdurfft , auch so sie beschwer¬
liches Obliegen haben , zusam¬
men kommen mögen , dasselbe zu
bedenken und zu berathschlagen,
daß *) Wir auch nicht verhindern
noch irren und derohalben keine

Ungnade oder Widerwillen gegen
Ihnen sämtlich oder sonderlich
schöpfen und empfangen.

§ . 12 .
( Ohne Vorwissen des Kaisers.)

Noch auch , daß solches mit Un¬

serm Vorwissen , und unter Un¬

serer Authorität geschehen , Unse¬
re Gesandte , vielweniger Unsere
Kommissarien , auch zu derglei¬
chen besondcrn Deliberationen
schlechterdings zugelassen werden
müssen , verlangen , sondern Uns
in dem und andern der goldenen
Bulle und Kurfürstenvereini-
gung gemäß gnädiglich und un¬
verweigerlich halten sollen und
wollen.

H . 1 3 .
(Wahlrecht und Kurfürstenrath)

Wir wollen auch die gemeld-
ten Kurfürsten , wie vorgedacht,
zu jeglicher Zeit bei ihrer freien
Wahl , wie vor Alters her auf
Sie gekommen , und die goldene
Bulle , alte Rechte und andere

Ge-

*) dieser Fehler » daß " für » das"
ist geblieben.

Project der perpetuirlichen
W . Capit.

liegen haben , zusammen kommen
mögen , dasselbe zu bedenken , und

zu berathschlagen , das er auch
nicht verhinderen noch irren , und
derohalben keine Ungnade oder
Widerwillen gegen Ihnen sam-
mentlich oder sonderlich schöpfen
und empfangen,

§ . 12 , sondern sich in dem und
anderen der güldenen Bulle ge¬
mäß , gnädiglich und unverweiß-
lich halten soll und will.

D'
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gen , wie auch bey ihrem geson¬
derten Rache , in Sachen das

heilige Römische Reich betreffend,
geruhiglich bleiben , und ganz
ungekrancket lassen, wo aber da¬
wider von jemand etwas gesucht,
gethan , oder die Churfürsten in
dem gedrungen würden , so doch
keineswegs seyn soll , das alles

solle nichtig seyn.

§. XV.

(Erhaltung der Reichs -Vicari -neri .)

Gleichergestalt wollen Wir die
Vicarien des Reichs bey ihrer
uhralten , in der güldenen Bulle
und dem unverruckten Herkom¬
men , gegründeten Rechten der
Verwesung des Reichs sowohl
nach Absterben eines Römischen
Kaysers oder Königs , als auch bey
dessen langwierigen Abwesenheit
ausser Reich , oder wann derselbe
das Regiment selbst zu führen
durch andere Umstande verhindert
werden sollte , »«beeinträchtiget
bleiben lassen, auch nicht nachge¬
ben , daß die Vicaristen und deren

sammt was denenselben an¬
hängig , von jemand örl^ ntirt und
bestritten , oderreürinZirt werden.

§ . XVI.

(Ihre Befugnisse ia luäicislibus .)

Und weilen nach Innhalt der

güldenen Bulle denen Reichs-
Ver-

N . Capit . Leopold II . und
iFranz H.
(^ rt . m .)

Geseze oder Freiheiten vermögen,
wie auch bei ihrem gesonderten
Rache , in Sachen das heilige
römische Reich betreffend , geru¬
higlich bleiben , und ganz unge-
kranket lassen , wo aber dawider
von jemand etwas gesucht , ge-
chan , oder die Churfürsten in
dem gedrungen würden , so doch
keineswegs seyn soll , das alles

soll nichtig seyn.

§. 14 .
'

( Erhaltung der Reichsvikariate .)

Gleichergestalt wollen wir die
Vikarien des Reichs bei Ihren
uralten in der goldenen Bulle
und dem unverrückten Herkom¬
men gegründeten Rechten der

Verwesung des Reichs sowohl
nach Absterben eines römischen
Kaisers oder Königs , als auch
bei dessen langwieriger Abwesen¬
heit ausser Reich , oder wenn der¬

selbe das Regiment selbst zu füh¬
ren , durch andere Umstande ge¬
hindert werden sollte , unbeein-

trachtiget bleiben lassen , auch
nicht nachgeben , daß die Vikaria¬
te und deren ) urs , samt was den¬

selben anhängig , von Jemand
disputirt und bestritten , oder re-
stxmgjxt werden.

S . rZ.
( Deren Rechte in Zustizsachen .)

Und weil nach Inhalt der gol¬
denen Bulle den Reichsverwe-

Dz fern

Project der perpetuirlichen
W . Capit.

§. 14 . Will auch die ViHos
des Reichs , wie von Alters he-
ro auf Sie kommen und die guld-
ne Bull , alte Rechte , und andere

. Geseze oder Freyheiten vermö¬

gen , so
' es zu Fällen kommen,

oder die Nothdurft und Gelegen¬
heit erfordern wird , bey Ihrem
gesondertem Rath , in Sachen
das Heilige Römische Reich be¬

langend , geruhigllch bleiben und

ganz ungekrankt lassen, auch nicht
n

'
achgeben , daß die Vicariaten

und deren äurs , sammt was de¬

nenselben anhängig , von jemand
oder bestritten werden;

wo aber darwider von jemand et¬
was gesucht , gethan , oder die

Churfürsten in deine gedrungen
würden , das doch keineswegs
seyn soll, das alles solle nichtig
seyn.



W - Capit . Joseph II.

/ m .)
Verwesern die Gewalt im Rei¬
che Recht zu sprechen zustehet,
also soll berührte Befugniß de¬
ren Reichs -Verwesern nicht blos
auf neue , oder solche Rechtssa¬
chen , wobey pericnlum in ^lora,
oder die Gefahr einer Unruhe
und Tätlichkeiten abzuwenden,
eingeschranket seyn , sondern sich
auch auf Fortstellung deren vor¬
hin bey dem Kayserlichen Reichs-
Hofrathe anhängig gewesenen
kroLelL. und Rechts-Handel vor
denen Vicariars - Hof - Gerichten
allerdings erstrecken , und zu sol¬
chem Ende an erwehnte Reichö-
ViLarists - Gerichte die bey dem
besagten Reichs-Hofrathe vorhin
verhandelte , in der Reichs-
Canzley vorhandene in ori¬
ginal : , gegen Bescheinigung und
Erklährung wegen deren ohnfehl-
baren l^elUtntion zu dem Reichs-
^ rcdiv sogleich nach geendigter
Reichs-Verwesung durch Anord¬
nung des Churfürsten zu Mayntz,
als des Reichs - Erz - Canzlecn,
auf Verlangen deren Vikariaten
und Kosten deren Partheyen ohn-
weigerlich verabfolget werden.

§ . xvir.
( Lieferung der VicariLts- ^üen ' zum

Reichs - ^rckiveH

Dahingegen seynd dieReichs-
Vicariaten gehalten , sollen mit¬
hin keineswegs unterlassen , so¬
bald nach geendigter Reichs -Ver-

we-

N . Capit . LeopoldII . und
Franz II.
(ärt . III.)

sern die Gewalt , im Reiche
Recht zu sprechen , zusteht ; also
soll berührte Befugniß der Reichs-
Verweser nicht blos auf neue
oder solche Rechtssachen , wobei
^ericulum in iVlora , oder die
Gefahr einer Unruhe und Thät-
lichkeiten abzuwenden , einge¬
schranket seyn , sondern sich auch
auf Fortstellung der vorhin bei
dem kaiserlichen Reichs -Hofrathe
anhängig gewesenenProzeß- und
Rechtshändel vor den Vikariats-
Hofgcrichten allerdings erstrecken, ^
und zu solchem Ende an erwähn¬
te Reichsvikariats- Gerichte die
bei dem besagten Reichs-Hofra¬
the vorhin verhandelten in der
Reichskanzlei vorhandenen aöka
in original : gegen Bescheinigung
und Erklärung wegen deren un¬
fehlbaren Restitution zU dem
Reichsarchive, sogleich nach geen¬
digter Reichsverwesung durch all¬
gemeine Anordnung des Kurfür¬
sten zu Mainz als des Reichs-
Erzkanzlers , auf Verlangen der
Vikariate und Kosten der Par¬
theien unweigerlich verabfolget
werden.

§. 16.
(Lieferung der Vikarigtsaktenzu dem

Neichsarchive .)
Dahingegen sind die Reichs-

vikariate gehalten , sollen mithin
keineswegs unterlassen , sobald
nach geendigter Reichs - Verwe

sung

Project der perpetuirlichm
W . Capit.
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wesung , und zwar längstens in Sechs Monathen,
die vor ihnen verhandelte jedesmahl an den
neu erwählten Kayser -einzuschicken , um zu er¬
wähnter Reichs -Canzley durch Chur -Mayntz , als
den Erz -Canzlern , oder den desselben Stelle ver¬
tretenden Reichs -Hof -Vice -Canzlern , zur nvth-
wendigen Ergänzung des Reichs -^ rckivs , gebüh¬
rend hinterlegt zu werden.

§ . XVIII.
( Vergleich wegen des Rheinischen Vicariats .)

Nachdem Kayserliche Majestät , dann Chur¬
fürsten , Fürsten und Stände des Reichs den in
Xnno 17 45 zwischen beyden Churhaußern Bayern
und Pfalz des Rheinischen Reichs ^ Vicariats und
dessen H.1cern3tion halber errichteten Vergleich zu
gäntzlicher Aufhebung deren unter denenselben alt-
obgewalteten Irrungen , ersprießlich und zu Be¬
förderung der heilsamen äulii ? tempore InterreZni
vertraglich angesehen , selben so fort durch einen
Reichsschluß genehmiget und bestätiget haben;
so sollen und wollen Wir darob seyn , daß sothaner
Vergleich und Reichs -Schluß in seiner Wesen¬
heit und gebührender Beobachtung gehalten - und
dem von Niemand , wessen Standes und Würde
Er auch seye , zuwider gehandelt werde.

^ XIX. ( IV)
(Der Kayser will den zwischen Chur - Bayern , Chnrsachsen

und Chur - Pfalz , wegen deren Grantzen des Rheinischen
Vic ^ i-ists errichteten keceis , dem Reiche vorlegen , und
dessen Vegnehmigung befördern . )
Und wie nicht minder der zwischen Chur -Bayern,

Chursachsen und Chur -Pfalz , wegen deren Grän¬
zen des Rheinischen und Sächsischen Vicsrists im
Jahr 1750 geschlossene Teeeis , von dem Chur¬
fürstlichen OolleZio zu gänzlicher Aufhebung derer
vbgewalteten Irrungen ersprießlich , und zugleich
zu Beförderung der heilsamen ssuliir , bey entste¬
hendenFall einer Reichs-Verwesung , vorträglich

ange-

N . Capit . Leopold n . und Fran) 11.

(^rt. m .)
sung , und zwar längstens in sechs Monaten , die
vor ihnen verhandelten säls jedesmal an den neuer¬
wählten Kaiser einzuschicken , um zu erwähntem
Reichskanzlei durch Kurmainz als den Erzkanzlcr,
oder den desselben Stelle vertretenden Reichs -Hof-
vizekanzler , zur nothwendigen Ergänzung des
Reichsarchivs gebührend hinterlegt zu werden.

§ . 17 . (IV)

( Granjvergleich des Neichsvikariats)

Und wie nicht minder der zwischen Kurbaiern,
Kursachsen und Kurpfalz wegen der Gränzen des

rheinischen und sächsischen Vikariats im Jahr 1750
geschlossene Rezeß von dem Kurfürstlichen Kolle-

gio zu gänzlicher Aufhebung der obgewalteten Ir¬
rungen ersprieslich und zugleich zu Beförderung
der heilsamen Justiz bei entstehenden Fall einer

Reichsverwesung vorträglich angesehen worden;
so sollen und wollen Wir auch , daran seyn , daß

sotha*
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angesehen worden , so sollen und wollen Wir auch

daran seyn , daß sothaner Vergleich gleich nach

Antritt Unserer Kayserlichen Regierung , wann

es nicht bereits vorher geschehen , dem gesummten

Reiche vorgeleget , und dessen Begnehmigung ge-

Leyhlich befördert werde.

F. XX.

(Der Churfürstliche « Gesandten Rang und Uonorss am
Kayser! . Hofe.)
Nachdemmahlen sich auch eine Zeitlang zuge¬

tragen , daß ausländischer kotentsten , Fürsten

und KexudUguen Gesandte , und zwar diese unter

den Nahmen und Vorwand , als wären die kexn-

dliguen vor gecrönte Häupter , und also denensel-

ben in Würden gleich zu achten , an denen Kai¬

serlichen und Königlichen Höfen und Capellen die

krsscedenr vor denen Churfürstlichen Gesandten

prsetenäiren wollen ; so sollen und wollen Wir ins¬

künftige solches weiter nicht gestatten ; wäre es

aber eine Sache , daß neben denen Churfurjrltchen

Gesandten derer recht titulirter und gecrönter re¬

gierender ausländischer Königen , Königlichen

Wittwen oder kuplllen (denen die Regierung , so-

N . Capit . Leopold il . und Fran ; n.

(^rt. m .)
sothaner Vergleich nach Antritt Unserer kaiserli¬
chen Regierung dem gesummten Reiche vorgelegt,
und dessen Begnehmigung gedeihlich befördert
werde.

§ . 18 . ( VI)

(Vestattigung der Vikariatshandlungen .)

Wir sollen und wollen auch dasjenige , was
^ von den beiden Vikariatshöfen in mittler Zeit der

Vakanz , und bis wir die Wahlkapitulation m

Person beschworen folglich das Regiment wirklich

angetreten , behandelt , und verliehen worden , es

sey in Justiz - oder Gnaden -Sachen , in soweit
als dasselbe die Grunzen der goldnen Bulle , der

gegenwärtigen Wahlkapitulation und des unver¬
rückten Herkommens nicht überschreitet , in der al¬

lerbeständigsten Form genehm halten / konfirmiren
und ratifiziren , wie sich dasselbe geziemt und ge¬
bührt , imwaffen Wir solches hiemit konfirmiren
und ratifiziren.

§ . iy.
(Kurfürst ! . Gesandte Rang und Zeremonie !.)

Nachdem sich auch eine Zeitlang zugetragen , daß
ausländischer Potentaten , Fürsten und Republiken

Gesandte , und zwar diese unter dem Namen und

Vorwände , als wären die Republiken für gekrönte
Häupter , und also denselben in Würden gleich zu
achten , an den kaiserlichen und königlichen Hö¬

fen und Kapellen die Präzedenz vor den kurfürst¬
lichen Gesandten prätendiren wollen ; so sollen und
wollen Wir ins künftige solches weiter nicht ge¬
statten . Ware es aber Sache , daß neben den

kurfürstlichen Gesandten der recht titulirten und

gekrönten regierenden ausländischen Könige , kö¬

niglicher Wittwen oder Pupillen (denen die Regie¬

rung , so bald sie ihr gebührendes Alter
, erreichet,

zu
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OravLtNE et kririeixum.

( ^rt. Lll .)
( IV)

§ . 17 . ( l y)
( Monitums )

Der Vikariatsg ranzvergleich vom Jahr 1750 habe dreyerley Gegenständer nemlich die ander-
weite Bestimmung der Granzen beeder Vikariaten : die Art der Ausfertigung der Erkenntnissen bey
dem Kaiserlichen Neichskammergericht : und jene der Benehmung in Ansehung der Begehung eines
Reichstags in der Zeit eines Zwischenreichs . Alle diese Gegenstände gehören zur allgemeinen Reichs-
berathung , und demnächstiger Kaiserlicher Begnehmigung , wozu solche zu bringen , und dergestalten
baldest zu berichtigen , anbey auch insonderheit darauf zu sehen wäre , daß das Vikariats -Sigill also-
gleich nach der vernommenen Nachricht von dem Ableben eines zeitlichen Römischen Kaisers an Kur¬
mainz zu dessen Abgebung an das mit einer fortwierigen ^urisärälion begabte Kaiserliche und Reichs«
Kammergericht zu Beförderung der heilsamen Justiz eingesendet werde.
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bald sie ihr gebührendes Alter erreichet / zu fuhren
zustehet , und immittelst in der Intel oder Lurstel

begriffen seynd) Bottschaffter zugleich vorhanden
wären , so mögen und sollen zwar dieselbe denen

Churfürstlichen Gesandten , diese aber allen andern

auswärtiger kexubliguen Gesandten und auch de¬
nen Fürsten in Persohn , ohne Unterschied Vorgehen,
und unter ihnen , nehmlich denen Churfürstlichen
Gesandten primi Oräjms , es mögen auch deren

mehr als einer seyn , an Unserem Königlich - und

künftigen Kayserlichen Hofe , auch sonsten aller Or¬
ten inn - und ausserdem Reiche keine Vill -nälion

mehr gemacht - sondern allen und jeden gleiche b l̂o-
vore8 in allem , wie denen Königlichen Gesandten,
gegeben werden «.

§ . XXI . ( V)
(Erhaltung der Churfürsten persöhnlichen Würden ;)

Auch sollen und wollen Wir im übrigen die Vor¬

sehung thun , daß denen Churfürsten selbst ihre von
Alters hergebrachte und sonst gebührende Würde
und krseroAstiven erhalten , und darwider von

fremder Regenten und Kepudliguen Gesandten,
oder andern , an dem Kayserlichen und Königlichen
Hofe , oder wo es sich sonst begeben könnte , nichts

nachtheiliges oder neuerliches vorgenommen , oder

gestattet werde , Bevorab wollen Wir nirgend wo

zwischen denen Churfürsten unter einander in Le-
remonisli einen Unterschied einsühren , noch ernäh¬
ren lassen.

§. XXII.
(Reichs - Graffen Rang bey Reichs8o1 - nnttäten am Kay¬

ser ! . Hofe und überall . )
Es sollen auch bey Kayserlichen und Königlichen

Crönungen , und andern Reichs - Lolennitaoten,
denen Immechitt -Reichs -Grassen und Herren , die

im Reiche 8eiHonem et Votum haben , und als

solche von Churfürsten , Fürsten und Ständen bey
der Reichs - Versammlung angesehen und erken¬

net werden , vor andern aus - und mnläudischen

N . Capit . Leopold H- und Franz N.

( Krt. III .)

zu führen zusteht , und immittels in der Tutel oder
Kuratel begriffen sind) Botschafter zugleich vor¬

handen wären ; so mögen und sollen zwar dieselben
den kurfürstlichen Gesandten , diese aber allen an¬
dern auswärtiger Republiken Gesandten , und auch
den Fürsten in Person ohne Unterschied Vorgehen,
und unter ihnen , nämlich den kurfürstlichen Gesand¬
ten primi oräinis , es mögen auch deren mehr als
einer seyn, an Unserm kaiserlichen Hofe , auch sonst
aller Orte in und ausser dem Reiche keine Distink¬
tion mehr gemacht , sondern allen und jeden gleiche
KonsreL in allem wie den königlichen Gesandten
gegeben werden.

20 . ( V)
( Kurfürstliche persönliche Würde und Gleichheit . )
Auch sollen und wollen Wir im übrigen die Vor¬

sehung thun , daß den Kurfürsten selbst ihre von
Alters hergebrachte und sonst gebührende Würde
und Prärogative erhalten , und dawider von frem¬
der Regenten und Republiken Gesandten oder an¬
dern an Unserm kaiserlichen und königlichen Hofe,
oder wo es sich sonst begeben könnte , nichts nach¬
theiliges oder neuerliches vorgenommen oder gestat¬
tet werde . Bevorab wollen Wir nirgendswo zwi¬
schenden Kurfürsten unter einander in Oremoma !»
einen Unterschied einführen noch einführen lassen.

§ . 21 .
( Reichs - Grafenrang .)

Es sollen auch bei kaiserlichen und königlichen
Krönungen und andern Reichssolennitäten den
Immediat - Reichsgrafen und Herrn , die im Rei¬
che 8elIionem et Votum haben , und als solche von
Kurfürsten , Fürsten und Ständen bei der Reichs¬
versammlung angesehen und erkennt werden , vor
andern aus - und inländischen Grafen und Herrn,
wie auch kaiserlichen Rathen und Kammerherrn,

- und
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(V,)
Z . 20 . (Ll)

' ( 6ravam « n) *)
Ist eine noch nie erhörte , am allerwenigsten jemal geschehene , oder mit einem kraejuchcio zu

bewähren seyende Sache, daß ein altgeistlicher Reichsfürst , Erz - oder Bischof, oder altweltlicher
Fürst , einem Kurfürstlichen Gesandten, außer in sÄu momentsneo funÄionis bey Wahl - und
Krünungstagen , oder aber in Oomitür, wo man colleZialiter zu erscheinen pfleget , und koc relxs-
«In die Gesandten der Kurfürsten von deroselben hohen Personen sich nicht trennen lasten , an dem
Kaiserlichen , oder andern Hof , oder auch andern Zusammenkünften , wenn er auch schon priini or-
ciinis gewesen, den Rang oder Vorgang gelasten habe , oder auch von diesem verlangt worden wäre;
Wo hingegen in Anerkennung deßen die Kurfürsten selbst an Ihren Hoflagern denen alten geist-
und weltlichen Fürsten in Person , den Rang und die Hand , die Sie daselbst einem Kurfürstli¬
chen Gesandten noch nie eingeräumet haben , nicht weigeren , und also dem LolleZio Lleökorsli so
wenig » xrimorclio bey der s.eopo1äma erlaubt seyn mögen, denen alt - geist - und weltlichen Fürsten,
die doch ihren Fürstlichen Rang , Würde , und alle übrige ihren hohen Stand anklebenden Rechte
entweder durch kanonische Wahl , oder GeMrt , eben sowohl , als die hohe Herren Kurfürsten im-
meäiste von Gott haben , an ihren hergebracht - und im Inürumento kacir bestätigten Prärogativen
was zu nehmen , und sich hingegen , unangesehen , daß dieses Hravamen durch die Handlungen lu¬
xer -kerpetus zu drey verschiedenenmalen abgethan , und dieser anstößige kallus mit ihrer Bewilli¬
gung aus selbiger Herausgelaffen worden , neuerlich ein mehreres zuzulegen , und nur angeführte
verbindlichste Handlungen beständig außer Augen zu sezen , als den Kurfürsten zuzumuthen ist , ge¬
gen das Herkommen denen Herren Kurfürsten einen mehreren Vorzug , als daß sie krimi in oräins
seyen , einzuräumen , am allerwenigsten aber sie in xroxria causa für einen Richterzu erkennen, oder
sich mit ihren Gesandten in Kompetenz stellen zu lasten ; Mithin muß es hierüber bey der kerxetua
bleiben , oder doch allenfalls wenigstens mit Auslastung der Worte : ohne Unterschied, und an
Veren statt gesetzt : Auch aller auswärtigen Republiken , Gesandten und Fürsten
in Person, der Sache eine solche Gestalt gegeben werden , woraus erscheine , daß hierunter die
deutsche Reichsfürsten nicht gemeinet seyen ; Allenfalls gedenken die alt - geist- und weltlichen Für¬
sten diesen ohne Grund eingeschobenen kallum nun und nimmermehr von sich auslegen zu lasten , jon-
dem werden ihre Rechtsbefugsamkeit und Dignität auf alleReichsconstitutionsmäßige Art und Weife
zu manuteniren ohnermangeln.

*) Wird das alte Lravamen bepbehaltev.
E L
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Gräffe « und Herren , wie auch
Kayserlichen Rathen und Sam¬
mer - Herren , und zwar gleich
nach dem Fürsten - Stande vor
allen andern , weilen sie im

Reichs -Fürsten -Rathe Votum et
Lsllionem hergebracht , deswe¬

gen ihnen auch billig , wie bey
denen Lonssiltstionibus , Oueri-
du § und Beschwehrlichkeiten , al¬

so auch solchen 8o1ermi-
bu § , die Stelle , und was dem

anhanget , gelasten , und eben-

massig ausser solchen Reichs - ? e-
üivitseten am Kayserlichen Hofe
und allenOrtenoblerviret werden.

K. XXIII.

Erhaltung der Reichs - Erb - Aemter
und deren Gefällt)

Wir wollen auch die Verfü¬

gung thun , wann deren Chur¬
fürsten Amtsverweser und Erb-
Aemter bey Unfern Königlichen
und künftigen Kayserlichen Hof
begriffen , daß dieselbe jederzeit,
und insonderheit , wann und so
oft Wir auf Reichs - Wahl - und
andern dergleichen Tagen Unserm
Königlichen und künftigen Kay¬

serlichen Hof begehen , oder Sa¬

chen Vorfällen , dazu die Erb-
Aemter zu gebrauchen seynd , in

gebührenden Kelpecss gehalten,
und ihnen von Unserm Hof-
Aemtern keineswegs vor - oder

eingegriffen werde , oder , da je
wegen Abwesenheit ihre Stellen

mit

N . CapLt. Leopold II . und
Franz II.
( ärt . III .)

und zwar gleich nach dem Färsten-
stande vor allen andern , weil sie im
Reichsfürstenrath Votum er 8e5-
llonem hergebracht , deswegen ih¬
nen auch billig , wie bei den Lon-
lultstiomlrus , Oneribus und Be¬
schwerlichkeiten , also auch sol¬
chen ^ ätibus sioleimibub die Stel¬
le , und was dem anhangt , ge¬
lassen, und ebenmäßig außer sol¬
chen Reichsfestivitäten am kai¬
serlichen Hof und allen Orten ob-

serviret werden»

§ . 22 '.
(Neichserbamtör.)

Wir wollen auch die Verfü¬
gung thun , wenn der Kurfür¬
sten Amtsverweser und Erbäm¬
ter bei Unserm kaiserlichen Hofe
begriffen , daß dieselben jederzeit
und insonderheit , wann und so
oft Wir auf Reichs - Wahl - und
andern dergleichen >Tägen Unfern
kaiserlichen Hof begehen , oder
Sachen Vorfällen , dazu die Erb-
Aemter zu gebrauchen sind , in
gebührendem Respekt gehakten,
und Ihnen von Unfern Hof-
Aemtern keineswegs vor - oder
cingegriffen werde , oder da je
wegen Abwesenheit ihre Stellen
mit berührten Unfern Hof -Aem-
tern jezuwcil ersezt werden sol-
lenz so wollen Wir doch , Saß

Ih-
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22 . Der regierende Kay¬

ser will auch die Verfügung tHÄ,
wann der Churfürsten Amts-

Verweser und Erb -Aemter bey

seinem Kaiserlichen Hof begrif¬

fen , daß Dieselbe jederzeit , und

insonderheit , wenn , und so offt
Er auf Reichs - Wahl - und an¬
dern dergleichen Tägen , seinen
Kayserlichen Hof begehet , oder

Sachen vorfallen , darzu die

Erb -Aemter zu gebrauchen seynd,
in gebührendem kelpeÄ halten,
und Ihnen von seinen Hof -Aem-
tern keineswegs vor - oder ein-

greiffen , oder da je wegen Abwe¬

senheit Ihre Stellen , mit be¬

rührten Hof -Aemtern jezuweilen
ersezt werden sollen , will Er doch,

daß Ihnen , denen Churfürstli¬
chen Amts -Verwesern und Erb-

j Aem-
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mit berührten Unfern Hof -Aem-
Lern jezuweilen ersezet werden sol¬
len ; so wollen Wir doch , daß
ihnen , denen Churfüsstlichen
Amts -Verwesern und Erb -Aem-
tern einen Weg als den andern,
die von solchen Verrichtungen
fallende Nutzbarkeiten , weniger
nicht , als ob sie dieselbe selbsten
verrichtekund bedienet , ohnwei-
gerlich gefolget , und gelassen,
und nicht von den Hof -Aemtern

entzogen werden , oder auch , da

solches würcklich geschehen sollte,
Wir , auf erfolgte geziemende
Anzeige , dieses sofort ein - und

besagte Erb -Aemter klaglos stel¬
len wollen»

§ . XXlV.
( Erz- und Hof- Marschall-Amts -Rechte.)

Und weilen bey Aufrichtung
der Policey - und Tar -Ordnung
auf Reichs - und Wahl - Tagen

^ das Orrcökoriuin zu führen , und

solche Ordnung im Nahmen des

regierenden Kaysers zu xublici-
ren , dem Erz -Marschall -Amte
zukommen und gebühret , so soll
von demHof -Marschallamtr oder
andern , weder unterm krsstexte
Kayserlicher Oommiüion noch
sonsten darinnen , so zu solchem
Reichs -Amte gehörig ist, Hinde¬
rung gemachet , und etwas nach-
theiliges concechret , gleichwohl
aber dem Hof -Marschall in '

sei¬
nen zukommenden , und von dem

Erz -Marschall -Amte äexenäiren-
den-

N . Capit . Leopold T . und
^ xanz n.

III.)
Ihnen den kurfürstlichen Amts¬

verwesern und Erbamtern , einen
Weeg als den andern , die von

solchen Verrichtungen fallenden
Nuzbarßeiten , weniger nicht , als
ob sie dieselben selbst verrichtet
und bedienet , unweigerlich ge¬
folget und gelassen , und nicht
von den Hof -Aemtern entzogen
werden , oder auch , da solches
wirklich geschehen sollte , Wir

auf erfolgte geziemende Anzeige,
dieses sofort ein - und besagte
Erbämter klaglos stellen wollen.

§. 23 .
(Erz- und HofmarschalsamkS - Rechte. )

Und weil bei Aufrichtung der

Polizey - und Tax -Ordnung auf
Reichs - und Wahl - Tagen das
Direktorium zu führen , und sol¬
che Ordnung in Unserm Namen
publiziren , dem Erzmarschallam¬
te zukömmt und gebühret , so
soll Unserm Hofmarschatt -Amte
oder andern , weder unterm Prä¬
texte kaiserlicher Kommission noch
sonst , darinn , so zu solchem
Reichsamte gehörig ist, Hinder¬
rung gemacht und etwas nach¬
theiliges konzedirt , gleichwol
aber dem Hofmarschall in sei¬
nen zukommendcn und von dem

Erzmarschallamte dependirenden
Amtsverrichtungen , durch Unse-

^ E re

Project der perpetmrlichen.
W » Capit.

Aemlern, , einen Weg als den
anderen , die von solchen Ver¬

richtungen fallende Nuzbarkeiten
wenigers nicht , als ob ste diesel¬
be selbsten verrichtet und bedie¬
net , ohnweigerlich gefolgt und

gelassen , und nicht von denen

Hoff -Aemtem entzogen,,

§» Lg . insonderheit , weilen

bey Ausrichtung der Polizey , und

Tax -Ordnung , auf Reichs - und

Wahl -Tagen , das Direktorium

zu führen , und solche Ordnung,
im Nahmen Kayserlicher Maje¬
stät zu xmbliciren dem Erz -Mar-

schall-Amt zukomme und gebüh¬
ret ; so solle vom Kayserliche»
Hof -Marschall -Amt -, , oder ande¬
ren , weder unterm krotext Kay¬
serlicher Oommistion , noch son¬
sten darinnen , so zu solchem
Reichs -Amt gehörig , Hinderung
gemacht , und etwas nachtheili¬
ges conceäirr werden , gleichwoh-
len aber dem Hoff -Marschall in

seinen Ankommenden und von
dem Erz -Mükschall -Amt äexen-

äiren - -
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den Amts-Verrichtungen durch
Unsere künftige Bandes - Regie¬
rung, oder andere , kein Eintrag
oder Hinderunggemachet werden.

^ rticuluL IV.
§ . l.

(Der Reichs - Ständejurr comItiLlls .)
In allen Beratschlagungen

über die Reichs - Geschäfte,, in¬
sonderheit diejenige, welche in
demInstrumentskscir nahment-
lichex^rimirt , und dergleichen,
sollen und wollen Wir, die Chur¬
fürsten , Fürsten und Stände
des Reichs ihres Iuris 8ustr »AÜ
sich gebrauchen lassen , und ohne
derselbigen Reichstägige freye
Bestimmung, in selbigen Din¬
gen nichts fürnetzmen, noch ge¬
statten.

§ . II. (VI)
(Friedfertigkeit gegen Benachbarte,'auch

Kriege und Bündnisse mit ihnen.)
Wir sollen und wollen auch

Uns in Zeit Unserer Regierung
gegen die benachbarte christliche
Gewälte friedlich halten , ihnen
allerseits zu Widerwärtigkeitge-
M das Reich keine Ursache ge¬
ben , weniger das Reich in frem¬
de Kriege imxlieiren , sondern
Uns aller^.lststence, daraus dem
Reiche Gefahr und Schaden
entstehet , gänzlich enthalten,
auch kein Gezänck, Vehde noch
Krieg inn - und ausserhalb des

Reichs

N Capit . Leopold II. und
Franz II.
(ärt . III.)

re Landeregierung oder andere
kein Eintrag oder Hinderung ge¬
macht werden.

^ rticulirr IV.
§. r.

(Der Reichsstände freies Stimmrecht .)
In allen Beratschlagungen

über die Reichs - Geschäfte , in¬
sonderheit diejenigen , welche in
demInstrumentskaeir nament¬
lich exprimirt und dergleichen,
sollen und wollen Wir die Kur¬
fürsten , Fürsten und Stände
des Reichs ihres juris LustrsZii
sich gebrauchen lassen , und ohne
derselben reichstägige freie. Bei¬
stimmung in selbigen Dingen
nichts vornehmen noch gestatten.

§ . - . (VI)
( Friedfertigkeit , Kriege , Bündnisse. )

Wir sollen und wollen auch
Uns in Zeit Unserer Regierung
gegen die benachbarten christli¬
chen Mächte friedlich halten,
Ihnen allerseits zu Widerwär¬
tigkeit gegen das Reich keine Ur-

>sache geben , weniger das Reich
in fremde Kriege impliziren, son¬
dern Uns aller Assistenz , daraus
dem Reiche oder dessen Ständen
Gefahr und Schaden entsteht,
gänzlich enthalten, auch kein Ge¬
zänk , Fehde noch Krieg in-
odev ausserhalb des Reichs von

des-
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äirenden Amts - Verrichtungen
durch seine Landes - Regierung,
oder andere , kein Eintrag oder
Hinderung gemacht werden.

^. rtioulus IV.

i . In allen Beratschla¬
gungen über Reichs - Geschäfte,
insonderheit Diejenige-, welche
in dem Instruments kscis na¬
mentlichexxrimiot , und derglei¬
chen , soll und will der Römische
König und Kayser , die Chur-
Fürsten , Fürsten und Stände
des Reichs , ihres jurisLustraZn
sich gebrauchen lassen , und ohn
Derselben Reichs - Tägige freye
Bestimmung in selbigen Din¬
gen nichts fürnehmen noch ge¬
statten.

§. 2 . Der regierende Römi¬
sche Kayser soll und will auch
keinen Krieg weder in - noch aus¬
serhalb Reichs , so wohl von
desselben, als seines Hauses we¬
gen, unter keinerley Vorwand,
wie der auch seye , ohne dev
Chur - Fürsten , Fürsten und
Stände , auf einem allgemeinen
Reichs -Tag vorhergehenden Rath
und Einwilligung anfangen , noch
andern dergleichen anzufangen
gestatten;

§ . 5 . Wo Er aber des Reichs
wegen angegriffen würde , mag
Er sich aller dem Reich unnach¬
theiliger Hülfe gebrauchen;

§ . 3 .
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(VI)
§ . L.
VNl t U m)

Hätte e6 bey dem Buchstaben
der ker ^ ewae lediglich verblei¬
ben sollen und muffen.

*) Bleibt es bey demalten Alomro.
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Reichsvon desselben wegen unter
keinerleyBorwand, wie der auch
seye , anfangen , oder Bündniß
mit ihnen machen, es geschehe
dann solches mit deren Churfür-
sien, Fürsten und Stauden Bori¬
sens auf offenem ReichS-Tage,
oder zum wenigsten deren sämt¬
lichen Churfürsten Vorwissen,
Rath und Einwilligung in eilen-
den Fällen , wo hernächst gleich¬
wohl , und sobald mit gesamm-
tem Reiche die Gebühr zu beob¬
achten.

§ . m.

N . Capit. Leopold ll. und
Franz !!.
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desselben wegen, unter keinerley
Vorwände, wie der auch sey,
anfangen , oder Bündniß mit
ihnen machen , es geschehe dann
solches mit der Kurfürsten , Für¬
sten und Stände Konsens auf of¬
fenem Reichstage, oder zum we¬
nigsten der sämmtlichen Kurfür¬
sten Vorwissen , Rath und Ein¬
willigung in eilenden Fällen , wo
hernächst gleichwohl und so bald
mit gesamten Reiche die Gebühr
zu beobachten.

r.
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§ . z . und wann er darzu von
des Reichs wegen einen Krieg
zu führen hätte , so soll derselbe
anderer Gestalt nicht , als nach
Inhalt der Reichs - Lonttitutio-
nen , der Txecmioüs- Ordnung,
und desInstrument! kacis , ange-
fangen und geführet , auch die
LenerLÜtLet, samt denen vom
Kayser und dem Reich , in glei¬
cherAnzahl der Religion bestell¬
ten , Kriegs - Raths - virecstoren
und Räthen sowohl , als das
ganze Kriegs-Heer in seine und
des Reichs Pflicht genommen
werden.

(Reichskriege.) (Reichskriege.)

Dergleichen Reichs - Kriege,
sodann nach Innhalt deren
Reichs-Lonstitution, derLxecu-
lions -Ordnung, undInstrument!
käcir geführet , auch die von Uns
und dem Reiche in gleicher An-
zahl beyder Religionen zu bestel¬
lendeLenerslitaet , samt denen
ebenfalls in gleicher Anzahl von
beyden Religionen zu ernennen¬
den Kriegs - Raths - v !rs<storen
und Räthen sowohl, als das
ganze Kriegs-Heer , in Unsere
und des Reichs Pflichtengenom¬
men werden solle , wie solches
alles die auf solche Reichs-
KriegS-Fälle ergangene Reichs-
Schlüsse erfordern und mit sich
bringen.

Dergleichen Reichskriege , so¬
dann nach Inhalt der Reichs¬
konstitutionen , der Exekutions-
Ordnung und Instrument! kaeis
geführet , auch die von Uns und
dem Reich in gleicher Anzahl von
beyden Religionen zu bestellende
Generalität , samt den ebenfalls
in gleicher Anzahl beider Reli¬
gionen zu ernennenden Kriegs-
rathSdirektoren und Räthen so¬
wohl , als das ganze Kriegöheer
in Unsere und des Reichs Pflich¬
ten genommen werden solle, wie
solches alles die auf solche Reichs-
kriegsfälle ergangenen Reichs-
schlässe erfordern und mit sich
bringen.

H. 7 . Desgleichen will und
soll der erwehlte Römische Kay¬
ser auch ohne vorgedachten Loo¬
sens der Chur-Fürsten und Stän¬
de des Reichs keine Werbung im
Reich anstellen , noch einigS
Kriegs-Volk ins Reich führen,
oder führen lassen , sondern da
von einem oder mehr ) Ständen
des Reichs , ein fremdes Kriegs-
Volk in - oder durch das Reich,
wem sie auch gehören, unter waS
Schein und Vorwand immer eS
seyn möchte , gegen den Münster-
und Qsnabrückischen Friedens-
Schluß geführet würde , dassel¬
be will Er mit Ernst abschaffen,
Gewalt mit Gewalt Hintertrei¬
ben und dem Beleidigten seine
Hülff , Handbieth - und Ret-
tungS -Mittel kraftiglich wieder¬

sah-
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§ . IV.

( Worein sichdes Kaysers eigene 6evc-
rstitLst nicht zu mischen. )

Dagegen wollen Wir Unserm
eigenen Kriegs -Rath und Gene¬
ralität nicht gestatten , wider die

Reichs - und Crays -Verfassungen
eigenen Gefallens das Mal -ctie-

Wesen anzuordnen , jemanden
von deren gemeinen Lasten zu
entbürden , sich einer eigenmäch¬
tigen OoAnition über dieLonwe-
ksnä oder andere LoinrnerLien-
Händel anzumassen , über die
Reichs -Vestungen zu ^ issioniren,
oder der Reichs -Oencrulitset ein¬
seitige Verhaltungs -Befehle zu-
zuschiken.

§ . V.

( Velen 6v - Krieg . )

Wo Wir aber des Reichs we¬

gen angegriffen würden , mögen
Wir Uns aller dem Reiche un-

nachtheiligcn Hülffe gebrauchen.

§ . VI.

( Vestungen irr der Stände Landen .)

Jedoch sollen und wollen Wir
weder im währendem solchen
Reichs -Krieg , noch auch sonsten
in deren Churfürsten , Fürsten
und Standen Landen und Ge-
bieth , einige Vestungen von
neuen anlegen oder bauen , noch
auch zerfallene , oder alte wieder¬

um erneueren , vielweniger an¬
dern

N . Capit . Leopold II . und
Franz II.
(Lrt . IV .)

§ . 4 .
(Kaiser ! . Kriegsrath und Generalität . )

Dagegen wollen Wir Unserm
eigenen Kriegsrath und Genera¬
lität nicht gestatten , wider die

Reichs - und Kriegsverfaffungen
eigenen Gefallens das Marsch¬
wesen anzuordnen , jemanden von
derlei gemeinen Lasten zu entbür¬
den , sich einer eigenmächtigen
Kognition über die Kontreband-
oder andere Kommerzienhändel
anzumaffen , über die Reichsfe-
stungen zu disponiren , oder der

Reichsgeneralität einseitige Ver-

haltungSbefehle zuzuschicken.

§ . 5 .
(Defensivkrieg . ) .

No Wir aber des Reichs
wegen angegriffen würden , mö¬

gen Wir Uns aller dem Reiche
unnachtheiligen Hülfe gebrau¬
chen.

§ . 6 . ^
(Festungen in der Reichs - Stande

Landen .)

Jedoch sollen und wollen Wir
weder in währendem solchem
Reichs -Kriege , noch auch sonst
in der Kurfürsten , Fürsten und
Stande Landen und Gcbiethe,
auch Reichsritterschaftlichen Or¬
ten und Gütern einige Festun¬
gen von neuem anlegen oder

F bauen^
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fahren , und nach Innhalt der ^

Reichs - Sazungen und Lxecn-
tion § - Ordnung gedeyen,

§ . 8 , und das Kriegs - Volk,
ohne Chur -Fürsten , Fürsten und
Stände Vorwiffen und Bewil¬

ligung , aufferhalb des Reichs
nicht führen , sondern zu dessel¬
ben Oebenllon , und Rettung der

bedrängten Ständen gebrauchen
und anwenden lassen,

§ . y . will auch keine Ein-

quartirung im Reiche ohne vor¬

gehende Einwilligung der ge¬
samten Churfürsten , Fürsten,
und Stände ausschreiben oder
machen , auch über das , zu
keiner Zeit keinen Stand des
Reichs mitEinquartirung , Mu-

ster - Plätzen , Durchzügen und

dergleichen Kriegs - Beschwehr¬
den , wider die Reichs -LoxMu-
tiouen selbst belegen , noch durch je¬
mand anders beschwehren lassen.
Da auch ein und anderer Stand
varwider beschwehret , demselben
zu aller billig - mäßiger ZstisiLCilon

verhelffen;
§ . 6 . will auch weder in wäh¬

renden Kriegen , noch auch son¬
sten , in der Chur -Fürsten , Für¬
sten und Stauden Landen und

Gebieth keine Festungen von
neuem aülegen oder bauen , noch
auch zerfallene oder alte wieder¬
um erneuern , viel weniger je¬
manden in des andern Landen

solches gestatten oder zulassen.
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dem solches gestatten , oder zu¬
lassen , immassen dieses allein die
Landes - Herren , nach denen
Reichs - Sazungen , in ihren
lerritorirs zu thun befugt und
berechtigt seynd.

§ . VII.
(Werbungen und fremde Völker .)
Desgleichen sollen und wollen

Wir auch, ohne vorgedachten
Loiiiens , deren Churfürsten,
Fürsten und Ständen des Reichs,
keine Werbung im Reich anstel¬
len , noch einiges Kriegsvolck ins
Reich führen , oder führen las¬
sen , sondern, da von einem oder
mehr Standen des Reichs ein
fremdes Kriegsvolck in oder durch
das Reich , wem sie auch gehö¬
ren , unter was Schein oder
Vorwand immer es seyn möchte,
gegen den Münster und Qsna-

brücki-

N. Capit. LeopoldII. und
FranzII.
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bauen, noch auch zerfallene oder
alte wieder erneuern , vielweni¬
ger andern solches gestatten oder
zulassen , immassen dieses allein
die Landes - Herrn , nach den
Reichssazungen , in ihren .terri-
torir' s zu thun befugt und berech¬
tiget sind. Dagegen wollen Wir
auch dort , wo einmal eine Fe¬
stung von Reichswegen besezt,
und mit einem ständigen Gou¬
vernement versehen war , solche
unter keinerlei Vorwand ohne
Einwilligung der Kurfürsten,
Fürsten und Stande , raumen
und eingehen lassen , noch weni¬
ger aber zugeben, daß der sonsti¬
ge Grundeigenthümer sich eigen¬
mächtig in den Besitz der Fe¬
stungswerke seze, oder solche wohl
gar demolire.

§ . 7 .
(Werbungen und fremde Völker .)
Desgleichen sollen und wollen

Wir auch , ohne vorgedachten
Konsens der Kurfürsten , Für¬
sten und Stände des Reichs , kei¬
ne Werbung im Reich anstellen,
noch einiges Kriegsvolk ins
Reich führen oder führen lassen;
sondern da von einem oder mehr
Ständen des Reichs ein frem¬
des Kriegsvolk in oder durch das
Reich , wem sie auch gehören,
unter was Schein oder Vorwand
immer es seyn mögte , gegen den
Münster - und Osnabrückischen

Projett der perpetm
'rlicherr

W . Capit.
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( ^ rt. IV .)

brückischen Friedens - Schluß,
geführet würde , dasselbe wollen
Wir mit Ernst abschaffen , Ge¬
walt mit Gewalt Hintertreiben
und dem Beleidigten Hülffe,
Handbiet - und Rettungs -Mittel
kraftiglich wiederfahren , und
nach Innhalt deren Reichs -Sa-

zungen und -Lxeeuüoiu - Ord¬
nung gedeyhen.

§ . VIII.

(Kriegs - Volk im Reiche zu behalten .)
Und das Kriegsvolk , ohne

Churfürsten , Fürsten und Stan¬
den Vorwissen und Bewilligung,
ausserhalb des Reichs nicht füh¬
ren , sondern zu desselben Oe-
Leniion und Rettung deren be¬
drängten Standen gebrauchen
und anwenden lassen.

N . Capit . Leopold H. und
Franz il.
( Lik. IV .)

Friedensschluß geführt würde,
dasselbe wollen Wir mit Ernst
abschaffen , Gewalt mit Gewalt

Hintertreiben , und dem Belei¬

digten Hilfe , Handbiet - und

Rettungsmittel kräftiglich wieder¬

fahren , und nach Inhalte der

Reichssazungen und Exekutions¬
ordnung gedeihen,

Project der perpetuirlichen
W . Capit.

§ . r.
(Kriegsvolk rin Reiche.)

Und das Kriegsvolk , ohne
Kurfürsten , Fürsten und Stän¬
de Vorwissen und Bewilligung,
ausserhalb des Reichs nicht füh¬
ren , sondern zu desselben De¬

fensiv » und Rettung der bedräng¬
ten Stände gebrauchen , und

überhaupt die von dem Reiche

geschehene Geld - oder Truppen-
bcwilligung zu einem andern

Zwecke , und gegen andere , als

wozu und gegen welche sie ge¬
schehen , nicht anwenden lassen.

r . y!§ . IX . ; Fr
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(ärt . IV.)
§ . ix . (c) ( 5)

fEinquartlrurrg und andere Kriegs-
Beschwerden .)

Wir wollen auch keine Ein-
' quactirung im Reich , ohne vor¬

gehender Einwilligung deren ge-
sammten Churfürsten , Fürsten
und Standen , ausschreiben oder
machen , auch über das zu keiner
Zeit , Einen Stand des Reichs
mit Einquartirungen , Muster-
Plätzen , Durchzügen und der¬

gleichen Kriegs - Beschwerden,
wider die Reichs -Lonliitutionen

selbst belegen , noH durch jemand
anders beschweren lassen.

§ . X.

(Befreyung des Cammer - Gerichts-
Orts von Quartieren .)

Besonders sollen und wollen
Wir den Ort , woselbsten Unser
und des Reichs Cammer -Gericht
sich befindet , von dem klatursl-
Quartiers -^ast , gegen einen bil¬

ligmäßigen Ersaz an die dabey
Imereckrte , in Zukunft jederzeit
frey erhalten.

§ . XI. (VII)
Eriedens - IrLttaten und moäus s §en-

6 >.)

Sodann sollen und wollen
Wir auch keine verbindlichste
kl -seliinm -m, weniger Haupt-
Friedens - IrsÄsten , ohne Zu¬

thun , und mit Bewilligung
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den des Reichs , vornehmen,

weni-

N . Capit . Leopold II . und
Franz H.
(^rt. IV .)

§ . 9 , (c ) ( 5)
(Einquartirung und andere Kriegsbe-

schwerdeu.)

Wir wollen auch keine Ein¬
quartirung im Reiche , ohne vorge¬
hende Einwilligung der gesumm¬
ten Kurfürsten , Fürsten und
Stände , ausschreiben oder ma¬
chen , auch über das zu keiner
Zeit einen Stand des Reichs mit
Einquartirungen , Musterpläzen,
Durchzügen und dergleichen
Kriegsbeschwerden wider die
Reichskonstitutionen selbst bele¬
gen , noch durch Jemand anders -

beschweren lassen.
§ . lo.

( Befreiung des Orts des Kammerge¬
richts vom Quartiere .)

Besonders sollen und wollen
Wir den Ort , woselbst Unser
und des Reichs Kammergericht
sich befindet , von dem Natural-
quartierslaste , gegen einen bil¬
ligmäßigen Ersaz an die dabei
Jnteressirten , in Zukunft jeder¬
zeit frei erhalten.

§ . ii . (VII)
( Art der Friedenshandlnngen .)
Sodann sollen und wollen

Wir auch keine verbindliche Prä¬
liminar - weniger Haupt - Frie¬
denstraktaten , ohne Zuthun und
Mitbewilligung Kurfürsten , Für¬
sten und Stände des Reichs,
vornehmen , weniger schließen,
es wäre dann , daß eine wahre

und

Project der perpetmrlichen
W . Capit.
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<VII)
(S. n )

(Verändert d-nrch Zusätze und Weglaft
fung)

Sodann sollen und wollen wir

auch keine verbindliche ? r »e!imi-

nsr , weniger Haupt - Friedens-
Tractaten , ohne Zuthun und Mit¬

bewilligung Kurfürsten ^ Fürsten
und Ständen des Reichs , vor-

neh-

ReLchsstädtische Qravanuna
et Monika.
(^ rt. IV .)

(c)
§. y.

(Belästigung der Reichsstädte
'
mit pri¬

vativer Üebernahme der Winterquar¬
tiere für die Reichs - Generalität.

Als eine nicht geringe Be¬

schwerde muffen die Reichsstädte
auch dieses erkennen , daß ihnen
neben den andern schweren Zah¬
lungen in den Jahren 1758 und

1759 die privative Üebernahme
der Winterquartire für die Reichs-
Generalität zugemuthet , und

selbst die entlegene Städte mit

angesezt werden.
Diese neue Last ist zwar ^ .0.

176c » wieder abgethan und den
Städten ein Lalvatorium ausge-
fertiget worden.

Um sie aber für alle Zukunft
vor diesen und ähnlichen Belä¬

stigungen zu sichern , mäßen die

Reichsstädte bitten , diesfalls in
der künftigen Wahlkapitulation
Reichsgcsezliche Vorsehung zu
thun.

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.
( 5)

(Belästigung
' der Reichs - Städte mit

privativer Üebernahme der Winter-
Quartiere für die Reichs - Genera-
litäc.

Als eine nicht geringe Be¬
schwerde muffen die ReichS-
Städte auch dieses erkennen , daß
ihnen , neben den andern schwe¬
ren Zahlungen , in den Jahren
1758 und 1859 die privative
Üebernahme der Winter -Quartie¬
re für die Reichs -Generalität zu¬
gemuthet und selbst die entlege¬
nen Städte mit angesezt worden.
Diese neue Last ist zwar smno
1760 wieder abgethan - und den
Städten ein 8s1vstolium ausge-
fertiget worden . '

Um sie aber für alle Zukunft
für diesen und ähnlichen Belä¬
stigungen zu sichern , muffen die
Städte bitten , dießsallo in der

künftigen Wahl - Kapitulation
Reichs -Gesezliche Vorsehung zu
thun.
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O 't . lV .)

weniger schliessen ( VII ) , es wäre dann , daß eine

wahre und würkliche eilende Noch ein solches nicht
gestattete , welchen falls Wir wenigsten einsweilen,
biß die Sache an das gesagte Reich gebracht wer¬
den kann , des Churfürstlichen LolleZü Einwilli¬

gung einholen wollen , ehe Wir Uns in etwas ver¬
bindliches einlaßen , so fort wollen Wir auch ge¬
dachte Churfürsten , Fürsten und Stande des
Reichs bey denen Friedens -Handlungen ihres De¬

putation « - und Beywürkungs - Rechts sich ohn-
geschmalert gebrauchen , und ihnen daran keinen

Eintrag geschehen lassen , also , daß zwischen Un¬

serer Gesandtschaft und denen Reichs - Deputaten
der auf Reichs - und andern Deputation « - Tagen
herkomliche Ivloäu « Iraätancli beobachtet , so viel
aber die OonZrellen Mit - ^ .Hinten , oder andern

auswärtigen , besonders deren Mächten , mit de¬
nen man im Krieg befangen gewesen , Gesandten
betrift , die Reichs -Deputirte zu selbigen ohnwei-
gerlich zugelaffen und ohne deren Zuziehung nichts
verabhandelt , weniger von denen Unserigen unter¬
nommen werde , die Reichs -Deputirte zu verwet¬
ten . Im Fall aber Uns Churfürsten , Fürsten
und Stände zur Friedenöhandlung Vollmacht er-

theilen würden , wie ihnen allerdings frey stehet,
so sollen und wollen Wir sothane Vollmachten
weiters nicht erstrecken, noch gebrauchen , als de¬
ren wörtlicher Verstand mit sich bringet»

K. XII.
( R.eä1ntexration alles von Feind im Geist - nnd Weltli¬

chen geänderten .)

Wir sollen und wollen auch bey erfolgenden
Frieden ernstlich daran seyn , damit das von dem

Feind

N . Capit . LeopoldU . und Franz il.

( ^ rt . IV .) ^

und wirkliche eilende Noth ein solches nicht ge¬
statte , welchen fall Wir wenigstens einsweil , bis
die Sache an das gesammte Reich gebracht werden
kann , des kurfürstlichen LolleZu Einwilligung

^ einholen wollen , ehe Wir Uns in etwas verbind¬
liches einlassen . Sofort wollen Wir auch gedachte

.Kurfürsten , Fürsten und Stände des Reichs bei
den Friedenshandlungen ihres Deputations - und
B/nwirkungsrechts sich ungeschmälert gebrauchen,
und Ihnen daran keinen Eintrag geschehen lassen,
also , daß zwischen Unserer Gesandtschaft und
den Reichsdeputirten der auf Reichs - und andern
Deputationstägen herkömmliche kloäu « traälanäi
beobachtet , soviel aber die Kongresse mit Mir-
ten und andern auswärtigen , besonders der Mäch¬
te , mit denen man im Kriege befangen gewesen,
Gesandten betrift , die Reichs -Deputirten zu sel¬
bigen unweigerlich zugekassen , und ohne Deren
Zuziehung nichts verabhandelt , weniger von den
Unsrigen unternommen werde , die Reichs - De¬
putaten zu verwetten . Im Fall aber Uns Kur¬
fürsten , Fürsten und Stände zur Friedenshand¬
lung Vollmacht ertheilen würden , wie ihnen aller¬
dings frei steht ; so sollen und wollen Wir sotha-
ne Vollmachten weiters nicht erstrecken noch ge¬
brauchen , als deren wörtlicher Verstand mit sich
bringt . Jedoch soll den Kurfürsten , Fürsten
und Ständen andurch unbenommen seyn , we¬
gen ihrer besondern in die Friedenshandlung Ein¬
fluß habenden Angelegenheiten , ihre eigene Ge¬
sandte zu schicken , welche alsdann bei den Trak¬
taten ohne Widerrede oder sonstige Hinderniß zu-
zulassen wären.

§ . rs.
( Wiederherstellung des vom Feinde Geänderten . )

Wir sollen und wollen auch bei erfolgendem
Frieden ernstlich daran seyn , damit das von dem

Fein«
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nehmen , weniger schlöffen *) . Sofort wollen wir auch gedachte Kurfürsten , Fürsten und Stande
des Reichs bey den Friedenshandlungen ihres Deputations - und Beiwirkungsrechts sich ohngeschma-
lert gebrauchen , und ihnen daran keinen Eintrag geschehen lassen , also , daß zwischen unserer Ge¬

sandtschaft und denen Reichs -Deputirten der auf Reichs - und andern Deputations -Tagen herkömm¬
liche )v1oäu8 trscIancli beobachtet , soviel aber die LouZreflen , mit Murten oder andern auswärti¬

gen besonders deren Machten , mit denen man im Kriege befangen gewesen , Gesandten betrift , die

Reichsdeputirten zu selbigem unweigerlich zugelaffen , und unter deren Zuziehung nichts verabhan-
delt , weniger von den Unsrigen unternommen werde , die Reichsdeputirten zu vertreten . Im Fall
aber Uns Kurfürsten , Fürsten und Stande zur Friedenshandlung Vollmacht ertheilen würden , wie

ihnen allerdings frei steht ; so sollen und wollen Wir sothane Vollmachten weiters nicht erstrecken,
noch gebrauchen , als deren wörtlicher Verstand mit sich bringt . Jedoch soll den Kurfürsten , Für¬
sten und Standen andurch unbenommen seyn , wegen ihrer besondern in die Friedenshandlung Ein¬

fluß habenden Angelegenheiten , ihre eigene Gesandte zu schicken , welche alsdann bey den Traktaten

ohne Widerrede oder sonstige Hinderniß zuzulaffen waren.

**) poK verbum schlaffen : ponatur : xuoktülL et vinmitsritur reli ^üs ULLUS Lä verba : sofort wollen wir such ete.

G-

!
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. (ärt . IV .)
Feind im! Reich occu^ irte , oder In ^ cclelialUcis ^
et ksIit 'lLis geänderte , zu deren bedruckten Stan - e
den und deren Unterthanen Lonsolstion , in den i:
alten , denen Reichs - kuliäamental - Gesezen und c
Friedens-Schlüßen (worunter doch die Augsbur- r
gische Conlellious - Verwandte den Ryswickischen ^
Frieden nicht verstanden haben wollen , die Ca- ,
tholische aber sothane Lesiervatiou an seinen Ort <
ausgestellt seyn lassen) gemäffen Stand reüituiret i
werde.

§ . XIII.

(Beobachtung des Westfälischen Friedens .)
Absonderlich aber sollen und wollen Wir das¬

jenige , was zu Münster und Osnabrück zwischen j
Unseren Vorfahren am Reich , den heiligen Rö - !
mischen Reich und sämtlichen Churfärsten, Für-

^ sten und Ständen an einem, dann denen mit xs-
eiiairenden Cronen am andern Theil , gehandelt
und geschlossen worden , ohnverbrüchlich halten,
darwider weder vor Uns etwas vornehmen, noch
andern dergleichen zu thun gestatten , wodurch
dieser allgemeine immerwahrende Friede und wahre
aufrichtige Freundschaft bekränket, betrübet oder
gebrochen werde.

§ . XIV.

(Fremde Werbungen)
Und dieweilen denen fremden kotentsterr je zu

Zeiten im Reich ihre Werbungen anzustellen wohl
»erstattet wird , auch in dem luürumemo kscis
und denen Reichs -LouliitutionibuL vorhin zur Gnü-
ge versehen , wie weit einem Stand , oder Ange¬
sessenen des Reichs sich bey auswärtigen in Kriegs¬
lasten zu begeben oder einzulassen erlaubet ; so
sollen und wollen Wir , dafern etwa von Uns,
oder andern einiges Volk im Reich , oder in ieinen
eigenen landen, zu ausländischen kotematenDien-

sten ^

N. Capit . Leopold il . und Franz II.

(ärt . IV .)
Feinde im Reich okkupirte, oder in LceleliMcis
et kolitlLis geänderte , zu der bedrückten Stan¬
de und deren Unterthanen Konsolation , in den
alten , den Reichsfundamentalgesezen und Frie¬
densschlüssen ( worunter doch die augsburgischen
Konfessionsverwandte den riswickischen Frieden
nicht verstanden haben wollen , die Katholischen
aber sothane Reservation an seinen Ort ausgestellt
seyn lassen) gemäßen Stand restituiret werde.

§. 13 . - '

(Beobachtung des Westfälischen Friedens .)
Absonderlich aber sollen und wollen Wir das¬

jenige, was zu Münster und Osnabrück gehan¬
delt und geschlossen worden , unverbrüchlich hal¬
ten , dawider weder für Uns etwas vornehmen,
noch andern dergleichen zu thun gestatten , wo¬
durch dieser allgemeine immerwährende Friede und
wahre aufrichtige Freundschaft gekränket , betrü¬
bet oder gebrochen werde.

§ . - 4 .
(Fremde Kriegsdienste .)

i Und obgleich in dem InKruinento ?acl8 , und
l den Reichskonstitutionen zur Genüge versehen ist,
s wie weit einem Stande oder Angesessenen des
- Reichs erlaubet sey , sich bei auswärtigen Mach-
- ten in Kriegsdienste zu begeben oder einzulassen,
^ wobei es auch ferner ohne Nachtheil der Landes-
o geseze zu verbleiben hat ; so wollen Wir doch m
> der reichsväterlichen Absicht, damit das Reich
a der dienstfähigen Mannschaft nicht entblöset wer-
- de , für die Zukunft keineswegs gestatten , daß
" ohne
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Ort . IV .)
sten geworben würde zuvorderist dahin sehen , daß
das Reich der Mannschaft nicht entblößet weirde-
und die Verfügung thun , daß die Churfürsten,
Fürsten und Ständen des Reichs , samt allen des¬
sen Angehörigen bey obgemelder Werbung mit
Versammlung, Durchfuhr , Einquartierungen,
Muster-Plazen , oder sonst in einige andere Wege
wider die Reichs - Lonliitutiones und das Inflru-
mentum kscis nicht '

beschweret, oder darwider
mcht verfahren werde.

§. XV.
(Der Kapserl. re . VölkerVerpflegung auf vrarclienre .)

Mithin sollen Unsere eigene sowohl , als Unse¬
re etwa habende Hülss-Völker nicht anderst , als
nach vorhergehender gewöhnlicher Kegmlition,
durch deren Churfürsten und Standen Lande ei¬
nen unschädlichen Durchzug nehmen, und für die¬
selbe fürohin keine Ltappemnäßige Verpflegung
gefordert werden , sondern es sollen solche beyder-
ley Völker im ^ lsrclie und im Felde für den Land¬
läufigen Preis , und durch ihr eigen LOmmills-
rist leben , mithin alles nöthige und vom Land
Anschaffende baar bezahlen.

K. xvr.
(Wie auchder Artillerie rc .)

Es sollen also die Völker bcy Quartieren und
Stationen in deren Ständen Landen alleinig Dach
und Fach , und keineswegs einige Verpflegung
sich anweisen lassen , so sich gleichfalls auf die
Oenerslitset , Artillerie , daS Oommillsrist , und
Feld-Eanzeleyen verstehet;

v

N. Caplt. Leopold n . und Franz n.
Ort . IV.)

ohne Unsere und der Kurfürsten , Fürsten und
Stände förmliche Bewilligung jenen Machten,
die nicht selbst ansehnliche Reichslande besize «,
eine Werbung im Reiche zugelaffen oder nachge¬
sehen , vielweniger die Stände des Reichs oder
dessen Angehörige mit Versammlung, Durchfuhr
und Einquartierung der geworbenen Mannschaft,
oder mit Musterpläzen und dergleichen auf irgend
eine Art beschweret , oder sonst in einige Wege wi¬
der die Reichskonstitutionen und das lnürums»»
tum kscis verfahren werde.

§. » S.
(Marsch der Kaiserlichen Völker .)

Mithin sollen Unsere eigene sowohl, als Unse¬
re etwa habende Hilfsvölker, desgleichen beträcht¬
liche durch bewafnete Mannschaft eskortirte Re¬
krutentransport , nicht anderst als nach vorherge¬
hender gewöhnlicher Requisition , durch der Kur¬
fürsten und Stände Lande einen unschädlichen
Durchzug nehmen , und für dieselben fürohin kei¬
ne etappenmäßige Verpflegung gefordert werden z
sondern es sollen solche beiderlei Völker im Marsch
und im Felde für den Landläufigen Preis , und
durch ihr eigenes Kommissariat leben , mithin al¬
les nöthige und vom Land anschaffende baar be¬
zahlen.

§. r s.
(Der Generalität, Artillerie u . s. «v . durch der Stände

Lande .) »
Es sollen also die Völker bei Quartieren und

Stationen in der Stände Landen alleinig Dach
und Fach , und keineswegs einige Verpflegung
sich anweisen lassen , so sich gleichfalls aufdie Ge¬
neralität, Artillerie , das Kommissariat und Feld¬
kanzleien , auch von Kriegs- und Friedenszeiten,
verstehet;

§. XVII. G k l ? .
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§. XVII. ,
(Bürgschaft wegen dessen Beobachtung . )

Welches alles damit in Begebenheiten befol¬

get werden möge , von wegen deren durchziehen¬
den Völker genügsame Sicherheit und annehmli¬
che Bürgschaft , mittelst hinlänglich angesessener
Wechsler und Kausteuten in Reichs -Städten ge¬
geben werden solle , wie bereits in denen Reichs-
Onüitutioiien versehen , oder sich mit denen da¬

mit betreffenden Ständen in Fällen zu vergleichen.

§ . xvril.
( Denen durch fremde Kriegs - Ungelegenheiten bedruckten

Standen zu sMüiren .)

Und nachdem auch je zuweilen verschiedene Im-

ineäiat - Fürstenthumer , Stifter , Graf - und

Herrschaften , ohne einig Recht und Befugniß,
durch auswärtige Völker mit Einquartierung und

andern Kriegs - Ungelegenheiten höchst beschwe¬
ret werden , und dahero des so theuer erworbe¬

nen Friedensschlusses in nichts geniesten mögen,

vielmehr dem Reich entzogen , und gleichsam zu
klecks - Standen gemacht werden wollen ; als

versprechen Wir nicht allein durch eifrige Imer-

xolition die Abstellung zu befördern , sondern auch

vermög deren Reichs - Onkiiwtionen bey denen

nächst angesessenen Crayß - Ständen die Vorse¬

hung zu thun , daß ermeldten unmittelbaren Für-

stenthümern , Stiftern , Graf - und Herrschaften

bekräftigt ) assissiret , und sich bey ihrer zustehen¬
den Immeflietset per omnia gelassefl werden,

§ . XIX.

( Versprochener Schuz bey obigem allem .) -

Bey welchem allen Wir Churfürsten , Fürsten
und Stände (die freie Reichs -Ritterschaft mit be¬

griffen ) samt deren allerseits Landen , Leuten und

Unterthanen , nach Vermögen schüzen , mannte-
uiren

N . Capit . Leopold n . und Franz n.
( ä .rt . IV .)

§. r ? .
(Sicherheit deshalben .)

Welches alles damit in Begebenheiten befolget
werden möge , von wegen der durchziehenden Völ¬
ker genügsame Sicherheit und annehmliche Bürg¬
schaft , mittelst hinlänglich angesessener Wechsler
und Kaufleute in Reichsstädten gegeben werden

solle , wie bereits in den Reichskonstitutionen ver¬

sehen , oder sich mit den damit betreffenden Stän¬
den in Fällen zu vergleichen.

§, 18 .
( Hilfe für die Fremden beschwerten Stande .)

Und nachdem auch jezuweil verschiedene Imme-
diatfürstenthümer , Stifter , Graf - und Herr¬
schaften , ohne einiges Recht und Befugnis , mit
Einquartirung und andern Kriegsungelegenheiten
höchst beschweret werden , und daher des so theuer
erworbenen Friedensschlußes in nichts genießen
mögen , vielmehr dem Reich entzogen , und gleich¬
sam zu Mediatständen gemacht werden wollen , als

versprechen Wir nicht allein durch eiferige Interpol
sition die Abstellung zu befördern , sondern auch
vermöge der Reichskonstitutionen , bei den nächst
angesessenen Kreisständen die Vorsehung zu thun,
daß ermeldten unmittelbaren Fürstenthümern,
Stiftern , Graf und Herrschaften kräftiglich assi-
stiret , und sie bei ihrer zustehenden Immedietat

per vmnia gelassen werden,.

§ . ry.

( Wlederhohltes Schuzverfprechen .)

Bey welchem allen Wir Kurfürsten , Fürsten
und Stände , (die freie Reichsritterschaft mit be¬
griffen ) samt deren allerseits Landen , Leuten und
Unterthanen nach Vermögen schützen, manuteni-

- ren,
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»uren und handhaben ., und dar¬
wider in keinerley Weise be¬

schweren lassen wollen.

^ rticuäus V.

r . i.
( Stände mit Auflagen rc . nicht zu be¬

schweren.)

Wir sollen und wollen auch,
die Churfürsten und andere des

Heiligen Römischen Reichs Stän¬
de mit Canzley -Geldern , Nach¬
reifen Auflagen und Steuern oh¬
ne Noth nicht beladen noch be¬

schweren.

§ . II.
( Der Reichs - Steuern Bewilligung .)

Auch in zugelassenen nothdürff-
tigen unverzüglichen Fallen die
Steurenund dergleichen An - und

Auflagen , es sey zu Kriegs - oder

Friedens -Zeiten anderst nicht , als
mit Rath , Wissen und Verwil-

ligung der Churfürsten , Fürsten
,und Ständen auf allgemeinen

> Reichstägen ansetzen.

?

'
. § . m.

(Einnahm,)

Dieselbe in denen gewöhnli¬
chen Legstädten , durch die von de¬
nen Craysen dahin verordncte
Bediente empfangen lassen und
daran seyn , damit der Rückstand
von denen vorhin bewilligten
Reichs -Steuren eingetrieben.

K. IV.

N . Capit . Leopold H . mW
Franz n.
c^ t. iv.)

ren , und handhaben , und da¬
wider in keinerlei Weise beschwe¬
ren lassen wollen.

.̂ rticulus V.

§ . i.

(Verschonung der Stände mit Auf¬
lagen .)

Wir sollen und ^wollen auch,
die Kurfürsten und andere des

heiligen römischen Reichs Stän¬
de mit Kcknzleygeldern , Nachrei¬

fen , Auflagen und Steuern oh¬
ne Noth nicht beladen noch be¬

schweren.

§. 2 .
(Bewilligung der Reichsstenern .)

Auch in zugelassenen nothdürff-
tigen unverzüglichen Fällen die
Steuern und dergleichen An - und

Auflagen , es sey zu Kriegs - oder

Friedenszeiten , anderst nicht als
mit Rathe , Wissen und Verwil-

ligung der Kurfürsten , Fürsten
und Stände auf allgemeinen
Reichstagen ansetzen.

, § . 3 .
(Deren Einnahme,)

Dieselben in den dazu bestimm¬
ten Legstädten , durch die von den

Kreisen dahin verordnten Be¬
diente empfangen lassen, und dar¬
an seyn , damit der Rückstand
von den vorhin bewilligten Reichs¬
steuern eingetrieben.

G s l§- 4-

Project der perpetmrlLchen
W . Capit.

Articklus V»

§. 2 . Der regierende Römi¬
sche Kayser soll und will auch kei¬
ne Reichs -Steuern , und derglei¬
chen An - oder Auflagen , es seye
zu Kriegs ^ oder Friedens -Zeiten,
anderst , als mit Rath , Wissen
und Verwilligung der Kur -Für¬
sten , Fürsten und Stände , auf
allgemeinen Reichs - Tagen an¬
setzen , .

H. g . dieselbige in denen ge¬
wöhnlichen Leg - Städten durch
die von denen Creysen dahin ver¬
ordnte Bediente empfangen las¬
sen, und daran seyn , damit der
Rückstand von denen vorhin be¬

willigten Reichs -Steuern einge¬
trieben,
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W. Capir. Josephir.

( ärt . v .)

r . iv . (vin)
(Verrechnung)

Und von denen Reichs -Pfen¬
ning - Meistern , denen solchen
Falls die Erhebung und Zusam¬
menbringung derer in denen Leg¬
städten eingegangenen Gelder,
denen Reichs -Gesatzen und Ver¬

fassungen gemäß , ohne Eintrag
zu überlassen , jedesmal dem
Reich oder wen dasselbe bey der

Verwilligung zur Aufnahme sol¬
cher Rechnungen verordnen wird,
auf den sodann fürwahrenden,
oder da selbiger Zeit keiner wäre,
den nächst darauf folgenden
Reichstag wann es nicht Anla¬

gen betrift , welche zu eines Rö¬
mischen Kaysers freyer Oisxoü-
lion verwilliget worden , richtige
Rechnung gethan werde.

r. v.
( und Anwendung .)

Auch die von denen Reichs-
Ständen eingewilligte Steuern
und Hülffen zu keinem andern
Ende , als dazu sie gewilliget wor¬
den , anwenden.

§ . vi.
(kxemptiones davon.)

Wollen auch weder Uns selbst
mit Unseren Erblanden desBey-
trags zu denen vom Reich ver-
willigten Hülfen und Anlagen
entziehen.

- . VII.

N . Capit . Leopold II. und
Franz II.
( ^rt. v .)

§. 4 . (VII!)
( Verrechnung)

Und von den Reichspfenning¬
meistern oder Reichskassirern , de¬
nen solchen Falls die Erhebung
und Zusammenbringung der in
den Legstädten eingegangenen
Gelder , den Reichsgesezen und
Verfassungen gemäß , ohne Ein¬
trag zu überlassen , jedesmal dem
Reiche , oder wen Dasselbe bei der
Verwilligung zur Aufnahme sol¬
cher Rechnungen verordnen wird,
auf den sodann fürwahrenden,
oder da selbiger Zeit keiner wäre,
den nächst darauf folgenden
Reichstag , wenn es nicht Anla¬
gen betrift , welche zu eines römi¬
schen Kaisers öder sonst jemandes
freier Disposition verwilliget wor¬
den , richtige Rechnung gethan
werde;

S. 5.
(Anwendung .)

Auch die von den Reichsstän¬
den eingewilligten Steuern und

Hilfen zu keinem andern Ende,,
als dazu gewilliget worden , an¬
wenden.

(§. 6 .
(Beitrag desKuisers von denErblanden)

Wollen auch weder Uns selbst
mit Unfern Erblanden des Bei¬
trags zu den vom Reiche verwil-

ligten Hilfen und Anlagen ent¬

ziehen.
5 . 7.

Projectder pcrpettrirlichm
W . Capit.

§. 4 . und von dem Reichs-
Pfenning -Meister jedes mal dem
Reich , oder wenn dasselbe, bey
der Verwilligung , zur Aufnahm
solcher Rechnung verordnen wird,
auf dem nächst darauf folgenden
Reichstag , wann es nicht Anla¬

gen betrift , welche zu eines Rö¬

mischen Kaysers freyer Oispoll-
tlou verwilligt worden , richtige
Rechnung gethan werde;

§. Z . , auch die von denen
Reichs - Ständen eingewilligte
Steuer und Hülffen zu keinem
andern Ende , als darzu sie gewil¬
ligt worden , anwenden.

§ . 7 . Will auch nicht gestatten,
daß ein Stand , welcher ZeEouern
et Votmn bey Reichs -Conventen
hat , von solchen Reichs - Hülf-
fen und Anlagen , unter was
Vorwand solches geschehen möge,
sich befreyungs - Weiß eximire.
So will er auch selbsten keine

Lxemptiones oder lnocierstiones
^ der Anschlag und Matricul , oh - '

ne Vorwissen und Verwilligung
der Churfürsten , Fürsten und
Stande des Reichs ertheilen,
sondern vielmehr daran feyn , daß
jeder Stand zu Leistung seiner
Schuldigkeit angehalten , und
wider die Lontuinsces , vermög
der Txecutious - Drdnung verfah¬
ren werde.





W . Lapit . Joseph » -

( Lrk . V .)

§ . VII . ( IX)

( Lximirullg)

Noch auch gestatten , daß ein Stand , welcher

LeMonem et Votum bey Reichs -Loliventen hat,

von solchen Reichs -Hülsen und Anlagen , unter

was Vorwaud solches geschehen möge , sich Be-

sreyungsweiß eximirc , oder von Uns oder jonsten

jemanden inner oder ausserhalb Reichs auf einiger-

ley Weiß eximiret werde.

§ . vm.
( ^ lllxllLtiones , eomxsnsLt!oo«s .)

So wollen Wir auch niemanden ^ ÜlZnationes

auf Reichs -Crayse oder Stande , wider deren

Willen ausstellen , keine Comxeulariones , ohne
des Reichs Vorwissen , oder Bewilligung , am

wenigsten mit denen Reichs - sodann Unseren oder

anderen krivst - (Feldern oder Schulden gestatten»

§ . IX . (X)

(Rxsmpüoncs , Hlo ^ersUoneL.)

Auch selbsten keine Lxemptiones oder ^ loäers-

tiones der Anschläge und Matricul , ohne Vor¬

wissen und Verwilligung der Churfürsten , Für¬

sten und Standen des Reichs ertheilen.

§ . X . ( D

( keäintexrLtio Lirculorum » HloäerLtio , keraeguLtio,

Lxemxtio.)
Sondern vielmehr daran seyn , daß der kun-

Aus keäinteZrationiL Lireulorum , ^ loäerstioms

matriculse et peraeguatioms und überhaupt die

Lxemptiom - Irrungen im Reich auf gemeinen

Reichs - oder einem absonderlichen ^ loäerLtions-

Tage , (in so weit nicht mittlerweile ein und ande¬

rer Punct erlediget worden seyn sollte) rechtmäßig
and förderlichst vorgenommen und erörtert.

§ . XI.

N . Capit . Leopold II . und Franz U.

Ort . v .)
§ . 7 - ( ix ) ^

(Aller Stände)

Noch auch gestatten , daß ein Stand , welcher
8elIIouem et Votum bey Reichskonventcn hat,
von solchen Reichshilfen und Anlagen , unterwas
Vorwände solches geschehen möge , sich befreiungs¬
weise eximire , oder von Uns oder sonst jemanden
inner , oder ausserhalb des Reichs aus einigerler

Weise eximiret werde.

§ . 8 .

(Assignatiönen , Kompensationen .)

So wollen Wir auch niemanden Assignakionen

auf Reichskreise oder Stände wider deren Willen

aussiellen , keine Kompensationen , ohne deS

Reichs Bewilligung am wenigsten mit den Reichs-

sodann Unfern oder andern Privatgeldern oder

Schulden gestatten.

§ . 9 . ( X)

( Cremtionen , Moderationen .)

Auch selbst keine Exemtionen oder Moderatio¬
nen , der Anschläge und Matrikel , ohne Vorwis¬
sen und Verwilligung der Kurfürsten , Fürsten
und Stände

desDeichs
ertheilen.

§ . i -- , ( r)

(Wiederherstellung der Kreise , Ausgleichung des Matrikn-
laranschlags . )

Sondern vielmehr daran seyn , daß der kun.
Aus rechnteA 'Ltioms circulorum , moäerstioniz
mLtriculae et ^ emeguunonis , und überhaupt die

Exemtionsirruugen , im Reich aufgemeinen Reichs¬
oder einem absonderlichen Moderationstage recht¬

mäßig und förderlichst vorgenannten und erörtert.

§ . n.
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OravLrmma et ^lomtL
krincipum.

( /ttt . V . )

( IX)

§ . 7 - *)
( Verändert durch Zusatz)

Noch auch gestatten , daß ein
Stand , welcher teitiouem et Vo¬
tum bey Reichsconventen hat,
von solchen Reichs und Kreis¬
hülfen, Anlagen und Kam¬
merzielern, unter was Vor¬
wände solches geschehen möge,
sich befreyungsweise eximire , oder
von uns oder sonst jemanden in¬
ner- oder austerhalb des Reichs
auf einigerley Weise eximiret
werde.

( X)

§. y.
(Z u s atz e)

Auch selbsten keine ^ xem ^ tlo-
nen oder Moderationen der An¬
schläge und Matricul , ohne Vor¬
wissen und Verwilligung der
Churfürsten , Fürsten und Stan¬
den des Reichs ertheilen , und^
die ohne Oon 5en 8 ertheil-
te untersuchen lassen.

*) § - 7 . Von solchen Reichssö-
ästur : und Kreiß . ,

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Ru '

chö-
Kkeises,

0 )
Vezsehung der im Kreise gelegenen M-

mittelbaren Gebiete zu den Kreis-
Anlagen . Insonderheit vöu Otto-
beuren , Burheim und Illernichheim.

Hiehcr gehört
i ) Die bereits sowohl in den

in Absicht auf die damals zu ver¬
fassende Wahl - Capitulation im
Jahr 1711 gedruckten so betitel¬
ten Orsvsmiuibin und Oeliäerüs
des Schwäbischen Kreises §. 8 .,
als auch in der hier beiliegenden:

(unter

Reichsstadtische Oravamm.
et



W . Capit . Joseph U.

( ärt . V .)
§ . XI.

( Auhaltung eines jedenZu seiner Schul¬
digkeit . )

Auch im übrigen jeder Stand

zu Leistung seiner Schuldigkeit
angehalten , und wider die Lon-
tumscer, vermag derkxeyutions-
Ordnung , verfahren werde.

>̂ . r t ! c u1u § VI.

- § - r-

( Bündnisse in Reichssachen . )

Wir wollen und sollen auch für
Uns selbst , als erwählter römi¬

scher König , nach angetrettener
Unserer Kayserlichen Regierung
vor Uns selbst , in des Reichs-
Handeln keine Bündniß oder Ei¬

nigung mit anderen in - oder aus¬
serhalb des Reichs machen , Wir

haben dann zuvor der Churfür¬
sten , Fürsten und Standen Be¬
willigung auf einem Reichstag
hierzu erlanget.

K. II.
( Wie in diesen und andern Public !, zu

verfahren , wann kericulum in mors)

Da aber lslus xudlicr et utili-
tss eine mehre Beschleunigung er¬

forderte , da sollen und wollen
Wir aller Churfürsten sammtliche
Einwilligung zu gelegener Zeit
und Mahl -Stadt und zwar auf
einer Oollexisl - Zusammenkunft
und nicht durch absonderliche Er¬
klärungen , biß man zu einer all-

gemei-

I N . Capit . Leopold n . und
Franz il.
( ärt . v .)

s . n.
( Anhaltung und Erekution der Schul¬

digkeit .)

Auch im übrigen jeder Stand

zu Leistung seiner Schuldigkeit
angehalten , und wider die Lon-
tumsces vermöge der Executions-
ordnung verfahren werde.

^ rtieulur VI.

Z. I.
( Bündnisse in Neichssachen .)

Wir wollen und sollen auch für
Uns selbst , als erwählter römi¬
scher Kaiser , in des Reichs Hän¬
deln kein Bündniß oder Einigung
mit andern in - oder außerhalb
des Reichs machen , Wir haben
dann zuvor der Kurfürsten , Für¬
sten und Stände Bewilligung
auf einem Reichstage hierzu er¬
langet.

§ . r.

(Zu eilenden Fällen)

Da aber islus yublics et uti-
1itL8 eine mehrere Beschleunigung
erforderte , da sollen und wollen
Wir aller Kurfürsten sämtliche
Einwilligung zu gelegener Zeit
und Mahlstatt , und zwar auf ei¬
ner Kollegialzusammenkunft , und
nicht durch absonderliche Erklä¬

rungen , bis man zu einer gemei¬
nen

Project der perpetm
'
rlichen

W . Capit.

-krticulus VI.

i . Der regierende römische
Kayser soll und will auch vor sich
selbst , als erwehlter Römischer
Kayser , in des Reichs Händeln
keine Bündniß oder Einigung
mit andern inn - oder austerhalb
des Reichs machen , Er habe
dann zuvorhero der Churfürsten,
Fürsten und Stände Bewilli¬

gung auf einem Reichstag hierzu
erlanget;

§. g . wann Er auch ins künf¬
tig , seiner eigenen Landen hal¬
ber , einige Bündniß machen
würde , so solle solches anderer

Gestalt nicht geschehen , als un¬

beschädigt des Reichs und nach
Innhalt des Inüruinenti kreis.

4 . So viel aber die Stän¬
de des Reichs ins gemein belan¬

get, soll denenselben allen und

jeden das Recht , Bündniß unter

sich , und mit Auswärtigen zu
Ihrer Sicherheit und Wohlfart
zu machen , dergestalt frey blei-



5 ?

Beschwerden und Wünsche des SchwäbischenReichs-Kreises.
unter gleichem Titel und zu gleichem Zwek erschienenen Drukschrift vom Jahr 1741 und deren
IXten Abschnitt enthaltenen Bitte des Schwäbischen Reichs -Kreises , um Reichs -Verfaffungsmä-
ßigen Beistand zu Erlangung der beständigen Besteuerung der innerhalb desselben gelegenen soge¬
nannten lmmeciistol -um , nemlich solcher Stände und Herrschaften , die zwar unmittelbar unter dem
teutjchen Reich stehen , auch dessen und des Kreises Schuz und andere dahin gehörige Vortheile
gemessen , und hingegen von allen gemeinschaftlichen Bürden ganz befreiet seyn wollen/wie
zum Beispiel das Reichs -Stift Ottobeuren , die Karthaus Buxheim und andere Herrschaften,
welche nach und nach einige Güter und Dorfschaften von den Kreisständen an sich gebracht , und
solche wider die deutliche Reichs -Geseze , völlig eximiren ; da doch der Kreis , vermöge der Reichs-
Abschiede von den Jahren 1500 , 1512 , 1542 und iZ4Z einen gegründeten Anspruch auf alle
innerhalb des Kreises befindliche Prälaturen , Grafen und Herren hat.

Wie es denn unter andern namentlich in dem zu Augsburg errichteten Reichs -Abschied vom 2,
^zul . i Zoo §. 7 , heißt:

^
dem Schwäbischen Kreis alle und jede Prälaten , Grafen , Herren und ReichS-

Stadte im Land zu Schwaben gehörtenwelches in dem — über der Ordnung des Reichs -Regi¬ments am r6 . Mai 1521 zu Worms errichteten Reichs - Abschied § . 2z und in der — auf dem
Reichstag zu Nürnberg am Donnerstag Philippi und Jacobi 1522 verfaßten Erklärung des Land-
Friedens § . 7 . wörtlich wiederholt wurde.

Wozu noch überdieß kommt , daß , mittelst der Reichs -Abschiede
von 1542 , § . 16 . 17.
von 154z , § . 25 . 27.
VON 1544 , K. 26 . 27 . Z2 . zz . - '

von 1548 , §. 5 z . 66.
verbis : Aber diejenige , so etc . l

von 1555 , L. 83.
von 1576 , §,. IOZ.
von 1582 , § . 52.
von 1598 , § . 20.
von 1641 , § . Z6.

alle Exemtionen in Reichs -Kriegen , auch Reichs - und Kreis -Verfassungs -Sachen , als ganz unstatt-

ben worden
'
ist

" ^ ^ 200 Jahren die Wieder -Ergänzung der Reichs -Kreise ciftigst betrie-

Vorzüglich aber gehören obgemeldtermassen hieher das Reichs -Stift Ottobeuren und die Karthaus
^ uxherm , (als welche sogar mehrere Jahre wirklich zu dem Kreise gesteuert — und sowohl von jewei¬
ligen teutschen Kassern ausdrüklich d izu angewiesen — als auch , was Ottobeuren besonders betrift,von dem Rerchs -Kammer -Gericht im Jahr 1713 dem Kreise durch ein 8 . O vollkommen
zugejprochen worden ;) wie auch die Herrschaft Jlleraichheim , welche bereits ehehin durch viele Reichs-" "

^ ^
s -^ oäerLtlons -G Machten dem Kreise zuerkannt worden , und deren damalige Besizer , die

von Re ) berg , dem Kreise sogar eine Zeitlang mit Siz und Stimme beigetretten waren , sich aber dem-
se en g . erchwohl wieder entzogen , und , bei diesem — den klaren Reichs -Gesezen gerade entgegen laufen-en Benehmen , durch ein ) eitige Vorstellungen , Kaiserlühen Beistand zu verschaffen gewust haben.
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W . Capit . Joseph II.

(^ rt. VI .)

gemeinen Reichsberathschlagung
kommen kann , wie sonsten in al¬
len andern des Reichs Sicherheit
und 8t3tum publicum coucerui-
renden Sachen , also auch vor¬
nehmlich in dieser , zuvor erlan¬
gen.

L. III . (XI)
(Bündnisse wegen deren Kayserlichen

Erblanden .)
Wann Wir auch künftig Un¬

serer eigenen Landen halber einige
Bündniß machen würden , so sol¬
le solches anderer Gestatt nicht
geschehen , als unbeschädigt des
Reichs und nach Innhalt des
Inlirumenti kscis.

- § . IV.
( Bündnisse derer Reichsstande,)
So viel aber die Stande des

Reichs belanget , solle denensel-
ben allen und jeden das Recht,
Bündnisse unter sich und mit
Auswärtigen zu ihrer Sicherheit
und Wohlfarth zu machen , der¬
gestalt frey bleiben , daß solche
Bündnisse nicht wider den regie¬
renden Römischen Kayser und
das Reich , noch wider Uns , den
allgemeinen Landfrieden , auch
Münster - und Oßnabrückischen
Friedensschluß sey, und daß dieß
alles nach laut desselben , und
unverlezt des Eydes geschehe,
womit ein jeder Stand dem re¬
gierenden Römischen Kayser und
dem heiligen Römischen Reich
verwandt ist.

l , L- V.

N . Capit . Leopold II. und
Franz II.
( Llt . VI,)

nen Reichsberathschlagung kom¬
men kann , wie sonst in allen an¬
dern des Reichs Sicherheit und
8t3tum publicum konzernirenden
Sachen , also auch vornehmlich
in dieser zuvor erlangen.

§ . Z . (XI)
( Kaiserliche Bündnisse in Ansehung

eigener Lande .)
Wenn Wir auch künftig Un¬

serer eigenen Lande halber einige
Bündniß machen würden , so soll
solches anderer Gestalt nicht ge¬
schehen , als unbeschädiget des
Reichs , und nach Inhalte des
Inlirumenti pacis.

§ . 4 .

(Bündnisse der Reichssta
' nde .)

So viel aber die Stände des
Reichs belanget , soll denselben al¬
len , und jeden das Recht , Bünd¬
niß unter sich und mit Auswärti¬

gen zu ihrer Sicherheit und
Wohlfarth zu machen , dergestalt
frei bleiben , daß solche Bund-
niß nicht wider den regierenden
römischen Kaiser und das Reich,
noch wider Uns , den allgemei¬
nen Landfrieden , auch münster-
und osnabrückischen Friedens¬
schluß sey und daß dies alles nach
laut desselben und unverlezt des
Eides geschehe , womit ein jeder
Stand dem regierenden römischen
Kaiser und dem heiligen römi¬
schen Reiche verwandt ist.

i . s-

Project der perpetuirlichen
W . Capit.

ben , daß solche Bündniß nicht
wider den regierenden Römischen
Kayser und das Reich , noch wider
den allgemeinen Lands - Frieden
und Münster und Oßnabrücki¬
schen Friedensschluß seye , und
daß dieß alles , nach laut .dessel¬
ben , und unverlezt des Eyds ge¬
schehe , womit ein jeder Stand
dem .regierenden Römischen Kay¬
ser und dem Heil . Römischen
Reich verwandt ist.
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Oravamina et ^lonitL
krincixum.

( .Vrt. V. )

Reichöstädtische Oravsminu
et Ivlomta.

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.

(XI .)
!(§ . z . **)
(Nonitnm)

Wann er auch inökünfftige sei¬
ner eigenen Lande halber einige
Bündniß machen würde , so solle
solches anderergestalt nicht gesche¬
hen als ohne Beschwerde des
Reichs , und nach Inhalt des
InUrumentl j)aci§.

?*) S . 2 . „ Bleibt es bey der ker-
xetua . "

(I>l8 . Hier trifft die ksr-pstua
nicht mit der Iosephinischen und
allerneuesten überein.)

H 2



. W . Capit . Joseph II.

( Lrt . VI .)
r . v.

(Fremde Hülfe . )

Daß auch die von fremden
- kotentsten begehrende Hülfe al¬

so und nicht anderst begehret wer¬
de , noch gethan feye, dann daß
dadurch dem Reich keine Gefahr
noch Schaden Zuwachsen möge.

^ . rtiaulus VII.

§ I.
( Polizey und Lommercien .)

Ferner sollen und wollen Wir
über die Policey -Ordnungen wie
die seynd , und noch fcrnerS auf
dem Reichstage geschlossen wer¬
den , halten , und die Lominer-
cis des Reichs Zu Wasser und
Land nach Möglichkett befördern.

S- N . (v)
( >Iarmtensn2 der Handels : See-

Städte .)
Auch wie die Handlung trei¬

bende Städte überhaupt , also
IN¬

N - Capit . Leopold II. und
Franz II.
( ärt . VI .)

§ . 5 .
( Fremde Hülfe ) .

Daß auch die von fremden Potenta¬
ten begehrende Hülfe also und nicht an¬
ders begehret werde , noch gethan sey,
dann daß dadurch dem Reiche keine Ge¬
fahr noch Schaden Zuwachsen möge.

^ rticulus VII.
S . i.

(Von Polizei - und Handlungssachen .)

Ferner sollen und wollen Wir ein aus¬
führliches Reichsgutachten darüber er¬
fordern , wie die vorhandenen und immit¬
telst kräftigst aufrecht zu erhaltenden
Reichspvlizeiordnungen zu verbessern,
und den jezigen Zeitumständen naher an¬
zupassen , auch wie zur möglichsten Ver¬
besserung der zu Wasser und Lande zum
Wohl des Reichs , der Stande und Un-
terthanen Besten zu befördernden Kom¬
merziell des Reichs durch gemeinsame
den Verhältnissen Deutschlands allent¬
halben angemessene Maasregeln zu ge¬
langen sey. Insonderheit wollen Wir
den für Deutschland wichtigen Buch¬
handel nicht ausser Acht lassen , sondern
das obgedachte Reichsgutachten auch
darüber erstatten lassen , wiefern dieser
Handlungszweig durch die völlige Unter¬
drückung des Nachdruckes , und durch
die Herstellung billiger Druckpreise von
dem itzigen Verfalle zu retten sey.

§ . 2 , (v)
(Der Handelsstädte . )

Auch wie die Handlung treibende
Städte überhaupt , also insonderheit

die

Project der perpetuirl.
W . Capit.

^ .rtrculus VII,

- §. i . Ferner soll und
will der regierende Römi - .
sche Kayser über diePoli-
zey-Ordnung halten , und
die Lommercia des Reichs
befördern , auch über die¬
jenige , so mit Wucher und
unzuläßigen Vorkauff und
Monopolien, , dem Reich
und dessen Einwohnern
merklichenSchaden , Nach,
teil und Beschwerung zu¬
fügen , nach Jnhakt der Po-
licey Ordnung , ernstliches
Einsehen thun und ver¬
fahren,

§ . z . keineswegs aber
jemanden einige krivilexia
auf klonopolia ertheilen,
sondern da dergleichen er¬
halten , Dieselbe als de¬
nen Reichs -Sazungen zu¬
wider , abthun und aushe¬
ben z ^

§ 5.



Rel
'
chöstädtlsche Oravamma et I^onitL.

(v)
§ . 2.

( Monitum)
(HaMungsfteyhert während dem Reichskrieg .)

Zum Behuf der Handlung treibenden Städte ist zwar in besagten Artikel die preißwürdigste
Vorsehung bereits enthalten ; Da aber solche auf den unglücklichen Fall eines entstehenden Reichskrie¬
ges sich nicht erstrecket ; so wird man daher um den ferner » Beysatz zu bitten veranlaßet : -

Daß bey entstehendem Reichskrieg kein dem ganzen h. R . S>7. und insonderheit denen Hand¬
lung treibenden Städten , in lxeci

'e denen Reichs - und Hansee -Städten , Lübek, Bremen und Ham¬
burg , jehr nachtheilig und schädliches Generalverbot der Schiffarth und Handlung nach denen feind¬
lich erklärten Landen in den Kayserlichen ^ voL3torü § geschehen , sondern vielmehr die ungehinderte
Fortsezung eines unschädlichen tand - und See - Ooinmereii Mt denen feindlich erklärten Landen
auch wahrendem Krieg , frey und ungehindert gelassen , mithin das Verbot blos auf die Loutrebsn-

Maaren beschränket und unter dieser Benennung nur Waffen und solche Sachen und Fabrikate,
die zur Fortsezung des Kriegs unmittelbar angewandt werden , verstanden werden mögen . ! '



8V . Capit . Joseph II.

(Lrt . VII.)

insonderheit die vor andern zum

gemeinen Besten zur Seetr ^ li-

Freude Städte , Lübeck , Bremen

und Hamburg , bey ihrerSchif-

fart und Handlung , Rechten

und Freyheiten , dem lnttrumen-
10 ? acis gemäß , erhalten und

kräftigst schüzen.

§ . ul.

(? rivUesi » auf blonoxoli » .)

Keineswegs auch jemanden

einige krivileZi - auf IVlonoxoliä,

es geschehe solches bey Kauf,

Handel , klLnickLÄuren , Kün¬

sten und anderen in das Policey-

Wesen einlaufendenSachen , oder

wie es sonsten Nahmen haben

möge , ertheilen , sondern da der¬

gleichen erhalten , dieselbe als de¬

nen Reichs -Sazungen zuwider

abthun und aufheben;

z . IV.

( Auch in andern Poticey - Sachen .)

Woneben Wir führohin kei-

nerley von Unseren Vorfahren zu

ertheilen nicht hergebrachte kri-

vileoiL , so derer Churfürsten,

Fürsten und Ständen in Dero

lerriiorüs zustehenden Policey-

Wesen und gleichfalls hergebrach¬

ten Gerechtsamen in einigere y

Weg vorgreifen , ertheilen , moch

die etwa bereits ertheilte , er¬

neuern sollen noch wollen «.

r . v.

N . Capit . Leopold H . und
Franz n.
(^ rt. vn .)

die vor andern zum gemeinen
Besten zur See trofiguirenden
Städte , Lübeck , Bremen und

Hamburg bei ihrer Schiffart
und Handlung , Rechten und

Freiheiten dem Inllrumemo x>L-
ci-- gemäß erhalten , und kräftigst
jhuzen.

§. 3 .
( Moni ^ olien .)

Keineswegs auch jemanden
einige krivileßis auf Ulonopolia,
es geschehe solches bei Kauf,
Handel , Manufakturen , Kün¬

sten und andern in das Polizei¬
wesen einlaufenden Sachen , oder

wie es sonst Namen haben mö¬

ge , ertheilen , sondern da der¬

gleichen erhalten , dieselben als

den Reichssazungen zuwider , ab¬

thun und aufheben.

§ . 4 .
( Privilegien in Polizeisachen .)

Woneben Wir führohin kei¬

nerlei von Unfern Vorfahren zu

ertheilen nicht hergebrachte I>rivi-

seZia , so der Kurfürsten , Für¬

sten und Stände in Derolerri-
torÜL zustehenden Polizeiwesen
und gleichfalls hergebrachten Ge¬

rechtsamen m einigerlei Weeg

vorgreifen , ertheilen , noch d :e

etwa bereits ertheilten erneuern

sollen und wollen.

L. z.

Project der perpettürlichm
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§. z . Wann '
auch in denen

benachbarten Landen die Einfuhr
und Verhandlung derer im Reich
gefertigten Manufakturen und
Maaren verbotten werden sollten;
So soll und will der erwehlte Rö¬

mische Kayser sich desselben Ab¬

stellung angelegen seyn lassen, im

Widrigen aber die Vorsehung
thun , daß andere Maaren hin¬
wieder aus ermetden Landen ins
Reich zu bringen , gleichergestal¬
ten nicht zugelassen seyn solle.



W . Capit. Joseph il.

(Hrr. VII.)
§. V.

(Repressalien auf den Fall der Sper¬
rung des (^ommercii .)
Wann auch in denen benach¬

barten Landen die Durch - oder
Einfuhr und Verhandlung de¬
ren im Reich verfertigten Nlaiiu-
faÄul-en , und guter aufrichtiger
Maaren verbotten seynd oder ver¬
gotten werden sollten , weilen sol¬
ches der Freyheit deren Loinmer-
ciormn zuwider , so sollen und
wollen Wir Uns dessen Abstellung
angelegen seyn lassen , im widri¬
gen aber die Vorsehung thun,
daß andere Maaren hinwieder
aus ermeldten Landen ins Reich
zu bringen gleichergestalt nicht
zugelassen seyn solle.

^ .rticulu« VIII.
§ . I . (XII)

(Verbott der Aoll - Evtheil - Erhöh-
Verlegungen und dergl . )
Wir sollen und wollen auch in¬

sonderheit , dieweil die teutsche
Natron und das heilige Römische
Reich zu Wasser und Land ^ zum
höchsten damit beschweret, nun
hinführo , jedoch unbeschädigetder
vor Aufrichtung Weyl .md Kay-
sers Laroli VI . Wahl - Lapituls-
tion mit Beobachtung der zu sel¬
biger Zeit erforderlichen Keguiü-
ten , gewilligter und von Unseren
Vorfahren Römischen Kayseren,
absonderlich denenChurfürsten

des

N. Capit. Leopold II. und
Franz il.

( ^rt. VH.)
§ . 5 .

(Rapreffalien in Handlungssachen.)

Wenn auch in dervbenachbar-
ten Landen die Durch- oder Ein¬
fuhr und Verhandlung der im
Reiche gefertigten Manufakturen
und guter aufrichtiger Maaren
verboten sind , oder verboten wer¬
den sollten , weil solches der Frei¬
heit der Kommerzien zuwider, so
sollen und wollen Wir Uns des¬
sen Abstellung angelegen seyn las¬
sen, im Widrigen aber die Vor¬
sehung thun,

'
daß andere Maa¬

ren Hinwiederaus ermeldenLan¬
den ins Reich zu bringen glei¬
chergestalt nicht zugelaffen seyn
soll.

^ rticulus VIII.
§ . i . (XII)

(Zollertheilüng , Erhöhung , Ersirek-
ung , Verlegung .)
Wir sollen und wollen auch in¬

sonderheit, dieweil die Deutsche
Nation und das heilige römische
Reich zu Wasser und Lande zum
höchsten damit beschweret, nun
hinfüro , jedoch unbeschädigt der
vor Aufrichtung weiland Kaisers
Karl VI . Wahlkapitulation mit
Beobachtung der zu selbigerZeit
erforderlichen Requisiten , gewil¬
ligter und von Unfern Vorfah¬
ren , römischen Kaisern , abson¬
derlich denKurfürstendes Reichs

erthei-
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^ . rticulus VIII.
i . Der regierende Römi¬

sche Kayser soll und will auch in¬
sonderheit , dieweil die Teutsche
Nation , und das heilige Römi¬
sche Reich , zu Wasser und Land
zum höchsten damis beschweret,
nun hinführo , (doch unbeschä¬
digt der, vc >- Aufrichtung gegen¬
wärtiger Wahlkapitulation, mit
Beobachtung der zu selbigerZeit
erforderlichen Keguilttcn , gewil¬
ligterZoll- OonLeilioüen , kroro-
ZLtionenund ?erpetuLtloaen ) kei¬
nen Zoll von neuen geben , noch
einige alte erhol en , oderxroro-
giren lassen , auch vor sich selbst

keinen



W . CapLt. ' Joseph II.

( ^ rt .> VW .)

des Reichs erkheilten und in 0l>

j
'
ervLtitr gebrachten Zoll - Loii-

cessouen , kroroZLtivnen und

kerxetuLtiolien , keinen Zoll von

neuem geben , noch einige alte

erhöhen oder xroroZiren , weni¬

ger von einem Ort oder Bezirk

zum andern , weiters als sich ge¬
bühret , und rechtmäßig herge¬
bracht , erstrecken oder verlegen

lassen , auch vor Uns selbst kei¬

nen aufrichten , erhöhen oder

xroroZiren.

tz. II.

( Einwilligung der Churfürsten .)

Es seye dann nicht allein mit

aller und jeder Churfürsten Wis¬

sen und Willen , Zulasten , und

OlleAial -Rath , durch einhelli¬

gen Schluß also in diesem Stück

verfahren , daß keines Churfür-

stens Widerrede oder Dissens dar-

gcgen , und dergestalt alle und

jede in Dero LolleAlsl - Stimmen

einmüthig seyn , Massen diesfalls
die ^ laiora nicht zu attenäiren,
und ohne die nnLnimis nichts

zum Stande zu bringen.

. § . m . ( xili)

(Vernehmung der Benachbarten
'
)

Sondern auch die imerellirte

benachbarte Crayß und besonders

derjenige in welchen der neue

Zoll aufgerichtet , oder ein alter

erhöhet , trsnsseriret , xroroZiret,
oder

N - CapLt . Leopold H . und
Franz H.

( ärt . vm .)

ertheilten und in Observanz ge¬
brachten Zoükonzesswnen , Pro¬
rogationen , und Perpetuationen,
keinen Zoll von neuem geben,
noch einige alte erhöhen oder pro-
rogiren , weniger von einem Ort
oder Bezirke zum andern , wei¬
ters als sich gebühret , und recht¬
mäßig hergebracht , erstrecken oder
verlegen lassen , auch für Uns

selbst keinen aufrichten , erhöhen
oder prorogiren;

§ .
*

2.
( Einwilligung der Kurfürsten .)

Es sey dann nicht allein mit
aller und jeder Kurfürsten Wis¬
sen und Willen , Zulasten und

Kollegialrathe durch einhelligen
Schluß also in diesem Stücke

verfahren , daß keines Kurfür¬
sten Widerrede oder Dissens da¬

gegen und dergestalt alle und jede
in Dero Kollegialstimmen ein^

müthig seyn, Massen diesfalls die
nicht zu attendiren , und

ohne die Dnsnimis nichts zu
Staude zu bringen.

§ . s - (xili)

( Vernehmung der benachbarten Kreise
und Staude .)
Sondern auch die intereffirten

benachbarten Kreise und beson¬
ders derjenige in welchem der
neue Zoll aufgerichtet , oderein
alter erhöhet , transferiret , pro-

ro-

Project der perpetuirlichen
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keinen aufrichten , erhöhen oder

^roroAiren,

§. 2 , es seye dann nicht allein
mit aller und jeder Churfürsten
Wissen und Willen , Zulasten,
und LolIeZisl -Nath , durch ein¬

helligen Schluß also in diesem
Stück verfahren , daß keines

Churfürsten Widerred oder Dis¬
sens dagegen , und dergestalt alle
und jede in Dero LolleZial -Stim-
men einmüthig seyen , Massen
dißfalls die ^ Lsjors nicht zu atten-
ciiren , und ohne die Dnanima

nichts zum Stand zu bringen,

§. z . sondern auch die inter-
essirte Benachbarte , und derje¬
nige Crayß , in welchem der neue
Zoll aufgerichtet , oder ein alter
erhöhet , xeoroZirt oder perxe-
tuirt werden will , darüber gehö¬
ret , deren dawider habende Be?
denken und Beschwerden gebüh¬
rend erwogen , und nach befun¬
dener Billigkeit beobachtet wor¬
den.

§-> 4 . Gleichergestalt soll und
will er auch allen denenjenigen,
so um neue Zölle , es seye gleich
zu Wasser oder Land , oder der
alten Erhöhung , oder auch sol¬
cher Erhöhung ? roro§ 3 tion an-
halten werden , keine Vertrö¬
stung , oder ? iomotoria1 - Schrei-
ben an die Churfürsten geben,

noch



(Frövrrmiim et ^lonitä ? rincixuin

(^ it . VIII.)
(XII)

§ . i . ")
( Z u s a tz . )

Wirsollen und wollen auch insonderheit , dieweil die deutsche Nation und das heilige römische
Reich zu Wasser und Lande zum höchsten damit beschweret , nun hinfähro , jedoch unbeschädigt der
vor Ausrichtung weiland Kaisers Karl Vl . Wahlkapitulation mit Beobachtung der zu selbiger Zeit
erforderlichen Requisiten , gewilligter und von Unfern Vorfahren , römischen Kaisern , absonderlich
den Kurfürsten , denen Fürsten und Ständen des Reichs ertheilten , und in Observanz ge¬
brachten Zollkoncessionen , Prorogationen und Perpetuationerr , keinen Zoll von neuem geben , noch
einige alte erhöhen oder prorogiren , weniger von einem Ort oder Bezirke zum andern , weiters als
sich gebühret , und rechtmäßig hergebracht , erstrecken oder verlegen lassen, auch für Uns selbst keinen
aufrichten , erhöhen oder prorogiren.

§ . i . koü vür03 .- Absonderlich denen Kurfürsten : aäöatur: denen Fürsten und Ständen.

(XHI)
§ . 3 . *)

( Zusatz)
Sondern auch die interessirten benachbarten Kreise und besonders derjenige , in welchem der

neue Zoll aufgerichtet oder ein alter erhöhet , transferiret , prorogiret oder perpetuiret werden will,
Drüber gehöret , deren dawider habende Bedenken und Beschwerden von Uns und den gesammten
Kurfürsten gebuhreny erwogen , und nach befundener Billigkeit beobachtet werden : Und neben dem
Kursurstl . OoUe ^ o jedesmal dahin sehen , damit durch die ertheilende neue Zölle und LoncellioneL
andere Kur -Fursten und Stände in itzren vorhin habenden Zolleinkünften und Rechten keine Verringol
^ ng , Nachtheil und Schaden zu leiden haben rc. (S . oben Project der perpetuirl. W.

Kap r t . S . 64 . )
^ §. z et Lä vsrba : Von uns und denen gesammten Kurfürsten. Bleibt,es bep der Perpetua

I



W . Caplt . Joseph II.

(ärt . VIII.)

oder perpetuiret werden will , dar¬
über gehöret , deren darwider ha¬
bende Bedenken und Beschwer¬
den von Uns und denen gesamm-
ten Churfürsten gebül - end erwo¬

gen , und nach befundener Bil¬
ligkeit beobachtet werden . ,

§ . IV.

( Verbot ! der kromotonsl - Schreiben
etc .)

Gleichergestalt sollen und wol¬
len Wir auch allen denevjenigen
so um neue Zölle , es scye gleich
zu Wasser oder Land , oder der
alten Verlegung und Erhöhung
oder auch solcher Erhöhung und
kroroNtion anhalten werden,
keine Vertröstung oder kromoto-
M . Schreiben an die Churfür-
sten geben , noch ausgehen lassen,
sondern Dieselbe schlechrerdingen
einer Lollechs ! - Versammlung
der Churfürsten zu erwarten , er¬
inneren;

Z . v.
( Neue Jolle rc . sollen den alten nnnach-

theilig sevn . )

Und neben dem Churfücstli-
chen Coüeßio jedesmal dahin se¬
hen , damit durch die ertheilende
neue Zölle und OonLelHone8 an¬
dere Churfürsten , Fürsten und
Stande in ihren vorhin haben¬
den Zoll -Einkünften und Rechten

kei-

N . Caplt . Leopold II . und
Franz II.
(ärt . VIII.)

rogiret oder perpetuiret werden
will , darüber gehöret , deren da¬
wider habende Bedenken und Be¬
schwerden von Uns und den ge¬
summten Kurfürsten gebührend
erwogen und nach befundener
Billigkeit beobachtet werden.

§ . 4.
( Verbot der Promotvrialschreiben .)

Gleichergestalt sollen und wol¬
len Wir auch allen denjenigen , so
um neue Zölle , es sey gleich zu
Wasser oder Lande , oder der al¬
ten Verlegung und Erhöhung,
oder auch um Prorogation solcher

. Erhöhung anhalten werden , kei¬
ne Vertröstung oder P ^omoto-
rialschreiben an die Kurfürsten
geben noch ausgehen lassen, son¬
dern dieselben schlechterdingen
einer Kollegialversammlung der
Kurfürsten zu erwarten , erinnern,
oder bei versammelten Reichsta¬
ge dieselben ans Kurfürstliche
Kollegium verweisen.

S . 5.
(Neue Jolle den alten unnachthellig .)

Und neben dem Kurfürstlichen
Kollegio jedesmal dahin sehen,
damit durch die ertheilenden
neuen Zölle und Konzessionen an¬
dere Kurfürsten , Fürsten und
Stande in ihren vorhin haben¬
den Zolleinkünften und Rechten

kei-

Project der perpekmrlichev
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noch ausgehen lassen , sondern
Dieselbe schlechterdingen einer
LolIeZisl - Versammlung der
Churfürsten zu erwarten , erin¬
nern,

§ . 5 . und neben dem .Chur-
fürstliche OolleZio jedesmal dahin
sehen , damit durch die ertheilen¬
de neue Zölle , und OonaellioE
andere Churfürsten , Fürsten und
Stände in ihren vorhin habenden
Zoll - Einkünften , und Rechten,
keine Verringerung , Nachtheil
oder Schaden zu leiden haben,

§ . 6 . auch weder am Rhein,
noch sonsten einigen schiffbaren
Strohm im heiligen Reich keine
armirte Schiff -AuSlager , Licen-
ten , noch andere ungewöhnliche
k .xL (Norien , oder waS sonsten
zur Sperr - oder Hinderung der
Commerzien , vornehmlich aber
denen Rheinischen und andern
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den des Reichs zu Schaden und
Schmahlerung der hohen Rega¬
lien und anderer Gerechtigkeiten
und Herkommens gereichig , ver-
statten oder zulaffen,

§. 8 , auf dem Fass auch einer
oder mehr , wes Standes oder
Wesens er oder die waren , eini¬
ge neue Zölle , oder eines alten
Ersteigerung , oder ? roroA3tion
in ihren Chur - und Fürstenthü-

mern,



W . Capit . Joseph H.

(^lt. vili .)
keine Verringerung , Nachtheil
oder Schaden zu leyden haben.

H . VI.

( Verbote aller Sperr - und Verhinde¬
rungen des Lommercii .)

Auch weder am Rhein , noch son¬
sten einigem schiffbaren Strohm
im heiligen Reich einige armirte

Schiffauslagere , lKsmen und
andere ungewöhnliche Lxaäkio-
nen , oder was sonsten zu
Sperr - und Verhinderung der
Oommercien vornehmlich aber
den Rheinischen und andern

Churfürsten , Fürsten und Stan¬
den des Reichs , zu Schaden und

SchmäteruNgsthrer hohen keZa-
lien , und anderer Gerechtigkei¬
ten und Herkommens gereichig,
verstatten oder zulaffen.

S . VII.

( Schiffbarmachung der Flüsse . )

Derentwegen Wir dann auch
nicht zugeben wollen , daß , wo
ein in den Rhein , Fder andern

Schiffbaren Strohm gehender
Fluß weiters Schiffreich gemacht
werden könnte , solches durch ei¬
nes oder andern angelegenen
Standes darauf eigennüzig vor¬

genommenen hinderlichen Bau'
verwehret wexde, sondern es sol¬
len solche Gebäue zu Beförde¬
rung des gemeinen Wesens , we¬
nigstens so eingerichtet werden,
daß die Schiffe ohngehindert
auf - und abkommenkönnen , und

N . Capit . Leopold H. und
Franz II.

( Lrk . VUI.)
keine Verringerung , Nachtheil
oder Schaden zu leiden haben.

§ . 6 . .

(Beförderung der Handlung .)

Auch weder am Rhein , noch
sonst einigem schiffbaren Strom
im heil . Reich einige armirte
Schiffausläger , Lizenten und an¬
dere ungewöhnliche Exaktionen,
oder was sonsten zu Sperr - und

Verhinderung der Kommerzicn,
vornemlich aber den Rheinischen
und andern Kurfürsten , Fürsten
und Standen des Reichs zum
Schaden und Schmälerung ih¬
rer hohen Regalien und anderer
Gerechtigkeiten und Herkommens
gereichig , verstatten oder zulaffen.

§ . 7 .
(Schiffbarmachung der Flüsse . )

Derentwegen Wir dann auch
nicht zugebcn wollen , daß , wo
ein in den Rhein oder andern
schiffbaren Strom gehender Fluß
weiters schiffreich gemacht werden
könnte , solches durch eines oder

»andern angelegenen Standes
darauf eigennüzig vorgenomme¬
nen hinderlichen Bau verwehret
werde . Sondern es sollen sol¬
che Gebäude zu Beförderung des

gemeinen Wesens wenigstens al¬

so eingerichtet werden , daß die

Schiffe ungehindert auf - und
abkommen können , und also der

I L von

Projeet der perpeluirlichen
W . Capit.

mern , Graf - und Herrschaften,
und Gebiethen , zu Wasser und
Land , im Auf - und Abfahren,
für sich selbst , ohne der vorigen
Römischen Kayser , und des
Churfürstlichen LolleZü Bewilli¬
gung , und demigen kegmliten
angestellet oder aufgesezet hatte,
oder künftiglich anderst , als ob-
gemcldt ^ anstellen oder aufsezen
würden,

§ . y . oder Falls auch jeman -
^

den diejenige OouLellion so er
von einem Römischen Kayser und
denen Churfürsten , auf sich und
seine Leibes -Erben erlanget , her¬
nach ohne ihr , der Churfürsten
Bewillig - und Beobachtung ge¬
höriger k .eguiliten , auf andere
Erben hätte extcuäiren und er¬
weitern lassen , den oder dieselbe,
so bald der Römische Kayser des¬
sen von sich selbst in Erfahrung
kömmt , oder von andern Anzeig
davon empfanget , will er durch
Mandats lins claulula , und ande¬
re behörige nothdürftige Rechts-
Mittel , auch sonsten in alle ande - ,
re mögliche Wege abhalten , und
was also fürgenommen worden,
gänzlich abthun und Lalkren,/

§ . io . auch nicht gestatten,
daß hinführo jemand delaäko und

eigenes Vornehmens neue Zölle
anstellen , für sich dieselbe erhö¬
hen , oder sich deren gebrauchen
und annehmen möge.

§ . n.
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W . Capit . Jozcph II.

(Art . VIII .)
also der von Gott verliehenen
stattlichen Gelegenheit und kene-
iicirung der Natur ftlbstcn ein
Stand weniger nicht als der an¬
dere , nach Recht und Billigkeit,
sich gebrauchen möge.

N . Capit . Leopoldi ! , und
' Franz II.

Ot . VII ! .)
von Gott verliehenen stattlichen
Gelegenheit und Benesizirung
der Natur selbst, ein Stand we¬
niger nicht als der andere , nach
Recht und Billigkeit sich gebrau¬
chen möge.

§ . VIII . ( XIV) §. 8 . ( XIV)

G

(Aufhebung der eigenmächtigen Zölle. )

Auf den Fall auch einer oder
mehrere , wes Standes oder
Wesens Er , oder die waren , ei¬
nige neue Zölle , odereinesatten
Verlegung , Erstcigerung , oder
? rorogLtion in ihren Chur - und
Fürstenthümern , Graf - und
Herrschaften und Gebiethen , zu
Master und Land , in auf - und
abführen , für sich selbst , ohne
der vorigen Römischen Kayser
und des Churfürstlichen LolleZii
Bewilligung , und damaligen
R.eguiüren angestellet und aufge-
sezet hatten , oder künftiglich an¬
ders , als obgemeldt , anstellen
oder aufsetzen würden.

( Aufhebung der eigenmächtigen Zölle. )

Auf den Fall auch einer oder
mehrere , wes Standes oder We¬
sens er oder die wären , einige
neue Zölle oder eines alten Ver¬
legung , Ersteigerung oder Pro¬
rogation in ihren Kur - und Für¬
stenthümern , Graf - und Herr¬
schafften , und Gebiethen , zu
Master und Lande , in Auf - und
Abführen , für sich selbst , ohne
der vorigen Römischen Kaiser
und des Kurfürstlichen Kollcgii
Bewilligung und damaligen Re¬
quisiten , angestellet und aufge-
sezet hatten , oder künftiglich an¬
derst , als obgemeldt , anstellen
oder aufsezen würden.

S. IX . (XIV)

( Und der ungebührlich extenäirteu .)

Oder Falls auch Jemanden
diejenige Zolls -Lonceflionen , so

. Er von einem Römischen Kay¬
ser und denen Churfürsten auf
sich und seine Leibs-Erben erlan¬
get , hernach ohne ihr deren Chur¬
fürsten Bewillig - und Beobach¬
tung gehörige Requisiten , auf
andere Erben oder Besizere hätte

exten-

§ . y . ( XIV)

( Und der Uebertrettung auf Andere.

Oder , sollte auch jemand die¬
jenigen Zollskonzestionen , so er
von einem römischen Kaiser und
den Kurfürsten auf sich und sei¬
ne Leibeserben erlanget , hernach
ohne ihr der Kurfürsten Bewil¬
lig - und Beobachtung gehörige
Requisiten , auf andere Erben
oder Vesizer hatte extendiren und

erwei-
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§ . ii . Wann auch einige , sie
seyn gleich unmittelbar oder mit¬
telbar dem Reich unterworffen,
sich unterstanden haben , und
noch unterstehen sollten , unter
ihren Thoren oder sonsten andern
Orten in - und vor den Städten,
die ein - aus - und durchgehende
Maaren , Getraid , Wern , Salz,
Vieh und anderes mit gewissem
Aufschlag , unter dem Namen
Accis , Umbgeld , Niederlag-
Stand - und Marck -Rechr , Pfor¬
ten , Brücken , und Weg - Kauff-
Hauß - Reuth - Pflasterstein -Fuh¬
ren und Cento - Gelder , Muldcr-
Steuer - und andern dergleichen
Imposten zu beschweren , solches
alles aber in dem Lckecck und
Nachfolge für nichts anders als
einen neuen Zoll , ja oftmals
weit höher zu halten , und denen
benachbarten Churfürsten , Für¬
sten und Ständen , deren Landen,
Leuten und Untcrthanen , auch
dem gemeinen Kaufs - und Han¬
delsmann

"
zu nicht geringem

Schaden und Ungelegenheit ge-
reichig , auch der Freyheit der
Oommerciorum , des Handels
und Wandels zu Waffer und
Land , schnurstracks zuwider ; So
soll und will der Römische Kay¬
ser , bald bey Eintrettung seiner
Regierung , hierüber gewisse In¬
formation einziehen lassen, auch
worinnen solche unzulässige Ve-
schwehrungen und Mißbräuche

beste-



Oravamina et monita krin-
cipum.

(^rt . V1H .)

(XIV)
§. 8 .

^lonitum.
(viöe 26 §. 9 .)

(XIV) -
§ . 9.

(^lonitum)
§ . 8 , et y . der neuesten Wahl¬

kapitulation ist zu erinneren ^ die
Konfirmation der Zollkomeßio-
nen , Prorogationen, und Per-
petuationen müßte nicht alleinde¬
nen Kurfürsten , sondern auch
den Fürsten und andern Stan¬
den mit zu statten kommen.

Reichsstädtlsche Oravamma
et ^ lonita.
(ärt . Vlll.)
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extenäil -cn und erweitern lassen,
Den oder Dieselbe , so bald Wir

deßen von Uns selbsten in Erfah¬

rung kommen , oder von andern

Anzeige davon empfangen , wol¬

len Wir durch klLnästa kme

(?l3ulul3 und andere behörige
nothdärftige Rechtsmittel , auch

sonsten in alle andere mögliche
Wege abhalten , und was also

vorgenommen , oder sonst von je¬
mand anders wider dergleichen

auf die eheliche Leibs -Erben und

Nachkommen allein reürinZirte
OoncelHon sich angcmasset wor¬

den , gänzlich abthun und csKren.

§ . X.

(Verbott eigenmächtiger Zölle rc.)

Auch nicht gestatten , daßhin-

führo jemand äeksNo und eige¬
nes Vornehmens neue Zölle an¬
stelle« , für sich dieselbe verlegen,

erhöhen , oder sich deren gebrau¬

chen , und annehmen möge.

§ . xr.

( äccik!. Umgeld , und dergleichenZm-
x osten .)
Wann auch einige , sie seyen

gleich unmittelbar oder mittelbar

dem Reich unterworffen , sich un¬

terstanden haben , und noch un¬

terstehen sollten , unter ihren Tho¬
ren , oder sonsten anderen Orten

in - und vor denen Städten , die

ein aus - und durchgehende Maa¬

ren , Gctrayd , Wein , Salz,
Viehe

N . Capit . Leopold H. und
Franz n.
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erweitern lassen, Den oder Die¬
selben , sobald Wir dessen von
Uns selbst in Erfahrung kommen,
oder von andern Anzeige davon

empfangen , wollen Wir durch
X4smc)atL kille claululs und ande¬
re behörige nothdärftige Rechts¬
mittel , auch sonst in alle andere
mögliche Weege abhalten , und
was also vorgenommen , oder

sonst von Jemand anderst wider
dergleichen auf die ehelichen Lei¬
beserben und Nachkommen allein

restringirte Konzession sich ange-
masset worden , gänzlich abthun
und kassiren.

§ . io.
( Verbot der eigenmächtigen Zölle .)

Auch nicht gestatten , daß hin-
füro Jemand ciekaAo und eignen
Vornehmens neue Zölle anstellen,
für sich dieselben verlegen , erhö¬
hen oder sich deren gebrauchen
und annehmen möge.

§ . ii.
( Accis , Umgeld und dergleichen Zm-

posten . )

Wenn auch einige , sie seyn
gleich unmittelbar oder mittelbar
dem Reich unterworffen , sich un¬
terstanden haben , und noch un¬
terstehen sollten , unter ihren Tho¬
ren , oder sonst andern Orten , in
und vor den Städten die ein-
aus - und durchgehende Maa¬
ren , Getraide , Wein , Salz,

, Viehe
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bestehen , von denen benachbar¬
ten Churfürsten , Fürsten und
Ständen Nachricht erfordern,

§ . 12 ., und dann Dieselbe,
wie nicht weniger am Rhein , und
andern schiffbaren Ströhmen,
geklagte neuerliche und zur Unge¬
bühr vor und unter währendem
zojährigen teutschen Krieg auf¬
gerichtete und erhöhete Zölle und
Licenten , auch ungebührliche wi¬
der das Herkommen , auch alte
und neue Verträge lauffende
Gleitsgelder , aller Orten ohne
Verzug abstellen und aufhcben,
auch gegen die Uebertretter ge¬
bührenden Ernstes Einsehen
thun , ingleichen seinem Kayser¬
lichen kiscsl , gegen dieselbe zu
verfahren anbefehlen,

§ . i z . gestalten auch jeder
Churfürst , Fürst und Stand,
so sich der habenden Zolls -Ge¬
rechtigkeiten mißbrauchet , und
diese mehrer oder weiter , als er
befugt , erstrecket oder erhöhet,
oder noch fürohin , und ins künf¬
tig erhöhen und erstrecken würde,
dieser mit der That selbsten , wann
er nicht alsobald solchen Lxcels,
auf zuvor beschehene Erinnerung
deren Crayßausschreibenden Für¬
sten , mit Ernst abstellen würde,
so lang ein solcher Churfürst,
Fürst oder Stand im Leben seyn
würde , und eine Communitat

auf
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VIII.)
Viehe und anders mit gewissen
Aufschlag , unter den Nahmen

Umgeld , Niederlag,
Stand - und Marck -Recht , Pfor-
ten - Brücken - und Weg - Kauf¬
haus - Rhent - Pflaster - Stein-
Fuhren - und Öento - Gelder,
Multer - Steuer , und andern
dergleichen Imposten zu beschwe¬
ren , solches alles aber in dem

und Nachfolge für nichts
anders , als einen neuen Zoll , ja
oftmahls weit höher zu halten,
und denen benachbarten Chur¬
fürsten , Fürsten und Standen,
deren Landen , Leuthen und Un-
terthanen , auch dem gemeinen
Kauf - und Handelsmann zu
nicht geringem Schaden und Un¬
gelegenheit gereichig , auch der
Freyheit deren Oommerciorum,
des Handels und Wandels zu
Wachr und Land schnurstracks
zuwider , so sollen und wollen
Wir bald bey Eintrettung Unse¬
rer Regierung hierüber gewisse
jrckormLtion einziehen lassen, auch
worinnen solche unzulässige Be¬
schwerungen und Mißbrauche be¬
stehen , von denen benachbarten
Churfürsten , Fürsten und Stan¬
den Nachricht erfordern.

§ . XII.

( Abstellung der ungebührlichen Rhein-
Zolle , Geleit - Gelder . )

Und dann dieselbe , wie nicht
weniger am Rhein und andern

schiff.

N . Capit . Leopold II . und
. Franz II.

(Lrt. VIII.)
Viehe und anders mit gewissem
Aufschläge unter dem Namen
Akziö , Umgeld , Niederlage,
Stand - und Marktrecht , Pfor¬
ten , Brüken , und Weg - Kauf¬
haus - Rhent - Pflaster - Stein¬
fuhren - und Zentogelder , Mul-
tersteuer und andern dergleichen
Imposten zu beschweren , welches
in dem Effekt und Nachfolge für
nichts anderS , als einen neuen
Zoll , ja oftmals weit höher zu
halten , und den benachbarten
Kurfürsten , Fürsten und Stan¬
den , deren Landen , Leuten und
Unkcrthanen , auch den gemeinen
Kauf - und Handelsmann zu nicht
geringem Schaden und Ungele¬
genheit gereichig , auch der Frey¬
heit der Kommerziell , des Han¬
dels und Wandels zu Wasser
und Lande schnurstracks zuwider;
so sollen und wollen Wir bald
bei EiNtrettung Unserer Regie¬
rung hierüber gewisse Informa¬
tion einziehen lassen, auch , wor¬
inn solche unzulässige Beschwe¬
rungen und MiSbräuche bestehen,
von den benachbarten Kurfürsten,
Fürsten und Ständen Nachricht
erfordern.

§ . 12 .
(Ungebührliche Zölle , Lizent Geleite-

geld . )

Und dann Dieselben , wie nicht
weniger am Rhein und andern

schiff
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auf zo Jahr Ivürklich verfallen
und verwircket , und derentwegen
s comxetente ) uäice also balden
ack ckeciLirationem geschritten wer¬
den,

§. 14 . es auch im obigen al¬
lem eine gleiche Meinung und
Verstand haben solle, wenn schon
der Uebertretter kein ImmecliLt-
fondern ein mittelbarer Landstand
wäre,

§. r 5 . mit ^dieser weitern Er¬
läuterung , daß , wenn einer aus
denen Crayß - ausfchreibenden
Fürsten , mit Mißbrauchung der
Zolls -Concession selbst inteieNrt
wäre , die Ermahnung dem an¬
dern mit -ausschreibenden Fürsten
obliegen , im Fall aber beede in-
tereüirct wären , solche Ermah¬
nung denen anderen Ständen
des Crayfes , so die nächste nach
ihnen ress >eälu Voti et Zeilioiiis
seynd , zustehen solle,

§. 16 . und solle darneben ei¬
nem jeden Churfürsten , Fürsten
und Stand , ingleicken derfreyen
Reichs -Ritterschafft erlaubt seyn,
sich und die Scinige solcher Be¬
schwerden , wie allschon vermel¬
det , selbst , so gut er kann , zu
erledigen und zu besreyen.

§. 17 . Dieweilen sich aber zu- ,
trägt , daß zwar der Nähme des

Zolls
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schiffbaren Ströhmen geklagte
neuerlich und zur Ungebühr , vor
und unter wahrendem Dreysi

'
g-

jahrigen Teutschen Krieg , oder

nachhero aufgerichtct - und erhö-
hete Zölle und Licenten , auch un¬

gebührliche , wider das Herkom¬
men , auch alte und neue Ver¬

trage laufende Geleit -Gelder al¬
ler Orten ohne Verzug abstellen
und aufheben , auch gegen die
Uebertrcttere gebührendenErnstes
Einsehen thun , ingleichen dem

Kayserlichen kiscsl gegen diesel¬
be auf vorgcmeldte von Uns ein-

gezogcne inkormatioii , oder auf
eines oder andern hierunter be-

schehene Oenuucistion mit oder

ohne des OenunLiLnten Zuthun,
schleunigst zu verfahren , anbe-

fchlcn.

§ . XIII.

(Strafe auf den Mißbrauch der Zölle .)

Gestalten auch jeder Churfürst,
Fürst und Stand , so sich der

habenden Zoll -Gerechtigkeit miß¬
brauchet , und diese mehrer , oder
weiter , als er befugt , - erstrecket
oder erhöhet , oder noch führo-
hin und inskünftig erhöhen und

erstrecken würde , dieser mit de¬
ren That selbsten , wenn er nicht
alsbald solchen Lxcels , auf zu¬
vor befchehene Erinnerung der
Crayßausschreibenden Fürsten,
mit Ernst abstellen würde , so
lang ein solcher Churfürst , Fürst

und

N . Capit . Leopold -!! , und
Franz II.

(Lrt . VII ! .)

schiffbaren Strömen auch Hafen,
geklagte neuerlich und zur Unge¬
bühr vor und unter wahrenden
dreysigjahrigen deutschen Kriege
oder nachher aufgcrichtete und
erhöhte Zölle und Uzenten , auch
ungebührliche , wider das Her¬
kommen , auch alte und neue
Vertrage laufende Geleitgelder
aller Orte ohne Verzug abstellen
und aufheben , auch gegen die
Uebertretter gebührenden Ernstes
Einsehen thun , ingleichen Un-
serm kaiserlichen Fiskale gegen
dieselbe auf vorgcmeldte von Uns
Ungezogene Information , oben¬
auf eines oder andern hierunter
beschehenen Denunziation , mit
oder ohne des Denunzianten Zu¬
thun , schleunigst zu verfahren
anbefehlen.

§ . 13 .
(Strafe der Zollmrsbrauche der Stande .)

Gestalten auch jeder Kurfürst,
Fürst und Stand , so sich der
habenden Zollgerechtigkeit mis-
brauchet , und diese mehr oder
weiter , als er befugt erstrecket
oder erhöhet oder noch führohin
und inskünftige erhöhen und er¬
strecken würde , dieser mit deren
That selbst , wenn er nicht als¬
bald solchen Exzeß , auf zuvor ge¬
schehene Erinnerung der kreis-
ausschreibenden Fürsten , mit
Ernst abstellen würde , so lang
ein solcher Kurfürst , Fürst oder

Dtand
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Zolls bißweilcn nicht gebraucht,
sondern unter dem Mißbrauch ,
und krsetext einer Niederlag,
Ucent , Staffel - Gerechtigkeit,
oder sonsten , von denen auf - und

abfahrenden Schiffen und Maa¬
ren eben so viel , als wann es
ein rechter Zoll wäre , erhoben,
auch der Handlung und Schif¬
farth durch ungebührliche und ab-

gcnöthigte Aus - und Einladen,
Ausschiffen und Ausschütten des
Getraides und anderer Güter,
merkliche große Beschwer - und

Verhinderung verursachet und

zugefüget wird ; So sollen alle
und jede dergleichen sowohl un¬
ter währenden Krieg als vor - und

nach demselben auf allen Ströh¬
men und SchiffbarenWaffern de6

Reichs ohne Unterscheid neuer¬
lich anmaaffende vornehmen,

§. 18 , und in 8umma alle
ohne die zu selbiger Zeigerfordcr-
liche KeguilM auögebracht , hm-
führo aber ohne ordentliche ein¬

hellige Bewilligung des Chur¬
fürstlichen LolIeZü , auch obge¬
dachte von neuem inflruirte Ks-
guilits ausbringende Zoll -Cvncesi-
üone8 oder sonsten ein und an¬
dern Orts jezt und inskünftig vor
sich unternehmende Ittnr ^ stioner
sothaner Auflagen , unter was
Schein und Nahmen auch die¬
selbe erhalten worden , oder eige¬
nes Gewalts und Willens durch-
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und Stand im Leben seyn würde,
und eine Oolimiunitset auf drey-
sig Jahre , würcklich verfallen
und verwürcket , und derentwe¬

gen a Oom ^ eteate fuäice also
bald sä Oeäsrstioliem geschrit¬
ten werden.

§ . XIV.
Mich bey MeäiLtis . )

Es auch in obigem allem eine

gleiche Meinung und Verstand
haben soll , wann schon der Ue-
bertretter kein Immeäiat - sondern
ein mittelbarer Land -Stand wäre.

§ . XV.
Wie , wenn ein Crayßausschrelbender

Fürst selbst intei -ellirt wäre , oder
jemand sich zu keinem Crapß hielte . )

Mit dieser weitern Erläute¬
rung , daß , wann einer aus de¬
nen Erayßausschreibenden Für¬
sten mit Mißbrauchung derZolls-
Oorwestiori selbst intsrestirt wä¬
re , die Ermahnung dem andern
mitausschreibenden Fürsten oblie¬
gen , im Fall aber beege interes-
Lrt wären , oder ihr Amt darun¬
ter zu beobachten unterließen , sol¬
che Ermahnungen denen andern
Ständen des Crayßes zustehen,
oder auch , da derjenige , so auf
obige Weise die Zoll -Lonceilio-
nen mißbrauchet , sich etwa noch
zur Zeit eigentlich zu keinem
Crayß hielte , denen benachbar¬
ten dardurch Beschwerde leiden¬

den

N . CapLt. Leopold H . und
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Stand im Leben seyn würde , und
eine Kommunität auf dreysig
Jahre wirklich verfallen und ver¬
wirket , und derentwegen s com-

geteilte juäice alsbald sä äecls - ^

rsüonem geschritten werden.

§ . 14-
IDer Mittelbaren .^

Es auch im obigen allem eine

gleiche Meinung und Verstand
haben soll , wenn schon der Ue-
bertretterkein Immediat , sondern
ein mittelbarer Landstand wäre.

T. i5.
sDer kreisausschreibenden Fürsten und

deren , die sich zu keinem Kreise
halten . )

Mit dieser weitern Erläute¬

rung , daß , wenn einer aus den

kreisausschreibenden Fürsten mit

Misbrauchung der Zollskonzes¬
sion selbst interessirt wäre , die

Ermahnung dem andern mitaus¬

schreibenden Fürsten obliegen,
im Fall aber beide Interessirt
wären , oder ihr Amt darunter

zu beobachten unterließen , solche
Ermahnung den andern Stän¬
den des Kreises zustehen , oder

auch , da derjenige , so auf obi¬

ge Weise die Zollkonzessionen
Misbrauchet , sich etwa noch zur
Zeit eigentlich zu keinem Krei¬

se hielte , den benachbarten
dadurch Beschwerde leidenden

K und
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zuführen gesucht werden möch--

ten , null und nichtig.

H. 20 . auch einem jedwedem
des heiligen Reichs Churfürsten,
Fürsten und Stand , welcher sich
damit beschweret befindet , fre¬
und bevorstehen , sich solcher Be¬
schwerung so gut er kann , selb- ,
sten zu entheben,

§. 2i . doch soll denenjenigen
Privilegien , welche Chursürsten,
Fürsten und Stände des Reichs,
samt dergefreyten Reichs -Ritter-
schafft , von weiland denen vor-
gewesencn Römischen Königen,
oder Kayseren zur Zeit , da der
Chursürsten Consens , xer ks <st»

' et OjMulstiones , noch nicht al¬

so eingeführet , oder nöthig ge¬
wesen , rechtmäßig -erlangt , oder

sonsten ruhiglich hergebracht,
hierdurch nichts xrsejuäiciret,
oder benommen , sondern von

Römischen Kayfern auf gebüh¬
rendes Ansuchen constrmirt , und
die Stande dabey ohne Eintrag
männigliches gelassen,

§. 22 . alle unrechtmässige
Zölle , Staffeln - und Niederla¬

gen aber , sowohl auf dem Land,
als auf den Ströhmen , oder

derselben Mißbräuche , da einige
wären , gleich csstlret und abge-
than,

§. 24 . .
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den und solcher Gestalt dabey !n-
rereüirten Standen gebühren
soll;

S . XVI.

^Erlaubte Selbsthülfe .) ,

Und solle darneben einem je¬
den Churfürsten , Fürsten und
Stand , die freye Reichs -Ritter¬
schaft mit begriffen , erlaubt seyn,
sich und die Seinige solcher Be¬
schwerden selbst, so gut er kann,
zu erledigen und zu befreyen.

8, xvn.
^ Verbott unerlaubter Mederlagen,

Etappe ! rc .)
Dieweiten sich aber zutragt,

das zwar der Nähme des Zolls
bißweilen nicht gebraucht , son¬
dern unter dem Mißbrauch und
? raetext einer Niederlag , läcent-
Stappel -Gerechtigkeit , oder son¬
sten von denen auf - und abfah¬
renden Schiffen , und Maaren,
eben so viel , als wann es ein
rechter Zoll wäre , erhoben , auch
der Handlung und Schiffart
Durch ungebührliche und abgenö-
thigte Aus - und Einladen aus-
fchiffen und auSfchütten des Ge-
traides und anderer Güter oder
Oonlumtibilien merckliche große
Beschwer - und Verhinderungen
verursachet und zugefüget wird;
so sollen alle und jede dergleichen,
sowohl unter wahrendem Krieg,
als vor und nach demselben , auf

allen

! N . Capit . Leopold U . und
Franz il.
(ärt. VIII.)

und solchergestalt dabey interes-
; sirten Standen gebühren soll.

S . r 6.
s fCrlanbke Selbsthülfe .)

Und soll darneben einem jeden
Kurfürsten , Fürsten und Stan¬
de ( die freye Reichsritterschaft
mitbegriffen ) erlaubt seyn , sich
und die Seinigen solcher Be¬

schwerden selbst, so gut er kann,
zu erledigen und zu befreyen.

§ . 17.

f Niederlage , Stapel , Lizent . )

Dieweil sich aber zutragt , daß
zwar der Name des Zolls biswei¬
len nicht gebraucht , sondern un¬
ter dem Misbrauch und Prätex-
te einer Niederlage , Lizent,
Stapelgerechtig ^ eit , odep sonst
von den auf - und abfahrenden
Schiffen und Maaren , eben fs
viel , als wenn es ein rechter Zoll
wäre , erheben , auch der Hand¬
lung und Schiffarth durch un¬
gebührliches und abgenöthigtes
Aus - und Einladen , Ausschif¬
fen und Ausschütten des Getrai-
des und andrer Güter oder Kon-
sumtibilien merkliche große Be¬
schwer - und Verhinderung verur¬
sachet und zugefüget wird ; so- sol¬
len alle und jede dergleichen so¬
wohl unter wahrendem Krieg als
vor und nach demselben , auf allen

Strö-
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§. 2g . und inskänftige ganz
keine krivileZi

's auf Staffel -Ge¬

rechtigkeit mehr ertheilet werden p

) . 24 . Und nachdeme vormals
' die Churfürsten , Fürsten und
Stande , an Dero an schiffba¬
ren Ströhmen und sonsten ha¬
benden Zöllen , mit vielen und

. grossen Zollfreyungen über Ihre
Freyheit und Herkommen , ofter-
malen durch Beförderungs-
Brief - auch Lxemtions -Befehl)
und zum Präjudiz der Churfür-
sten , Fürsten und Stande Zoll-
Gerechtigkeiten , ertheilte krivi-
le ^ is , und in andere Wege er¬
sucht und beschwert worden ; So

'
soll und will der Römische Kay - -

fer solches als unerträglich ab¬
stellen, fürkommen , und zumah-

^ len nicht verhängen noch zulaf-
! sen , forthin mehr zu üben , noch
zu geschehen,

§. 2 5 . auch keine Txemti 'ons»
krivile ^is mehr ertheilen , und
die , so darwider ohne Consens
des Ehurfürstlichen LolleZU , bey
vorigen Kriegen ertheilet worden,
sollen csülrt und ab seyn;

28 . Damit man auch übes
die hin und wieder im Reich zu
Wasser und Land eingeführte
neue Zölle und der alten Erhö¬
hung neben andern Imposten
und Auflagen , ob und wie jedes

Pra-
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allen Ströhmen und schiffbaren
Wassern des Reichs ohne Unter¬
schied neuerlich anmassende vor-
nehnren.

§ . XVIII.
' (Deren /(nnulUrnng .)

Und in 8urnms alle ohne die

zu selbiger Zeit erforderliche Ke-
guilits ausgebrachte , hinführo
aber ohne ordentliche einhellige I

Bewilligung des Churfürstlichen,
OolleZü , auch , obgedachte von
neuem vestgesczte Erfordernissen,
ausbringende Zoll - LoucelHones
oder sonst ein und andern Orts
jezt und inskünftig vor sich un¬
ternehmende Usurpationes sotha-
ner Auflagen , unter was Schein
und Nahmen auch Dieselbe er¬
halten worden , oder eigenes Ge-
walts und Willens durchzufüh-
rcn gesucht werden mögten , null
und nichtig scyn;

§ . XIX.

(Künftige Ke -iui5lta derenfelben.)
Dergleichen auch von Uns

niemand , von was Würden oder
Stand auch der oder dieselbe
scyen , ohne Oblauths des Chur¬
fürstlichen LollegliOoniens und
Einwilligung , ertheilt werden;

§ . XX.

(Erlaubte Selbsthilfe dagegen .)

Auch einem jedweden des hei¬
ligen Reichs Chursürsten , Für¬

sten

N . Eapit. Leopold U . und
Franz U.

Vlll .)

Strömen und schiffbaren Was¬
sern des Reichs , ohne Unter¬
schied, neuerlich anmaßende vor¬
nehmen.

§. 18.
( Verbot derselben .)

Und in 8umms alle ohne die

zu selbiger Zeit erforderlichen Re¬
quisite ausgebrachte , hinführo
aber ohne ordentliche einhellige
Bewilligung des kurfürstlichen
Kotlegii , auch obgedachte von
neuem festgesezte Erfordernisse
ausbringende Zollkonzeffionen
oder sonst ein und andern Orts

jezt und inskünftige für sich un¬
ternehmende Usurpationen sotha -

'

ner Auflagen , unter was Schein
und Namen auch dieselben er¬
halten worden , oder eigenen Ge-
walts und Willens durchzufüh - -
ren gesucht werden mögten , null
und nichtig seyn.

§. ly . l

( Erfordernisse dazu .)

Dergleichen auch von Uns^
Niemanden , von was Würden
oder Stand auch der oder diesel¬
ben seyn , ohne Oblauts des kur¬

fürstlichen Kollegii Konsens und
Einwilligung ertheilt werden;

§ . 20,
(Erlaubte Selbsthilfe .)

Auch einem jedweden des hei¬
ligen Reichs Kurfürsten , Fär-

K L sten

Projcct der perpetm
'
rlichm

W . CaM

Pratendant dazu berechtigetf
Destomehr beständige Iniorin »-
tion und Nachricht haben mögen;
So soll und will der Kayser sich
dessen bey jedes CreyseS aus-

schreibcnden Fürsten erkundigen,
darüber auch eine bsecilicstioir

geben lassen,

§. 29 . und darauf , der Ab¬

schaffung und iveäuAjoii halber,
wie obstehet , würcklichen ver¬

fahren.

§ . g r . Nachdem auch die B il.

ligkeit erfordert , daß Chmssür-
sten , Fürsten und Stande , und
deren Abgesandte , so sich auf
Reichs - Lollexsts ! - Oep^ tstionL-
und Crayßtagen besinden , oder

alldahin verfügen , Ihre an das
Ort angeregter Zusammenkunft
abschickende klobili 's und Oou-
iuirrtlbilis , als Wein , Bier , Ge-
traid , Vieh und andere Noth-
durfften , ohne Zoll , Mauth,
Aufschlag , oder einig anderen
dergleichen Entgelt », wie es auch
Namen haben mag , aufFärwei-
sung beglaubter , und mit Ihr,
der Churfürsten , Fürsten und
Stande -, oder Ihver Abgesand¬
ten Unterschrift und Insiegel be¬

kräftigter Urkund psflirt und

reissoäive repLiHrt , zugleich,
wann jemand von diesen ableibe-
te , deren Erben und Nachfol¬

gern ingleichen angeregte ^ obi-



W . Lapir. Joseph II.

(Lrt . VIII .)
sten und Stand , welcher sich darmit
beschwert findet , frey und bevorstehen,
sich solcher Beschwerung , so gut er
kann , sechsten zu entheben.

§ . XXI.

^Vorbehalt der rechtmässigen dergleichen Frey-
heiten . )

Doch soll denenjenigen knvileZien,
welche Churfürsten , Fürsten und Stan¬
de des Reichs (die freye Reichs -Ritter¬
schaft miteingeschlossen ) von Weyland
denen vorgewesencn Römischen Köni¬

gen oder Kayscrn zur Zeit , da der
Churfürstliche Oonlens per ysäks etOs-

yitulLtiones noch nicht also eingefähret
oder nöthig gewesen , rechtmäßigerlangt,
oder sonsten ruhiglich hergebracht , hier¬
durch nichts ^ rseju ^ iciret , oder benom¬
men , sondern von Römischen Kaysern
auf gebührendes Ansuchen eonkumirt,
und di? Stande dabey , ohne Eintrag
manniglich , gelassen und auf deren An¬
rufen nachdrücklich geschüzet.

§ . XXII.

Wochmahlige eallirnng aller unrechtmassigen
Me .>
Alle unrechtmässige Zölle , Stappel

und Niederlagen aber sowohl auf dem
4and, . als auf denen Ströhmen , oder
dessetbenMißbräuche , da einige waren,
gleich aalUrt , und abgethan.

N - Capit . Leopold ll . und .
Franz II.

(Lrt. VIII)
sten und Stände , welcher sich damit be¬

schwert findet , frei und bevorstehen , sich
solcher Beschwerung , so gut er kann,
selbst zu entheben.

§ . 21 .
( Vorbehalt der rechtmäßigen Freiheiten . )

Doch soll denjenigen Privilegien,
welche Kurfürsten , Fürsten undStan-
de des Reichs (die freye Reichs -Ritter¬
schaft mit eingeschlossen ) von weiland
den vorgewesenen römischen Königen
oder Kaisern zur Zeit , da der kurfürst¬
liche Konsens ^ er ^)3c?ra et c3j) itul3tio-
nes noch nicht also eingeführet oder nö¬

thig gewesen , rechtmäßig erlangt , oder

sonss ruhiglich hergebracht , hierdurch
nichts präjudiciret , oder benommen,
sondern von römischen Kaisern aufge¬
bührendes Ansuchen konfirmirt und die
Stande dabei ohne Eintrag manniglich
gelassen , und ans deren Anrufen nach¬
drücklich geschüzet;

§ . 22 .
sWiederhohlte Kassirung der unrechtmässigen . )

Alle unrechtmässige Zölle , Stapel
und Niederlage aber sowohl auf dem
Lande als aus den Strömen , oder des¬
selben Misbräuche , da einige wären,
gleich kassirt und abgethan.

§ . XXII ! . ( XV)

skequilitÄ der Stappel - Gerechtigkeit .)

Und inskünftige ganz keine krivi-

leßm auf Stappel -Gerechtigkeit mehr
errheilet werden , es geschehe dann erst
besagtermassen mit einmüthigem Lol-

ch-

§ . 23 . ( XV)

sStapelgerechtigkeit . )

Und inskünftige ganz keine Privi¬
legien aus Stapelgerechtigkeit mehr
ertheilet werden , es geschehe dann

erstbesagtermassen mit einmüthigem
Kol-

Proj . d. perpetriirk-
W - Capit.

lis ohne Zoll , Mauth,
Aufschlag , oder an-
derwärtigsn Entgeld
zurück und durchge-
laffen werden ; Als
soll und will der Rö¬
mische Kayser die
würckliche Vorsehung
thun , daß deme allen
nachgelebet , und Hier¬
wider kein Eh ur für st,
Fürst oder Stand,
noch Dero Abgesand¬
ten auf einigerlcy
Weise beschweret weL-
den.



(Zrsvamina et Nonita kriu-
cixum.

(ätt . VM .)

ReichsstädtLsche Oravamms
et Monita.
(Lrt. vm ..>

(XV)
r . 25 . *)

( v N i t u m )

kerPetus : wäre es wegen
känffcig nicht ertheilender Privi¬
legien aufdie : Stappel -Gerech-
tigkeit limxlieiter ebenfalls bcy
der Perpetua zu lasten gewesen.
Gleiche Meynung hat es sä § .
26 et 27 . ejusä . ^ .rt . wie man
dann überhaupt gegen alle einsei¬
tige Per leZes et oblervsntism
Imperii Lommuusm 8tstuum
con5enlum erfordernde Verord¬
nungen des Kurfürstlichen Lol-
leKÜ sich verwahret , und selbige
ein für allemal außer allen Kräf¬
ten und Verbindlichkeit zu halten,
declarirt haben will»

*) Bleibt es nach der xeixews.
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Oe . vili .)

Leßlsl - Rath und Bewilligung deren sammtlichen
Churfürsten»

§ . xxrv.
sVerbott der Aoll- Vefrepungen.Z

Und nachdeme vormahls die Churfürsten , Für¬
sten und Stände an Dero an schiffbahren Ströh-
men und sonsten habenden Zöllen mit vielen und

grossen Zoll - Freyungen über ihre Freyheit und

Herkommen , oftmals durch Beförderungs -Briefe,
auch Lxemxtions - Befehle , und zum krsejuclir
der Churfürsten , Fürsten und Standen , Zoll -Ge¬

rechtigkeiten ertheilte krivilegis , und in andere

Wege ersucht und beschweret worden , so sollen
und wollen Wir solches als unerträglich abstellen,
färkommen , und zumahlen nicht verhängen noch
zulasten , forthin mehr zu üben noch zu geschehen.

'
§ . xxv.

der unbewilligteu.)

Juch keine Txerntions - krivileZiL mehr erthei-
len , und die so dawider , ohne Oonlens des Chur¬
fürstlichen OoljeZ

'
ii bey vorigen Kriegen ercheilet

worden , sollen aalUrt und abseyn»

§ . xxvr . (L)
sZollsteyhett der Churfürstlichen Gesandte « , Diener , Uu-

terthauea .)

Auch sollen und wollen Wir diejenige Stande,
denen von Unfern Vorfahren Römischen Kayse¬
ren , mit Verwiiligung des Reichs Churfürsten,
mit dieser Maaß und Vorbehaltung entweder
neue Zölle gegeben , oder die alte erhöhet , oder

xroroßiret worden , daß die mehrgedachte Chur¬
fürsten , deren Gesandte und Räthe , und deren
Wittwen und Erben bey ihrem Ein - und Abzug,
wie auch ihre Unterthanen , Dienere , Zugewand¬
te und andere gcfteyte Personen , auch derensel-

ben

N . Lapit. Leopold U. und Fran; H.

Oe. vin.)
Kollegialrath und Bewilligung der sammtlichen
Kurfürsten.

Z, 24.

sVerbot der Zollbefreyungen .Z

Und nachdem vormals die Kurfürsten , Fürsten
und ' Stände an Dero an schiffbaren Strömen
und sonst habenden Zöllen mit vielen und grossen
Zollfreyungeu über ihre Freyheit und Herkommen,
oftmals durch Beförderungsbriefe , auch Exem-
tionsbefehie , und zum Präjudiz der Kurfürsten,
Fürsten und Stände , Zollgerechtigkeiten , ertheil¬
te Privilegien und in andre Wege ersucht und be¬

schweret werden ; so sollen und wollen Wir sol¬
ches als unerträglich abstellen , färkommen , und

zumal nicht verhangen noch zulaffen , forthin mehr
zu üben noch zugeschehen;

§ . 25.
sEremtionsprrvilegien^

Auch keine Exemtionsprivilegien mehr erchei-
len , und die , so dawider ohne Konsens des kur¬

fürstlichen Kollegii bei vorigen Kriegen ertheilt
worden , sollen kassirt und ab seyn.

§ . 26 . (L)

sAollfreyheit der Kurfürsten, deren Gesandten, Rathe,
Wittwen , Erben, Unterthanen und Dieners

Auch sollen und wollen Wir diejenigen Stan¬
de , denen von Unfern Vorfahren , römischen
Kaisern , mit Verwilligung der Reichs Kurfür¬
sten , mit dieser Maaß und Vorbehaltung entwe¬
der neue Zölle gegeben , oder die alten erhöhet oder

prorogieet worden , anhalten , daß sie , mehrge¬
dachte Kurfürsten , deren Gesandte und Rache,
und deren Wittwen und Erben bei ihrem Ein-
und Abzüge , wie auch ihre Unterthanen , Diener,
Zugewandte und andre gefreite Deriorien , auch

der-



QrLvsmmA er krrn-
eixum.

(ärt, Viir .)

Retchsbädtisehe Oravsminü
et klonrta.
(^rt. VUl .)

^ (L)
§. 26.

tZollftryheit derCammeral- Güter .7
Z -

Da die 8tstu§ Lmj)srn nach
der Reichs-Observanz der Zoll-
Imunität von denen zum eige¬
nen Gebrauch benöthigterrNatu¬
ralien sich zu erfreuen haben , so
ist es der Billigkeit gemäß , daß
auch die Reichsstädte m Anse¬
hung der s6 ulu § publieos be¬
istimmten Naturalien an Holz,
iKalch, Steinen, Getraide, Heu,
Stroh und andern Bedürfnissen,
mit ihren Höchst und Hohen
Mitständen gleiche Zoll , Maut
und Weggeld Freiheiten , die sie
denen höhern Ständen^ einräu¬
men, jure recr^roei durchgängig
zu geniesen habe».



W . Capit. Joseph H.

<^rt . vm .)
- en Haab und Güter mit solchen von neuen gege¬

benen , erhöheten oder xrorogirten Zöllen nicht

beschweren , sondern an allen und jeden Orte ih¬

rer Fürstenthümer und Landen , mit ihren Maa¬

ren und Gütern zollsrey durchpassiren , verfahren,

und treiben lassen , sich auch sonsten der Zoll -Er¬

höhungen halber gewisser vorgeschriebener Maaß

verhalten , und darüber vermittels eines sonder¬

baren verglichenen keverles , gegen die Churfur-

ften kräftiglich verbinden sollen , die aber jolche

Reverse noch nicht von sich gegeben , mit allem

Erliste , auch bey Verlust des coiweMrten krivi-

lesii dahin erinnern , und anhalten , sich hierin¬

nen der Schuldigkeit zu bequemen , und angereg¬

ten keven ohne langem Verzug herauszugeben,

und denen Churfürsten einzuhändigen.

tz. XXVII.

^Künftige keverlirung .) '

Denen aber , so inskünftig obbeschriebener-

massen neue Zölle , oder der alten Erstttgerung,

oder krorvAAtiori erhalten werden , wollen Mir

vor Herausgebung solcher Reversen Unsere Kay¬

serliche eouceMones keineswegs ausfertigen , noch

ertheilen lassen.

§ . XXVIII.

sEinziehende Erkundigung wegen der Zölle Hey den Crayß-

ausschreibäw .tern .)

Damit man auch über die hin und wieder im

Reiche zu Wasser und Land eingeführte neue Zölle

und deren alten Erhöhung neben anderen ^Zmpo-

, sten und Auflagen , ob und wie jeder krsetenclem

dazu berechtiget , destomehr beständige luborma-

non und Nachricht haben möge ; so sollen und

wollen Wir Uns nach angetrcttener Unserer Kay¬

serlichen Regierung dessen bey jedes Craysts aus-

schreibenden Fürsten ohne ausstellig und baldigst
'

mog-

N . Capit . Leopold ri . und Franz ir.

( ^ rt . VIU .)

derselben Haab und Güter mit solchem von neuen

gegebenen , erhöheten oder prorogirten Zöllen

nicht beschweren , sondern an allen und jeden Or¬

ten ihrer Fürstenthümer und Lande , mit ihren
Maaren und Gütern zollfrei durchpassiren , ver¬

fahren und treiben lassen , sich auch sonst der Zoll¬

erhöhungen halber gewisser vorgeschriebener Maaß

verhalten , und darüber vermittelst eines sonder¬
baren verglichenen Reverses gegen die Kurfürsten

kräftiglich verbinden sollen , die aber solche Re¬

verse noch nicht von sich gegeben , mit allem Ern¬

ste , auch bei Perlust des konzedirten Privile¬

giums , dahin erinnern und anhalten , sich hier¬
in » der Schuldigkeit zu bequemen , und angereg¬
ten Revers ohne langem Verzug herauszugeben,
und den Kurfürsten einzuhändigen.

l § . 27^

Mich bei neuen Zöllen .)

Denen aber > so Lnskunftige obbeschriebener-

massen neue Zölle , oder der alten Ersteigerung
oder Prorogation erhalten werden , wollen Wir

vor Herausgebutig solcher Reverse Unsre kaiserli¬

che Konzessionen ! keineswegs ausfertigen noch er¬

theilen lassen » - ,-

! H . 28.

^Erkundigung wegep der Zölle bei den kre i saus schreiben den
Fürsten .) '

Damit man auch über die hin und wieder im

Reiche zu Wasser und Land cingeführtcn neuen

Zölle und der alten Erhöhung neben andern Im-

posten und Auflagen , ob und wie jeder Prätendent

dazu berechtiget , desto mehr beständige Information
und Nachricht haben möge , so sollen und wollen Wir

Uns dessen bei jedes Kreises ausschreibenden Für¬

sten unausstellig und baldmöglichst erkundigen,
darüber auch eine Specifikation geben lassen.

29.



W . CapLt. Joseph N.

(^rt. vm.)
möglichst erkundigen , darüber auch eine
LLtion geben lassen.

§. XXIX.

lOder andern.^
Wie nicht weniger eine solche SpseificLtlOu oder

lnkormstiori der Sachen auf den Fall , da etwa
die Crayßausschreibende Fürsten selbsten gegen
diese Verordnung der Zölle wegen handeln solten,
vön denen benachbarten und Gravirten Ständen'
ein - und annehmen , und darauf der Abschaffung
und keäuAi 'on halben , wie obstehet , würcklich
verfahren.

§ . xxx.
sDer Crayse Berichte darüber.^

Wie dann auch die Crayß -Ausschreibämter,
sder „ da selbe dabey iuteeeüirt , die nächst vorfi-
zende Stände deren Craysen schuldig und gehal¬
ten seyn sollen , Uns alle solche vorgehende Zoll-
Neuerungen so bald anzuzeigen , um dargegen von

Unsers höchsten Amts wegen die Gebühr verhän¬
gen zu können.

§ . XXXI. M
sZoll -Freyheit der Stande und Ihrer Gesandten aufNeichs-

Lollexinl - - And Crapß-Tagen . n

Nachdeme auch die Billigkeit erfordert , daß
Churfürsten , Fürsten und Ständen , und deren
Abgesandten , so sich auf Reichs - LolleKial - I) e-
xut3tion5 - und Erayß - Tagen befinden , oder all-
dahin verfügen , Ihre an das Ort der anberaum¬
ten Zusammenkunft obschickende ^ lobiliA und Lon-
ium ^tibilis , als 'Wein , Bier , Gctrayd , Viehe
und andere Nothdurft , ohne Zoll , Mauth , Auf - j
schlag oder einig andern dergleichen Entgeld , wie
es auch Nahmen haben mag

"
, auf Fürweisung be¬

raubter , und mit Ihrer , deren Churfürstcn,

N- Capit. Leoold N. und Franz u.

(Lrt. vm.)

H . 2F.
!sUnd andern . Z

Wie n icht weniger eine solche Spezifikation Oder
Information der Sache , auf den Fall , da etwa
die kreisausschreibenden Fürsten selbst gegen diese
Verordnung der Zölle wegen handeln sollten,
von den benachbarten und Gravirten Stände»
ein - und annehmen , und darauf der Abschaffung
und Reduktion halber , wie obsteht , wirklich ver¬
fahren z

4 . zo.
I Berichte darüber.^ >

Wie denn auch die Kreisausschreibämter , oder,
da selbe dabei intcressiret , die nächstvorsizenden
Stande der Kreise schuldig und gehalten seyn
sollen , Uns alle solche vorgehende Zollneucrun-

gen sobald anzuzeigen , und dagegen von Unferä
höchsten Amts wegen die Gebühr verhangen zu
können.

§. z r . M

sAollfteibeit der Stande und Gesandten in Ansehung der
Reichs - Kollegial- Deputatious - und Kreistageg

Nachdem auch die Billigkeit erfordert , daß
Kurfürsten , Fürsten und Stände und deren Ab¬

gesandte , so sich auf Reichs - Kollegial - Deputa¬
tions - und Kreistagen befinden , oder alldahik
verfügen , ihre an das Ort der anberaumtcn Zu¬
sammenkunft abschikcnde Mobilien und Konsum-
tibilien , als Wein , Vier , Getraid , Vieh und
anderer Nothdurft , ohne Zoll , Mauth , Auf¬

schlag oder einig andere dergleichen Entgeld , wie
es auch Namen haben mag , auf Vorweisung be¬

raubter und mit ihrer der Kurfürsten , Fürsten
L un>



W . Captt . Joseph U.

(Lrt . vm .)

Fürsten und Standen , oder Ih¬
rer Abgesandten Unterschrift und

Instegel bekräftigter Urkund al¬
ler Orten in gesamten Reichs-
auch Unsern Erb - Landen ohne
Ausnahm , pal8 - und relpeäkive
repackret , zugleich wann jemand
von diesen ablebete , deren Er¬
ben und Nachfolgeren , unglei¬
chen angeregte Mobilia ohne Zoll,
Manch , Aufschlag - oder ander-
wartigen Entgeld zurück , und
durchgelassen werden ; Als sollen
und wollen Wir bey künftigen
Antritt Unserer Regierung die
würckliche Vorsehung chun ^ daß
dem allen nachgelebet und Hier¬
wider kein Churfürst , Fürst , oder
Stand , noch Dero Abgesandte
auf einigerley Weise beschweret,
dabey jedoch aller Unterschleif
vermieden werde.

^ rticulus IX.

L. r-
kKemeöur der Münzgebrechen .I

Denen jedesmal vorfallenden
Beschwerungen und Mangeln
der Münz halber sollen und wol¬
len Wir zum förderlichsten mit

Rath derer Churfürsten , Für¬
sten und Standen des Reichs,
nach Maass und Ordnung des
Reichs - Abschiedes de ^ nno
, 6oz . § . 5 » . 52 . 53. zuvor¬
kommen, , und in beständige Ord¬

nung

N » Captt . Leopold U . und
Franz u.
(Ln . VIII.)

und Stande , oder ihre Abge¬
sandten Unterschrift und In sie¬
get bekräftigter Urkund aller Or¬
ten in gesamten Reichs- auch
Unsern Erblanden ohne Ausnah
me pass - und respektive repassi - ,
ret , zugleich wenn jemand von
diesen obleibete , deren Erben
und Nachfolger , imgleichen an¬
geregte Mobilien ohne Zoll,
Mauth , Aufschlag oder ander-
wärtigen Entgeld zurück - und
Durchgelassen werden , als sol¬
len und wollen Wir ^ ie wirkliche
Versehung thun , daß dem allen
nachgelebet , und Hierwider kein
Kurfürst , Fürst oder Stand , noch
Dero Abgesandte auf einigerlei
Weise beschweret , dabei jedoch al¬
ler Unterschleif vermieden werde.

^ rticulus IX.

§ . i.
(Abstellung der Münzverbrechen .)
Den jedesmal vorfallenden

Beschwerungen und Mängeln
der Münz halber , wenn solche
in die Gesezgebende Gewalt ein-
schlagen , sollen und wollen Wir
zum förderlichsten mit Rath und
Einwilligung der Kurfürsten,
Fürsten und Stände des Reichs
nach Maaß und Ordnung des
Reichsabschiedes äe smio i6oz.

§.

Project der perpettrirlichm
W . Captt.

/ li' ticulus IX.

§. i . Denen jedesmal vorfal¬
tenden Beschwerungen und Man¬
geln der Münz halber , soll und
will der erwehlte Römische Kay¬
ser zum förderlichsten mtt Rath
der Churfürsten , Fürsten und
Ständen des Reichs zuvorkom¬
men , und in beständige Ordnung
und Wesen zu stellen , möglich¬
sten- Fleiß fürwenden^

§. r
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ReichöstädtLscheOravaminL et KLomts.
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( k)
§ . 31 .

(Beeinträchtigung Reichsstadtischer Zoll - Gerechtsame und Bürgerlicher Nahrung durch allzu grosse Ausdehnung Gesand-
schafftlicher Immunitäten .)

Es verordnet zwar der §. z i . ^ rt . Vitt , der Wahlkapitulation , welcher diese Immunitäten be-
stimmt , zugleich mit , daß hiebey aller Unterschleif vermieden werden solle. Diesem zuwider hak
aber die Erfahrung auf Reichs - und Deputations - auch andern dergleichen Versammlungengezeiget,
daß theils durch Subalterne und Domestiken diese Immunität mißbraucht werde , theils auch sogar
solche Personen , welche nicht einmal zum gesandtschaftlichen Gefolge gehören , und weder in Sold
und Brod stehen , noch eine weitere Urkunde als blose Schuzbriefe , aufweisen können , dennoch
gleicher Freyheiten theilhaftig seyn wollen , wodurch die öffentliche Zoll - und andere Einnahme ge¬
schmälert , die Jurisdiktion und Handhabung öffentlicher Sicherheit erschwert und den berechtigten
bürgerlichen Gewerben und Handwerkern in ihre Nahrung eingegriffen wird.

Man verhoffet daher und stellet das ehrerbietigste Ansuchen , daß in einer künfftigen Wahlkapi¬
tulation nicht nur aller dießfallstgen Unterschleif von neuem nachdrücklich eingeboten , sondern insbe¬
sondere noch darinn bestimmte Verfügung getroffen werden möge , daß die Immuni 'tas l ^eZstorum
und die davon abhangenden Befreyungen (welche man zu schmälern Reichsstädtischer Seits weit ent¬
fernt ist) nur auf wirkliche zum Gesandtschafts -Comitat gehörige Personen erstrecket , und denensel-
Len gegen Eingriffe in bürgerliche Nahrung Ziel und Maas vorgeschriebe « werden.

Z
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IX.)

vung und Wesen zu stellen , mög¬
lichsten Fleiß fürwenden.

x. n.
( Gegenwärtige Mittel Varzu,)

Auch zu dem Ende diejenige
Mittel , so in Reichs - und Oe-
I' utstions - Abschiede cle ^ ano
» 570 . 1571 . 7576 . .. 1594 . so¬
dann dem nach diesem RelchS-
Gescze abgemessenen Kayserli¬
chen Münz -Lc! i6i von 1759 . we¬
gen deren in jedem Crayß anzu¬
legenden drey oder vier Crayß-
Münz -Städten , ingleichen we¬
gen der in ^ nno 1603 und auf
vorigen , auch nachfolgenden
Reichs - Tagen beliebten Conlor-
rnitset , in soweit jezt angezogene
Reichs - und Oe^ntstions - Ab¬
schiede den jezigen Zeiten und
dem künftig in dem Münzwesen
zu errichtenden Reichsschluß an¬
gemessen werden können, sowohl
im ganzen Römischen Reich, als
auch mitdenen Benachbarten und
besonders der dabey denen Erayß-
Vi'reÄorii '

8 ^aufgetragener Ab-
strassung deren Contravenienten,
« nd daraus resultirenden höchst-
nöthigen Abschaffungderen Hek-
ken - Münzen durch Churfürsten,
Fürsten und Stande des Reichs
in gemein Bedacht,, in gute Ob¬
acht nehmen»

N . Capit . Leopold ll . und
Franz il.
( Lik . IL)

§. 51 . 52 . 5Z» zuvorkommen,
und in beständige Ordnung und
Wesen zu stellen , möglichster»
Fleiß fürwenden.

(Gegenwärtige,)

Auch zu dem Ende diejenigen
Mittel , so m Reichs - und De-

purationsabschieden cle anno
lZ ? o . 1571 . 1576 . 15 94 . we¬

gen der in jedem Kreise anzule¬
genden drei oder vier Krcismünz-
städten , ingleichen wegen der in i
anno 1663 und aufvorigen auch
nachfolgenden Reichstagen be¬
liebten Konformität in so weit

jezt angezogene Reichs - und De¬
putations -Abschiede den jezigen
Zeiten und den künftig in dem
Münzwesen zu errichtenden
Reichsschluß angemessen werden
können , sowohl im ganzen rö¬

mischen Reiche , als auch mit
den Benachbarten und besonders
der dabei den Kreis -vireäkorii § , !
aufgetragenen Abstraffung der
Kontravenienten und daraus re¬
sultirenden höchstnöthigen Ab¬
schaffung der Heckenmünzen durch
Kurfürsten , Fürsten und Stän¬
de des Reichs ingemein bedacht,
in gute Obacht nehmen»

S» L. .
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§ . 2 . auch zu dem Ende dieje¬
nigen Mittel , so in ^ nno 1603
und auf vorigen Reichs - Tägen
durch Churfürsten , Fürsten und

>Stande des Reichs ingemein be¬

dacht , in gute Obacht nehmen,

§ . 3 , und was ferner Zuträg¬
liches zu Abwendung aller der¬

gleichen Unrichtigkeiten auf künf¬
tigen Reichs -Tagen für gut be¬

funden werden möchte , zumah¬
len nichts unterlassen;

§ . 6 . Der Römische Kayser
soll und will auch hinführo ohne
Vorwissen und absonderliche Ein,
willigung der Kurfürsten , und
Vernehmung , auch billiger Beob¬
achtung desjenigen Creyses Be-
dencken, darinn der neue Münz-
Stand gesessen , niemand , wes
Standes oder Wesens der seye,
mit Münz -Freyheiten und Münz-
Stätten begeben und begnadigen,

§. 7 » auch wo er beständig be¬
findet , daß diejenigen Stände,
denen solches Kegs ! und krivilo-

^ iuin verliehen , dasselbe dem
Münz -LclicI , und andern zu des¬
selben Verbesserung erfolgten
Reichs - Lonliitutionen zugegew
mißbrauchen , oder durch andere
mißbrauchen lassen , und sich al¬
so ihrer Münz -Gerechtigkeit ohne
fernere Erkenntniß verlustig ge¬
macht , ihnen , wie auch denenje-

mgen,,r. m.
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§ . m.
( und künftig .)

Und was ferner zuträglich zu
Abwendung , aller dergleichen Un¬
richtigkeiten ans fürwährcnden
oder künftigen Reichs -Tagen für
gut befunden werden mögte , zu¬
mahlen nichts unterlassen.

§ . IV.
( comitiLl - Berathschlagnngcn wegen des

Münz -Wesens . )

Nachdeme sodann in denen
Jahren 1737 und 1738 beyder
allgemeinen Reichsversammlung
wegen Herstellung deS Münzwe¬
sens verschiedenes gehandelt , und
vom Drittnachstem Unserem Vor¬
fahren am Reich genehmet wor¬
den , theils noch zu erörtern aus-
gesczt ist ; Als sollen und wollen
Wir , sobald nach angetrettcner
Unserer Regierung ernstlich dar¬
an seyn , damit alles und jedes
vollends gänzlich zu Stand ge¬
lange , mithin das noch zu be-
rathschlagen übrige zu seinem
Schluß bestens befördert , das be¬
reits Beschlossene , aber eiuswci-
Len, mittels auszulaffender Münz-
Verordnungen , und darzu gehö¬
riger VsIvstioiiL -lsdellen , ver¬
kündet , auch allenthalben ohne
Unterscheid , und besonders von
denenjenigen , die sich des Münz-
kegsliL bedienen , genauest be¬

folget werde»

N . CapLr. Leopold H . und
Franz U.
< äit . IX .)

§ . 3.

( und zukünftige Mittel dazu .)

Und was ferner zuträgliches
zu Abwendung aller dergleichen
Unrichtigkeiten auf fürwährenden
oder künftigen Reichstagen für
gut befunden werden mögte , zu¬
mal nicht unterlassen.

§ . 4.

(Berathschlagnng darüber . )

Nachdem sodann in den Jah¬
ren 1737 und 1738 bei der all¬
gemeinen Reichsversammlung
wegen Herstellung des Münzwe¬
sens verschiedenes gehandelt , und
von Karl VI . Unserm Vorfahren
am Reiche , genehmiget worden,
theils noch zu erörtern ausgesezt
ist ; als sollen und wollen Wir , so
bald nach angetrettener Unserer
Regierung , mittelst eines eigcnds
an die Reichsversammlung zu er¬
lassenden Kommissionsdekrets,
ernstlich daran seyn , damit alles
und jedes vollends gänzlich zu
Stand gelange , mithin das noch
zu bcrathschlagcn übrige zu sei¬
nem Schlüße bestens befördert,
das bereits beschlossene aber
cinsweil mittels auszulassender
Münzverordnungen und dazu ge¬
höriger Valvationstabellen , ver¬
kündet , auch allenthalben ohne
Unterschied , und besonders von
denjenigen , die sich des Münz¬
regals bedienen , genauest befol¬
get werde.

L 3 §. 5 . .
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nigen , so solches ke § sl nicht
rechtmäßigerhalten , oder sonsten
beständig hergebracht , dasselbe
nicht allem verbrechen , und durch
die Creyse wider sie gebührend
verfahren lassen,

§. 8 , sondern auch einen sol¬
chen privirtcn Stand ausser einer
allgemeinen Reichs - Versamm¬
lung und der Stände Bewilli¬
gung nicht reüimircn;

§. i o . Wofern sich aber der¬
gleichen bey meäist - Ständen
und anderen , so dem Reich im -,
meciiste nicht , sondern Chur-
Fürsten , Fürsten und andern
Reichs - Ständen uyterworffen,
begäbe , alsdann solle durch De¬
ro Land -Fürsten und Herrn wider
sie, wie sich gebührt , verfahren,
und solche Münzgerechtigkeit ih¬
nen gänzlich gelegt , cassrrt, und
fernerS nicht erthellt werden,

§ . 11 . Massen denn der Kay¬
ser auch denen mittelbahren
Ständen mit dergleichen , und
andern höhern Privilegien , ohne
Mit - Einwilligung der Churfür¬
sten und Vernehmung , auch bil¬
liger Beobachtung selbigen Crcy-
ses , Bedencken , als obgedacht,
und der Mitinterellu 'ten viel we¬
niger zu derselben Abbruch nicht
willfahren will.
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(Art . IX .)
§ . v.

(Müiiz-^ r-cibstions -Täge und fremde
Münzen .)

Immassen Wir dann auch
nachdrücklichst darob scyn wollen,
daß die Münz - ^ l-odkMom -Tage
nicht nur in denen Craysen , wo

selbe bisher in Uebung waren,
jedoch ohne Abbruch deren Ge¬

rechtsamen und Freyheiten eines

jeden Mit -Verwandten Churfür¬
sten , Fürsten und Standes fort-
gesezet , sondern auch bey denen-

jenigen Craysen , wo selbige Zeit-

hero ins Stecken gerathen , in

so weit es bey Antritt Unserer
Regierung noch nicht geschehen,
wieder in Gang gebracht , und or¬
dentlich gehalten werden mögen,
besonders aber überhaupt darauf
halten , daß , nach Maaßgab der
alteren und jüngeren Reichs-
Münz - Ordnungen ausländische
Münz -Sorten in keinem höhern
Werth , als nach dem Reichs-
Sazungsmassigen Schrot und
Korn , in denen Reichs -Landen
und im Handelslauf gcdultet
werden»

tz. VI.

b - quillw bey Ertheiluug deS Münz-
Rechts .)
Wir sollen und wollen auch

binführo ohne Vorwissen und ab¬

sonderliche Einwilligung deren

Churfürstcn und Vernehmung
auch billige Beobachtung desje¬

nigen

N . Capit . Leopold H. und
Fran ; II.
(Ln . IX.)

§. 5 .
iMünzprobationstage . Fremde Mün¬

zen .)

Immaffen Wir dann auch
nachdrücklichst darob seyn wollen,
daß die Münzprobationstage
nicht nur in den Kreisen , wo sel¬
be bisher in Uebung waren , je¬
doch ohne Abbruch der Gerecht¬
same und Freiheiten eines jeden
mitverwandten Kurfürsten , Für¬
sten und Standes fortgesezt,
sondern auch bei denjenigen Krei¬
sen , wo selbige Zeither ins
Stecken gerathen , wieder in
Gang gebracht und ordentlich ge¬
halten werden mögen , besonders
aber überhaupt darauf halten,
daß , nach Maaßgabe der altern
und jüngern Reichs - Münzord¬
nungen , ausländische Münzsor¬
ten in keinem höhern Werthe , als
nach dem reichösazungsmäßigen
Schrot und Korne in den Reichs¬
landen und im Handelslaufe ge-
dultet werden.

§ . 6 .
(Ertheilung des Münzrechts.)

Wir sollen und wollen auch
hinführo ohne Vorwissen und ab¬
sonderliche Einwilligung der Kur¬
fürsten , und Vernehmung auch
billige Beobachtung desjenigen

KreL-

Project der perpetm
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(^rt . IX.)
Aigen Crayses Bedencken , dar¬
innen der neue Münzstand ge¬
sessen , niemand , wes Standes
oder Wesens der seye, mit Münz-
Freyherten oder Münz - Stätten
begaben und begnadigen.

N . Capit . Leopold n . Md
Franz il.
( t^rt. IX .)

Kreises Bedenken , darinn der
neue Münzstand gesessen , nie¬
manden , wes Standes oder We¬
sens der sey , mit Münzfreihei¬
ten oder Münzstätten begaben
und begnadigen.

§. vn.
(Verlust auf dessen Mißbrauch .)
Auch wo Wir best ändig best» --

den , daß diejenige Stande , de¬
nen solches Ke ^sl und krivile-
Zium verliehen , dasselbe dem
Münz -LciiA und andern zu des¬
selben Verbesserung erfolgten
Reichs - Lonliirntionen zugegen
mißbrauchen , oder durch andere
mißbrauchen lassen , und sich al¬
so ihrer Mänz -Gerechtigkeit oh¬
ne fernere Erkanntnuß , verlustig
gemacht , ihnen , wie auch de-
nenjenigen , so solches KeZsIe
nicht rechtmäßig erhalten , oder
sonsten beständig hergebracht , das¬
selbe nicht allein verbiethen , und
durch die Crayse wider sie ge¬
bührend verfahren lassen.

§ . vm.
( kskiwtion eines also gestraften Stan¬

des . )
Sondern auch einen solchen

xrivirten Stand , ausser einer all¬
gemeinen Reichs - Versammlung
und deren Ständen Bewilligung
nicht reüituiren.

S- 7.
(Mißbrauch des '

Münzrechtes . )
Auch wo Wir beständig befin¬

den , daß diejenigen Stände , de¬
nen solches Regal und Privile¬
gium verliehen , dasselbe der
Münzordnung von 1559 und an¬
dern zu derselben Verbesserung
erfolgten Reichskonstitutionen zu¬
gegen misbrauchen , oder durch
andere misbrauchen lassen , und
sich also ihrer Münzgerechtigkeit,
ohne fernere Erkenntnis , verlu¬
stig gemacht , ihnen wie auch den¬
jenigen , so solches Regale nicht
rechtmäßig erhalten , oder sonst
beständig hergebracht , dasselbe
nicht allein verbiethen , und durch
die Kreise wider sie gebührend
verfahren lassen.

§ . 8 .
( Strafe . )

Sondern auch einen solchen
privirten Stand , ausser einer
allgemeinen Reichsversammlung
und der Stände Bewilligung,
nicht restituiren.

§ . rx.
(Weitere Straf auf den Mißbrauch . )

Wie wir dann auch gegen die¬
jenige , so obgedachtermaffen das

ihnen

§ . y.
( Der Stande .)

Wie Wir denn auch gegen die¬
jenigen , so obgedachtermassen das

ihnen
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(^ rt . IX .)

ihnen zukommende Münz -keZale
gegen die Reichs - Oonliituttoue8

mißbrauchen , oder durch andere

mißbrauchen lassen , nebst der
keivation gedachten ihres keZa.
1i8 auch mit der 8u8^ enlion -s
LeMolie et Voto ( jedoch auf Art
und Weise wie in dem ersten ^ .r-
ticul dieser LL^ itulstlsn enthal¬
ten, ) verfahren , und solchen lm-

xenäirten Stand gleichfalls an¬
ders nicht , als auf einengemei¬
nen Reichs -Tag , nach gegebener
8Lti8t

'
a6iion , rellituiren lassen sol¬

len und wollen.

§ .

( Strafe des Mißbrauchs berMoöiaNs.)

Wofern sich aber dergleichen
bey XleäiAt - Ständen , und an¬
dern , so dem Reich immeäiate

nicht , sondern Churfürsten , Für¬

sten und andern Reichs -Ständen

unterworfen , begäbe , alsdenn

soll durch Dero Landes -Fürsien
und Herren wider sie , wie sichs

gebühret , verfahren , und solche
Münz -Gerechtigkeit ihnen gänz¬
lich gelcget , csllwet , und ferner
nicht ertheilet werden.

§ . XI.

^ equiiitL bey Ertheilmrg des Müuz-
Nechts und andern hohen ? rivNeLien
bey ^ eäiatik .)

Massen dann Wir auch denen

mittelbaren Standen mit derglei¬

chen und anderen höheren krivi-

leZien

N . Capit . Leopold II . und
Franz II. '
(?trt. IX.

ihnen zukommenden Münzregale
gegen die Reichskonstitutionen
misbrauchet oder durch andere
misbrauchen lassen , nebst der

Privation gedachten ihres Re¬

gals , auch mit der Suspension
L lelHoue et voto ( jedoch auf Art
und Weife , wie in dem ersten
Artikel dieser Kapitulation ent¬

halten, ) verfahren , und solchen
fuspendirten Stand gleichfalls
anderst nicht , als auf einem ge¬
meinen Reichstage nach gegebe¬
ner Satisfaktion , restituipen las¬
sen, sollen und wollen.

§ . io.

(Der Mittelbaren .)

Wofern sich aber dergleichen
bei Mediatständen , und andern

so dem Reich immechat ^ nicht,
sondern Kurfürsten , Fürsten und
andern Reichsständen unterwor¬
fen , - begäbe , alsdann soll durch
dero Landcsfürsten und Herrn
wider sie , wie sichs gebühret,
verfahren , und solche Münzge¬
rechtigkeit ihnen gänzlich geleget,
kassirt und ferner nicht ertheilet
werden . .

- -

§ . ri.

(Erthellung an Mittelbare .)

Massen Hann Mr auch ben
Mittelbaren Ständen mit der¬

gleichen und andern höheren Pri¬
vilegien , ohne Miremwilligung

der
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LaZien ohne Miteinwilligung de¬
ren Churfürsten , und Verneh¬
mung , auch billiger Beobachtung
selbigen Crayses Bedenckcns , als
obgedacht , und der Mit -Interes-
ürten , vielweniger zu derselben
Abbruch nicht willfahren wollen.

^ . rtlculus X.

§ . I.

(Verbott aller Veränderungen und Ver¬
pfändungen rc . vsm Reich . )

Weiters und insonderheit sol¬
len und wollen Wir dem heiligen
Römischen Reich und dessen Zu¬
gehörungen in - und ausserhalb
Teutschlandes nicht allein ohne
Wissen , Willen , und Anlassen
deren Churfürsten , Fürsten und
Standen sammtlich nichts hinge¬
ben , verschreiben , verpfänden,
versezen , noch in andere Wege
veräussern oder beschweren.

§ . II.

( Wie auch der exorbitirenden ? rivile-
§ ien.)

Sondern Uns auch alles des¬
sen , was etwann zuLxem ^ tion
und Abreissung vorn Reich Ursa¬
che geben könnte , insonderheit
deren exorbitirenden krivileZien
und Ilnmuliitseten erhalten.

§ . m.

( Herbeybr
'
mgung des ohngebührlich ab¬

gekommenen . )

Vielmehr aber UnS aufs höch¬
ste bearbeiten , und allen mögli¬

chen

N . Capit . Leopold II . und
- Franz il.

IX .)
der Kurfürsten und Vernehmung
auch billigen Beobachtung selbi¬
gen Kreises Bedenkens , als ob¬

gedacht , und der Mitinteressir-
ten , vielweniger zu derselben Ab¬
bruch nicht willfahren wollen.

^ rtioulus X.

§ . l.

( Erhaltung . der Reichszugehör .)

Weiters und insonderheit sol¬
len und wollen Wir dem heiligen
römischen Reich und dessen Zu¬
gehörungen in - und ausserhalb
Deutschlandes nicht allein ohne
Wissen , Willen und Zulasten
der Kurfürsten , Fürsten und
Stande sammtlich nichts hinge¬
ben , verschreiben , verpfänden,
versezen , noch in andre Wege
veräussern oder beschweren.

§ . r.

(Anlaß dazu .)

Sondern Uns auch alles des¬
sen , was etwa zu Exemtion und

Abreisung vom Reich Ursache ge¬
ben könnte , insonderheit der exor¬
bitirenden Privilegien und Im¬
munitäten enthalten.

§ . z.
( Abgekommene Stücke .)

Vielmehr aber Uns aufs höch¬
ste bearbeiten , und allen mögli-

M chen j
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^ rticulus X.

§ . i . Weiler soll und will der
Römische Kayser dem heiligen
Römischen Reich und desselben
Zugehörungen nicht allein ohne
Wissen , Willen und Zulassen ge¬
meldet : Churfärsten , Fürsten und
Stande , sammtlich nichts hin¬
geben , verschreiben , verpfänden,
versezen , noch in andre Wege
veräussern oder beschweren,

§ . 2. sondern sich auch alles
dessen, was etwann zu Lxemtion
und Abreissung vom Reich Ur-
sach geben können , insonderheit
der exorbitirenden Privilegien
und Immunitäten enthalten,

§. z . viel mehrerS aber sich
aufs höchste bearbeiten , und al¬
ten möglichen Fleiß und Ernst
fürwenden , dasjenige , sodarvon
kommen , als verpfändete und
verfallene Fürstenthümer , Herr¬
schaften und Lande , auchcontis-
cirte und unconliscirte merckliche
Güter , die zum Theil in ande¬
rer fremden Nationen Händen

un-
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chen Fleiß und Ernst fürwenden,
dasjenige , so davon kommen,
als verpfändete und verfallene
Fürstentümer , Herrschaften und
lande , auch const §Li> te und ohn-
con6äcirte merkliche Güter , die

zum Theil in andere fremde Ma¬
rionen Hände ungebührlicher
Weise erwachsen , zum förderlich¬
sten wiederum dazu zu bringen
und zuzueignen.

r . IV . ( 6)
( ^ snutenellr der Neichspfaudschaff-

ten.)
Die Churfärsten , Fürsten und

Stande aber bey denen inhaben-
Ven Reichspfandschafften , nach
Maaßgebung deS lnürumenti
? »c?8 , ohne Wiederlösung und

Wiederruffung zu schüzen , und

ruhig dabey , biß auf anderwei-
te Vergleichung zwischen denen

Römischen Kaysern und Rcichs-
standen bleiben.

K. V.

(Reichs ^Gränz -Scheidungen .)

In vorkommenden Reichs-
Granz - Scheidungen auch ohne
des Reichs und dabey intersstlr-
ter Ständen Miteinwilligung,
nichts vornehmen zu lassen.

^ § . VI . (XVI)

HLeräusserte Reichslehen in Italien
nnd sonst.)

Vornemlich auch , dieweilen
Vorkommen , daß etliche ansehn¬

liche

N . Capit. Leopold n . und
Fran ; II.
(Lrt . X.)

chen Fleiß und Ernst färwenden,
dasjenige , so davon gekommen,
als verpfändete und verfallene
Fürstentümer , Herrschaften und
Lande , auch konfiszirte und un-
konfiszirte merkliche Güter , die

zum Theil in andrer fremden Na¬
tionen Hände ungebührlicher
Weise erwachsen , zum förderlich¬
sten wieder dazu zu bringen und
zuzueignen.

r . 4 . (6)
(Reichspfandschafteu .)

Die Kurfürsten , Fürsten und
Stande aber , bei den Ihnen
verschriebenen und inhabenden
Reichspfandschaften , nachMaaß-
gebung des Instrument ! kaeis
ohne Wiederlösung und Wider¬
rufung zu schüzen und ruhig da¬
bei bis auf anderweitige Verglei¬
chung zwischen den römischen Kai¬
sern und Reichsständen bleiben.

Z. 5.
(Reichsgränzen .)

In vorkommenden Reichs-
gränzscheidungen , auch bei Um-
tauschung der Gränzlande , ohne
des Reichs und dabei interefstrter
Stände Miteinwilligung , nichts
vornehmen zu lassen.

8 . « . (XVI)
(Veränsserte Reichslehen .)

Vornehmlich auch , dieweil
vorgekommen , daß etliche ansehn¬

liche

Project der perpetmrlichen
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ungebährlicherweise erwachsen,
zum förderlichsten wieder darzu
zu bringen , zuzueignen und da¬
bey bleiben zu lassen,

§. 5 . auch zu solchem Ende,
wegen der dem Reich ungehöri¬
ger und veräußerter , auch ver¬
pfändeter Herrschaften , Lehen
und Güter , sonderlich in Italien
und der Schweiz , eigentliche
Nachforschung auzustellen , wie
es mit solchen tUienationen be¬
wandt , und die eingehohlte Be¬
richte zur Churfürstlich Maynzi-
schen Canzley , um solches zu
der übrigen Churfürsten , Für¬
sten und Stande Wissenschaft
zu bringen , inner Iahres -Frist,
nach seiner angetrettenen Kay¬
serlichen Regierung an zu rech¬
nen , unfehlbarlich einzuschicken,

§. 7 » auch in diesem und obi¬
gen allem mit Rath , Hülff und
Beystand der Churfürsten , Für¬
sten und Stände jederzeit an die
Hand zu nehmen , was durch
ihn und sie vor rathsam , nüzlich
und gut angesehen und verglichen
seyn wird.

§ . 8. Da auch dem Ritterli¬
chen Teutschen oder Johanniter-
Orden in - und ausserhalb des
Reichs ansehnliche Güter entzo¬
gen und bishero vorenthalten
worden , so soll und will er sol¬

che



OravaminL er krlii-
cixum.

(^ r . X .)

(XVl)
r . 6 . .)

( Klonitum .)
Nachdem der Kaistr in die¬

sem Artikel sich verbunden , we¬
gen der austr Reich verpfändeten
»der veräuserten Herrschafften,
Lehen und Güter , sonderlich in

Ita-
*) Bleibt bep dem^lomto von 1764.

Reichsstadtische Oravalirinä
et I^ onita.

(^rt. X .)

(6)
§ 4

( ^konitum .)
(Reichspfandschasten .)

Im ärt . io . § . 4. werden
Kurfürsten , Fürsten und Stan¬
de von Kaiser ! . Mtl . nach Maas¬
gabe des lullr . ksa . bey ihren
Pfandschaften geschüzet und ge¬
lassen.

Da aber diese Pfandschafts-
Rechte auf die Immedietät eines
Reichsstandes keinen Bezug ha¬
ben , noch ex jure piZnoris die ) ura
llatus auch nicht einmal mit Be¬
willigung des Reichsstandes oder
des demselben reprasentirenden
Magistrats geschmälert werden
können. So ist dieser Stelle
der Wahlkapitulation ein Bey-
saz zu wünschen , wodurch die
Reichsstädte vor weiterer Erstrek-
kung der Pfandschafts -Rechte
zum Nachtheil ihrer Jmmedie-
tat gesichert werden. Wie denn
auch eine gleichmäßigeBeschrän¬
kung wider die allzugroße zum

M 2 Nach-

Bcschwerderr und Wunsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.



W . Capit . Joseph U.

(Lrt . x .)
liche dem Rerch angehörige Herr¬
schafften und Lehen , m Italien
und sonsten verausseret worden
s n sollen , eigentliche Nachfor-
s ung derentwegen anzustellen,
wie es mit solchen / ilienatronen
bewandt , und die eingehohlte
Berichte zur Churfürstlich Mayn-
zischen Canzley , um solches zu
deren übrigen Churfürsten , Für¬
sten und Standen Wissenschaft
zu bringen , inner Iahres -Frist,
nach Unserem künftigen Kayser¬
lichen Regierungs -Antritt anzu¬
rechnen , unfehlbarlich einzu¬
schicken.

§ . VII . (XVII.)
( Wer dabep Rahe zu ziehen .)

Auch in diesem und obigem
allem , mit Rath , HülffundBey-
stand deren sammtlichen Churfür
sten allein , oder nach Gelegen¬
heit der Sache , auch der Für¬
sten und Standen , jederzeit an
die Hand zu nehmen , was durch
Uns und sie vor rathsam , nüzlich
und gut angesehen und verglichen
seyn wird.

§. vm.
(Johanniter -Orden . )

Weilen auch dem Ritterlichen
Johanniter -Orden in - und aus¬
serhalb des Reichs , insonderheit
bey denen hiebevorigen Zojähri-
gen Niederländischen Kriegen,

ganz

N . Capit . Leopold II . und
Franz U.
(.̂ t . X .)

liche dem Reich angehörige Herr¬
schaften und Lehen in Italien und
sonst veräußert worden seyn sol¬
len , eigentliche Nachforschung
derentwegen anzustellen , wie es
mit solchen Alienationen bewandt,
und die eingehohlten Berichte
zur kurfürstlich mainzischen Kanz¬
lei , um solches zu der übrigen
Kurfürsten , Fürsten und Stan¬
de Wissenschaft zu bringen , in¬
ner Iahres - Frist nach Unserm
kaiserlichen Regierungsantritte
an zu rechnen , unfehlbar einzu¬
schicken.

» > . ^

r . ? . (xvn .)
(Rath der Kurfürsten oder auch ande¬

rer Stande .)

Auch in diesem und obigem
allem , mit Rath , Hilf und Bei¬
stände der sammtlichen Kurfür¬
sten allein , oder nach Gelegen¬
heit der Sache , auch der Fürsten
und Stande , jederzeit an die
Hand zu nehmen , was durch
Uns und Sie für rathsam , nüz-
lich und gut angesehen und ver¬
glichen seyn wird.

§ . 8 .

( Johanniter - Orden .)

Weil auch dem ritterlichen
Iohanniterorden in - und außer¬
halb des Reichs , insonderheit
bei den hiebevorigen 8ojahrigen
niederländischen Kriegen , ganz

unver-

Project der perpetuirlichen
W . Capit.

che Keslitution zu befördern sich
sorgfältig angelegen seyn lassen,
jedoch dem Westfälischen Frie¬
dens -Schluß unabbrüchig , und
einem jeden an seinen Rechten
ohne kraejuäir,

§ . y . und ob er selbst oder die
Seinige nichts , so dem heiligen
Römischen Reich zuständig , und
nicht verliehen , noch mit einem
rechtmässigen Titul bekommen
wäre oder würde , einhätte , das
will er ohne Verzug wieder zu
Händen wenden.

§. io . In alle Wege soll und
willder Kayser sich angelegen seyn
lassen, alle dem Römischen Reich
angehörige Lehen und Gerechtig¬
keiten in - und ausserhalb Teutsch-
lands , sonderlich in Italien,
aufrecht zu erhalten , und derent¬
wegen zu verfügen , daß sie zu
begehenden Fällen gebührlich em¬
pfangen und oenovirt , auch wi¬
der allen unbilligen Gewalt die
Lehen und Lehen-Leute inrmute-
nirt und gehandhabet werden;

ii . Da auch der Römi¬
sche Kayser deren Eins oder mehr
ihn angehend befindet , so will er
das , oder dieselbe unweigerlich
empfangen , oder wann das nicht
bequcmlich geschehen könnte , deß-
wegen dem Reich zu dessen Ver¬
sicherung gebührenden Kevers
und keLvAmtion zustellen.
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Oravami'na et rnonita krin-
echum.
(/^rt . X .)

Reichsstadtische Qravamina
et ^vlonita.

X .)
Italien , und sonsten Sorge zu
tragen und darob zu seyn , damit
dieselbige auf das fordersamste
wieder herbeygebracht werden, zu
dem Ende auch übernommen hat,
derentwillen eigentliche Nachfor¬
schung anzustellen , wie es mit
solchen Alienationen bewandt
seye ? und dann bekanntlich das
Hochstifft Kostanz in der Eydge-
nossenschafftnahmhaffte, und fast
die mehresteAemtcr, so von Kai¬
ser und Reich zu Lehen rühren,
bestzt , darunter auch von denen
Schweizerischen Kantons sehr
beeinträchtiget wird ; So hätten
derker^etuaezufolge, nach denen
Worten : in Italien, ferner und
in d e r Schweiz: beygerückt,
und nichtgegen deren klaren Texte
ausgelassen werden sollen : Wel¬
cher Abgang dann künfftighin
nicht allein zu ersezen wäre, son¬
dern auch ein Kurfürstliches
Wahlkollegium ohnehin nicht ent¬
stehen wird, die Angelegenheiten
des Hochstiffts Kostanz auf glei¬
che Art , wie in snnis 17H et
1742. bereits geschehen , zu des
gesummten Reichs Nutzen zu se-
«undircn.

Nachtheil der Immedietät aus¬
schlagendeAusdehnung des )uriL
Hchvocatiae gewünschet wird. '

(XVII)
§ . 7 . *)

( Monitum .)
Ist billig bey der ? erxetuse

zu lassen, weil derselbe ein ganz
ande-

») Bleibt es bep dem vlouito von
r7 <»4.

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.
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W . Capit. Joseph II.

(Lrt . X .)

ganz unverschuldet ansehnliche Güter entzogen,
und bißhero vorenthalten worden , so sollen Wir

solche keüitutlon durch gütliche Mittel zu beför¬
deren Uns angelegen seyn lassen, jedoch dem West¬
fälischen Frieden vhnabbrüchig , und einem je¬
den an seinen Rechten ohne kraejuäir.

§. IX. <XVl !I)
(Des Aaysers ohne Titel besizende Güter .)

Und ob Wir selbst oder die Unserige etwas , so
dem heiligen Römischen Reich zuständig und nicht
verliehen , noch mit einem rechtmäßigen Titul be¬
kommen wäre , oder würde , inne hätten , das

sollen und wollen Wir bey Unseren schuldigen und

gethanen Pflichten demselben Reich , ohne Ver¬

zug auf ihr , der Churfürsten Gesinden wieder zu
Händen wenden.

- , x .!

sSnfrecht -Erhaltung der Reichs -Lehe « , sonderlich in Ita¬
lien.)

In alle Wege sollen und wollen Wir Uns an¬
gelegen seyn lassen , alle dem Römischen Reich
ungehörige Lehen und Gerechtigkeiten , in - und
ausserhalb Teutschland , und sonderlich in Italien,
unter andern , nach Maaßgab des Reichs -Schlus¬
ses vom yten Oecelndris 1722 aufrecht zu erhal¬
ten , und derentwegen zu verfügen , daß sie zu be¬

gebenden Fällen gebührlich empfangen und reno¬
vier , auch wider allen unbilligen Gewalt die Lehen
und Lehen-Leute insnuteniret , und gehandhabet
werden»

Z. ZN.

N . Capit . Leopold il. und Franj il.

(ärt. x.)
unverschuldet ansehnliche Gäter entzogen und bis¬
her vorenthalten worden , so sollen Wir solche
Restitutionen durch gütliche Mittel zu befördern
Uns angelegen seyn lassen , jedoch dem Westfä¬
lischen Frieden unabbrüchig , und einem jeden an
seinen Rechten ohne Präjudiz.

§. Y . (XVNl .)
(Güter des Reichs, wenn sie der Kaiser ohne Titel besizt.)

Und ob Wir selbst oder die Unsrigen etwas , so
dem heiligen römischen Reich zuständig , und nicht
verliehen , noch mit einem rechtmäßigen Titel be¬
kommen wäre oder würde , inne hatten , das sot¬
ten und wollen Wir bei Unfern schuldigen und ge¬
thanen Pflichten demselben Reich ohne Verzug
auf ihr , der Kurfürsten , Fürsten uild Stände,
Besinnen wieder zu Händen wenden.

5. io.

lAuftechthaltung der Reichs -Lehen .)

In alle Wege sollen und wollenWir Uns an¬
gelegen seyn lassen , alle dem römischen Reich
ungehörige Lehen und Gerechtigkeiten , in - und
außerhalb Deutschlands , und sonderlich in Ita¬
lien , unter andern nach Maaßgabe des Reichs¬
schlusses vom yten Dezember 1722 aufrecht zu
erhalten und derentwegen zu verfügen , daß sie
zu begebenden Fällen gebührlich empfangen und
renovirt , auch wider allen unbilligen Gewalt die
Lehen und Lehenleute manutenirt und gehandha-

chet werden ; hingegen nicht zugeben noch gesche¬
hen lassen , daß gedachten Reichsfchlusse durch an-
dcrweite , ohne des Reichs Wissen , zu thun und
Genehmigung getroffene Verabredungen etwas
entzogen werde , sondern deshalb die Gerechtsame
des Reichs allewege beobachten und wahrnehmen.

. i. . . ^ l
§ n.
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Hravamiira et NonitA krin-

cixum.
(^ik . X .)

anderer lenlu § in Ls ^ Itulsüone
« ovi/Hm , gegeben wird , und in
jener von dem Kurfürst !. Lolle-
xio kein vorläufiger Rath , Hül¬
fe oder Beystand , sondern vom
gesammten Reich verlanget wird.

( XVIII)
s . y . »)

( lVlo n itum . )
Wird vonnöthen seyn , daß,

wann nebst denen Kurfürstlichen
auch der Reichsfürstenstand in
dem gesezten Fall etwas zu erin
nern finden sollte , derselbe In¬
halts der kerpewLs ebenfalls
nach seinen Konkurrenzrecht dar¬
über gehöret werden müßte.

*) Bleibt, eö bey dem Bonito vou
1704 .-

Neichöstädtische OravaminA
et IVlonita.
(ärt . X .)

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.
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D . Capit . Joseph ll.

(Lrt. X .)
§ . XI.

(Des Kaysers besizende Reichs -Lehen .)

Da auch Wir deren eins oder

mehr Uns angehend befinden, -so
wollen Wir das , oder dieselbe
unweigerlich empfangen , oder

wann das nicht bequemlich ge¬
schehen könnte

'
, deswegen dem

Reich zu dessen Versicherung ge¬
bührenden Revers und kecoZni-
lion zustellen.

§ . XU.

( Bephülf Italienischer VaKHen .)

Nicht weniger sollen und wol¬
len Wir daran seyn , damit bey
allgemeinen Reichs - Angelegen¬
heiten , wozu dessen OeLenüon.
eine Reichs - Hülfe verwieget
wird , die Jtaliänische Vasallen

zu der Beyhülfe ebenmäßig , wie

vormahlen auch geschehen , ver¬

halten werde.

^ rticulus XI.
§ . I.

(Belehnung nachdemvorigen Tenors. )
Wir sollen und wollen auch

die Lehen - und Lehenbriefe denen

Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den des Reichs (die unmittelba¬
re Reichs -Ritterschafft mitbegrif¬
fen, ) und anderen Reichs -V - Ll-

N . Capit . Leopold II . und
Franz ri.
( ärt . X.)

§ . n.
(Des Kaisers Reichslehen .)

Da auch Wir deßen eins oder
mehr angehend befinden ; so wol¬
len Wir das oderdieselben unwei¬
gerlich empfangen , oder wenn
das nicht bequemlich geschehen
könnte , deswegen dem Reiche zu
dessen Versicherung gebührenden
Revers und Rekognition zu¬
stellen.

§. IL.
( Reichshilfe der italianischen Vasallen

und Allodial -Besizer .)

Nicht weniger sollen und wol¬
len Wir daran seyn , damit bei

allgemeinen Reichs - Angelegen-
heiten , wozu dessen vekenlion
eine Reichshilfe verwilligetwird,
die italiänische Vasallen und Be-
sizer unmittelbarer Allodieu , falls
leztere nicht etwa in continenti

ihre Freiheit Nachweisen können,
zu der Beihilfe ebenmäßig , wie
vormals auch geschehen , ange¬
halten werden.

^ . rtiauluL XI.
r . i.

( Belehnungen nach dem altenInhalte .)

Wir sollen und wollen auch die
Lehen und Lehenbriefe den Kur¬
fürsten , Fürsten und Ständen
des Reichs ( die unmittelbare
Reichs -Ritterschaft mitbegriffen)
und andern Reichs -Vasallen js-

des-

Project der perpetuirlicher;
W . Capit.

Xrticulus XI.

§ . r . der Römische Kayser
soll und will auch die Lehen und

Lehen-Vrief denen Churfürsten,
Fürsten und Ständen des Reichs,
auch der Reichs -Ritterschaft , und
andern Reichs -Vasallen , jedes¬
mal nach dem vorigen lenor un-

wei-
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W » Capit . Joseph n.

( ärt . XI .)

len jedesmahl nach dem vorigen
lenor <in so weit nicht die in¬

zwischen von Seiten dererselben
vorgekommen « besondere Umstän¬
de eine andere Einrichtung erfor¬
deren ) unweigerlich und aller
LontraäicHion ungehindert ( als

welche zum rechtlichen Auötrag
zu verweisen ) wiederfahren.

S . il.
^ ainiUas , strittige Lehen - Ta¬

ren und dergl .)

Dabey auch dieselbe mit der
Löition deren alten ksäkorum
kUlire nicht beschweren , viel-

weniger die Reichs - Belehnung
wegen erstgedachter Läition , der
kscstornm kulniliae , (welche je¬
doch , wann sie nach denen
Reichs -Grund -Gesätzen , auch ha¬
benden , und gleichfalls Reichs-
Lonliirntions -maßigen Kayserli¬
chen ? rivi1eAÜ8 aufgerichtet , durch
dergleichen Belehnungen an ihrer
Vsliältset und Verbindlichkeit
nichts abgehen solle ) die seycn
neue oder alte , noch wegen der

iiliguiäen und streitigen Lehen-
Taxen , oder I^Lnäelnien -Gelder
und dergleichen aufhalten.

§ . m.
( Reichslehen -Pflicht . )

Noch die Reichslehen -Pflicht
auf Unser Haus zugleich richten.

Z. IV.

N . Capit . Leopold II . und
Franz il.
(Ltt . XI.)

deSmahl nach dem vorigen Tenor,
in so weit nicht die inzwischen von
Seiten derselben vorgekommenen
besonder » Umstande eine andre
Einrichtung erfordern , unweiger¬
lich und aller Kontradiktion un¬

gehindert (als welche zum recht¬
lichen AuStrage zu verweisen)
wiederfahren lasten;

8 . 2.
( Unaufhaltlich zu ertheilen . )

Dabei auch dieselben mit der
Edition der alten kscstorum ka-
rnilise nicht beschweren , vielwe¬

niger die Reichsbelehnung wegen
erstgedachter Edition der kscsto-
rum ksmiliso ( welchen jedoch,
wenn sie nach den Reichs -Grund-

Gesäzen , auch habenden und

gleichfalls reichskonstitutionsmä¬
ßigen kaiserlichen Privilegien auf¬
gerichtet , durch dergleichen Be-

lehttungen an ihrer Validität und
Verbindlichkeit nichts abgehen
soll) sie seyen neue oder alte,
noch wegen der illiquiden und

streitigen Lehentaxen oder Lau-

demiengelder und dergleichen auf¬
halten.

r ;
( Reichslehen - Pflicht . )

Noch die Reichslehen -Pflicht
auf Unser Haus zugleich richten.

N §» 4 »

Projekt derperpetm
'
rlichek

W . Capit.

weigertich und aller Oontraöi-
6Koir ungehindert, ; .wiederfahren,

) . 2 , dabey auch dieselbe über
die echtion der kacstorum ksnu-
lise nicht beschweren , vielweni¬
ger die Reichs -Belehnung wegen
erstgedachter eciition der kaäko-
rum lsrnilise , die seyen neu oder
alt , noch wegen der illiguicien
und strittigen Lehen -laxen auf¬
halten,

§ . g . noch die Reichs -Lehen-
Psticht auf sein Haus zugleich
richten,

§ . 5 . Wann auch ein Chur¬
fürst , Fürst oder sonst unmittel¬
barer Stand und Lehen -Mann
des Reichs mit Tod abgehet , und
minderjährige Lehen-Erben live

puberes , live irnpuberes , hinter
sich verlässet , so soll der Vor¬
münder oder Vormündere nach
angetrettener würcklicher
nistratiou der lutel oder Lura-
tel ihr, der Minderjährigen , von
dem Reich habende Regalien und
Lehen innerhalb Jahr und Tag
würcklich suchen , und bey der
darauf folgenden Belehnung das
^uraineMum bistelitstis ablegen,
und die Gebühr entrichten , an
welche der Vormünder Empfa-
hung und eydliche Versprechung
die Minderjährige selbsten nach
erlangter kubertät und relxecstive

Xlls-
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W . Capit . Joseph II.

(^ rt . XI .)
§ . IV.

( Der Geistlichen Churfürsten und Für¬
sten Bevollmächtigte .)

Besonders auch denen Geist¬
lichen Churfürsten und Fürsten
keine Maaß verschreiben , ob die¬

selbe zu Empfangung ihrer
Reichslehen für dem Kayserli¬
chen Thron , Geistliche ex 6re-
mio Lsj ) ltu1orum , oder weltli¬

che (Bevollmächtigte abzuschicken,
für gut befinden mögen.

r . v.
( Belehnung der Minderjährigen und

Pupillen . )

Wann auch ein Churfärst,
Fürst oder sonst ohnmittelbarer
Stand und Lehen - Mann des
Reichs mit Tod abgehet , und

MinderjährigeLehens -Erben , live

Puberes , live impuberes , hinter
sich verlaset , so soll der Vor¬
münder , oder die Vormündere,
nach angetrettener würcklichen
^ äminillration der Intel oder
Wurstel , ihr der Minderjährigen,
von dem Reich habende Kegslien
und Lehen innerhalb Jahr und

Tag würcklich suchen , und bey
der darauf folgenden Belehnung
das gewöhnliche juramentum
kicielitstlr ablegen und die Ge¬

bühr entrichten , an welche de¬

ren Vormünder Empfangung
und eydliche Versprechung die

Minderjährige selbsten nach er¬

langter kubortät und refpeälive
IVla-

N . Capit . Leopold II . und
Franz II.
(ärt . XI .)

§ . 4 .
(Geistlicher Stände Lehensgesandte . )

Besonders auch den geistlichen
Kurfürsten keine Maas vorschrei¬
ben , ob dieselben zu Empfan¬
gung ihrer Reichslehen vor dem

Kayserlichen Throne , geistliche
ex gremio Opitulorum , oder

weltliche Bevollmächtigte abzu¬
schicken für gut befinden mögen.

§ . 5 .
( Belehnung der Minderjährigem)

Wann auch ein Kurfürst,
Fürst oder sonst unmittelbarer
Stand und Lehenmann des
Reichs mit Tod abgeht , und

minderjährige Lehens -Erben live

pudere ^ live impuberex , hinter
sich verläßt , so soll der Vor¬
münder , oder die Vormünder,
nach angetretener würklichen Ad¬

ministration der Tutel oder Ku¬
ratel ihre , der Minderjährigen,
von dem Reiche habende Rega¬
lien und Lehen innerhalb Jahr
und Tag würklich suchen , und
bei der darauf folgenden Beleh¬
nung das gewöhnliche jursmen-
tum irclelitstis ablegen , und die
Gebühr entrichten , an welche
der Vormünder Empfangung
und eidliche Versprechung die
Minderjährige selbst nach erlang¬
ter Pubertät und reixeäiive Ma-

l jp-

Project der perpetturlichen
W . Capit.

Xlsjorennitat dergestalt gebunden
seyn sollen, als wenn Sie , Min¬

derjährige , berührte Kegalien
und Lehen ^ nach übernommener
Regierung selbsten empfangen,
und den Lehens - Eyd erstattet
hätten,

H. 6 . dargegen soll und will
der Römische Kayser Sic , Min¬

derjährige , nach erlangter ihrer
Pubertät oder Xlsjorelmität zu
anderwärtiger Empfängnis sol¬
cher Lehen und Kegslien , wie

auch Lehens -Eyd nicht , vielwe¬

niger einer doppelten oder wei¬
tern Entrichtung des Lehen-^ a-
xe8 anhalten , sondern sie bey
obgedachter erstem , denen Vor¬
mündern ertheilter Belehnung,
allerdings lassen,

H. 7 » welche Meynung es
dann auch haben solle , mit de-

nenjenigen Lehen , welche die

Reichs - Vikarien in Kraft der

güldnen Bull verleyhen können;

8 . Und sollen auch die Le¬

hen -Brief und kxpeÄantien über
des heiligen Reichs ungehörige
Lehen bey keiner andern , als bey
der Reichs -Canzley , inskünftig
ercheilet und ausgefertiget wer¬
den;

§ . y . Sodann , welche denen
von vorigen Kaysern ertheilten

unv



W . Capit . Joseph H.

(^ rt . XI .)

XIsjvrennität , dergestalt gebun¬
den seyn sollen , als wann sie
Minderjährige , berührte keZs-
lien und Lehen nach übernomme¬
ner Regierung sechsten empfan¬
gen , und den Lehens - Eyd er¬

stattet hätten.

§ . vi.
( Ihre Verschonung mit einer neuen

Belehnung nach erlangter Volljäh¬
rigkeit .)

/! Dagegen sollen und wollen
Wir sie , Minderjährige , nach
erlangter ihrer kudertät oder

k/chjoreumtät zu anderwärtiger
Empfangnuß solcher Lehen und

Regalien , wie auch Lehcn - Eyde,
nicht , viel weniger einer doppel¬
ten oder weiteren Entrichtung
des Lehen -Tares anhalten , son¬
dern sie bey obgedachter erster,
denen Vormündern ertheilten
Belehnung , allerdings lassen.

N . Capit . Leopold H . und
Franz n.
( ^ rt . XI .)

jorennität dergestalt gebunden
seyn sollen , als wenn sie Min¬

derjährige berührte Regalien und

Lehen nach übernommener Regie¬
rung selbst empfangen , und den

Lehenseid erstattet hätten.

§ . 6 .
(Ohne Wiederhohlung .)

Dagegen sollen und wollen
Wir , sie Minderjährige nach er¬

langter ihrer Pubertät oder Ma-

jorenmtät zu anderwärtiger Em-

pfängniß solcher Lehen und Rega¬
lien , wie auch Leheneide , nicht,
vielweniger einer doppelten oder
weitern Entrichtung des Lehen-
Taxes anhalten , sondern sie bei

obgedachter ersten den Vormün¬
dern ertheilten Belehnung aller¬

dings lassen.

-9
Projett vep perpetuirlichen

W . Capit.

und bestätigten Anwartungen,
auch darauf Geschehenen undcon-
6rmirten Erb - Vergleichen zu
Präjudiz auf andre extendirt wor¬
den , ganz ungültig seyn.

io . Wann auch inskünftig
Lehen dem Reich durch Todes¬

fall oder Verwürckung eröffnet
und ledig heimfallen werden , so
etwas merkliches ertragen , als

Churfürstenthämer , Grafschaf¬
ten , Herrschaften , Städte und

dergleichen , die soll und will der

Römische Kayser , die Churfür-
stenthümer ohne des Churfürst¬
lichen LolleZii , die Fürstentü¬
mer , Graf - und Herrschaften,
Städte und dergleichen , aber

ohne der Chur - und Fürstlichen
eolleZiormn Vorwissen und Con-

sens ferner niemand leihen , auch
niemand einige LxpettLnr oder

Anwartung darauf geben,

§ . ii . sondern zu Unterhal¬
tung des Reiches sein und seiner
Nachkommen der König und Kay¬

ser behalten , einziehen und m-
cor ^ oriien,

§ . 12 , doch Ihm von wegen
seiner Erb -Landen und sonst män-

niglich an seinen Rechten und

Freyheiten unschädlich.

§ . 13 . Auf den Fall aber zu
künftiger Zeit Churfücstenthum,

Für-r . vir.
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W . Capit . Joseph II.

(ärt . X ! .)
§ . VII . ( XIX ) ( z)

( Belehnung der Reichs -Vicsrien . )

Welche Meinung es dann auch
haben solle , mit denjenigen Le¬
hen , welche die Reichs -Viesrien
in Kraft der güldenen Bulle (als
worinnen die von einem jedesma¬
ligen Römischen Kayser coram
Ikrono zu empfangenden Lehen
allein ausgenommen seynd ) ver-
leyhen können.

§. VIII.
( Lxpeäitlones der Lehen- Briefe und

kxxeLIantien .)

Und sollen auch die Lehen-
Briefe und LxpeALNtien über
des heiligen Reichs angehörige
Lehen bey keiner anderen als bey
der Reichs - Canzley inskünftig er-
theilet und ausgefertiget werden.

§ . ix.

( Ungültige Lxteuüones derer Lxxe-
ttrilNiLN. )

Sodann diejenige , welche de¬
nen von vorigen Kayseren ertheil-
ten und bestätigten Anwartun¬

gen , auch daraus Geschehenen
und eonlirmirten Erbvergleichen
zu krsejuchr , aus andere , so in
denen alten Lehen-Briefen nicht
begriffen , extenäiret worden,
ganz ungültig seyn.

§. X.

. . —

N . Capit . Leopold II . und
Franz u.
(Lrt . XI .)

§ . 7 . (XIX) <Z)
( Belehnung der Reichsvikarlen .)

, Welche Meinung es dann
auch haben soll , mit denjenigen
Lehen, welche dieReichsvikarien
in Kraft der goldnen Bulle (als
worinn die von einem jedesmali¬
gen römischen Kaiser Loraua chro¬
no zu empfangenden Lehen allein
ausgenommen sind ) verleihen
können;

§ . 8 .
( Ausfertigung der Lehenkriefe .)

Und sollen auch die Lehenbrie¬
fe und Expektantien über des
heiligen Reichs angehörige Lehen
bey keiner andern , als bei der
Reichskanzlei inskünftige ertheilt
und auSgesertiget werden.

§ . y.

(Ungiltige Lehenbriefe .)-

Sodann diejenigen , welche
den von vorigen Kaisern ertheil-
ten und bestätigten Anwartun¬
gen , auch darauf geschehenen
und konfirmirten Erbvergleichen
zu Präjudiz , auf andre , so in.
den alten Lehenbriefen nicht be¬
griffen , extendiret worden , ganz
ungiltig feyn>

L. io.

Project der perpetm
'
rlichen

W . Capit.

Färstenthum , Grafschaften , Herr¬
schaften , Affter - und Lehenschaf-
ten , Pfandschaften und andere
Güter , dem heiligen Römischen
Reich mit Dienstbarkeiten,
Reichs -Anlagen , Steuern und
sonsten verpflichtet , dessen äurj §.
chätion unterwürffig und zuge-
than , nach Absterben der Inha¬
ber dem Römischen Kayser durch
Erbschaften oder in andere Weg
heimfallen oder aufwachsen , und
Er die zu seinen Händen behal¬
ten , oder mit Vorwiffen und Be¬
willigung der Churfürsten die
Churfürstenthümer , dann die
Fürstenthümer , Graf - und Herr¬
schaften , mit Vorwiffen und Be¬
willigung der Chur - und Fürstli¬
chen OolleZiorum anderen zu¬
kommen taffen würde , oder da
er dergleichen allbereit in seinen
Händen hätte,

K. * 5 » Daran sollen dem hei¬
ligen Reich sein Recht und ande¬
re schuldige Pflicht , wie darauf
hergebracht , in dem Creyß , dem
sie zuvor zugehört haben , hind-
angesezt aller praeteuäirten Lx-
emtion , geleistet , abgerichtet und
erstattet , auch solche Land und
Güter bey ihren Privilegien,
Recht und Gerechtigkeiten in
geist - und weltlichen Sachen den
luürumento ? 3LI8 gemäß gelas¬
sen , geschüzt und beschirmet
werden,

§ . 16 . .



L0l

Oravamma et ^ lonita
krincixum.

( ärt . XI .) ^

(XIX)
L- 7 .

r ) Monitum

Hätte die psrentkests als ulti 'L
kerpetusm gänzlich weggelas¬
sen — sofort auch keine einsei¬
tige Auslegung dersurese kulise
unternommen werden sollen.

s ) (Protokollarische Anzeige ) * *) >

Das Hochwürdig -Schwäbifch
Reichs - Prälatische Collegium
stellet das Ansinnen , daß , wenn
der Fall sich ergäbe , daß wäh¬
rendem Zwischenreich die zu Er¬
neuerung eines Lehens gesezliche
bestimmte Zeit exspirire , dahero
die Belehnung von denen hohen
Herren Reichhvikarien nachge¬
sucht , und erhalten werden müß¬
te , derley neubelehnte Stände
nach der Wahl eines Römischen
Kaisers nicht zu abermaliger Be¬
lehnung angehak - en werden mög-
ten , welches um so mehr höchst
beschwerlich seye , als der §. 7.
H.rt . XI . das Gegentheik zu Gun¬
sten deren ciurante Interregna be¬
reits belehnten Stande ausdrück¬
lich enthalte . Welche Erinne¬
rung auch die Rheinische Herren
Prälaten , die Schwäbisch - Wet-
terauisch - und Westfälische
Herren Reichsgrafen , Katholi¬
schen Theils , gleichmäßig zu ma¬
chen, nöthig befunden haben.

-) „ Bleibt es bey dem Klonno von
1764 ? '

s») „Nachtrag zir des ärt. n.
r . 7 ."

Reich sstadtifche Qravamina
et MmLts.

N 3

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.
( 3)

r . 7.
(Verschredne Beschwerden i» Lehens-

Sachen) *) .

Nach dem Wortlaut und wah¬
ren Sinne der Wahl - Capitul.
^ rt . XI . 5 — 7 , sollen diejeni¬
gen Lehen , welche bei einem der
beiden hohen Herren Reichs -Ver¬
weser gebührend nachgesucht , em¬
pfangen und die Gebühren dafür
entrichtet worden , bei einem
künftigen regierendenKaiser nicht
neuerdings nachgesucht , noch diß-
falls Taxen entrichtet werden
dürfen , sondern Kaiserliche Ma¬
jestät dergleichen Invellitos bei
solcher Belehnung ohne weiters
lassen.

Und eben so sollen auch die
Stände des Reichs nach dem ^ .rt.
XVII . § . 17 — i y . von Forde¬
rung erhöheterLehen -Tax -Gelder
verschonet und überhaupt mit un¬
gewöhnlichen und neuerlichen An¬
forderungen nicht beschweret wer¬
den,

diesem zuwider ist
s) den Reichs -Städten schon

manchmal zugemuthet worden,
dergleichen von den Herren
Reichs -Vikarien schon empfan¬
gene Lehen bei eines nachher zur
Regierung gelangten Kaisers
Majestät nochmals zn requiriren,

ZU
») Hä dlo . II . Iät . H . „ Ausfüh¬

rung der Reichsstädtischen Bi*
schwerden III . -
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W . Capit . Joseph H.

' (^ rt . Xl .)
§ . X . ( tt)

(Wie verwirckt - und heimgefallue Le¬

hen wieder zu vergeben . )

Wann auch inskünftige Lehen
dem Reich durch Todtesfälle oder

Verwürckung eröffnet und ledig¬

lich heimfallen werden , so et¬

was merckliches ertragen ; als

Churfürstenthümer , Fürstenthü-
mer , Graf - und Herrschaften,
Städte und dergleichen , die sol¬
len und wollen Wir , die Chur¬

fürstenthümer ohne des Chur¬

fürstlichen LolleZü , dieFürsten-

thümer , Graf - und Herrschaf¬
ten , Städte und dergleichen aber,

ohne deren Churfürstlichcn , Fürst¬

lichen , auch ( wann es nemlich

eineRcichS- Stadt betreffen thut)
Städtischer OoUexiormii Vor-

wiffen und Oonlen8 , ferner nie¬

manden leihen , auch niemand

einige LxxecÜanr oder Anwar¬

tung darauf geben;

§ . xi.

( Ober vor den Kayser einznziehen . >

Sondern zu Unterhaltung des

Reichs , Unser und Unserer nach¬

kommender Können und Kayse¬

ren behalten , cinziehen , und in-

Lorporiren.

K. XII.

( Vorbehalt der gültigen Lxipek -müen .)

Doch Uns , von wegen Unse¬

rer Erblanden , und sonsten män-

Niglich an seinen Rechten und
Frey-

N . Capit . Leopold H . und
Franz H.

^ ( ^ rt . Xl .)

§ . io . (tt)
(Verwirkte und heimgefallene Lehen . )

Wann auch inskünftige Lehen
dem Reiche durch Todesfälle oder

Verwirkung eröfnet , und ledig¬
lich heimfallen werden , so etwas
merkliches ertragen , als Kur-

fürstenthümer , Fürstenthümer,
Grafschaft - und Herrschaften,
Städte und dergleichen, ^

die sol¬
len und wollen Wir , die Kur-

fürstenthümer ohne des Kurfürst¬
lichen Lolleßü , die Fürstenthü¬
mer , Graf - und Herrschaften,
Städte und dergleichen aber oh¬
ne der Kurfürstlichen , Fürstli¬
chen , auch , (wenn es nemlich
eine Reichs -Stadt betrift ) städ¬
tischer Oolleßiormn Vorwiffen
und Konsens , ferner niemanden

leihen , auch niemanden einige
Expektanz

' oder Anwartung dar¬

auf geben,

§ . 11 .
(Zum Unterhalt des Reichs .)

Sondern zu Unterhaltung des

Reichs , Unser und Unserer nach¬
kommenden Könige und Kaiser
behalten , einziehen und inkorpo-
riren.

§ . 12 .

( Vorbehalt giftiger Anwartschaften . )

Doch Unch von wegen Unse¬
rer Erblande , und sonst mannig-
lich an seinen Rechten undFrei-

hei-

ProjecL der perpetuirlichen
E W . Capit.

§. 16 . Der regierende Römi¬

sche Kayser soll und will auch
neben andern die Reichs - Steuern
der Städte und andere Gefälle,
so in sonderer Personen Hände
erwachsen und verschrieben seyn
möchten , wiederum zum Reich

ziehen , und zu dessen Nuzen an¬

wenden,

§ . 17 . auch eine gewisse veü-

ANLtion, in was Stand dieselbe
jederzeit scynd , inner 5 Mo¬
nat nach würcklicher Antrettung
Seiner Kayserlichen Regierung
zu der Chur -Maynzischen Reichs-
Canzley zu fernerer Loinmuni-
LLtion an die Stände einschicken,

§ . 18 , und nicht gestatten,
daß solche dem Reich und gemei¬
nen Nuzen , wider Recht und al¬
le Gerechtigkeit entzogen werden,

i y . es wäre dann , daß
solches mit rechtmässiger Bewilli¬

gung der Churfürsten , Fürsten
und Stände geschehen.



Reichsstädtische OravarmriL et F^ onita.

(^rt. XI)
M)

§ . io.
( Reichslehen . )

Das Relchsstädtische LoIleZium hat das in
den Grundgesezen selbst enthaltene Recht der Mit¬

stimmung in allen und jeden Reichs -Geschässten,
und solches unter andern auch bey neuen Einfüh¬
rungen in den Reichsfürstenrath und bey neuer

Vergebung wichtiger Reichs -Lehen in einem un¬
unterbrochenen Besizstand ausgeübet , wovon in

Hinsicht auf leztern die Beyspiele von 1670.
1673 . 1680 . 1683 . 1685 . 1636 . 1710 . 1722.
1724 . 1732 . 1733 . 1762 . 1770 . und das neue¬

ste von dem Jahr 1771 bey Übertragung der Mo¬

denischen Reichslehen auf des Erzherzogs Ferdi¬
nand Königl . Hoheit in den Reichs -Akten vor¬
lieget , und selbst bey neuen Kurwürden der lezte
bey dem Durchlauchtigsten Hause Braunschweig
sich ergebene Vorgang den Besizstand des Reichs¬
stadtischen LolleZü bewahret.

Zu nicht geringer Beschwerde mußte es daher
demselben gereichen , bey der im Jahr 1780 er¬

folgten Uebertragung der Bayerischen Reichsle¬
hen an das hohe Kur -Haus Pfalz von der Ver¬

fassungsmäßigen Concurrenz sich ausgeschlossen zu
sehen . Doch hat dasselbe durch das zur allgemei¬
nen Reichs - Wissenschaft gekommene viclistum
vom 1 , bebr . 1780 seine Gerechtsame gegen alle
nachtheilige Folgerungen gewahret , und kann
nach den durch das hohe Reichs -Oireätorium da¬
mals erhaltenen geneigtesten Zusicherungen das
Vertrauen fassen , es werde nicht allein jener Vor¬
gang von 1780 niemals zu einem Präjudiz des
Reichsstadtischen <7o11eZii allcgirt , sondern auch
bey einer künfftigen Wahlkapitulation dem ^Vrt.
XI . § . r o . (wie hiermit angetragen wird ) eine sol¬
che Bestimmung gegeben werden , welche dieMic-

wir-

Beschwekden mW Wünsche des Schwäbi¬
schen Reichs-Kreises*

zu empfangen , und auch die Taxen abermals zu
entrichten ; welches wohl in der Verordnung der

G . B . In . V . §. i . die durch jene Stelle der
Wahl - Capit . erklärt und abgeändert , eben daher
aber leztere nicht allgemein anerkannt ist , seinen
Grund haben mag ; ,

d) sind auch die Reichs -Städte vielfältig bey

erhaltener Belehnung über Reichs -Lxhen mit er¬

höhten und so überspannten Taxen beschweret
worden , daß diese mit dem Ertrag des Lehens

selbst in keinem Verhältnisse gestanden , und

denselben oft auf mehrere Jahre hinaus absorbi-
ret haben.

Um diese doppelte Beschwerde zu heben möchte
1 ) der §. 7 , ^ rt . XI . deutlicher und bestimmter

dahin zu fassen seyn , daß alle diejenigen Stände

oder andere Vasallen ohne Unterschied , sie seyen

Lorxora , Kommunitäten oder einzelne , voll oder

minderjährige Personen , welche ihre besizenden
Reichs -Lehen clursute interreguo bei den Reichs-
Vikarien empfangen und die Gebühren entrichtet
haben , nicht weiter schuldig seyn sollen , über

ebendenselben Lehen-Fall die Belehnung bey eines

hiernächst zur Regierung kommenden Römischen

Kaisers Majestät neuerdings zu suchen , vielweni¬

ger dieserwegen einige Taxen zu bezalen,
2) Dürfte , da die Beschwerde in solchen Fäl¬

len gewöhnlichermassen von dem Tax -Amt herrüh¬
ret , am Schlüsse des § . , y . noch beyzufügen seyn:

sondern unsermReichs -Hof -Kanzley -Tax -Amte
die Beobachtung Veralten Tax -Ansäze , und

Vermeidung aller neueren Anforderungen , sie

heissen Collations -- Laudemial - oder Tax - Gel-
> dir , oder wie sie sonst wollen , gemessenst an¬

befehlen , auch bey vorkommenden Beschwer¬
den » »verweilte Remedur verschaffen^

M »7
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W Capit . Joseph H.

( ^ rt . Xl .)

Freyheiten , auch denen von Unseren Vorfahren
am Reich denen Standen proper bene merits

ertheilet und denen damaligen Reichs -Lonüitutio-
nibus gemässen Anwartungen auf künftig sich er¬
ledigende Reichslehen an ihrer Kraft und Bind-
lichkeit ohnschädlich.

§ . xm.

( Offene Reichslehen , so nach Absterben der Innhaber durch
Erbschaften , oder sonsten dem Kayser heimfallen .)

Auf den Fall aber zu künftiger Zeit Churfürsten¬
thum , Fürstenthum , Grafschaften , Herrschaf¬
ten , Affter - und Lehenschaften , Pfandschaften
und andere Güter dem heiligen Römischen Reich
mit Dienstbarkeiten , Reichs -Anlagen , Steueren
und sonsten verpflichtet , dessen suriscjiälion unter-
würffig und zugethan , nach Absterben der Jnnha-
ber , Uns durch Erbschaften , oder in andere We¬

ge heimfaken , oder amvachsen , und Wir die zu
Unseren Händen behalten,

§ . XIV.
( Oder der Kayser anderen mit Loulenr des Reichs zukom¬

men lasset . )

L )der mit Vorwissen und Bewilligung der Chur¬
fürsten , die Churfürstenthümer , dann die Für-
stenthümer , Graf - und Herrschaften mit Vorwis¬
sen und Bewilligung deren Churfürstlichen und
Fürstlichen Lolleßiorum , sodann auch ( wann es
nemlich , wie obgedacht , eine Reichs -Stadt betref¬
fen thäte ) des Städtischen , anderen zukommen
lassen würden , oder da Wir dergleichen bep künf¬
tiger Antrettung der ^ ayserlichen Regierung all¬
bereit in Unseren Händen haben mögtcn r

s . xv.
( Daran sollen dem Reich seine Rechte und andere schuldige

Pflichten geleistet werden .)

Daran soll dem heiligen Reich seine Rechte und
andere schuldige Pflichten , wie darauf hergebracht,

in

N. Capit . Leopold u . und Franzll.

(Krt. Xl .)
Heiken , auch den von Unfern Vorfahren am Rei¬
che den Ständen propter bene merits ertheilten,
und den damaligen Reichskonflitutionen gemäße»
Anwartungen auf künftig sich erledigende Reichs¬
lehen an ihrer Kraft und Vmdlichkeit unschädlich.

§ . IZ.

( Beibehaltene)

AufHen Fall aber zu künftiger ZeitKurfürste »-
thum , Fürstenthum , Grafschaften , Herrschaf¬
ten , Aster - und Lehenschasten , Pfandschaften
und andere Güter dem heiligen römischen Reiche
mit Dienstbarkeiten , Reichsanlagen , Steuern
und sonst verpflichtet , dessen Jurisdiktion unter¬
würfig und zugethan , nach Absterben der Inha¬
ber Uns durch Erbschaften , oder in andre Wege
heimfallen oder anwachsen , und Wir die zu Un¬
fern Händen behalten,

§ . r » .
( Wieder vergebene Reichslande . )

Oder mit Vorwissen und Bewilligung der Kur¬
fürsten die Kurfürstenthümer , dann die Fürsten-
thümer , Graf - und Herrschaften mit Vorwissen
und Bewilligung der kurfürstlichen und fürstlichen
Lolleßiorum sodann auch (wenn es nämlich wie
obgedacht eine Reichs -Stadt beträfe ) des städti¬
schen andern zukommen lassen würden , oder da
Wir dergleichen allbereits in Unfern Händen
hätten;

§ - r r-
( Vorbehaltene Pflichten gegen das Reich .)

Daran sollen dem heiligen Reiche seine Rechte '
und andre schuldige Pflichten , wie darauf herge¬

bracht,



ReichSstadtischeOravsmins et ölomta.

( ^ rt . XI .)

Wirkung deS dritten Reichs -LosteZü bey Einfüh¬
rungen in den Färstenrath und Vergebung der

Reichslehen auf alle Zeiten vollkommen sicher stel¬
let.

Beschwerden und Wünsche des Schwäbi¬
schen Reichs Kreises.

r . *)
Druckschrift

( der Reichs - Prälat - und Reichs - Gräflichen Direktorial-
Gesandtschaften an die allgemeine Schwäbische Kreis-
Versammlung

vom i 6 . Iunp 1790)

Endes gesezte haben die Ehre , die Namens
de6 Reichs -Prälatisch - und Reichs - Gräflichen Lol-

letzü bei gestriger Verlesung der Reichs -Stadti¬

schen Beschwerden , in Hinsicht auf Erneuerung
der erst von den höchsten Neichs -Vikarien ertheil-
ten Belehnungen geäuserte gleich-anliegentliche
Wünsche mit der ehrerbietigen Bitte schriftlich vor¬

zutragen , Hochlöbl . Kreis -Versammlung möch5e
sich gefallen lassen , bei bevorstehender Unterstüz-
ung dieser Reichskundigen in der Kaiserl . Wahl-
Capitulatwn ^ rt . XI . §. 7 . gegründeten Beschwer¬
de sich auch ausdrücklich des dabei mit interessrrten
Reichs -Pralatisch - und Reichs -Gräflschen Lolle-

§ ü kräftigst anzunehmen , damit nemlich die Hin¬
kunft sjner wie der andere vom hohen Reichs -Vi¬
kariate belehnte Stand beym neuerwählten ReichS-
Oberhaupte die Belehnung abermal zu suchen nicht
angehalten werden könne.

Unterzeichnete werden diese hochgeneigteste Will¬

fährigkeit als ein unschazbarstes Merkmal des sich
ausbittenden fürwährenden hohen Wohlwollens
mit fühlbarstem Danke verehren.

Ulm den r6. Iunp 1790.

O
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W . Capit. Joseph II.

( ^ rt . XI »)
in dem Crayß , dem sie zuvor zugehöret haben,
hindangesezt , aller xraetencli

'rten Lxem ^ tionen,
geleistet , abgerichtet und erstattet , auch solche
Lande und Güter bey ihren krivlleZien , Recht
und Gerechtigkeiten in geist - und weltlichen Sa¬
chen , dem lnileuinento ? Lci§ gemäß , gelassen,
geschäzet und geschirmet werden.

§ . XVI . ( I)

( Herbeybringung der Reichs - Stadte - Stenern .)

Wir sollen und wollen auch neben andem die
Reichs -Steueren deren Städten und andere Ge¬
fälle , so in sonderer Personen Hände erwachsen
und verschrieben seyn möchten , wiederum zum
Ruch ziehen , und zu dessen Nutzen anwenden.

§ . XVII . ( i ) «

( Deren Os 6 xn »tlon .)

Auch eine gewisse OeiiZnatlon , m was Stand
dieselbe jederzeit seynd , inner Jahres -Frist , nach
würcklicher Antrettung Unserer Kayserlichen Re¬
gierung , zu der Chur -Maynzischen Reichs - Canz-
ley zu fernerer Lommum 'cation an die Stände
mmachbleiblich einschicken.

K. XVIII , ( y

( Und Beybehaltnng .)

Und nicht gestattet , daß solche dem Reich und
gemeinen Nutzen , wider Recht und alle Gerech¬
tigkeit entzogen werden.

5. XIX. (XX) (I) (4)
( keyllNitL bey deren Veräußerung .)

Es wäre dann , daß solches mit rechtmäßiger
colleZiH - Bewilligung sammtlicher Churfürsten
beschehen wäre.

N . Capr
't. Leopold n . und Franz II.

( ärt . XI .)

bracht , in dem Kreise , dem sie zuvor zugehöret
haben , hintangesezt aller prädentirten Exemtio¬
nen , geleistet , abgerichtet und erstattet , auch sol¬
che Lande und Güter bei ihren Privilegien , Recht
und Gerechtigkeiten in geist - und weltlichen Sa¬
chen , dem Inlli -uments gemäß gelassen , ge¬
schäht und beschirmet werden.

§ . 16 . ( l)

( Neichsstädte - Steuern .)

Wir sollen und wollen auch neben andern die
Reichssteuern der Städte und andere Gefälle , so
in sonderer Personen Hände erwachsen und ver¬
schrieben seyn möchten , wieder zum Reiche ziehen
und zu dessen Nuzen anwenden.

§ . 17 . U)

( Deren Beschreibung .)

Auch eine gewisse Designation , in was Stand
dieselbe jederzeit sind , inner Jahresfrist nach
wirklicher Antrettung Unsrer kaiserlichen Regie¬
rung , zu der kurmainzischen Reichskanzlei zu fer¬
nerer Kommunikation an die Stände , unnach-
bleiblich einschicken.

§ . 18 . ( I)

( Beibehaltung ) .

Und nicht gestatten , daß solche dem Reich und
gemeinen Nuzen wider Recht und alle Gerechtig¬
keit entzogen werden.

K. iy . (XX) (i) ( 4)
( Veräußerung in vorigen .)

Es wäre dann , daß solches mit rechtmässiger
Kollegialbewilligung sammtlicher Kurfürsten ge¬
schehen wäre.

§ . XX. t. Lv,



OrAvamlns et ^lomta krm-
eixum.

(ätt . XI .)

t

(XX)
§ . ly.

( b/loviturn *)
§ . ! 9, bis 21 . inclus. Muß

^ es bey der kerpetua um so mehr
blei-

») » 5 . ly . bis LI . inclris. Bleibt
es ebenfallsbep demüiloorw von
» 764.^

ro?

Neichsstädtische Lravamilis
et ^lonits.
(Lct. XI.)

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.

W
§ . - 6 .

viä . sä H . 19,
(Urbarsteuern.)

M
8 . l 7 .

viä . sä § . r 9.

(y
§ . 18 .

viä. sä §.

(D
ly-

0 Ni t u m . )
(Urbarsteuern.)

Da die Urbar - oder Reichs-
sieuern bey einigen Städten , wo
sie weder abgelößt noch verpfän¬
det worden , in neuern Zeiten er-

O 2 höhet

(4)
(Erhöhung der Urbar - ober Reichs-

Steuern *).
Da die Urbar - oder Reichs-

Steuern bei einigen ReichS-
Stad-

*) sä Nr . H. l.it. Ausführung
- der Neichsstadtischen Beschwer-

dev IV.



W - Capit . Joseph II.

(ärt. XI .)
§ . XX . ^

(2n vorigen und künftigen Zeiten .)

Dergleichen Bewilligung je¬
doch für das künftige von Chur¬
fürsten , Fürsten und Standen
ertheilet werden sollen.

§. XXI . * *

(Der Churfürsten Zuziehung zu allen
wichtigen Reichs - Sachen. )

Wir sollen und wollen auch in
wichtigen Sachen , so das Reich
betreffen , und von hoher ? rseju-
äir und weitem Aussehen seynh,
bald Anfangs deren Churfärsten,
als Unserer innersten Rathen,
Gedancken vernehmen , auch nach
Gelegenheit der Sachen , Für¬
sten und Standen Rathbeden-
ckens Uns gebrauchen , und ohne
dieselbe hierinnen nichts vorneh¬
men.

^ rticnluL XU.

§ . I . ( XXI)

(Ergänz - und Erhaltung der Reichs-
Crayse .)

Auch sollen und wollen Wir
die Ergänzung deren Reichs-
Craysen , wann es immittelst
nicht geschehen , beförderen und
nachdrücklichst besorgen , daß de¬
nen selben keine von Alters ein¬
verleibt gewesene Stände und
Lande entzogen und abgerissen
werden , noch sich davon eigen¬
willig selbst entziehen , und einem

N . CapLt. Leopold U. und
Franz H.
( /tit. XI.)

§ . 20. »

( In zukünftigen Zeiten . )

Dergleichen Bewilligung je¬
doch für das künftige von Kur¬
fürsten , Fürsten und Ständen
ertheilet werden sollen.

§ . 21 . 2*

( Der Kurfürsten und dann der übrigen
Stände Zurathziehung . )

Wir sollen und wollen auch in
wichtigen Sachen , so das Reich
betreffen , und von hoher Präju¬
diz und weitem Aussehen sind,
bald anfangs der Kurfürsten , als
Unserer innersten Räthe , Ge¬
danken vernehmen , auch nach
Gelegenheit der Sachen , Für¬
sten und Stande Rathbedenkens
Uns gebrauchen , und ohne Die¬
selben hierinn nichts vornehmen.

^ rticulur XII.
§ . r . (XX !)

( Ergänzung und Erhaltung der Reichs¬
kreise.)

A h sollen und wollen Wir
die Ergänzung der Reichskreise,
wenn es immittelst nicht gesche¬
hen , befördern , und nachdrück¬
lichst besorgen , daß denselben
keine von Alters einverleibt ge¬
wesene Stande und Lande entzo¬
gen und abgeriffen werden , noch
sich davon eigenwillig selbst ent¬
ziehen , und einem andern Reichs¬

kreise

Project der perpetuirlLcherr
W CapLt.

^ rtieulur XU.

§. i . Auch soll und will der
regierende Römische Kayser die
Ergänzung der Reichs -Craysen,
wann es immittelst nicht gesche¬
hen , befördern , und zu dem
Ende denen Crayßausschreiben-
den Fürsten , und wann es die
Nothdurft erfordert , denen an¬
dern hohen Crayßämtern die
würckliche Hand bieten,

§. z . auch nicht hindern , son¬
dern vielmehr daran seyn , daß

sie,



ErZVämma et ^ koniis krin-
erpum.

(^ rr . XII )

„ bleiben , als das Kurfürstliche
„ OolleZmm nimmermehr wird

„ darthun können , daß es jemal
„ Kons Imperii mit Ausschluß der

„ übrigen Stande zu veräußern,
„ für sich allein befugt gewesen
» ftp.

K
§ . 20.

S . §. Iß.

»*
U'

S . §. 19

Hrticulus XN.

( Monitum . )
Der regierende Kaiser soll da¬

hin sehen , daß die gegen Xlstri-
culsnr lmxerü in dem Schwäbi¬
schen Kreiß eximirte Stande ra-
tivne der Kreiß krsellZnäoruna
solchem restituiret werden , in¬
gleichen daß die bißhero derKreiß-
Praestativnen halber im Streit

gewesene immediateStiffter,
^ err-

ReLchsstadtische Oravamina
et

(^ rt . Xtt .)

höhet werden wollen ; so muß
man ehrerbietigst vorstellen , daß
dergleichen Steuern nur nach
dem hergebrachten Mänzfus zu
bezahlen , folglich l Pfund Pfen¬
nig nicht über i fl. 8 kr . 4 Hll.
r Pfund Heller zu 34 kr. 2pf.
in Current -Münz , und der Gul¬
den höher nicht als zu 60 kr. ge¬
rechnet , auch alle Erhöhungen
gegen die alte Observanz abge¬
stellt werden , und die von dergl.
Steuern ganz befreiten Städte
bey ihrer Immunität gelassen
werden.

s z

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.
Städten , wo sie weder abgelö-
ftt , noch verpfändet worden , in
neuern Zeiten auf den drei - bis

vierfachen Merth erhöhet , ja
wohl gar gegen Städte , die da-

g§<M .? gebührende Vorstellung ge-
than , der Reichs -Fiftal aufge¬
rufen worden ; so muß das

Reichs -Städtische Kollegium bit¬
ten , sö ^ rt . XI . § . 16 . die Vor¬

sehung zu thun , daß keine Reichs-
! Stadt anders , als nach dem von

8eculi5 hergebrachten Fus zu be¬

zahlen angehalten . , folglich r

Pfund Pfen . zu i fl . 8 kr. i pf.

Heller aber zu 34 kr. 2 Heller in

jedesmaligem Reichs -Werth an-

gesezt , auch der Gulden höher

nicht , als wie er in älkern Zei¬

ten gestanden , gerechnet , und

was neuerlich dagegen eiigefuhrt

worden , wieder abgestelet werd/^



G . Capit . Joseph II. .

sLrt . XII .)
andern Reichs - Crayß zum Ab-

bruch dessen , worinn sie einge¬

sessen , als Crayß - Stand eige¬
nen Willens gegen die ehevorige
Rcichs -Matrikulen sich zu wen¬
den.

§ . II.
( Reichsgutachten deswegen und Ranu-

teoenr der rsüituirten .)

Gestalten Wir wegen der

Wiederherbeybringung , auch Er¬

gänzung deren Reichs -Craysen,
bewanden Dingen nach , ein

Reichsgutachten erforderen , und

dahin sehen wollen , daß die also
reüituirte Crayß und Stände
bey ihrer wohl hergebrachten
Frey

'
tzeit und Reichs - lmmeäie-

tat umekräncket gelassen , fort alle
2ttentir ->e Thätlichkeiten Und Zu-
tnuthunKn fordersamssabgeschaf-
fet werden , un < zu dem Ende-
denen Crayfausschreiöenden Für
sten , und winn es die Nothdurft 7
erforderet , deren anderen hohen i
Crayß - Aemtem die würckliche!
Hand bieten.

§. m . (7XH)
(Crayß-Verfasst«gen.)

Wollen auch nicht hinderen,
sondern vielmehr darar seyn , daß.
sie , laut lnlirmnenti Lscis und
der Reichs - Lonttiiutioien in

Verfassung gestellet , und darinn
beständig erhalten , und aller das,
wasin der Lxecutiom -Ordnung

und

N . Capit . Leopold N .
'
und

M

Art . XII .)

kreise zum Abbruch dessen, wor¬
inn sie eingesessen , als Kreisstand

eigenen Willens gegen die ehevo¬
rige Reichsmatrikel sich zu wen¬

den.

§ . 2.

(Reichs - Gutachten darüber .)

Gestalten Wir wegen der Wie¬

derherbeibringung , auch Ergän¬

zung der Reichskreise , bewand-

ten Dingen noch ein Reichögut-

achten erfordern , und dahiwsehen
wollen , daß die also restituirten

Kreise und Stände bei ihrer

wohl hergebrachten Freiheit und

Reichsimmedietät ungekränket

gelassen , fort alle attentirte < hät-

lichkeiten und Zumuthungen for-

dersamst abgeschast werden , und

m dem Ende den krcisausschrei-
benden Fürsten , und wenn es die

Nothdurft erfordert , den andern

hohen Kreisamtern die wirkliche

Hand bieten.

H . Z . (XXII)
( Kreis - Verfassung .)

Wollen auch nicht hindern,
sondern vielmehr daran seyn, daß

sie laut Inlirnnrenti kacis und

der Reichskonstitutionen in Ver¬

fassung gestellet , und darinn be¬

ständig erhalten , und alles das,
was in der (Aekutionsordnung

und

Project der perpeluirlicheu
W . Capit.

sie , laut Inlkrulnenti kseis und
der Reichs - Lonliitutionen , in

Verfassung gestellet , und darin¬

nen beständig erhalten , und al¬
les das , was in derLxecutions-

Qrdnung und deren Verbesserung
versehen , gebührend beobachtet
werde,

§ . 5 . wie er dann in der

Reichs - Lxscutions - .und Creyß-
Qrdnung nichts ändern will , oh¬
ne was gedachter Lxecution «-

Ordnung halber auf allgemeinen
Reichs -Tag don allen Ständen
beliebt und geschlossen werden

möchte.

§. 6 . Will gleichfalls die or-
äiusri Reichs -Deputation in ih¬
rem Stand unverrückt lassen,

. und darinnen weder an denen
verordnten Personen , oder auf¬

sgetragenen Rechten und andern
! nichts ändern , es sey dann , daß
solches ebenmässig auf öffentlichen
Reichs -Tägen von denen gesamm-
ten Churfärsten , Fürsten und
Ständen . geschehe»



Oravamina et Monika krin-
cipum.

(^ it . Xll .)
Herrschafften , oder andere aus¬
ser dem Reichs -Ritterschaftlichen
nexu stehende Güther , stch von
denen Kreiß -oneridus nicht aus¬
nehmen , noch entziehen , son¬
dern zu dem Kreiß kontribuiren
sollen^

Reichsstädtische Oravamina
et ^lonita.
(^rt. XU .)

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs-

Kreises.

v

<XXH)
§ . 3 . -)

( Zusatz . )
Wollen auch nicht hinderen,

sondern vielmehr daran seyn, daß
ste laut InNrumenti ksciL und
der Reichs - OolMtmioiren in
Verfassung gestellet , und darin
beständig erhalten , und alles das,

was

^ kok verbL : Und deren Verbes¬
serung r »«iäLtur : vom Jghketc.

I rM



/
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W . Capit . Joseph ll.

(^ rt. XII .)
und deren Verbesserung versehen , gebührend
beobachtet ; ,

z . iv.
(Verbotteue EinmischungderReichs - Gerichte irr Crayß-

Gachen.)
Denen Reichsgerichten aber keineswegs gestat¬

tet werde, in die in .-.ere Kriegs - Livil - undOsco-
nomische Verfassur gen derer Reichs - Craysen
Hand einzuschlagen , darüber auf einigerley Weiß
zu erkennen, oder wohl gar kroeeüe ausgehenzu

(Verbottene Aenderung der Cruyß - und Lx-cutlvur -Ord-
nung rc .)
Wie Wir dann in derReichs-Lxecutionz- und

Crayß-Ordnung nichts anderen wollen , ohne was
gedachter Lxscution8 -Ordnung halben auf allge¬
meinen Reichs -Tage von allen Ständen beliebet
und geschlossen werden mögen , und daß die lezte
Hand an die kevillon derselben (wann solche nicht
immittelst zu Stande gebracht worden , geleget
werde), Wir vielmehr möglichst befördern wollen.

§ . VI.
(Herftekl - und Erhaltung deroräiorki Reich--v -kut,tion .)

Wollen gleichfalls die orckinsrie Reichs -Depu¬
tation nicht nur auf dem Reichs-Tage wiederum
in ihren Reichs- Lonttitutionsmassigen Stand,
Ordnung und äKivität sezen , sondern auch die¬
selbe darinn ohnverruckt lassen und erhalten , auch
darunter weder an denen verordnten Personen,

< noch

N . Capit . Leopold U. und Franz H.
- - ^

^ -
'

(^ rt. XU.)
und deren Verbesserung versehen , gebührend
beobachtet. ^ ^

S . 4 . .
(Der Reichsgerichte Betrage» iu Kreissachen.)

Den Reichsgerichten aber keineswegs gestattet
werde , in die innern Kriegs - Civil - und ökono¬
mischen Verfassungen der Reichskreise Hand ein¬
zuschlagen , darüber auf einigerlei Weise zu er¬
kennen , oder wohl gar Processe ausgehen zu
lassen.

z . z . (xxill)
(Reichserekution und Kreisordnung .)

Wie Wir dann in der Reichsexekutions - und
Kreisordnung nichts andern wollen, ohne was ge¬
dachter Exekutionsordnung halber auf allgemei¬
nem Reichstage von allen Standen beliebet und
geschlossen werden möge , und daß Wir vielmehr
möglichst befördern wollen , daß die lezte Hand
an die Revision dieser Exekutionsordnung gele¬
get, und dieselbe in einen solchen Zustand gebracht
werde , daß der Endzweck der allgemeinen Sicher¬
heit und Wohlfartdadurch vollkommenund dauer¬
haft errichtet werde, zu dem Ende Wir auch bald
nach angetrettener Unserer kaiserlichen Regierung
zur endlichen Berichtigung dieser so dringenden
Reichöangelcgenheit , bei der allgemeinen Reichs¬
versammlung das Erforderliche veranlassen und
befördern wollen.

r. s.
(Ordlnalre Reichsdeputatlon)

Wollen gleichfalls die ordinaire ReichSdeputa-
tion nicht nur auf dem Reichstage wieder in ihtz
reu reichskonstitutionsmaßigen Stand , Ordnung
und Aktivität sezen> sondern auch dieselbe darinn
unverrückt lassen und erhalten , auch darunterwe¬
der an den verordnten Personen, . Mch aufgetra-

-enen



GkavammL et monitL krmeixum.

( ^ rt . XU .)

was in der Lxeeut !ons >Ordnung und derer Ver¬

besserung vom Jahr 167z . und derselben
von Kaiserl . M . begnehmigten Haupt¬
punkten, und
b/rcae nach hin weiters zu Stande gekom¬
menen Reichsschlüssen versehen , gebüh¬
rend beobachtet.

(XX!!!)
§ - S - *)-

(Ansatz .)
Wie Wir dann in der Reichsexekuttons - und

Kreisordnung nichts ändern wollen , ohne was

gedachter Exekutionsordnung halber auf allgemei¬
nem Reichstage von allen Ständen beliebet und

geschlossen werden möge , und daß Wir vielmehr
möglichst befördern wollen , daß die letzte Hand
« n die Revision und zu Einbringung der

dahin eins ch lagen d^ n Lttoaak M-
b/irm -r weiter zu Stand gekommenen
Reichsschlüssen , wie auch wegen der
des Verfahrens wider die Stände
des Reichs in Bannsachen im Jahr
1711 . angenommenen , und nachher
von Kaiserl . Maj . genehmigten Kon¬

stitution dieser Exekutionsordnung geleget und

dieselbe in einen solchen Zustand gebracht werde,
daß der Endzweck der allgemeinen Sicherheit und

Wohlfahrt dadurch vollkommen und dauerhaft er¬
richtet werde ; zu dem Ende Wir auch bald nach
angetretener Unsrer kaiserl . Regierung zur endli¬

chen Berichtigung dieser so dringenden Reichsan¬
gelegenheit , bey der allgemeinen Reichsversamm¬
lung daS Erforderliche veranlassen und befördern
wollen.

S) „kok verb- -. Die Revision , Lääittur ; Und zu Ein-
hringuns etc .«,



H4

W . Caplt . Joseph H.

(ärt . XII .)
noch aufgetragenen Rechten und
andern etwas andern , es feye
dann , daß solches ebenmäßig auf
öffentlichen Reichs -Tagen von de¬
nen gesammten Churfärsten , Für¬
sten und Ständen geschehe»

§ . VII.
(Kayserliche Rechte dabey .)

Doch vorbehaltlich der , denen

Römischen Kayseren bey derglei¬
chen Deputation « - Conventen,
vermög deren Reichs -Sazungen
zukommender Autorität und mit¬

telst deren Kayserlichen Commis
iarien mit denen Ständen für-
gehendcr Vergleichung , aller-

maffen bey Reichs -Tägen üblich
und herkonuntich.

^ . rticulu « XHC

§ . I.

( Ansezung ner,er Reichs -Tage .)

Ferner sollen und wollen Wir,
wann vermählen eins die Comi-
tia eelliren sollten , wenigst alle

zehen Jahre , und sonsten so oft
es die Sicherheit und Zustand
des Reichs , oder einiger Cray-
sen Nothdurft erforderet , mit
Nonien « deren Churfürsten , oder
da Uns die Churfürsten darum
anlangen , und erinnern , einen

allgemeinen Reichs - Tag inner¬

halb des Reichs teutscher Nation

halten , und also Uns mit denen-

N . Capit . Leopold il . und
Franz il.
(Lrt. XII .)

genen Rechten und andern etwas
ändern , es sey dann , daß sol¬
ches ebenmäßig auf öffentlichen
Reichstägen von den gesammten
Kurfürsten , Fürsten und Stän¬
den geschehe.

r. 7.
( Kaiserliche Rechte dabei .)

Doch vorbehaltlich der , den

römischen Kaisern bei dergleichen
Deputationskonventen , vermög
der Reichssazungen zukommen¬
den Authorität , und mittelst der
Kaiserlichen Kommissarien mit
den Ständen fürgehender Ver¬
gleichung , allermassen bei Reichs¬
tägen üblich und herkömmlich.

^ rticulu « XIII.
§ . i.

( Ansezrtng der Reichstage . )

Ferner sollen und wollen Wir,
wenn dermaleins die Comitis zes-
stren sollten , wenigstens alle zehn
Jahre und sonst , so oft es die
Sicherheit und Zustand des
Reichs oder einiger Kreise Noth¬
durft erfordert , mit Konsens der
Kurfürsten , oder da Uns die
Kurfürsten darum anlangen und
erinnern , einen allgemeinen
Reichstag innerhalb deS Reichs
deutscher Nation halten , und al¬

so Uns mit denselben jedesmal
vor

Projeck der perpetuirlichey
W . Capit.

^ rtr' culu « XIII.

§ . i . Ferner soll und will der

erwehlte Römische Kayser also-
bald im ersten Jahr seiner ange-
trettenen Regierung , hernachev
aber wenigst alle i o Jahre , und

sonsten , so offt eSdi § Sicherheit
und Zustand des Reichs oder

einiger Creysen Nothdurft erfor¬
dert , mit Consens der Churfür¬
sten , oder da ihn die Churfär-
sten darum anlangen , und erin¬
nern , einen allgemeinen Reichs-
Tag innerhalb des Reichs Teut¬

scher Nation halten , und also
sich mit denenselben jedesmahlS

vor



W . Capit - Joseph ll.

( Xtt . XIII .)

selben jedesmal vor der Ausschrei¬
bung sowohl der eigentlichen Zeit,
als der Mahlstadt vergleichen.

§. II.
-(Des Kaysers Erscheinung und ? rox>o-

lition .)

Auf solchen Reichs -Tagen
auch entweder in Person oder per
Oommill3rio8 iri ternaino erschei¬
nen , und darauf so bald nach
verschienenem termino die pro-
poütion thun , oder zum läng¬
sten nicht über 14 Tage aufhal¬
ten lassen.

§ . m.
( Beförderung der comlüLl . Berat¬

schlagungen .)

Auch sonst , so viel an Uns,
Daran seyn , daß die Beratschla¬
gungen und Schlüffe nichtgehin-
dert , sondern möglichstermaffen
beschleuniget , und die in gedach¬
ter kropolition angezogene , wie
auch die von Uns unter wahren¬
dem Reichs -Tage etwa noch wei¬
ters proponirende und sonsten
jedes mal obhandenekästerien von
dem Chur -Maynzischen Reichs-
OireAorio proponiret , und ZU
gebührender Erledigung gebracht
werden möge.

§ . IV.

(Ordnung der eonsültLUonen.)

Wvbey jedoch die Churfürsten,
Fürsten und . Stände an die Ord¬

nung

N . Capit . Leopold H . und
Fran ) H.

( Lrk . Xl ! l .)
vor der Ausschreibung so wohl
der- eigentlichen Zeit als der
Mahlstatt vergleichen.

§. r.

(Kaiserliche Prrpositisn darauf .)

Auf solchen Reichs -Tagen
auch entweder in Person oder per
Lommiilarios in terniino erschei¬
nen , und darauf so bald nach
verschiedenem termino die Propo¬
sition thnn , oder zum längsten
nicht über 14 Tage aufhalten
lassen.

8 . 3.

(Beförderung der Reichstagsgeschäfte . )

Auch sonst , so viel an Uns,
daran seyn , daß die Berath-
schlagungen und Schlüsse nicht
gehindert , sondern Möglichster¬
massen beschleunigt , und die in
gedachter Proposttion angezog¬
nen , wie auch die von Uns unter
wahrendem Reichstage etwa noch
weiters proponirenden , und sonst
jedes mal obhandenen Materien
von dem kurmainzischen Reichs¬
direktorium proponiret und zu ge¬
bührender Erledigung gebracht
werden mögerr.

Z. 4.

(Ordnung der Punkte.)

Wobei jedoch die Kurfürsten,
Fürsten und Stande an die Ord-

P 2 yung

Project der perpeLuirlichen
W . Capit.

vor der Ausschreibung so wohl der
eigentlichen Zeit , als der Mahl¬
statt , vergleichen,

§ . 2 , auf solchen Reichs -Ta¬
gen auch entweder in Person,
oder per Oommillsrios in ^ er-
mino erscheinen , und darauf so
bald nach verschiedenen ^ erm -ino
die ? ropolition thun , oder zum
längsten nicht über 14 Tage auf¬
halten lassen,

§ . z . oder sonst, so viel an Ih¬
me , daran seyn , daß die Berath-
schlagungen und Schlüsse nicht
gehindert , sondern Möglichster¬
massen beschleuniget , und die in
gedachter kropolition angezoge¬
ne , wie auch die von Ihme dem
Kayser , unter wahrendem Reichs-
Tag etwan noch weiters propo-
nirende , und sonsten jedesmal
obhandene Materien von den
Chur -Mayntzischen Reichs -Vire-
äiorio proponirt , und zu gebüh¬
render Erledigung gebracht wer¬
den mögen;

6 . Gestalten Er dann auch
obbemeldten Churfürsten z-
Mayntz , der Kayserlichen ? ro-
polirion zu Folge , und dem
Reich zum Besteü , ein und an¬
dere Sachen , wie auch der kla¬
genden Standen Beschwerniß,
wann auch schon Dieselbe des re¬
gierenden Kaysers Hauß - Reichs-

Hof-



r »i6

W . Cap,
't. Joseph il.

(Lrt . XIII)

Rung der m xroxolrtione enthaltenen
kuntten nicht gebunden seyn sollen.

§° v.
^Kayserliche^ ekoluUoaes «uf dieReichs ^Gut-

«chten .)
Wie Wir dann nicht weniger über

die an Uns von dem Reich geziemend
gebrachte Gutachten Unsere Erklärung
und Decrets schleunigst ertheilen wollen.

§. vr.
Mhur- Maynzisches ?5vxo6troa §-Recht irr al»

Len Fällen.)
Wir sollen und wollen auch vbge-

meldten Churfärsten zu Maynz , der
Kayserlichen kroxoütion zu folge, und
dem Reich zum besten , eine und an¬
dere Sachen , wie auch der klagenden
Ständen Beschwernuß , wann auch
schon Dieselbe Unsere Haus - Reichs-
Hof - und andere Räthe und Bediente
Ihrer Art nach betreffen, in das Chur-
fürstliche , oder in alle Reichs -Sollegi»
zu bringen, zu xroxouiren und zur !) e-
liberAtion zu stellen , keinen Einhalt
khun , noch sonst in dem Chur -Mayn-
Zischen Ertz - Csucellarrst und Reichs-
DireHorio Ziel und Maas geben»

L . VH . (XXIV)

(DlKitur der kleuioriLÜen und Anstand d^-
bey)
Noch daran hinderlich seyn, daß die

in dergleichen Sachen , emgege en e
, wann Dieselbe andcrs

mir bch >i ".g,c h ^ rbretuttgchnv
'
oh »; .

Un^ ruil eye ^arre Aas ^rucrung i,
' , r -

N - Capit. Leopold U. und
Franz il.

(Lrt . XIII .)

nimg der in propoimose enthaltenen
Punkte nicht gebunden seyn solle».

§. ? .
(Reichsgutüchten.)

Wie Wir dann nicht weniger über
die an Uns von dem Reiche geziemend
gebrachten Gutachten UnsereErklärung
und Dekrete schleunigst ertheilen wollen.

§ . 6 .
(Kurmainzisches Propositionsrechk .)

Wir sollen und wollen auch okge-
meldten -Kurfürsten zu Mainz , der
Kaiserlichen Proposition zufolge und
dem Reiche zum Besten , rin und an¬
dere Sachen , wie auch der klagenden
Stände Gefchweeniß, wenn auch schon
Dieselben Unsere Haus - Reichs - Hof-
und andre Rache und Bediente ihrer
Acc nach betreffen, in das kurfürstliche
oder in alle Reichsksllegien zu bringen,
zü proponiren und zur Deliberation zu
stellen , keinen Einhalt thun , noch
sonst in dem Kurmainzischen Erzkanz-
lariat und Reichsvirektorium Ziel und
Maas geben.

L. ?. (XXIV)

(Dittatm .)

Noch daran hinderlich seyn, daß die
in dergleichen Sachen eingegebenen
McmonalLen, wenn Dieselben anderst

irriger Ehrerbiethuug und ohne
u -, zi^ räichechapte - Ausdrücke (worüber

Projett der perpek.
W . Capit.

Hof - und andere Ra¬
che und Bediente,
Ihre Art nach , be¬
treffen, LndasChuv-
furstliche, oder in alls
Reichs - LoUegis zrs
bringen, zu xrvxom-
ren , und zur vsLL-
berstion ^ zu stellen,
kein Einhalt thun,
noch sonsten in dem
Chur - Mayntzischen
Erz -Lsucellsrist und
Reichs - OirscIorio
Ziel und Maaß geben
will noch soll.

j . i o. So soll auch
mn- und ausserhalb
der Reichs -Tage de¬
nen Reichs - und
Creyß - Ständen un-
verwehrt seyn , so offk
es di« Noch und ihr
Interesse erfordert,
entweder orrculsiitsr
oder co1!eAs1iter,ode§
sonsten ungehinderk
manniglich zusam.men
zu kommen, und ihre
Angelegenheiten zu
beobachten » ^



Sravsmins et klomtA
krineixurrr.

sr-L
Reichöstadtische Oravamma

et I^vrüta.
Beschwerdett und Wünsche
^ des Schwäbischen Reichs-

Kreises.

K. 7. *)
(KlttNltUM .)

Die in diesen ! Kvoenthaltene
z»srentke6s kaufet gegen die ge¬
nerale Disposition deS luüru-
menti ?sc!s ^.rt. VIII. H. L. und
greift die furnehmsie Wesenheit
des fürstlichen CoUeZii an , wel¬
ches sich einer einseitigen Kogni¬
tion oder Censur des Kurfürstli¬
chen über der Fürsten und Stan¬
de übergebende ^ emoiislia nicht
submittiren , noch demselbendas
Hloäersmen über die Komitial-
diktatur oder eine Pradelibera-
tion über selbige einraumen kann.

«) „Bleibtes bey demLlonito äe
/Uu»«



W . Capir. Joseph II.

( ärt . xm .)

ber jedoch , wann sich deshalb einiger Anstand fin¬
det , das Reichs - OireAoriulir mit dem Churfürst¬
lichen OolIeZio vorgängige LommumLation und!
Beredung zu pflegen , und darnach zu verfahren'
hat ) eingerichtet seynd , fördersamst zur vicistur

gebracht , und denen Standen auf solche Weiß
commumLiret werden.

§ . vm . (k)
(Reichs -vireKorium nicht zu hinderen, sondern zu feinem

Amt anzlchülten.)
Wie Wir dann auch die vireökori » an demjeni¬

gen , was ihres DireÄoriLl -Amts ist, auf keiner-
ley Weife hindern oder gestatten wollen , daß von ^

diesem selbst darunter einige Hindernuß gemacht
werde , vielmehr darob besonders halten , daß von
demselben die bey dem Reichs -Lonvem einkom¬
mende OrsvLnnns und cleliäeria list 'uum , noch der
von dem Chur -Maynzischen Reichs -Oireösorio ge¬
schehenen , und unter keinerley Vorwand zu ver¬
weigerenden ^ oder zu verzögerenden , sondern so¬
fort zu verfügenden LMatur von besagtem Reichs-
VireAorio längstens innerhalb zwey Monathen,
oder wo periculum in mors ist , noch ehender zur
ß>ropolition und Beratschlagung gebracht werden.

§ . IX.
(Der Reichs - VicLrien lürL OomtUali» .)

Und da nach Absteröen eines Kaysers , oder in

dessen Minderjährigkeit und langwieriger Abwe¬

senheit ausser Reichs , denen Reichs -VicarnL die

Ausschreib - und Haltung eines Reichs -Tages,
oder da dergleichen schon vorhanden , die Oonti-
nuirung desselben statt eines Römischen Kaysers
allerdings zukommt , so sollen dieselbe solchen¬
falls mit Ansezung eines neuen Reichs -Tages,
nach obiger Vorschrift sich gleichfalls zu achten

schul-

N. Capi
't. Leopold ik^und Franz u.

^ /

Xlll .)

jedoch , wenn sich deshalb einiger Anstand findet,
das Reichsdirektorium mit dem Kurfürstlichen Kol¬
legium vorgängige Kommunikation und Beredung
zu pflegen und darnach zu verfahren hat ) einge¬
richtet sind , vordersamst zur Diktatur gebracht,
nnd den Standen auf solche Weise kommunizirt
werden.

K. 8 . M
( Direktorialverrichtungen .)

Wie Wir dann auch die Direktorien an dem¬
jenigen , was ihres Direktorialamtes ist , auf kei¬
nerlei Weiße hindern oder gestatten wollen , daß
von diesen selbst darunter einige Hinderniß ge¬
macht werde , vielmehr darob besonders halten,
daß von demselben die bei dem Reichskonvent ein¬
kommenden Gravamina und äeliöeria lkatuum noch
der von dem kurmainzischen Reichsdirektoriumge¬
schehenen , und unter keinerlei Vorwände zu ver¬
weigernden oder zu verzögernden , sondern so fort
zu verfügenden Diktatur von besagtem Reichsdi¬
rektorium nach vorgängiger herkömmlicher und ge¬
bührender Verlaßnehmung längstens innerhalb
zwei Monaten , oder wo periLuIum in rnors ist,
noch eher zur Proposition und Berathsehlagung
gebracht werden.

§. y»
( Rechte der Reichsvikarien dabei .)

Und da nach Absterben eines Kaisers oder in
dessen Minderjährigkeit und langwieriger Abwe¬
senheit ausser Reichs , den Reichsvikarien die Aus¬
schreib - und Haltung eines Reichstages , oder da
dergleichen schon vorhanden , die Kontinuirung
desselben statt eines Römischen Kaisers allerdings
zukömmt ; so sollen dieselben solchenfalls mit An¬
sezung eines neuen Reichstages nach obiger Vor¬
schrift sich gleichfalls zu achten schuldig , die ste¬

hen-



Orsvamirra et öloniLL krm-
eixum.

(ärt . XIII .)

riH

Neichsstädtische Oravamina
et Hlomta.
(^ rt. XIII .)

Beschwerden und Wünsche
des Schwäbischen Reichs.

Kreises»

M
(t . 8 .) .

( Stadteschluß. )
Da mehrmalen der Fall sieh

ereignen kann, daß bey Reichs-
abschließungen der Schluß des
dritten Reichs-OolleZii mit den
Schlüssen der beyden höhern Lol-
leZien ganz oder zum Theil nicht
übereinstimmet und in solchen
Füllen bey nicht erfolgender Ver¬
einigung die Natur eines voti cle-
cilivi und die Reichs-Observanz
erfordere , daß auf Verlangen
das LoncIulllli> Livitstenle dem
Lommuni cluorum an Kaiser!.
Maj. beygelegt wird , so muß
aus Veranlassungdes Vorgangs
vom 2ten May 1780 in der
Teschner Friedens - Sache das
LoUegiulir Livitstenle ansuchen,
es möchte dem §. 8 , art. XHI.
wo von dem OireAorisl-Amt ge¬
handelt wird , einverleibt wer¬
den , daß das Reichs-Vireölo
1-,

'uin in solchen Fallen die Bey-
schließung des Reichsstadtischen
Ooucluli nicht zu verweigeren
noch zu erschweren habe»

H

i
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W . Lapit. Joseph N.

Ort . XIII .)
schuldig , die stehende eomit ?»
aber zu couümiiren befugt seyn,
und beyde Arten anders nicht,
als unter derer Viasriorum ^ u-
tdorität gehalten und fortgesezet
werden.

§ . x.
(Creyß - eoUexiLl - rmd andere Zusam¬

menkünfte der Reichs -Stande.)
So sollen auch inn - und aus¬

serhalb deren Reichs -Tagen de¬
nen Reichs - und Crayß -Stän-
den unverwehret seyn, so offt es
die Noch und ihr Interelle erfor¬
dert , entweder Lirculsriter oder

eolleZisliter , oder sonsten ohn-
gehindert männigliehen , zusam¬
men zu kommen , und ihre An¬

gelegenheiten zu beobachten.

^ rticvlur XIV.
8, r . *

(Beschwerden wesen Ue-ertrettung der
L» »corä» ten .)
Wir sollen - und wollen auch,

in künftiger Unserer Regierung,
bey dem heiligenVater dem Pabst
und Stuhl zu Rom Unser bestes
Vermögen anwenden , daß von
demselben , gleich Wir ohnehin
des Vertrauens seynd , die Lon-
eorclsts krineipum , und die zwi¬
schen der Kirche , Päbstlicher
Heiligkeit , oder dem Stuhl zu
Rom und der Teutschen Nation

aufgeriehtete Vertrage , wie auch
eines

N . Taplt. Leopold H. und
Franz n.
Ort . XM.)

henden iLomitisaberzu kontinui-
ren befugt seyn , und beide Ar¬
ten anderst nicht als unter der!
Vikarien Authorität gehalten und

fortgesezt werden.

8 , io.
(Andere

'
reichssta

'
ndische Zusammen¬

künfte.)
So soll auch in - und außer¬

halb der Reichstäge , den Reichs¬
und Kreisstanden »»verwehrt
seyn, so oft es die Noth und ihr
Interesse erfordert , entweder
LirLulsriter oder colleßisliter , oder

sonst ungehindert männiglichen
zusammen zu kommen , und ihre
Angelegenheiten zu beobachten.

Artiaulus XIV.
8 , i . »

( Beschwerde» wider de» römischen
Hof.)
Wir sollen und wollen auch

bei dem heiligen Vater dem Pabst
und Stuhle zu Rom Unser be¬

stes Vermögen anwenden , daß
von demselben , gleichwie Wir

ohnehin des Vertrauens sind,
die mit dem Pabste Eugen IV.
und Nikolaus V . geschlossenen
Konkordate , wie auch eines je¬
den Erz - und Bischofs oder der
Domkapitel absonderliche Privi¬
legien , hergebrachte Statute und

Projekt der perpetui
'
rliche«

M Capit.

Articulus XIV.

§. r . Es soll und will auch
der Römische Kayser bey dem
heiligen Vater , dem Pabst und

Stuhl zu Rom , sein bestes Ver¬
mögen anwenden , daß von dem¬
selben wider dieLoneoröstakrm-

erxum und die zwischen der Kir¬
chen, Päbstlicher Heiligkeit oder
den Stuhl zu Rom , oder der
Teutschen Nation aufgerichtete
Vertrage , wie guch eines jeden
Erz - und Bischoffen , oder der
Dom -Capituln absonderlichePri-
vilegia und rechtmäßig herge-

braeh-



6ravSmiriÄ eL ^ lorritä ? iru-
cchum. ,

(^ rt . XIV .)

Reichsstädtische OmvamiiiL
et Hlonita.
(^ rt. XIV.)

Beschwerdet ; und Wünsche
des Schwäbische« Reichs-

Kreises.

^ rticulus XIV.
(§ . i .)

( Zusatz . )
Wir sollen und wollen auch

Ley dem heiligenPabst und Stuh¬
le zu Rom Unser bestes Vermö¬
gen anwenden, daß von demsel¬
ben, gleich wie Wir ohnehin des
Vertrauens sind , die mit dem
Pabste Eugen IV . und Nikolaus
V . geschloffenen Konkordate , wie
auch eines jeden Erz - und Bi-
schoffs oder der Domkapitel ab¬
sonderliche Privilegien und recht- ^
mäßig hergebrachte Statuta , >
und Gewohnheiten allerdings
beobachtet etc.

( S . nebenstehende neueste
Wahl -Kapitulation.) >
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W . Capit. Joseph n

(Ltt. XIV.)
eines jeden . Ertz- und Bischöfen,
oder deren Dom -Capitulen , ab¬
sonderliche ? rivi1e§i^ hergebrach¬
te 8t»mts und Gewohnheiten al¬
lerdings beobachtet, und dage¬
gen durch unförmliche Qratien,
Lelcripten , kroviliouen , ^ .una-
ten , der Stift -Mannigfaltigung,
Erhöhung der OKicien im Rö¬
mischen Hof , und Reservation,
Disputation und sonderlich k^esi.
xnstion , dann darauf unterneh¬
mende Lollstion all solcher krse-
beuclen , krrelaturen , DiZnitä-
ten und OKcien (welche sonsten
per obitum aä Luriarn lk.oms-
«sln nicht äcvolviret werden, son¬
dern jederzeit , ohnerachtet in
welchem Monat sie auch ledig
und vacirend würden , denen Erz-
und Bischöffen , auch Ospitulen
und andern Ollatvren heimfal-
len) wie weniger nicht per Loaä-
jutoriss krselaturLrum eleäiivs-
rum et kraebeuclarum , juäies-
tur super 8tatu blobilitstis , oder
in andere Wege , zu Abbruch de¬
ren Stifteren , Geistlichkeit, und
anders wider gegebene Freyheit
und erlangte Rechten , dazu zu
Nachthei ! Ve6 juri§ katrouatus,
und deren hvhcnHerrem ^ in kei¬
ne - Weise gehandelt.

LH-

N . Capit . LeopoldN . mrd
Franz tl.
(^ rt . DV .)

Gewohnheiten allerdings beob¬
achtet , und dagegen durch Er-
theilung unförmlicher oder durch.
Erschwerung gewöhnlicher Gra-
tien , durch Reskripte , Provi¬
sionen , Annaten der Stifter be¬
sonders allzustarkeund noch nicht
retaxirte Annaten , Mannigfal-
tigung oder Erhöhung der Offi¬
zien im römischen Hofe , durch
Reservation , Dispensation , Re¬
signation , besonders iu savorsm
tertü , dann darauf unternehmen¬
de Kollation all solcher Proben¬
den , Prälaturen , Dignitäten
und Offizien , welche sonst per
obitum sä curism romsusm
nach den Konkordaten nicht de-
volvirt werden, sondern jederzeit,
ohnerachtet in welchem Monate
sie auch ledig und vazirend wür¬
den , dem Erz - und Bischöfen,
auch Kapiteln und andern Kol-
latoren heimfallen , wie weniger
nicht per Ooachutoris8 krselatu-
rarum eleäiivarum et krsebeu-
ösrum , Judikatur super lkatu uo-
bilitstis, weder durch Ertheilung
eines Lreve Lb'

Aibilitstis oder
Verleihung einer Präbende an
einen Mann , der kein gebohr-
ner Deutscher und mit keinem
teliimouio läoneitsti « von dem
Orciiusrio keueiieii versehen ist,
oder in andere Weege zum Ab¬
bruche der Stifter , Geistlichkeit
und anders wider gegebene Frei¬
heit und erlangte Rechte zum

Nach-

ProjeeL der perpetrmlkcheri
W . Capit.

brachte lkstuts und Gewohnhei¬
ten , durch unförmliche 6rstien,
kescripten , kroviiionen , Anirs-
ten, der Stifft -Mannigfaltigung,
Erhöhung der OEcien im Römi¬
schen Hof auch Keservstiou , Di¬
spensation , und sonderlich k .eü-

Znstion , dann darauf unterneh¬
mende Lollstion all solcher krse - '
denöen , kraelaturen , DiZnitä-
ten und OiLcien , (welche son¬
sten per obitum sci euriam R.O-
lnsnsm nicht clevolviret werden,
sondern jederzeit, ohnerachtet in
welchem Monat sie auch ledig
und vscirend würden , denen Erz-

? und Bischöffen , auch Capitulen
und anderen Lollstoren , Heim-

Ballen, ) wie weniger nicht per
- Loschutorias krselstursrum , Die-
cliivsrum et kraebeuäarum , ju-
clicstur super 8tstu nobiiitstis,
oder in andere Wege zu Abbruch
der Stifft -Geistlichkeit und an¬
deres wieder gegebene Freyheit
ulld erlangte Rechte , dazu zu
Nachtheil des Zuris katrouatus
und der Lehen -Herren , in keine
Merse nicht gehandelt,

§. 2 , noch auch die Erz - und
Bischöffe im Reich, wann wider
dieselbe von denen ihnen unter¬
gebenen Geistlichen oder Weltli¬
chen etwan geklagt werben soll¬
te , ohne vorherige Information

' über der Sachen Verlauf und
Beschaffenheit / (welche , damit

keine



W . CapLt. Joseph !l.

( ^rt. XIV .)

r . n.
(Auch übereilter Römischer ?rocesse .)

Noch auch die Erz - und Bi-
schösse im Reich , wann wider

Dieselbe von denen ihnen unter¬
gebenen geist - und weltlichen et¬
wa » geklaget werden sollte , ohne
vorherige genügsame Information
über der Sachen Verlauf und
Beschaffenheit ( welche , damit
keine 8ub - et Obreptiv contra
fsÄi veritatem Plaz stnden möch¬
te , in ^ artibus einzuholen ) auch
ohne angehörter Verantwortung
des Beklagten , wann zumahlen
derselbe autlioritate ^ aliorali zu
Verbesserung und Vermehrung
des Gottesdienstes , auch zu
Lonfervation und mehreren Auf¬
nahme der Kirchen , wider die un¬
gehorsame und üble Haushalter
verfahren hätte , mit Xlomtoriis,
irrteräittis , und Lomminatiom-
kus oder veclarstiombus Oenfu-
raruln übereilet , oder beschwe¬
ret werden möchten , sondern
wollen solches alles mit deren
Churfürsten , Fürsten und ande¬
rer Standen Rath kräftigst ab¬
wenden und Vorkommen.

§ . M.

N . CapLt. Leopold U . und
Franz n.
i> rt. XIV .)

Nachtheile des kattonstuL
und der Lehenherrn in keine Wei¬

se gehandelt.

§ . r.
(rottfezung .)

Noch auch die Erz - und Bi¬
schöfe im Reiche , wenn wider

Dieselben von den ihnen unter¬

gebenen Geist - und Weltlichen
etwa geklagt werden sollte , ohne
vorherige genügsame Informa¬
tion über der Sachen Verlauf
und Beschaffenheit , (welche, da¬
mit keine fuu - et okrextio contra
fatti veritatem Plaz greifen möch¬
te , in xartidus einzuholen ist)
auch ohne angehörte Verantwor¬
tung des Beklagten , wenn zu¬
mal derselbe sutdoritste psttorali
zur Verbesserung und Vermeh¬
rung des Gottesdienstes , auch
zu Konservation und mehrerer
Aufnahme der Kirchen , oder
durch bessere Verwendung der
mit dene6cÜ8 lim ^ licibur verse¬
henen Geistlichen zur Aushilfe
der Pfarrer oder zum Schulun¬
terrichte Verfügungen getroffen,
oder wider die ungehorsamen und
Übeln Haushälter verfahren hät¬
te , MitHlonitorüs , mteräittis
und Lommmatiombus oder Oe-
clarationibvL Leufursrum über¬
eilt oder beschwert werden mög-
ten , sondern wollen solchem al¬
len unverzüglich abhelffen , und
für die Zukunft mit der Kurfür-

O a sien

Projett der perpetuirliche«
W - CapLt.

keine lub - et odreptis contra f » .
üli veritatemPlaz stnden möchte,
in xartibnL einzuholen ) auch oh«
angehörter Verantwortung des
Beklagten , wann zumatm dersel¬
be ^ utoritate ^ aliorali zu Verbes¬
serung und Vermehrung des
Gottesdienstes , auch zu LonLer-
vation und mehrerem Aufneh¬
men der Kirchen , wider die un¬
gehorsame und übte Haußhalter
verfahren hätte , mit Xlonitoriis,
Interäittis und Oomminationi-
bus oder Oeslsrstionibus Leufu-
rsrum , übereilet , oder beschwe-
retwerden möchten ; sondern will
solches alles mit der Churfürsten,
Fürsten und anderer Ständen
Rath kräftigst abwenden und voll¬
kommen ,

§ . z . auch darob und daran
seyn , daß die vorgemeldte Lon-
coräata kriucî um und aufgerich¬
tete Verträge , auch krivileZi ».
Statuts und Freyheit gehalten,
gehandhabet , und denenselben
vestiglich gelebet und nachgekom¬
men , jedoch, was für Beschwe¬
rungen darinnen gefunden , daß
dieselbe vermög deßhalben gehab¬
ter Handlung zu Augspurg in
dem 1530 Jahr bey gehaltenem
Reichs -Tag abgeschaft , undhin-
fürter dergleichen ohne Bewilli¬
gung der Churfürsten nicht zugw
lassen werde.

S - 4-
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W . Capit . Joseph II.

(ärt. XIV .)

§ . M.

( Alrmuteneri ? der Loncoröaten - kri-
vjle§ ierr .)

Auch darob und daran seyn,
daß die vorgemeldcte LoncorciLts

kiinLipnm und aufgerichtete Ver¬

trage , auch kriviletzia , 8tstuts
und Freyheiten gehalten , gehand-
habet , und denenselben verglich
gelebet , und nachgekommen , je¬
doch was für Beschwerung dar¬
inn gefunden , daß dieselbe vex-
mög gehabter Handlung zu
Augsburg in dem 15zoten Jahr
bey abgehaltenem Reichs -Tag ab-

geschaffet , und hinführo derglei¬
chen ohne Bewilligung deren
Churfürsten , nicht zugelaffen
werde.

§. IV.

N . Capit . Leopold II. und
Franz il.
(^rt. XIV .)

sten , Fürsten und andrer Stan¬
de Rath kräftigst abwenden und
Vorkommen.

§ . 3.
( Schuz der Vertrage und Privilegien,

Nuntiensache . )

Auch darob und daran seyn,
daß die vorgemeldten Conkorda-
te , auch Privilegien , Statute
und Freiheiten gehalten , gehand-
habt und denselben festiglich ge¬
lebt und nachgekommen , nicht
einseitig und gegen den Sinn
und Buchstaben ausgelegt , und
was für Beschwerung dagegen
und darinn gefunden würde , daß
dieselbe vermöge gehabter Hand¬
lung zu Augsburg in dem Jahre
15 ZO bei abgehaltenem Reichs-

Tag abgeschaft , und hiufähro
dergleichen ohne Bewilligung der
Kurfürsten , nicht zugelasfen wer¬
de. Da aber die schon lange ge¬
dauerten Beschwerden der deut¬
schen Nation gegen die Eingriffe
des römischen Hofes überhaupt,
besonders in Betref der Nuntien
noch unerledigt sind ; so wollen
Wir über dieses alles die unauf-
schiebliche Erstattung eines ange¬
messenen , und zum Theile von
Unserm Vorführer am Reich ) o-
lepü II . glorwürdigsten Anden¬
kens , den yten August 1788
geforderten Gutachtens nach dem
Antritt Unserer Regierung so¬
gleich in Erinnerung bringen,

und

Project der perpetuirlichm
W . Capit.

§ . 4 . Gleicheegestalt will Er,
wann es sich etwann begebe , daß
die csnlse civiles von ihrem or¬
dentlichen Gericht im Heil . Reich
ab - und ausser dasselbe sä
Lios ^ polloliLos und wohl gar
36 Curism KomsnLnn gezogen
würden , solches abschaffen , ver¬
nichten , und ernstlich verbieten,
auch seinen Kayserlichen Fisca-
len , sowohl bey seinem Kayser-
lichen

'
Reichs - Hof - Rath , als

Cammergericht , anbefehken , wi¬
der diejenige , sowohl Partheyen,
als Lclvocsten , ? rocurstoien,
und I^ otarien , die sich hinführo
dergleichen anmassen , und dar¬
innen einigergestalt gebrauchen
lassen würden , mit behöriger An¬
klag von Amts wegen zu verfah¬
ren , damit die Uebertretter dem-
nächsten gebührend angesehen
und bestraffet werden mögen.

§ . 5 . Und weilen vorberühr¬
ter Civil -Sachen willen zwischen
Seinen und des Reichs höchsten
Gerichten , sodann denen Aposto¬
lischen ^ uutiLwren , mehrmalige
Streit - und Irrungen entstan¬
den , indeme so ein als anderen
Drts , die ob der OEci ^Ien Ur-
theil bescheheneAppellationes an¬
genommen , ? roLellü § erkannt,
selbige auch durch allerhand
scharffe XlLndats zu größer Irr¬
und Beschwerung der Partheyen
zu behaupten gesucht worden,

1 wor-



W . Capit . Joseph n.

XIV ')
'

s. IV.
(Verbottener kecurs nach R »m in 61-

vii- Sachen .)

Gleichergestalt wollen Wir,
wann es sich etwann begäbe , daß
die Lsnlse Liviles von ihrem or¬
dentlichen Gericht im heiligen
Reich ab - und ausser dasselbe sä
idiuntior ^ ollolicos , und wohl
gar sä Lurisn » Koinsnsni gezo¬
gen würden , solches abschaffen,
vernichten , und ernstlich verbie¬
ten , auch den Kayserlichen Ins-
cslen sowohl an dem Kayserli¬
chen Reichs -Ho .f-Rath , als Cam¬
mergericht anbesehlen , wider
diejenige , sowohl Partheyen als
^ ävocsten , kiocnrstoren und
^ otsrien die sich hinführo derglei¬
chen anmaffen , und darinn eini¬
ger Gestalt , gebrauchen lassen
würden , mit behöriger Anklage
von Amtswegen zu verfahren,
damit die Uebertretter demnächst
gebührend angesehen und bestra¬
fet werden möchten . '

§ . v.
( Lexsrstion deren cLulsrum keculs-

riurn Lb
^6cc1e6k>tlici8 .)

Und weilen vorberührtcn Li-
vU-Sachen willen zwischen denen

Kay-

N . Capit . Leopold n . und
Franz il.

(^rt. XIV.
und den darüber zu fassenden
Reichsschluß auf das baldigste
zu befördern bedacht feyn.

8 . 4.
( Verbotener Rekurs nach Rom .)

Gleichergestalt wollen Wir,
wenn es sich etwa begäbe , daß
die Lsulse civiles vor ihrem or¬
dentlichen weltlichen Gerichte,
oder einem Officialen , als jnäi-
c-e äelegsto krincchis im heiligen
Reich ab - und ausser dasselbe
sä l^ untios LpolioIlLos oder wohl
gar sä Ourism romsnsrn gezo¬
gen würden , solches abschaffen,
vernichten und ernstlich verbieten,
auch dem kaiserlichen Fiscale so¬
wohl am kaiserlichen Reichshof¬
rath als am Kammergericht an¬
befehlen , wider diejenigen so¬
wohl Parteien als Advokaten,
Prvkuratoren und Notarien , die
sich hinführo dergleichen anmas-
sen und darinn einiger Gestalt
gebrauchen lassen würden , mit
gehöriger Anklage von Amtswe¬
gen zu verfahren , damit die Ue¬
bertretter demnächst gebührend
angesehen . und bestraft werden
mögten;

S . 5.
(Scheidung der geistlichen und weltli¬

chen Sachen . )

Und weil vorberührter Civil-
sachen willen zwischen den kaiser-

> Qz liehen

Project der perp .etuLrlichm
W . Eapit.

wormit dem diesem verkommen
und aller ) ul-i8äiÄion8 -LontiiA
möchte verhütet werden . So
will er daran seyn , daß diecsu-
lse leeulsres sb ecclülislUcis
rechtlich äiüinguirt , auch die dar¬
unter vorkommende zweiffelhaste
Fälle , durch gütliche mit dem
Päbstlichen Stuhl vornehmende
Handlung und Vergleich erledi¬
get , fort der geist - und weltli¬
chen Obrigkeit , ein jeder Ihr
Recht und ) uäicstur ungestöhrt
gelassen werden möge.

§. 6 . Doch soviel diesen Ak¬
tien ! beträft , denen der Angspur-
gischen Confejsion zugethanen
Churfärsten , auch Ihren Reli¬
gions -Verwandten Fürsten und
Standen , ingkeichen der unmit¬
telbaren Reichs -Ritterschaft , und
deren allerseits Unterthanen , und
denen Augspurgischen Confes-
sions - Verwandten , die Refor-
mirte mit eingeschloffen , welche
unrer Catholischcr geistlich oder
weltlichen Obrigkeit wohnen,
oder kandsassen seynd , dem Reli¬
gion - und kroksn -Frieden , auch
dem zu Münster und Oßnabrücß
anfgerichteten Friedens -Schluß,
und was dem anhängig , wie ob-
gemeldt , ohnabbrüchig und ohne
Consequenz -Nachtheil und Scha*
den.
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rrL

( -^rt . XIV .)

Kayserlichen und des Reichs höchsten Gerichten,

sodann denen Apostolischen Nuntiatoren mehrmali¬

ge Streit - und Irrungen entstanden , indem so
ein als andern Orts die ob deren OEcislen Urteil

beschehene ^ .ppe 1l»tioner angenommen , ? rocellus

erkannt , selbige auch durch allerhand scharfe Klan-

östs , zu gröster Irr - und Beschwerung deren

Partheyen zu behaupten gesuchet worden , womit

diesem Vorkommen , und aller ) uri8äiÄ, '0n §-On-
E mögte verhütet werden , so wollen Wir daran

seyn , daß die esnlse 8 ecularer sd LccleÜLÜiLiL

rechtlich MinZmret , auch die darunter vorkom-

mevde zweifelhafte Falle , durch gütliche mit dem

Päbstlichen Stuhl vornehmende Handlung und

Vergleich erlediget , sofort der geist - und weltli¬

chen Oörigkeit einer jeden ihr Recht und > äica-

eu !' ungestört gelassen werden möge.

( ärt . XIV .)

lichen und des Reichs höchsten Gerichten , sodann
dem römischen Hofe mehrmal Streit - und Irrun¬

gen entstanden , in dem so ein - als andern OrtS
die von der Offiziale Urtheilen geschehenen Appel¬
lationen angenommen , Prozesse erkannt , selbe
auch durch allerhand scharfe Mandate zu gröster
Irr - und Beschwerung der Partheien zu behaup¬
ten gesucht worden , womit diesem vorgekommen,
und aller Iurisdiktionskonflikt mit dem römischen
Hofe mögte verhütet werden ; so wollen Wir dar¬

an seyn , daß die causse laeLu1»ro8 sb ecclellslli-
eis rechtlich distinguirt, auch die darunter vorkom¬
menden zweifelhaften Falle durch gütliche und mit
dem päbstlichen Stuhle vorzun

'
ehmende Handlun¬

gen und Vergleich erledigt , sofort dem Pabste,
den Erz - und Bischöfen , wie auch der weltlichen
Obrigkeit einer jeden ihr Recht und Judikatur

ungestört gelassen werden möge . Da es aber

Gegenstände giebt , die ohne Zweifel zur geistli¬
chen Gerichtbarkeit gehören ; so wollen Wir,
wenn über solche geistliche Sachen ein Prozeß ent¬

steht , die Bischöfe nach Maaßgabe der Fürsten¬
konkordate bei der ersten , die Erzbischöfe bei der

zweiten Instanz , und diejenigen Erz - und Bischö¬
fe , welche dem Pabste nach der Wahl des Pro¬
vinzial - oder DivzesansinodS , oder mit Beirath
ihrer Domkapitel für die dritte Instanz tüchtige
Richter vorgeschlagen haben oder Vorschlägen wer¬
den , kräftigst schüzen , daß jede geistliche Streit¬

sache in dritter Instanz vor keine andre , als die

vorgeschlagenen und vom Pabste genehmigten
Richter unmittelbar gebracht , und von Ihnen
coUetziallterim Namen Seiner päbstlichen Hei-
ligkeit abgeurteilt « erde . Jedoch sind hiervon
die csulre rnsjores in jure exjprells enülnerrtre

ausgenommen.



W . Capit. Joseph H.

( >vt . XIV .)
s . Vl.

(K«servLtion der Evangelischen wegen
dieses Artikels .)

Doch , so viel diesen ^ rrieul

betrift , denen der Augspurgischen
LontelNon zugethanen Churfür¬
sten , auch ihren Religions -Ver¬
wandten Fürsten und Ständen

(die unmittelbare Reichs -Ritter¬

schaft mit bgriffen, ) und deren

allerseits Unterthanen , wie auch
denen , welche unter Catholischer
geist - oder weltlicher Obrigkeit
wohnen , oder Land -Sassen seynd,
( unter denen Augspurgischen
LonkelHous -Berwandten die
kormirte allenthalben mit einge-
schlossen) dem ^ eliKion - undl ' ro-
ksu -Frieden , auch dem zu Mün¬

ster und Osnabrück aufgerichte¬
ten Friedensschluß , und was
dem anhängig , wie obgemeldt,
vhnabbrüchig , und ohne Oouie-

Hueur , Nachtheil und Schaden.

Hrtieulus XV.

L- !.

( Schuz - vrrb Gehorsams - Anweisung
der mittelbaren Unterthanen .)

Wir wollen die mittelbare
Reichs - und deren Ständen Lan¬
des - Unterthanen Key - künftiger
Unserer Regierung in Kayserli¬
chen Schuz Haben, und zum schul¬
digen Gehorsam gegen ihre Lan-
des -Obrigkeiten anhalten . .

K. n.

N - Capit . Leopold H. und
Franz ll.
( Xrt . XIV .)

k. « .

( Vorbehalt der A. K . Verwandten . )

Doch so viel diesen Artikel

betrift , den der Augsburgischen
Konfession zugethanen Kurfür¬
sten , auch ihren Religionsver-
wandten Fürsten und Standen

( die unmittelbare Reichsritter¬
schaft mit begriffen ) und de¬
ren allerseits Unterthanen , wie

auch denen , welche unter katho¬
lischer geist - oder weltlicher Obrig¬
keit wohnen oder Landsaffen sind
(unter den Augsburgischen Kon¬

fessionsverwandten die Reformir-
ten allenthalben mit einbegriffen)
dem Religions - und Profanfrie¬
den , auch dem zu Münster und

Oßnabrück aufgerichteten Frie¬
densschlüsse , und was demselben
anhängig , wie obgemeldt unab¬

brüchig , und ohne alle Konse¬
quenz , Nachtheil und Schaden.

^ rticulu « XV.

§ i.

(Kaiserlicher Schuz - Gehorsam derkan-
desMrrterthauen.

Wir wollen die mittelbare
Reichs - und der Stande Landes

unterthanen inl Unfern kaiserli
chen Schuz haben , und zum
schuldigen Gehorsam gegen ihre
Landesobrigkeiten anhalten.

« L » -

Project derperpcluirüchm-
W . Lapik.

L

^ rticulu § XV.

§ . r . Der regierende Römi^
sche Kayser will die mittelbare
Reichs - und der Stande LandeS-
Unterthanen in seinem Kayserli¬
chen Schuz haben , und zum Ge¬

horsam gegen ihre Landes -Obrig^
ckeit anhalten,,
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(ärt . XV .)
s . n . (l-)

( Verbotene Lxemptioues derselben .)

Wie Wir dann keinem Chur¬
fürsten , Fürsten und Stand , die
unmittelbare Reichs -Ritterschaft
mit begriffen , seine Land -Sassen
Ihme mit - oder ohne Mittel un¬

terworfene Unterthanen , und mit

Landesfürstlichen , auch anderen

Pflichten zugethane Eingesessene
und zum Land gehörige , von de¬

ren Bottmäßigkeiten und ) uris-
äiNionen , wie auch wegen Lan¬

desfürstlichen hohen Obrigkeit,
und sonsten rechtmäßig herge¬
brachten reff >eölive Steueren , Se¬

henden , und andern gemeinen
Bürden und Schuldigkeiten , we¬

der unter dem kraetext der Lehen-
Herrschaft, . Standes -Erhöhung,
nach einigem andern Schein,
exuniren , und befreyen , noch

solches andern gestatten.

§ . m.
(Laud- Steueren und Beyttäg zn denen

Pestungen .)

Auch nicht gutheisen , noch zu¬

geben , daß die Land -Stände die

OisxosttiouübcrdieLand -Steuer,
deren Empfang , Ausgab und

Rechnungs -kecelUrung mit Aus¬

schließung des Landes - Herrn,

privative vor und an stch ziehen,
oder in dergleichen und anderen

Sachen , ohne deren Landes -Für-

sten Vorwiffen und Bewilligung,
Conventen anstellen und halten,

oder

N . Capit . Leopold II. und
Franz II.
(ärt . XV .)

§ . 2 . ( L.)
( Gegen ihre Landesherr «. )

Wie Wir dann keinem Kur¬
fürsten , Fürsten und Stande
(die unmittelbare Reichsritter¬
schaft mit begriffen ) seine Land¬
sassen, Ihm mit oder ohne Mit¬
tel unterworfene Unterthanen,
und mit landesfärstlichen auch
andern Pflichten zugethane Ein¬
gesessene und zum Lande gehöri¬
ge , von deren Botmäßigkeiten
und Jurisdiktionen , wie auch
wegen landesfürstlichen hohen
Obrigkeit und sonst rechtmäßig
hergebrachten relpecstiveSteuern,
Zehenden und andern gemeinen
Bürden und Schuldigkeiten we¬
der unter dem Prätext der Lehn¬
herrschafft , Standeserhöhung,
noch einigem andern Schein exi-
miren und befreien , noch solches
andern gestatten;

§ . 3 .
(Landessteuern zu Festungen und Aam-

merzielern . )

Auch nicht gutheisen noch zu¬
geben , daß die Landesstande die
Disposition über die Landsteuer,
deren Empfang , Ausgabe und
Rechnungsrezessirung , mit Aus¬
schliessung des Landesherr . , pri¬
vative vor - und an sich ziehen,
oder in dergleichen und andern
Sachen , ohne der Landesfürsten
Vorwissen und Bewilligung,
Konvente anstelle » und halten,

Project der perpetuirlichen
W . Capit.

§ . 2 , wie er dann keinen Chur-
färsten , Fürsten und Stand,
(die unmittelbare Reichs -Ritter¬
schaft mit begriffen ) seine Land¬
saffen , Unterthanen , und mit
Landes -Fürstlichen , auch anderen
Pflichten zugethane eingesessene
und zum Land gehörige von de¬
ren Bottmäßigkeit und ) urisäi-
äiion , wie auch wegen Landes-
Fürstlicher hoher Obrigkeit und
sonsten rechtmäßig hergebrachten
Steuren , Zehenden , und an¬
dern gemeinen Bürden und
Schuldigkeiten , weder unter dem
krsetext der Lehen - Herrschaft,
noch einigen anderen Schein,
eximiren oder befreyen , nock-
anderen solches gestatten;

§. 6 . Alle unziemliche häffige
Bündnissen , Verstrickungen , und
Zusammenthuungen der Unter¬
thanen , was Standes oder Wür¬
den die seyen ; Ingleichen die
Empörung und Aufruhr , und
ungebührlicher Gewalt , so ge¬
gen die Churfürsten , Fürsten-
und Stände (die unmittelbare
Reichs -Ritterschaft mit begriffen)
etwa vorgenommen seyn , und
hinführo vorgenommen werden
möchten , will der Römische Kay¬
ser aufhcben , und mit Ihrer der
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
de Rath und Hülff daran seyn,
daß solches , wie es sich gebüh¬
ret und billig ist , in künftiger

Zeit



Reichsjlädtische OravMÜiL et ^lonitL.

(Lrt . XV .)
( ^ )

( Monitum) ^

(Au welte Ausdehnung Reichsrltterschnfftlicher und anderer Privilegien .)
In dem ^ .rt . VII . H. 4 . versprechen Kaiser !. Maj . keine Privilegien , welche dem Policeywe-

sen der Städte in ihren Territorien oder derselben sonst hergebrachten Gerechtsamen auf einige Weise
vorgreifen , zu ertheilen , auch sollen und wollen allerhöchst dieselben die etwa schon ertheilten nicht
erneuern . Wenn aber eine neue Erfahrung bestätigt , daß selbst in denen Fällen , da eine Reichs¬
stadt mit einem reichsritterschasttlichen Lorpors oder andern Immeäiutis über die von ihnen
verlangte Privilegien und Immunitäten einen besonder « Vertrag abzuschließen , für nöthig erachtet
hat , alsdann bey der darüber nachgesuchten reichsritterlichen Bestätigung durch , die dazu gesezte
gehäufte Clausuln und Reservate oder in andere Weise der Vertrag in wesentlichen Punkten abgeän-
Dert und die Reichsstädtischen althergebrachten Gerechtsame dabey gänzlich verkannt worden ; Wenn

sogar an Juden Privilegien ertheilt worden , in welchen dem krivileZiLto zugestanden ist , sein vo-
inieilium in dieser oder jener Reichsstadt nach eigenem Gefallen aufzuschlagen , und dabey von aller

Entrichtung einigen Zolls , Accis , Umgeld , Steuer oder andern Anlagen einer solchen Stadt gänz¬
lich befreyt zu seyn, und dergl . So vcroffenbaret sich der gesezliche Grund des geziemensten Anlan-

gens , daß es
3 ) bey dergleichen mit der Reichsritterschaft oder andern Immeäistiä über ihre prätendirende Im¬

munitäten eingegangenen Verträgen oder ausgestellten Reversen buchstäblich gelasten , und die Reichs¬
städte dabey in Contradiktionsfällen beschüzet,

b) überhaupt zu Schmälerung dsr Reichsstädtischen Zoll - Accis - Umgeld - Policey und , Juris¬
diktions -Gerechtsamen weiters keine kUvilegi » ertheilet , und die schon ertheilten für ganz unkräftig
erklärt werden möchten.

R
/ <
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Ort . XV .)

oder wider des jüngsten Reichs-
Abschiedes , und anderer darü¬
ber Zeithero errichteter Reichs-
Schlüssen , ausdrückliche Ver¬

ordnung , sich des Beytrages,
womit jedes Churfurstcn , Für¬
sten und Standes Land - Sassen
und Unterthanen zu Besez - und

Erhaltung derem einem und an¬
dern : Reichs -Stand zugehöriger
uöthigerVestungen , Pläzenund
Osrnilonen , wie auch zu des

Kayserlichen und des heiligen
Reichs Cammer -GerichtS -Unter-

halt , an Händen zu gehen schul¬
dig seynd , zur Ungebühr ent-

schlagen.

§ . IV.

( Untetthane re. in dergleichen nicht
leichtlich zu hören . )

Auf den Fall auch , nach an-

getrettener Unserer Kayserlichen
Regierung jemand von denen
Land -Ständen oder Unterthanen
wider dieses , oder andere obbe¬

rührte Sachen , bey Uns oder

Unscrm Reichs -Hof -Rath , oder

erst bcmeldem Cammergericht,
etwas anzubringen oder zu suchen
sich gelüsten lassen würde , wol¬
len Wir daran seyn, und darauf
halten , daß ein solch nicht leicht¬
lich gehöret , sondern s lamine

suäicjl ab - und zu schuldiger ? L-
rssion an seinen Landes -Fürsten
und Herrn gewiesen werde.

§ . v-

N . Capit . Leopold H . und
Franz ri.
Ort . AV .)

oder wider des jüngsten Reichs-
abschiedcs und anderer darüber

zeither errichteten Reichsschlüsse
ausdrückliche Verordnung sich
des Beitrages , womit jedes
Kurfürsten , Fürsten und Stan¬
des Landsassen und Unterthanen
zu Besez - und Erhaltung der
einem und anderm Reichsstande
zugehörigen nöthigen Festungen,
Plaze und Garnisonen , wie auch
zu Unsers und des heiligen
Reichs Kammergerichts Unter¬

halte , an Händen zu gehen
schuldig sind, zur Ungebühr ent-
schlagen.

§ . 4 -

(Klagen der Unterthanen wider ihre
Landesherr « .)

Auf den Fall auch jemand von
den Landstanden oder Untertha¬
nen wider dieses oder andre ob¬

berührte Sachen , bei Uns oder

Unserm Reichshosrathe oder erst-
bemeldtem Kammeraericht etwas

anzubringen oder zu suchen sich
gelüsten lassen würde , wollen
Wir daran seyn und daraufhal¬
ten , daß ein solcher nicht leicht¬
lich gehöret , sondern s Irmine

^ uclieü ab - und zu schuldiger Pa-
rition an seinen Landesfürsten
und Herrn gewiesen werde.

i

§* 5 »

Project der perpetm
'
rlichm

W . Capit.

Zeit verbotten und vorgekom¬
men,

s . 7 , keineswegs aber darzu
durch Ertheilung unzeitiger kro-
cecken, Lommicklonen , kelcrch-
ten und dergleichen Uebereilung
Anlaß gegeben werde;

§ . 8 . Immassen dann auch
Churfärsten , Fürsten und Stan¬
den zugelassen und erlaubt seyn
solle, sich , nach Verordnung der
Reichs -Lonckltutronen , bey Ih¬
ren hergebrachten und habenden
Landesfürstlichen und herrlichen
äurrbus sechsten , und mit
ssenx der benachbarten Stande,
wider Ihre Unterthanen zu ms-
nutenireu , und sie zum Gehor¬
sam zu bringen , jedoch anderen
benachbarten oder sonst inteoeillr-
tcn Ständen ohne Schaden und

Nachtheil,

H . y . da aber die Streitigkei¬
ten vor dem Richter mit Recht
verfangen wären , sollen solche
aufs schleunigste ausgejührt und

entschieden werden.
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( ^ it . XV .)

8 - V.

( cassstlon der widerrechtlichen ^ rivile ^ serr und ? rocells .)

Gestalten Wir alsdann auch alle und jede da¬

gegen und sonsten contra jus tertü , und ehe der-

selbige darüber vernommen , hiebevor Inb - et ob-

rextitie erhaltene krivileZia , ? rotecck6ria und Lx-

emtiones sammt allen derselben Clausulcn , De¬

clarationen und Bestätigungen , wie auch alle

darauf und denen Reichs -Sazungen zuwider an

Unseren Kayserlichen Reichs -Hof -Rath oder Cam¬

mergericht , wider die Bandes -Fürsten und Obrig¬
keiten ohne Demselben vorhero schriftlich begehr¬
ten und vernommenen Bericht ertheilte krocestus,
I^ Lnstata et Decreta , xrsevia lummsria caukae

co ^ nitione für null und nichtig erklären undDie-

selbe castlren , und aufheben sollen und wollen.

§ . VI.

( csssLtion um gebührlicher Verbindnissen , Empörungen
und Gewalt der Unterthanen .)

Alle unziemliche hassige Verbindniffen , Ver¬

strickungen und Zusammenthuung deren Untcrtha-
nen , wes Standes oder Würden die seyen , im¬

gleichen die Empörung und Aufruhr und unge¬
bührliche Gewalt , so gegen die Churfürsten , Für¬
sten und Stände (die unmittelbare Reichs -Ritter¬

schaft mit begriffen ) etwan vorgenommen seyn,
und hinführo vorgenommen werden mögten , wol¬
len Wir aufheben , und mit ihrer , Churfürsten,
Fürsten und Ständen Rath und Hülfe daran

seyn , daß solches wie es sich gebühret und billig
ist , in künftiger Zeit verbotten und vorgekommen.

Z. VII.

( Verbott , solche zu veranlassen .)

Keineswegs aber dazu durch Ertheilung unzeiti-
ger Vrocellen , LommilHonen , Aelcripten und der¬

gleichen Uebereilung , Anlaß gegeben werde.
§ . vm.

N . Capit. Leopold ü . und Franz il.

(arl. xv .)i
§ . s.

(Kassation der widerrechtlichen Privilegien und Prozesse .)

Gestalten Wir auch alle und jede dagegen und

sonst contra jus tertü , und ehe derselbige darüber
vernommen , hiebevor 5ub - et obreptitie erhaltene
? rivilegia , krntecckoria und Dxemtioues sammt al¬
len derselben Klauseln , Deklaration , und Be¬

stätigungen , wie auch alle darauf und den Reichs-
sazungen zuwider an Unfern kaiserlichen Reichs-
Hofrath oder Kammergericht wider die Landesfür¬
sten und Obrigkeiten , ohne derselben vorher
schriftlich begehrten und vernommenen Bericht,
ertheilte krocestus , ^ Irnciata et Decreta , prae¬
via lummaria caulae coZui

' tione für null und nich¬
tig erklären , und dieselben kassiren und aufheben
sollen und wollen.

§ . 6 .
( Der ungebührlichen Verbindungen und Aufruhr . )

Alle unziemliche häsfige Vcrbindniffe , Verstrick¬
ungen , Zusammenthuung der Unterthanen , weß
Standes oder Würden sie seyn, imgleichen die Em¬

pörung und Aufruhr und ungebührliche Gewalt , so
gegen die Kurfürsten , Fürsteg und Stände (die
unmittelbare Reichöritterschaft mit begriffen ) etwa

vorgenommcn seyn und hinführo vorgenommen
werden mögten , wollen Wir aufheben , und mit

ihrer Kurfürsten , Fürsten und Stände Rath und

Hilfe daran seyn , daß solches , wie es sich gebüh¬
ret und billig ist , in künftiger Zeit verboten und

vorgekommen.

§ - 7 .
( Anlaß dazu .)

Keineswegs aber dazu durch Ertheilung rmzeiti-
ger Prozeße , Kommissionen , Reskripte und der¬

gleichen Uebereilung Anlaß gegeben werde.
R - ' § - r.
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(^ rt . XV .)
- . VII!.

HSelbst-Manutenenz bey derLandes -Hoheit .)

Immassen dann auch Churfürsten,
Fürsten und Standen (die unmittel¬
bare fteye Reichs -Ritterschaft mit be¬
griffen ) zugelassen und erlaubet seyn
solle, sich nach der Verordnung deren
Reichs -LoiMwtiouen bey ihrem her¬
gebrachten und HaöendenLandes -Fürst-
lichen und herrlichen juribus selbsten,
und mit deren benachbarten
Standen wider ihre Unterthanen zu
MLnutemren , und sie zum Gehorsam
zu bringen , jedoch anderen benachbar¬
ten , oder sonst iutereilirten Standen
ohne Schaden und Nachtheil;

§ . IX. (XXVI)
( Ausfuhr - und Entscheidung dergleichen

Strittrgkerten . )

Da aber die Streitigkeiten vor
dem Richter mit Recht verfangen wa¬
ren , sollen selbige aufs schleunigste aus-

^geführet und entschieden werden.

Artioulus XVI. -
§ . I-

(Erhaltung Fried , Einig - und Gerechtigkeit -)

, Wirsollen und wollen , nach ange-
tretener Unserer Kayserlichen Regie¬
rung im Römischen Reich Friede und
Einigkeit pflanzen , Recht und Gerech¬
tigkeit auftichten,alnd verfügen , damit
sie ihren ' gebührlichen Gang , dem Ar¬
men wie dem Reichen , ohne Unter¬
schied der Personen , Standes , Wür¬

den

N . Capit . Leopold H . und
Franz n.
( ärt . XV .)

§ . 8 .
( Selbfthilfein dem rechtlichen Bestze der lan¬

desherrlichen Rechte . )

Immassen dann auch Kurfürsten,
Fürsten und Standen (die unmittelba¬
re ftere Reichsritterschaft mit begriffen)
zugelasftn und erlaubt feyn soll , sich
nach der Verordnung der Reichökon-
stitution bei ihren hergebrachten und
habenden Landesfürstlichen und herrli¬
chen jurikus selbst , und mit Assistenz
der benachbarten Stande tvider ihre
Unterthanen zu manuteniren , und sie
zum Gehorsame zu bringen , jedoch an¬
dern benachbarten oder sonst interessrr-
ten Standen ohne Schaden und Nach¬
theil.

§ . 9 . (XXVI>
( Rechtshilfe in Rechtshängigen Sachen .)

Da aber die Streitigkeiten vor dem
Richter mit Rechte verfangen waren,
sollen selbige aufs schleunigste ausge-
führet und entschieden werden.

^ r t i cü 1 u 8 XVI.

§ . l.

(Erhaltung der Gerechtigkeit .)

Wirsollen und wollen im römischen
Reiche Friede und Einigkeit pflanzen,
Recht und Gerechtigkeit auftichten
und verfügen , damit sie ihren gebühr¬
lichen Gang , dem Armen , wie dem
Reichen , ohne Unterschied der Perso¬
nen , Standes , Würden , und Reli¬
gionen / auch in Sachen Uns und Un-

( ftrcö

Projeekherperpetriirl,
W . Capit.

^ rtianlus XVI "
.

§ . i . Der regierende
Römische Kayftr soll
und will im heiligen
Römischen Reich Fried
und Einigkeit pflanzen,
Recht und Gerechtigkeit
auftichten und verfügen,
damit sie Ihren gebühr¬
lichen Gang , dem Ar¬
men wie den Reichen,

ohne
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(^ xt. XV»

(XXVI)
§. y.

( Erweitert durch Zusaz.)
Da aber die Streitigkeiten vor dem Richter mit Rechte verfangen waren , sollen selbige aufs

schleunigste ausgeführt und entschieden : Auch , daß ein solches wirklich geschehe , von
Uns dergestalten aufgesehen werden , daß ein jedes beeder Unserer Reichs¬
gerichte ein Verzeichniß der bey solchem mit Recht verfangenen derley Sa-
cheü verfasse , und Unser Reichs - Hof - Rath jeden Jahrs bey Uns , Unser
und des Reichs Kammergericht aber in gleicher Frist , bey Ermanglung
einer Visitation , an Uns und die Reichsversammlung anzelgen sollen , wel¬
che dieser Sachen immittelst über die neu angebrachte in dem Weg . der Gü¬
te , oder jenem des Rechtens abgethan worden seyen , und aus was für e r-̂

hebl -icherr Ursachen eine jede der übrigen noch in Rückstand hafte.

R 3
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W . Capit . Joseph H.

(^rt . XVI .)
den und Religionen , auch in Sachen
Uns und Unsers Hauses eigenes In¬

tel eile betreffend , gewinnen und haben,
auch behalten , und denenselben Ord¬

nungen , Freyheiten und altem löbli¬

chen Herkommen nach , verrichtet wer¬
den möge.

/§ . n.
(Niemand ausser Reichs vor Gerichtzu laderi .)

Wir sollen und wollen auch keinen

Stand oder Unterthanen des Reichs

zur Rechtfertigung ausserhalb dem

Reich teutscher dlstlou heischen und la¬

den , oder auch wegen der Lehen-Em-

pfanZniß dahin zu kommen , begehren,
sondern innerhalb dessen sie alte und je¬
de, laut der güldenen Bulle , der Cam-

mer -Gerichts -Qrdnung und anderer

Reichs - Gesäzen zu Verhör - und Aus¬

führung ihres Rechtens kommen und

entscheiden lassen.
§ . m.

( Reichs -Gericht W ttatu <zuo zu lasse » . )

Wir sollen und wollen auch kein al¬

tes Reichs -Gericht verändern , noch ein

neues auftichten , es wäre dann , daß
Wir mit Churfürsten , Fürsten und

Ständen solches auf einem allgemei¬
nen Reichs -Tage für gut befunden.

§ . IV . ( XXVII)

( Unpartheyische Mir : und glimpflicher 8t/-
kU8 .)
Wir wollen die ssuklix , nach Inn-

Halt des Iiiürumeutikucis , beym Cam¬

mer - Gericht und Reichs -Hofrath ohn-
parthcylich sämmillriren , anbey verfu¬

gen

N . Capit . Leopold H . und
Franz il.

( ^ t . XVI .)

seres Hauses eigenes Interesse betreff
send , gewinnen und haben , auch be¬

halten und denselben Ordnungen,
Freiheiten und alten löblichen Her¬
kommen nach verrichtet werden möge.

§ . 2 .

(Durch Rechtspflege im Reiche .)

Wir sollen und wollen auch keinen
Stand oder Unterthan des Reichs zur
Rechtfertigung ausserhalb dem Reiche
deutscher Nation heischen und laden,
oder auch wegen der Lehenempfängniß
dahin zu kommen begehren , sondern
innerhalb dessen sie alle und jede, laut
der goldnen Bulle , der Kammcrge-
gerichtsordnung und anderer Reichs-
geseze zu Verhör - und Ausführung
ihres Rechtes kommen und entschei¬
den lassen.

S . 3.

(Erhaltung der Reichsgeseze .)

Wir sollen und wollen auch kein al¬
tes Reichsgericht verändern , noch ein
neues aufrichten , es wäre dann , daß
Wir mit Kurfürsten , Fürsten und
Ständen solches auf einem allgemei¬
nen Reichs -Tage für gut befunden.

§ . 4 . (XXVII)
(Unparteiische Justiz und glimpfliche Aus¬

drücke gegen die Stande .)
Wir wollen die Justiz nach Inhalt

des Instrument ! beim Kammer¬

gericht und Reichs -Hofrathe unpar¬
teilich administriren , anbei verfügen

las-

Project d. pcrpetulrl.
W . Capit.

ohne Unterschiöd der>

Personen , Stands,
Würden und Religio¬
nen , auch in Sachen,

sein und seines Hauses
eigenes Intereüe betref¬
fend , gewinnen und ha¬
ben , auch behalten , und

denenselbenOrdnungen,
Freiheiten , und alten

löblichen Herkommen
nach verrichtet werden¬

möge.

§. 2 . Es will und soll
auch der Römische Kay¬
ser keinen Stand oder

Unterthanen desReichs,
zu Rechtfertigung aus¬
serhalb dem Reich Teut¬

scher Nation heischen
l und laden , oder auch

wegen der Lehen - Em-

pfängniß dahin zu kom¬
men begehren , sondern
vornemlich innerhalb
dessen Sie alle und jede,
laut der güldnen Bull,
der Cammer - Gerichts-
Ordnung und anderer
Reichs - Gesezen zur
Verhör - und Ausfüh¬
rung seines Rechtens,
kommen und entscheiden
lassen.

§ . z . Es soll und will
auch der Römische Kay¬

ser
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OravZmm3 et Ivlonita krin-
cipum.

(^ rt . XVI .)

ReLchsstädLLsche OrAvaminil
et ^ lonita.
(Vrt . XVI .) '

/

(XXVII)
§ . 4 - ")

(Vlonituin.)
Nachdeme , daß die Kurfür¬

sten von denen unglirnpfiichen
Ausdrückungen derer Reichsge¬
richte mehr als andere Stande
ausgenommen seyn sollen - kein
Reichsgesezobhanden ; So wäre
auch solche Exzeption als eine
allgemeine Beschwerde anzuse¬
hen.

*) » Bleibt es bey dem Alomto von
1764 . "



izL

W . Cap,
'
l. JoseH II.

XVk .)

gen lassen , damit in 'denen ein-
wie andern Orts ergehenden Er-
kanntuissen deren nnglimpflichen
Ausdrückungen bevorab gegen die
Churfürsten des Reichs - sich
enthalten werde.

§ . V.

( Verhütung der Thätlichkeiten , Ute
xetente . )

Ferner wollen Wir die Vorse¬
hung thun , damit in Rechtshän¬
gigen Sachen , und unter wah¬
render litis ? en6enr kein Stand
den andern , mit KeprelHlien,
Grellen und andern , wider die
Reichs - Saz - und Ordnungen
auch wider den allgemeinen Frie¬
densschluß laufende Thätlichkei-
ten beschwere.

7 Z . VI.
(Ordnungen deren Iteichs : Gerichte . )

"And darinn über die bereits
aufgerichtete und verbesserte , oder
noch aufrichtende und verbesseren¬
de Cammergerichts - Reichs - Hof¬
raths - und LxeLutionr >-Ordnun-

gen fest halten.

§ . vir.
( Reichs - Gerichte einander nicht einzn-

greiffen . ) -

Dem kroceis dieser Reichs-
Gerichten seine, ! stracken Lauf,
auch keinem von den andern ein-
greissen , oder kroeellus avoci-
rcn , vielwcniger über die Zen¬

ten-

N . CapLl. Leopsld n . und
Franz II.

( Lrt . XVI .)

lassen, damit in den ein - wie an¬
dern Orts ergehenden Erkennt¬
nissen der unglimpflichen Aus¬
drücke gegen die Kurfürsten , Für¬
sten und Stande des Reichs sich
enthalten werden.

8 . 5 .
( Verhütung der Thätlichkeiten .)

Ferner wollen Wir die Vor¬
sehung thun , damit in Rechts¬
hängigen Sachen , und unter
währender Litispendenz kein
Stand den andern mit Repressa¬
lien , Aresten und andern wider
die Reichssaz - und Ordnungen,
auch wider den allgemeinen Frie-
densfchluß laufenden Thatlichkei-
ten beschwere.

§ . 6 .
( Ordnungen der Reichsgerichte . )

Und darinn über die bereits
aufgcrichteten und verbesserten,
oder noch aufrichtendcn und
verbessernden Kammergerichts-
Reichshofraths und Lxecutions-
Ordnungen festhalten.

§. 7-
( Wechselseitiges Verhältniß derselben . )

Dem Prozesse dieser Reichs¬
gerichte feinen stracken Lauf , auch
keinem von dem andern cingreif-
fen, oder Prozesse avoziren , viel¬
weniger über die lententiAs und

juäi-

Project der perpetuirlicher;
W . Capit.

ser kein altes Reichs -Gericht ver¬
ändern , noch ein neues aufrich¬
ten , es wäre dann , daß Er mit
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den , solches auf einem allgemei¬
nen RcichS -Tag für gut befun¬
den.

§. 4 . Es will der erwehlte
Römische Kayser dle Igstiz , nach
Innhalt des Inckrumanti kacis
beym Cammer - Gericht und
Reichs -Hof -Rath unpartheylich
ackminillriren lassen,

§ . 6 . und darinnen über die
bereits aufgerichtete und verbes¬
serte , oder noch aufrichtende und
verbesserende Cammer -Gerichts-
Reichs - Hofraths und Lxecu-
tions -Ordnung fest halten,

H. 7 , dem Prozeß dieser
Neichs -Gerichter feinen stracken
Laufs lassen , und dem Reichs-
Hofrath und Cammer -Gericht
keinen Einhalt thun , noch von
andern im Reich ckireccke oder m -.
ciireLIe zugeschchen gestatten,

H. auch wider diese seine
Zusag die güldene Bull , die
Reichs -Hofraths - und Cammer-
gerichts -Ordnung , oder wie die¬
selbe inskünftig geändert und
verbessert werden möchte , dem
ob angeregte Frieden in Reli-
gions - und Profan -Sachen , auch

dem



W . Capl
't. Joseph II.

(ärt. XVI .)
rsritlLS und luäiLLtA Oamerse,

von dem Kayserlichen Reichs-
Hof -Rath , unter was vor ? rae.
text es seye , coZnosiciren lassen,
dem Cammergericht durch keine

absonderliche Kayserliche Lelen-

x>t» die Hände binden , noch das¬
selbe von seiner Schuldigkeit ge¬
gen das Reich abziehen , oder an

Erstattung seines Berichtes an
die Reichs - Versammlung , in
denen dahin gehörigen Sachen
hindern , überhaupt dem Reichs-
Hof -Rath und Cammer -Gericht
keinen Einhalt thun , noch von
andern im Reich direkte oder in-
«äireAe zu geschehen gestatten.

§ . vm.

( Urmutenenr ! des Cammer- Gerichts.)

Insonderheit aber ermeldtes

Kayserlichc und Reichs -Cammer-
gericht bey seinen Gerechtsamen,
Gerichtbarkeit und Rcichsconsti-
tutionsmaßigen Verfassung , Eh¬
ren und Ansehen gegen mannig-
lichen in allewege schüzen, erhal¬
ten und handhaben.

S . lX.

N . Capi
't. Leopold II - und !
Franz » -

(Krt. XVI .)
iuchests Lamerse von blnscrm
Reichshosrathe , unter was für
Pratext es sey , kognosciren las¬
sen , dem Kammergerichte durch
keine absonderliche kaiserliche Re-

scripte die Hände binden , noch
dasselbe von seiner Schuldigkeit
gegen das Reich abziehen , oder
an Erstattung seines Berichts
an die Reichsversammlung , in
den dahin gehörigen Sachen hin¬
dern , überhaupt dem Reichö-
hofrath und Kammergerichte kei¬
nen Einhalt thun , noch von an¬
dern im Reiche drre ^ e oder in-
äirecle zu geschehen , gestatten.

§ . 8 .

( Handhabung des Kammergerichts .)

Insonderheit wollen Wir an
das Reichskammergericht , für
Uns alleine keine Instruktionen
noch Inhibitionen , eben so we¬

nig auch in j)3rtlLuIari an Unfern
und des Reichs Kammerrichter
in Iustizsachen keine Verfügung,
noch auch Rescripte auf Einsen¬
dung der ^ rotocolloruiA xleui et
lenLtuuin erlassen , sondern da¬

fern etwas an dieses Gericht zu
verfügen , daß solches von Uns
rmd des Reichs Kurfürsten , Für¬
sten und Ständen zugleich ge¬
schehe, in Obacht nehmen , über¬

haupt aber ermeldtes kaiserliche
undAeichskammergericht bei sei¬
nen Gerechtsamen , Gerichtsbar-

S keit^
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dem Land - Frieden , sammt der

Handhabung desselben , wie auch
mehr ermeldtem Münster - und

OßnabrückischenFriedensEchluß
und dem zu Nürnberg ^ .o. iüz»
aufgerichteten LxeeutionL - k .e-
cels , und andere Geseze und

Ordnungen , so jezo gemacht , und

künftig mrtder Churfürsten , Für¬
sten und Stände Rath und Zu¬
thun möchten aufgerichtet werden,
kein Rescript , Xlanöst , oder
Loinurilliou , oder ichtwas an¬
ders beschwerliches ausgehen las¬
sen, oder zu geschehen gestatten,
in einige Weise oder Wege.

io . Dergleichen auch für
sich selbst wider solche gülden
Bull und des Reichs Freyheit
den Frieden in Religion - und

Profan -Sachen , auch Münster-
und Oßnabrückischen FciedenS-
Schluß und Land - Frieden,
sammt der Handhabung dessel¬
ben , von niemanden nichts er¬

langen , noch Uich ob Ihme,
oder seinem Hauß , etwas der¬

gleichen aus eigener Bewegniß
gegeben würde , nicht gebrauchen;
Ob aber diesen und anderen in

dieser Os ^ itulation enthaltenen
Arriculn und Punkten einiges zu¬
wider erlanget , oder auSgehen
würde , das alles soll kraftlos,
tod und ab sepn , immassen der

Römische Kayser es jezt als
dann , und dann als jezt , hier¬

mit



izL

W . Capit » Joseph II.

Ot . xvi .)

Z . ix.
(Nichts gegen die Neichs -^unäamentLl-

Geseze ergehen zu lassen .)
Auch wider diese Unsere Zu¬

sage , die güldene Bulle , die
Reichs -Hof -Rachö - und Cam-
mer -Gerichts -Ordnung , oder wi¬
der Dieselbe inskünftig geändert
und verbessert werden mägte,
den obangeregten Frieden , in

Keligisn - und ? rofan Sachen,
auch den Land -Frieden , sammt
der Handhabung desselben , wie

auch mehr ermeldten Münster-
und Osnabrückischen Friedens-
Schluß , und den zu Nürnberg
F 6 5 o aufgerichteten Lxeemion8-
kecels und andere Geseze und
Ordnungen , so jezo gemacht,
und künftig mit deren Churfür-
sien , Fürsten und Ständen Rath
und Zuthun mögten aufgerich-
tet . werden ; kein Kesan '

^t , ^ un-
oder Lolumiilion oder etwas

anders beschwerliches , so wenig
xrovilori

' e als sonsten , ausgehen
lassen , oder zu geschehen gestat¬
ten , in einige Weiß oder Wege.

Z . X.
(Noch zu erlangen, , oder sich dessen zu

gebrauchen . )
Weiters sollen und wollen Wir

auch vor Uns selbstcn wider ob-

gemeldte

N . Capik. Leopold II. und
' Fi'anz il.

(^ rt. XVI .)
keit und reichskonstitutionsmäßi¬
gen Verfassung , Ehren und An¬
sehen gegen männiglichen in alle
Wege schuzen , erhalten und
handhaben.

§ . y.
(Nichts gegen die Reichsgeseze ergehen

zu lassen .)
Auch wider diese Unsere Zusa¬

ge, die goldeneBulle , die Reichs-
Hofraths - und Kammergerichts¬
ordnung , oder wie Dieselbe ins¬
künftige .geändert und verbessert
werden mögte , den obangeregten
Frieden , in Religions - und Pro¬
fansachen , auch den Landfrieden
sammt der Handhabung dessel¬
ben , wie auch mehr ermeldten
Münster - und osnabrückischen
Friedensschluß und den zu Nürn¬
berg 1652 aufgerichteten Exeku-
tionsreceß und andere Geseze
und Ordnungen , so jczt gemacht,
und künftig mit der Kurfürsten,
Fürsten und Stände Rath und
Zuthun mögten aufgeriehtet wer¬
det ! , kein Reskript , Mandat
oder Kommission oder etwas an¬
ders beschwerliches , so wenig
^ rovilorie als sonst ausgchen las¬
sen oder zu geschehen gestatten,
in einige Weis oder Weege.

§ . io.
(Nichts gegen die Reichsgeseze zu er¬

langen . ,
Wcirers sollen und wollen Wir

auch für Uns selbst wider obbe-
meldte

> Project dmperpctui
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mit cslliret , tödtet und abthut,
und wo Noch , denen beschwer¬
ten Partheyen derhalben noth-
dürstige Urkund und briefliche
Schein zu geben , und widerfah¬
ren zu lassen schuldig scyn will,
Arglist und Gefährde hierinn
ausgcschieden.

§ . 12 . Auch will der Römi¬
sche Kayser nicht gestatten , ver¬
hängen oder zugeben , daß andre
seine Räche , und Xlimüri , wie
die Namen haben mögen , insge-
sammt , oder jemand derselben,
sich in die Reichs -Sachen , wel¬
che vor den Rcichs -Hof -Rath
gehören , einheimischen , oder dar¬
inn auf einigerley Weiße dem
Reichs - Hof - Rach eingreiffen,
vielweniger mit Befehlen , oder
Oecieten beschweren oder irren,
oder ihme in coZnolLenäo vel
ju6iean6o , oder sonst in einige
Wege , Maß und Ziel geben,

§ . 1 z . noch auch daß einige
? roLel8 , Xlanciats , Oeceeta , Er¬
kenntnissen und Verordnungen,
was Namens oder Gestalt die¬
selbe feyn möchten , anderstwo
als im Reichs -Hof -Rath relolvi-
ret noch ohne dessen Vorbewust
exxechrt werden sollen.

§. 14 . Wann auch deme al¬
len zu entgegen inskünftig et¬
was Widriges vorgenommen wer¬

den



W . Capit . Joseph II.

( Art . XVI .)

tzemeldte guldne Bulle , und des
Reichs Freiheit , den Frieden in

KellAion - und krobau - Sachen,
auch Munster - und Osnabrücki-

schen Friedens -Schluß und Land-

Frieden , sammt der Handhabung
desselben , von niemand etwas
erlangen , noch auch , ob Uns
oder Unserem Hause etwas der¬

gleichen aus eigener Beweguuß
gegeben würde , gebrauchen.

§ . XI.

( LLllation alles Widrigen . )

Ob aber diesen und anderen
in dieser Ospitulatiou enthalte¬
nen Articulen und kuuäben , eini¬
ges zuwider erlanget , oder aus¬
gehen würde , das alles soll kraft-
loß - tod und ab seyn , immassen
Wir es jezt als dann , und dann
als jezt hiermit calliren , Lös¬
ten und abthun , und wo Noth,
denen beschwerten Partheyen der-
halben nothdürftige Urkund und
briefliche Schein zu geben , und

wiederfahren zu lassen , schuldig
seyn wollen , Arglist und Gefähr¬
de hierinnen ausgeschieden.

§ . XII.
( Verbotene Einmischung der Kayserli¬

chen Mniüers in die vor den Reichs:
Hof -Rath gehörige Sachen . )
Auch wollen Wir nicht gestat¬

ten , verhangen oder zugeben,
daß andere Unsere Räthe und
Xliuillri , wie die Namen haben
mögen , insgesammt oder jemand

der-

N - Capit . Leopold II. und
Franz H.

(Art . XVI .)
meldte goldene Bulle und des
Reichs Freiheit den Frieden in
Religions - und Profan -Sachen,
auch Münster - und osnabrücki-
schen Friedensschluß und Land¬
frieden , sammt der Handhabung
desselben , von niemand etwas
erlangen , noch auch , ob Uns
oder Unftrm Hause etwas der¬
gleichen auS eigner Bewegniß
gegeben würde , gebrauchen.

§ . n.
(Kassation alles Widrigen . )

Ob aber diesen und ander in
dieser Kapitulation enthaltenen
Artikeln und Punkten einiges zu¬
wider erlanget oder ausgchen
würde , das alles soll

"
kraftlos,

tod und ab seyn , immassen Wir
cs jezc als dann und dann als
jezt hiermit kassi

'
ren , tödten und

abthun , und wo Noch , den be¬

schwerten Partheien derhalben
nothdürftig Urkund und briefli¬
che Scheine zu geben und wie¬
derfahren zu lassen, schuldig seyn
wollen , Arglist und Gefährde
hierinnen ausgeschieden.

S . ir.
( Verbot der Minifterialeingriffe .)

Auch wollen Wir nicht gestat¬
ten , verhängen oder zugeben,
daß andere Unsere Rache und Mi¬
nister , wie die Namen haben
mögen , insgesammt oder jemand

S 2 der-

'
. - ZS
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den oder entstehen möchte , das
soll an sich selbst null und nichtig,
auch derReichs -Hof -Rath sammt
und sonders pflichtig und verbun¬
den seyn , deßwegen geziemende
Erinnerung zu thun , die Er
dann damit allergnadigst anhören,
und Sie , nebst ungesäumter Ab¬
stellung der angezeigten Eingrif¬
fen und Beschwerden , wider
männigliches Anfeinden , Kay¬
serlich schüzen, und das gesammte
Reichs - Hof - Raths - Collegium
bey der Ihme gebührenden Au¬
torität gegen andere seine Räthe
und Xliniiiro8 Ernst - und kräf-
tiglich handhaben soll und will;

§ . 15 . Wo auch im Reichs-
Hof -Rach in wichtigen Sachen
ein Votum oder Gutachten ab-
gcfasset , und Ihme reterirt wer¬
den solle, will er sich solches , im
Abwesen des Reichs -Hof -Raths-
Präsidenten und Reichs - Vice-
Canzlers mit Zuziehung der Ke-
und Lorrelereuten , und anderer
Reichs -Hof - Räthen beeder Re¬
ligionen , vortragen lassen , mit
denenselben darüber berathschla-
gen , und in keinem andern Rath
relvlviren r

§. 16 . Was auch einmal in
erst gedachten seinen Reichs -Hof-
Rath oder Cammergericht in ^u-
ciicio eontrsclialoriv cum chbit»
caulse coZnitione ordentlicher

Wei-
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W .
'
Capit. Joseph N.'

(Lrt . XVI)
derselben sich in des Reichs -Sa¬

chen , welche vor den Reichs -Hof-
Rath gehören , einmischen , oder
darinn auf einigerley Weiß dem¬

selben eingreifen , vielweniger
mit Befehlen , oder Decreten be¬

schweren , oder irren , oder ihm
in coAno 5cenäo vel ju6iLLnclo,
oder sonst in einige Wege Maaß
und Ziel geben «.

§ . XIII.
HUnd deren Resolution «nd Rxr,eäition

ohne dessen Lorbcwnst.)

Noch auch , daß einige kra-
cesse , ^äanästs , vecrets , Er-

kanntnissen und Verordnungen,
wes Nahmens oder Gestalt diesel¬
be seyn mögen , anderswo , als
im Reichs -Hof -Rath celolvirt,
noch ohne dessen Vorbewust ex-

^ eäirt werden sollen.

§ . XIV.

( eLÜrttion .alles widrigen und
reuonL des Reichs -Hof-Nnths .)

Wann auch dem allen zu ent¬

gegen inskünftig etwas widrigen
vorgenommen werden ^ oder ent¬

stehen mögte , das soll an sich
selbst null und nichtig , auch der

Reichs - Hof - Rath sammt und

sonders pflichtig und verbunden

seyn , deswegen geziemende Er¬

innerung zu thun , die Wir dann
damit allergnadigst anhören , und
sie nächst ungesäumter Abstellung
der angezeigreu Eingriffen und

Be-

N . Capit . Leopold II . Md
Franz il.

(^ rt . VVI .)
derselben sich in des Reichs Sa¬

chen , welche vor den Reichs-
Hofrath gehören , einmischen,
oder darinn auf einigerlei Weise
demselben eingreifen , vielweni¬

ger mit Befehlen , oder Dekre¬
ten beschweren , oder irren , oder

ihm in coZnolcenäs vel juclicLN-
60 oder sonst in einige Weege
Maß und Ziel geben.

§ . IZ.
(In Reichs -Hofrathssachen.)

Noch auch , daß einige Pro¬
zesse , Mandate , Dekrete , Er¬
kenntnisse und Verordnungen,
weß Namens oder Gestalt diesel¬
ben seyn mögen , anderswo , als
im Reichs - Hofrathe resolvirt,
und ohne dessen Vorbewust expe-
tzirt werdenssollen.

§ . r 4 .
( Kassation dessen , was dagegen ge¬

schieht . )

Wenn auch dem allem zu ent¬
gegen inskünftig etwas widriges
vorgenomnren werden oder ent¬
stehen mögte , das soll an sich
selbst null und nichtig , auch der
Reichs -Hofrath sammt und son¬
ders psiichtig und verbunden
seyn , deswegen geziemende Er¬
innerung zu thun , die Wir dann
damit allergnadigst anhören , und
sie nächst ungesäumter Abstellung
der angezeigten Eingriffe und

Be-

Project der perpetmrlichen
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Weise abgehandelt und geschlos¬
sen ist, dabey soll es vörderist al¬

lerdings verbleiben , und nirgend
anderst , es seye dann durch den
ordentlichen Weg der in offt er-
meldtem Friedens -Schluß belieb¬
ter und nach dessen ^ rt . 5 . §
guoscl ^ rocessum jncliersrmm etc.
anstellender Kevillon oder 8u ^ - °

plication von neuem incOAltition
gezogen,

§ . 17. die am Kayserlichen
Cümmergericht aber anhängig
gemachte , und noch in unerör-
terten Rechten schwebende Sa¬

chen von dar nicht ab - noch an

seinen Reichs - Hof - Rath gefor¬
dert , noch von ihme aufgehoben,
und dagegen inlnbiret , oder sonst
aus andere Weise relcribirt , auch
was hinkünftig dagegen vorge¬
nannten , als null und unkraf-
tig vom Cammer -Gericht gehal¬
ten werden.



W . Capit . Joseph n. N » CapiL. Leopold il . und Franz u.

( Art . XVI .)

Beschwerden , wider mannigliches Anfeinden kräf¬
tiglich sehüzen , und das gesammte Reichs -Hof-
raths -LoUeZium , bey der ihm gebührenden Au¬
torität gegen andere Unsere Räthe und Xlimttros

ernst - und kräftiglich handhaben sollen und wollen.

z . xv.

(kslativn der Reichs -Hoftaths - Gutachten.)
Wo auch im Reichs -Hof -Rath in wichtigen Ju¬

stiz-Sachen ein Votum oder Gutachten abgefaffet,
und Uns reteriret werden sollte , wollen Wir sol¬
ches anders nicht , als im Anwesen des Neichs-

Hof -Raths -krseücieuten und Reichs -Vice - Canz-
lern mit Zuziehung der Ke - und Orrelereuten,
und anderer Reichs -Hof -Räthen beyder KeliZiou,
insonderheit , wann die Sache beyderseits Keli-

§ ion8 - Verwandten betrift , vortragen lassen , mit

denenselben darüber berathschlagen ^tnd in keinem
andern Rath reiolviren.

§ . xvr.
(Lsmeäia gegen die Cammergerichts-Urthell.)

Was auch einmal in crstgedachten Reichs -Hos-
Rath oder Cammer - Gericht in ^ utcio coutraäi-
äkorio , LUM6eblt3 cs 72l2e coAnitione , ordentlicher
Welse abgehandelt und geschlofien ist , dabey soll
es forderst allerdings verbleiben und nirgend an¬
derst , es scy dann durch den ordentlichen Weg der
in oftermeldtem Friedens -Schluß beliebter , und

nach dessen Art . z . H . guos6 xrocellum juciicis-
rium

( Art . XVI .)
- Beschwerden , wider männigliches Anfeinden kräf¬
tiglich schüzen , und das gesammte Reichs -Hof-
rathskollegium , bei der ihm gebührenden Autho-
ritat gegen andere Unsere Räthe und Minister"
ernst - und kräftiglich handhaben sollen und wollen»

§ . 15.
(Resotvmmg der Ne ich o h vfrathsgulachten.)

Wo auch im Reichshofrath in wichtigen Justiz-
Sachen ein Votum oder Gutachten abgefaffet und
Uns referiret werden sollte ; wollen Wir solches
anderst nicht , als in Anwesen des Reichshofraths¬
präsidenten und Reichsvizekanzlers mit Zuziehung
der Re - und Korreferenten , und anderer Rcichs-
hofrathe beider Religion , insonderheit wenn die
Sache beiderseits Religionsverwandte betrift , Vor¬

trägen lassen , mit denselben darüber berathschla-
gen , in keinem andern Rache resolviren , und den

vorgefchriebenen moäum als eine kormam eilen »-

tislem beobachten . Es sollen jedoch diese an UnS
von dem Reichshofrathe zu erstattende Vota bcr

Justizsachen überall nach Anleitung der Reichshof-
rathsordnung nur in dem § . 18 , et 20 . V»

derselben bestimmten Fallen , oder wenn wichtige
den allgemeinen und öffentlichen Ruhestand betref¬
fende Umstande mit eintretten -, Statt finden und'
durch die darauf zu ertheilenden Resolutionen soll
die Justiz nicht sistiret , sondern befördert werden»

§ . r 6.
(Nechtsmittel gegen die reichsgerichtlichen Urtheile.)
Was auch einmal in erssgedachtem Reichshos-

rath oder Kammevgerichte in juäicio coutrs6iälo »-

rio cum clebita cauiae cognitione ' ordentlicher
Weise abgehandelt und geschloffen ist , dabei soll
es förderst allerdings verbleiben , und nirgend an¬

derst , cs sey dann durch den ordentlichen Weeg;
der in oftermeldtem Friedensschluß beliebten und

nach dessen Art . V . § . ĉ uosä xrocessum juäicisriulM
S z anstef-
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(^rt . XVI.)
rium anstellcnder ^ eviiion oder

8ux >x ! lcLtioii von neuem in Oo-

Anitlon gezogen.

tz. XVII.

(Verbot! die am Cammer- Gericht an¬
hängige Sachen an den Neichs -Hof-
Nath zn forderen .)

Die am Kayserlichen Cammer-
Gericht aber anhängig gemachte
und noch in uuerörterten Rechten
schwebenden Sachen von dar nickt
ab - noch an den Neichs -Hofrath
gefordert , noch von Uns aufgeho¬
ben und dargegen inlnbnet , oder

sonst in andere Weise relaribirct,
ingleichen die währender allda

Rechtshängiger Hauptsache dar¬
aus entspringende Neben -Punk-
ten , welche in jene vergeMten,
daß sie ohne deren Entscheidung
nicht erörtert werden könnten,
einschlagen , bey demNeichs -Hof-
Rath nicht angenommen , auch
inskünstige nichts gegen dieses
alles vorgenommen , sondern all

widriges als null lind unkraftig
vom Cammer - Gericht gehalten
werden.

^. rticulus XVII.
S . l - ( N)

( Lxecution der abgeurtheilten Sachen
nicht aufzuhalten.)

Wann nun im Reichs -Hof-
Rath oder Cammer -Gericht ein
End -Urtheil gcfället , und dassel¬
be kraft Rechtens ergriffen , so

sollen

N . Capit . Leopold II . und
Franz il.

(ärt. XVI .)
anstellenden Revision oder Spe¬
kulation , von neuem in Kogni¬
tion gezogen.

8 . i7-
(Verhältniß beider Reichsgerichte .)

" Die am Kayserlichen Kam¬
mergericht aber anhängig ge¬
machten und noch in unerörter-
ten Rechten schwebenden Sa¬
chen von da nicht ab - noch an
Unfern Reichshofrath geforder¬
ten , noch von Uns aufgehoben und

dagegen inhibiret , oder sonst in
andere Weise reskribiret , inglei-
chen die wahrender allda rechts¬
hängigen Hauptsache daraus ent¬
springende Nebenpunkte , welche
in jene dergestalt , daß sie ohne
deren Entscheidung nicht erörtert
werden könnten , einschlagen , bey
dem Reichshofrathe nicht ange¬
nommen , auch ins künftige
nichts gegen dieses alles vorge¬
nommen , sondern all widriges
als null und unkraftig vom Kam¬
mergerichte gehalten werden.

.̂ rtieulns XVII.
8 , i . M

(Erekution der reichsgerichtlichen Ur-
theile.)
Wenn nun im Reichshofrath

oder Kammergericht ein Endur-
theil gefället , und dasselbe Kraft
Rechtens ergriffen ; so sollen und

wollen

ProjecL der perpetuirlichen
W . Capit.

^ rticulu « XVII.

i . Wann nun im Reichs-
Hof -Rath oder Cammergericht L
ein End - Urthei ! gefallet , und
dasselbe Kraft Rechtens ergrif¬
fen , so soll und will der Römi¬
sche Kayser dessen Lxecnticm in

keiner-



Reichsstadtifche OravaminA et
( ^ rt . XVH °)
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8 . 1.

O N i t u IN . )

(Erekutions -Beförderung.
In besagten Artikel ist zwar die Beförderung in Vollziehung Reichsgerichtlicher Erkenntnisse

aufdas kräftigste zugesichert «- Da aber öfters von Seiten der Kreisausschreibamter einige den Rechten
nach nicht zulaßige dem obsiegenden Theil nachtheilige Exceptionen eintrcten ; so muß man um ge¬
messene Verfügung bitten , Daß dergleichen Einwürfe oder auch zwischen den erkannten Lxecutori-
du8 entstehende , die Enxscheidungs - Sache nicht angehende An - und Widersprüche den schleunigen
Nechts -Voli '

zug nicht aufhalten , und auf Vorstellung dergleichen Hindermße von Seiten der höch¬
sten und Reichs -Gerichte nach Verordnung des I . R . A . §. 160 . die dem richterlichen Ermessen
überlassene Exekutions -Umschreibung auf andere benachbarte Kreise nicht erschwert werden möge.



W . Capit. Joseph H.

XVII .)

sollen und wollen Wir dessen Lxe-
eirtion in keiner Weise noch We¬

ge hemmen , oder hindern , viel-

weniger dieselbe verschieben , son¬
dern damit , nach der Reichs-
Hof - Raths - oder Cammerge¬
richts - undTxeLutions -Ordnung,
schleehterdingen , ohne einige
Verzögerung und Beobachtung
einiger denen Rechten nach wi¬
der die Lxecmticm nicht zulässiger
Lxceytion , verfahren und voll¬

ziehen , und dergestalten einen

jedweden , ohne Ansehen der Per¬
sonen , schleunigst zu seinen er¬

strittenen Rechten verhelfen.

§ . H . (XXVIU)
( kevilion und LuppUcLÜon zu gestllt - j

ten und zu befördern .)

Wiewohlen aber obverstandc-
nermassen das Iierie6cium Kevi-
irorüs et 8uj )p1ic3ttoniL im Reich
statt hat , und dahero auch bey
dem Kayserlichen Reichs -Hof-
Rath wider dessen Erkenntnisse,
oder Unsere selbst eigene aus

Reichs -Hof -Rathlichen Gutach¬
ten abgefaßte , daselbst publicir-
te Kayscrliche K.elc)1utioue8 xro
oäioso oder unzulässig durchaus
nicht gehalten , und wann die
kormsliL ihre Richtigkeit haben,
niemand versaget , weder durch
unmäßige Sporrulen schwer ge-
machet werden solle , damit je¬
doch dadurch die abgeurtheilte
Rechtfertigungen nicht wieder

Z"

N . Capit . Leopold n . und
Franz II.
( Xtt. XVII.)

wollen Wir dessen Exekution in
keinerlei Weise noch Wegs hem¬
men oder hindern , vielweniger
dieselben verschieben , sondern da¬
mit nach der Neichshofraths-
oder Kammergerichts - und Exe¬
kutionsordnung schlechterdings
ohne einige Verzögerung und

Beobachtung einiger den Rech¬
ten nach wider die Exekution
nicht zulässigen Exzeption verfah¬
ren und vollziehen , und derge¬
stalt einem jedweden ohne Anse¬
hen der Personen schleunig zu
seinen erstrittenen Rechten ver¬

helfen.

§ . 2 . (XXVIU)
(Revision und Supplikation dagegen .)

Wiewohl aber obverstandener-
massen das Reue6cium reviliouis
et ku^ licstiolüs im Reiche Statt

hat , und daher auch bei Unserm
kaiserlichen Reichshofrathe wider

dessen Erkenntnisse , oder Unsere
selbst eigene aus reichshofräthli-
chen Gutachten abgefaßte , da¬

selbst publizirte kaiserliche relolu-
tioner yto oäiolio oder unzulässig
durchaus nicht gehalten , und
wenn die Formalien ihre Rich¬
tigkeit Haben, Niemanden versa¬
get , weder durch unmäßige Spor¬
teln schwer gemacht werden soll;
damit jedoch dadurch die erhobe¬
nen Streitigkeiten am kaiserli¬
chen Kammergericht oder Reichs-

Hof-

Projecl der perpeluirlichen
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keinerley Weise noch Wege hem¬
men , oder hinderen , vielweni¬

ger dieselbe verschieben , sondern
damit nach der Reichs - Hof-
Raths - oder Cammer -Gerichts¬
und Txecutions -Ardnung schlech¬
terdinge ohne einige Verzögerung
und Beobachtung einiger deren

Rechten nach , nicht zulässiger
LxLej ) tion verfahren und vollzie¬
hen , und dergestalt einen jedwe¬
den ohne Ansehen der Person
schleunig zu seinen erstrittenen
Rechten verhelfen;

H. 2 , wiewohl aber obvcrstan-
denernrassen das keneiicium Xs-
viliouis et Luyyllastjouis im

Reich statt hat , damit jedoch da¬

durch die abgeurtheilte Rechtfer¬
tigung nicht wieder zur Bahn
gebracht , noch die erhobene
Strittigkeiten an dem Kay-
scrlichen Cammer - Gericht oder

ReichsHof -Nath gar unsterblich,
oder die Justiz kraftlos gemacht
werden möge ; So will der Rö¬

mische Kayser sothane kevilio-
as8 nicht allein nach aller Mög¬
lichkeit beschleunigen , befördern,
und die kl.evilioneL durch gebüh¬
rende Xlsnästa , so oft es vonnö-

then darzu anmahnen , sondern,
auch zuidesto mehrerer Abkürzung
solcher Kevillouen des Kayserli¬
chen Cammcrgerichts , die deß-
falls in dem Reichs -Abschied äe
Huno 1654 : beliebte und noch

fer-
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(Lrt . XVII .)

zu Bahn gebracht , noch die er¬
hobeneStrittigkeiten amKayser-
lichenCammergericht oderReichs --
Hof -Rath gar unsterblich , oder
die kraftlos gemacht wer¬
den mögen , so wollen Wir so-
thane Z. eviLIone § nicht allein nach
aller Möglichkeit beschleunigen,
beförderen , und die Aevilores
durch gebührende Xlanästs , so
oft es Vorwochen , dazu anrnah-
neu , sondern auch zu desto meh¬
rerer Abkürzung solcher Kevillo-
nen des Kayserlichen Cammer-
Gerichts , ^ die dißfalls in dem
Reichs -Abschied sie ^ .mio 1654
beliebte und noch ferner belieben¬
de Ordnung genau in Acht neh¬
men, und demselben keinen Cüe-
«llum 8ust) enllvuin zugestehen,
noch gestatten , daß dis Cogni¬
tion über die , nach dem Reichs-
Abschiede äs H.O . 1654 . § . 124.
in Cülurn LuLLumbsntiaL zu er¬
legende Camion äs rolkituen6o
Lind deren Zulanglichkeit dem
Cammer - Gericht entnommen,
rrnd vor die Kevi1

'
vre § gezogen

Werder ; möge.

§ i ;i . (XXiX)
( Cammergerichts - Visitationen zu be¬

schleunigen . )

Und Lmmassen Wir Uns be¬
reits hieroben im zwölften Artr-
cul anheischig gemacht haben,
die oräinririe Reichs -Oegutation
baldmöglichst herzustellen , mit-

hin

N . Capit. Leopold H . mW
Franz il .

'
(^rt. XVII .)

hoftathe nicht unsterblich oder die
Justiz kraftlos gemacht werden
mögen : so wollen Wir sothane
Revisionen nicht allein nach aller
Möglichkeit beschleunigen, be¬
fördern und die Revisoren durch
gebührende Xlsnäste , so oft es
vonnöthen , dazu anmahnen , son¬
dern auch zu Dero mehrerer Ab¬
kürzung solcher Revisionen Un-
sers kaiserlichen Kammergerichts,
die diesfalls in dem Reichsab¬
schiede vom Jahr 1654 beliebte
und noch ferner beliebende Ord¬
nung genau in Acht nehmen, und
demselben keinen eikeälum lu-
chsulivum zugestehen , noch ge¬
statten , daß die Kognition über
die nach dem Reichsabschiede
vom Jahr 1654 Z . 124 . in ca-
lum luoLumbentiae zu erlegen¬
den Kaution cls reKituenäo und
deren Zulanglichkeit dem Kam-
mergcricht entnommen , und vor
die Revisoren gezogen werden
möge.

§ . 3 . ( XXIX)

( Kammergerichtsyis,
'ratior , und Rekurse

an den Reichstag .)

Und Lmmassen die Aufrecht¬
erhaltung des gedachten Kam¬
mergerichts und der heilsamen
Justiz erfordert , daß nicht allein
die in vorigen Zeiten gewöhnlich

gewe-

Pr -ject der perpetuirlicheu
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ferner beliebendeOrdnung gertau
in Acht nehmen , und denselben
keinen eikeäium tulhenlivum zu- ,
gestehen noch gestatten,

- Z . 5 . mit der im Reichs -Hof-
Rath an statt der Aevilion ge¬
bräuchlicher Lu^ Iication auch
nach Inhalt des Inklrumemi ? a-
ois ^ rt . 5 . H . (Zuoaä ^ rocellum
jucliLiarium ets . und nach der
Reichs -Hof -Raths -Ordnung al¬
lerdings verfahren , und darob
seyn , daß derselbenein Genügen
geleistet, und darwider keines¬
wegs gehandelt werden möge;

§ . 7 . Er solle auch resjuclica-
t38 Imjierii gegen ällen auswär¬
tigen Gewalt kräftiglich schüzen
und mLlwteniren , auch auf be¬
gebenden Fall einiger Potentst
oder Ae^ublie die ordentliche
Lxscution des Reichs verhinde¬
ren , sich derselben einmischen
oder widersezcn würde , solches
nach Anleitung des Inkkrumenti
?3ci§ oder LxeLutions -Ordnung,
und der Reichs - Lonliitmionen
abkehren, und alle behörige Mit¬
te ! dagegen verwenden.

§. 8 . Bey diesem hohen Ge¬
richte will der Kayser niemand
mit Kanzley -Geld oder mit Tax-
Gefallen beschweren , noch be¬
schweren lassen, auch keine ande¬
re Canzley oder Isxs gebrauchen,

als



Oravan '. inkr et XlonitA ? rm-
cixum.

(^ rt . XVII .)

Reichsstädtische
et ^ lonitli.
( i^rt. XVII .)

(XXIX)
§ . 3.

(Monitum .)

§ . Z . bis I Z . inclu ^ fallen weg,
«nd waren statt derselben Kaiserl.
Maj . in der Wahlkapitulation
zu ersuchen , die bereits zur
Reichsdelibsration cingeieitete
rnaterisrn VilitÄtiomL orciinsrire
et kevillouum beförderen , und
beendigen zu lassen.
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hin auch die sonst gewöhnliche
Visitationen und Revisionen des
gedachten Kayserlichen und des
Reichs - Cammcrgerichts hinwie¬
der in Gang und Ordnung zu
bringen , Uns äusserst angelegen
seyn lasten werden , inzwischen
aber die Aufrechthaltung des ge¬
dachten Cammer - Gerichts und
der heilsamen Justiz keinen länge¬
ren Verzug leidet , auch denen
in leztercn Zeiten , bey Ermang¬
lung des keineäii Kevillonis sä

LoMitis genommenen keew -sidus
Ziel und Maas zu sezen ist. Als
weswegen Wir zu einem künfti¬
gen Reichs -Schluß und einen zu
Stand zu bringenden denen
Reichs -Sazungen und der heil¬
samen Justiz gemäßen ldeZuisti-
vo alle Beförderung beytragen
wollen , wie dann auch ferner der
jüngere Reichs -Abschied § . i z s.
und folgenden zu Tage leget , daß
hierinnen mittelst des Inhalts
desselben beschlostenen Txirsoräi-
nsi -ie Reichs -OeputAti

'ou zu hel¬
fen ; Als wollen und sollen Wir
daran seyn, daß fothanen Reichs-
Schluß die würckliche Folge for-
tzersamst geleistet werde.

j . IV.

N . Capit. Leopold ll . und
Franz il.

(ürt . XVII .)
gewesenen Ordinarivisitationen
des kaiserlichen und Reichskam¬
mergerichts nebst den damit ver¬
knüpften Revisionen hinwieder
in Gang und Ordnung gebracht,
sondern auch den in leztern Zei¬
ten (bei Ermanglung des käme-
äii revisionis , sä comitis genom¬
menen häusigen recuriidus ! Ziel
und Maaß gesezet werde ; als
wollen Wir sobald nach angetret-
tener Unserer Regierung Uns
nicht nur zur besonder » Angele¬
genheit seyn lasten , daß über
den herzustellenden Gang der
Ordinari - Reichsvisitations - De¬
putation und der dabei vorzuneh¬
menden alten und neuen Revi-
sions - Sachen ein künftiger
Reichsschluß zu Stand komme;
sondern da auch die an die
Reichsversammlung bisher ge¬
nommenen oder künftig zu neh¬
menden Rekurse sowohl an sich
als in Absicht ihrer Wirkung ei¬
ne gesezliche Vorschrift und Be¬
stimmung erfordern , so wollen
Wir gleichermassen zu Erzielung
eines den Reichssazungen und
dcrIustiz gemäßen Regulativs al¬
le Beförderung thun , und im¬
mittelst keineswegs hindern , daß
diejenigen Rekurse , die jezt zur
Vornahme reif sind , nach vor-
dersamst auf dem Reichstage fesi-
gesezter Ordnung der Vornah¬
me, aus allenfalsiges Andringen
der Rekurrenten einsweils vor-

genom-

Projett der perpetm
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als die von gesammten Churfär-
sten , Fürsten und Ständen des
Reichs , auf öffentlichen Reichs-
Tag beliebt und verglichen feye,
und dieselbe ohne Vorbewußt
und Einwilligung der Stände
nicht

"
erhöhen oder von andern

erhöhen lasse,

s . 9 , in der Lehen-Tax aber
will er bcy der Verordnung der
güldenen Bull , vermög deren
von einer Belehnung , wenn
gleich verschiedene Lehen empfan¬
gen werden , mehrers nicht , als
ein einfacher Tax zu entrichten,
verbleiben , und darwider kein
Herkommen einwenden , noch ei¬
nige Erhöhung ohne der Stän¬
de Willen aufkommm lassen,

§ . io . vielweniger die Chur-
fürstcn , Fürsten und Stände
mit denen Anfalls - Geldern von
denen Lehen , damit Sie attbe-
reit coiuveiii ' rt gewesen ; oder
sonst mit ungewöhnlichen neuer¬
lichen Anforderungen nicht be¬
schweren noch beschweren lasten.
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(Ltt . XVII.)

§. IV . -)
^Beschreibung der ersten 6!sis .)

Sofort sollen und wollen Wir , so bald nach angetrettener
Unserer Regierung und zwar längstens binnen drey Monat , die
Vorsehung thun , damit nebst Unseren Loinmiblärien die Inhalts
des besagten jüngeren Reichs -Abschiedes , und deren demselben bey-
gefügten elsllen , zu sothaner Reichs -Vexutstion verordnet Stan¬
de jener Olsüe , an welcher alsdann die Ordnung seyn wird ; Inner¬
halb 6 Monathen bey dem Cammer -Gericht durch ihre dahin ab¬
schickende der Sachen wohl gewachsene Räthe , ohnfehlbar sich ein¬
finden , und dazu durch Chur -Mayntz , als des Reichs -Erz - Canz-
lern in Zeiten Ordnungsmäßig beschrieben werden möge.

§ . V.
(Aenderung einiger Oepuclrten.)

Gestalten nun unter sothaner , vermög erster Claffe im Jahr
1654 cZeputiiter Ständen , wegen der mit Pfalz - Lautern und der
Stadt Strasburg seit deme vorgefallener Veränderung , die Noth-
durft krovilorie zu beobachten ist , als sollen biß auf andere von ge-
sammten Reich beschehende Vorsehung im Plaz des ersteren das
Herzogthum Bremen , und statt der andern , die Reichs -Stadt
Nürnberg darzugezsgen werden.

§ . VI. »**)
(Zhr InllruLNon.)

Sodann sollen besagte Oej )nri'rte Reichs -Stande wegen ihres
Verhalts , biß zu weiterer Kayscrlichcn und des Reichs Fürschung,
auf dasjenige gewiesen seyn , was dieser wichtigen Verrichtung hal¬
ben die obhandene Reichs -Gesaze , und bevorab der mehrgedachte
leztere Reichs -Abschied , auch die ältere und jüngere VillkAtionL-Ab --
schiede , und was dahin einschlägt , sodann auch die der leztcren
extrsorch 'nsrie Reichs - OeyutLtiori von Reichs wegen erthcilte ln-
üruäiion , so weit sie auf die jezige Umstände schicklich ist, enthalten.

Tz z . vii.
-) Uomtum. via . »a z. z . *») v,a . »a §. z . »«*) via . sä §. 3.
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genommen und nach den bei jeder
Sache vorliegenden besondern
rechtlichen Gründen erledigt wer¬
den können.
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( Lrr , XVII .) ' i
( Latus abtsntias . )

Im Fall auch , wider besseres Vertrauen , ^ in oder anderer
. äepntirten Stand an Beschickung sothaner Deputation , ohne er¬

hebliche zeitliche Anzeige , sich versäumen , oder gar ausbleiben wür - !
de , so lassen Wir es bey denen hierauf in denen Reichs -Sazungen ß
vorhin gesezten Straffen , zur Zeit , und in so lang bewenden , biß >
vors künftige wegen deren Schärfung bey gemeinen Reichstage das
weitere verordnet seyn wird ; vornehmlich wäre auf solchen Fass
in Plaz des säumigen Standes , sobald der nächstfolgende von
Chur -Maynz zu erforderen.

§ . vnr . *-)
(Wie sich dieDeputation einzAtheilen .)

Und nachdeme gedachter jüngere Reichs -Abschied besaget , daß
die beliebte extraorciinarie Reichs - Deputation theils zur Visitation
des Kayserlichen und des Reichs -Cammergerichts , und theils zu
denen alten Revisionen , wegen welchen die Partheyen gemäß die¬

sem Reichs -Abschiede Z . Igo bey der Canzley zu Mayntz sich ge-
meldet haben , dann neueren kevilion5 -Sachen sich zu verwenden

habe , und zu dem Ende die in jeder Claffe befindliche 24 Stände
in vier 8enstus abzutheilen wären , als sollen dem zu folge die nebst
Unseren Colnrniilarien in teimino erscheinende Stände , so bald

sich also abtheilen , und die 8enatus sormiren mithin deren ersterer
auch vermahlen sothane Visitation zuvorderst vornehmen , von de¬
nen drey übrigen 8enaten aber zwey die alte Xevillons - Sachen , und
der vierte die neuere unter die Hand nehmen , und rechtlicher Ge¬

bühr entscheiden.
§ . ix.

^ (Was der erste Senat nach vollendeter Visitation zu thun !)

Insonderheit solle der zu erst besagter Visitation bestimmte
8enat , nach Vollendung derselben , auch gemäß dem jüngerm
Reichs -Abschiede , die Keviäir - und Verbesserung des sogenannten
Oncepts . der Cammergerichts -Ordnung besten FleiseS vornehmen,
und darüber an Uns und das Reich Bericht thun.

^ . i z. xt
vi «I. »ä §. z . **) v !ä . aä § . Z . viä. aä L . z.

N . Capit . Leopold !l . Md
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(^ rt . XVII.)
§ . X.

wegen proleyuirung der l^eviliosen . )

Die Revisionen betreffend , wollen und sollen Wir innerhalb
gedachter drey Moriathen , von Antritt Unserer Regierung , aM

(in so weit es alsdann annoch oder von neuem nöthig seyn
mögtc ) ins Reich ergehen lassen, Zufvlg wessen alle und jede Lmps-
Uauten wegen kroLs ^ Mrung der ksviLIon sich innerhalb vier Mo-
nathen bey Chur -Maynz und dem Cammer - Gericht Luk Oe-
leniomL zu melden hätten.

§ . XI.

N . Capit . Leopold LI . und
, Franz U.
(Lrt. XVII.)

(Verbott alles Aufenthalts .)
Es solle gleichwohlen weder sochäne ViststioK - noch Revisio¬

nen das Cammer -Gericht in seinen Verrichtungen aufgehalten seyn,
sondern darinnen allerdings fortfahrcn.

§ . XII . -*-)
( Jttichs - Gutachten in dieser Materie und Vrovisivnsl - Vorsehung Mittels eines !

zu erlassenden Kapserlichen Lommiüions-Oecrets .)
Wir sollen und wollen ferner innerhalb mehrbesagten drey Mo¬

naten dem gesammten Reich auf dessen fürwahrcnden oder von Uns
so bald herzustellender Versammlung , durch ein Kayserliches Low-
miÜious -vecrkt von sothaner auf den jüngern Reichs -Abschied ge¬
gründeter krovittonsl Vorsehung Nachricht geben , sofort desselben
Gutachten , wie hierunter zu dech Vaterlandes Besten hinkünftrg
weiters fsrtzufahren seye , allerfordersamst einziehcn , beynebens
daran seyn , damit vielberührtem jüngeren Reichs -Abschied ein völ¬
liges Genügen geleistet , und die von Reichs wegen beschlossene Lx - l
trsorcknsn ' e ve ^ utation durch die weitere OlalleL der gebühr vollzo¬
gen werden möge.

§ . XIII.
(Unterhaltung des Cammer - Gerichts und Vermehrung dasrger Veysizer .)

Wollen und sollen Wir weniger nicht Uns alles Ernstes an¬
wenden , und die nachdruckfame Vorkehr thun , damit dasjenige
ohne Mangel und Saumnuß erfüllet werde , was der Reichs-
Schluß vom Jahr 1719 wegen besserer Unterhaltung des Cammer-
Gerichts und Vermehrung dastger Beystzer enthaltet.

§ . XIV.
- ) viä . aä § . I . * *) viä . sä § . Z . ** *) vj «j . sä L. z.

(Kammergerichtsunterhalt und Bese-
zung .)

Wollen und sollen Wir weni¬
ger nicht Uns alles Ernstes an¬
wenden , und die nachdruckfame
Vorkehre thun , damit dasjenige
ohne Mangel und Säumniß er-

fül-
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(^rt. XVII.)

§ . XIV.

( Remsäium LuppIrcatiomL Hey d- M
Reichs -Hof -Nath .)

Mit der im Reichs -Hof -Rath
anstatt der kEviüo » gebräuchli¬
cher Lup^lication wollen Wir,
nach Inhalt des InÜrumemi ka-
cis ^ rt . Z . § . guoaä krocessum
?uclicisrium , und nach der
Reichs -Hof -Raths -Qrdnung al¬
lerdings verfahren , und darob
seyn , daß derselben ein Genügen
geleistet , und darwider keines¬
wegs gehandelt werden möge.

S - xv.
( Verbottne geheime Raths - Vscret » in

IuäiciLlibus .)
Wie dann auch kein Stand

Des Reichs in Sachen so prae-
VILM crulse eoZnitioacm erfor¬
deren, und obversiandenermasse»
vor den Reichs -Hof -Rath gehö¬
ren , mit Kayserlichen Oecretir.
aus Unserem Geheimen Rath
beschweret, noch dieselbe in jn-
äicio angezogen werden sollen.

§ . XVI.

( blLiiutsnenr der kixscutionen .)

Wir sollen auch Kes jucücs-
tLL Indern gegen allen Gewalt

kräf-

N . Capit . Leopold H. und
Franz n.

<^ rt . XVII .)
füllet werde , was die Reichs¬
schlüsse vom Jahr 1719 und
1775 wegen besserer Unterhal¬
tung des Kammergerichts und
Vermehrung dasiger Veisizer ent¬
halten.

§. 5.
( Supplikation? bei dem Reichs -Hof-

rathe .)

Mit der im Reichs -Hofrath
anstatt der Revision gebräuchli¬
chen Supplikation , wollen Wir
nach Imchalt des lulirutiremi
? LLt8 ^ .rt . V . § . <) uoLc! kroces-
5um juchciLriuln und nach der
Reichs - Hofrathsordnung aller¬
dings verfahren und darob seyn,
daß derselben ein Genüge gelei¬
stet , und darwider keineswegs
gehandelt werden möge.

5 . s.
(Geheime Raths -Dekrete i « Rechts-

Sachen . )

Wie dann auch kein Stand
des Reichs in Sachen , soxrse-
viLni Läulse eoAnitioiie erfordern,
und obverstandenermaffen vor den
Reichs -Hofrath gehören , mit
kaiserlichen Dekreten aus Un-
serm geheimen Rathe beschwe¬
ret , noch dieselben in juöicio an¬
gezogen werden sollen.

§ . 7.
(Handhabung der Eremtionen . )

Wir sollen auch kes jullicataL
Iln ^erü gegen alle Gewalt kräf-

tig-

Project Der perpetuirlichen
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(Lrt . XVII.)
kräftlglich schüzcn und Münutem-
ren , auch auf begebenden Fall
einiger ? otentst oder Aepublie
die ordentliche Lxecntion des
Reichs verhinderen , sich dersel¬
ben einmischen oder widersezen
würde , solches , nach Anleitung
des lnstrumenti ? aLls oder k^xe-
cutions - Ordnung , und deren
Reichs -Oonstitutionen abkehren,
und alle behörige Mittel dagegen
vprwenden.

§. XVII. ( N)
( Canzley - und Targelder .) -

Bey diesen hohen Gerichten
wollen Wir niemand mit Canz-
ley -Geldern oder Tax -Gefallen
beschweren lassen, auch keine an¬
dere Canzley - oder andere Taxen
gebrauchen , als die von gesamm-
ten Churfürsien , Fürsten und
Standen des Reichs auf öffen --
lichen Reichstage , welches (da¬
fern es vor Antritt Unserer Kay¬
serlichen Regierung nicht gesche¬
hen ) Wir möglichst beschleuni¬
gen wollen , beliebet und vergli¬
chen seynd , und dieselbe ohne
Vorbewust und Einwilligung de¬
rer Standen nicht erhöhen , noch
von andern erhöhen lassen , son¬
dern die dargegen vorkommende
Beschwerden ohnverzüglich ab-
siellen , auch sothane ehedessenin
LomitHs beliebte Tax -Ordnung
inner Jahres Zeit , nach ange-

tret-
( I^) ( Reichsstadt . Orsv . et

§ . 17 . Vici. arZ Z. l y.

N . Caplt . LeopoldH . und
Franz il.
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tiglich schäzen und manuteniren,
auch auf begebenden Fall einiger
Potentat oder Republik die or¬
dentliche Exekution des Reichs
verhindern , sich derselben einmi¬
schen oder widersezen würde , sol¬
ches nach Anleitung des Instru¬
ment ! ksci 'r oder Exekutions¬
ordnung und der Reichskonstitu¬
tionen abkehren , und alle gehö¬
rige Mittel dagegen verwenden.

r . « . (ks>
(Kanzlei - und Targelder . )

Bei diesen hohen Gerichten
wollen Wir Niemanden mit
Kanzleigeldern oder Taxgefaken
beschweren , noch beschweren las¬
sen , auch keine andere Kanzlei¬
oder andere Taxen gebrauchen,
als die von gesummten Kurfür¬
sten , Fürsten und Standen des
Reichs auf öffentlichen Reichsta¬
ge , welches Wir möglichst be¬
schleunigen wollen , beliebt und
verglichen sind , und dieselben
ohne Vorbewust und Einwilli¬
gung der Stande nicht erhöhen
noch von andern erhöhen lassen,
sondern die dagegen vorkommen¬
den Beschwerden unverzüglich
abstellen , auch sothane ehedessen
in Oomitüs beliebte Taxordnung
inner Jahreszeit nach angetrette-

mer Unserer Regierung , Kur¬
fürsten und Standen auf allge¬
meinem Reichstage zu derer meh¬
reren Nachricht und allenfalls gut

. U sin-

Prvject der perpetui
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trettener Unserer Regierung,
Churfürsten und Ständen auf
allgemeinen Reichstage , zu de¬
rer mehrerer Nachricht und allen¬
falls gutfindender besserer Ein¬
richtung mittheilen lassen»

Z. XVIII. (N)
(Lehen -Tar.)

In der Lehen-Tax aber wollen
Wir bey der Verordnung der gül¬
denen Bulle , vermog der von einer
Belehnung , wenn gleich verschie¬
dene Lehen empfangen werden,
mehreres nicht , als ein einfacher
Tax zu entrichten , verbleiben, .und
darwider keinHerkommen einwen-
ven , noch einige Erhöhung oh-
rre deren Standen Willen auf-
kommen lassen,.

xix . (N)
( L-Lnaemien- und Anfalls -Gelder.)

Vielweniger die Churfürsten,
Fürsten und Stände mit denen
L.su6eiru ' en - und Anfalls - Gel-
deren von denen Lehen, , damit sie
allbereit eoinveiiiret gewesen,
oder sonst mit ungewöhnlichen
und neuerlichen Anforderungen
nicht beschweren, . noch - beschwe¬
ren lassen»

N . CapLt. Leopold II. und
Franz il.

(^rt. XVII.)
findender besserer Einrichtung
unfehlbar mittheilen lassen»

S . y . (N)
(Lehen - Tar.) .

In der Lehentaxe aber wollen
Wir bei der Verordnung der gol¬
denen Bulle , vermög der von
einer Belehnung , wenn gleich
verschiedene Lehen empfangen
werden , mehreres nicht , alsein
einfacher Tax zu entrichten , ver¬
bleiben , und dawider kein Her¬
kommen einwenden , noch einige
Erhöhung ohne der Stande Wil-

i len aufkommen lassen»

S - i ° . (N)
(Landetinen- und Anfallsgelder .)

! Vielweniger die Kurfürsten,
i Fürsten und Stände mit den
Laudemien - und AnfallHgeldern
von den Lehen , damit sie allbe¬
reit koinvestirt gewesen ., oder

l sonst mit ungewöhnlichen und l
Neuerlichen Anforderungen nicht
- beschweren noch beschweren las¬
sen»

L^kti- Lrti -'
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L. » y.
( Z u s a tz . )

( kaudemial - und Lehenstar - Erhöhnngen .)
Viesweniger die Kurfürsten , Fürsten und Stande mit den Laudemien - und Anfalls -Gelder«

^ >on den tehen , damit sie allbereit koinvestirt gewesen , oder sonst mit ungewöhnlichen und neuerlichen
Anforderungen nicht beschweren noch beschweren lassen . Sondern Unserm Rerchs -Hofkanzley -Tax-
Amt die Beobachtung der alten Taxansaze und Vermeidung aller neuen Anforderungen , sie heißen
Collations - taudemial - oder Taxgelder oder wie sie sonst wollen gemessenst anbefehlen , auch bey vor¬
kommenden Beschwerden , unverweilte Remedur verschaffen *) .

») Das Monitum , in welchem dieser Zusaz enthalten ist, lautet im Ganzen also:
Nach dem Wortlaut und wahren Sinn der Wahlkapitulation ^ rt . XI . § . 5 . 7 , sollen diejenigen Sehen , welche

Hey einem der beyden hohen Herren Reichs - Vikarien gebührend nachgesucht, empfangen , und die Gebühren dafür
entrichtet werden , bey einem künfftigen regierenden Kaiser nicht neuerdings nachgesucht, noch dießfalls Taren
entrichtet werden dürfen , sondern Kaiser ! . Majestät dergleichen Invellitos bey solcher Belehnung ohne weiters
lassen. Und eben so sollen auch die Stände des Reichs uach dem ^ rt . XVII . § . 17 ^- ry. von Forderung erhöheter
Lehentar - Gelder verschonet , und überhaupt mit ungewöhnlichen und neuerlichen Anforderungen nicht beschweret
werden . Diesem zuwider ist:

») den Reichsstädten schon manchmalen zugemuthet worden , dergleichen von den HHrn Reichs - Vika-
rien schon empfangene Lehen bey eines nachher zur Regierung gelangten Kaisers Majestät nochmals zu requiriren,
zu empfangen , auch die Taren abermals zu entrichten , welches wohl in der Verordnung der G . B . T' ir . V.
§ . i . die durch jene Stelle der K erklärt und abgeandert , eben daher aber leztere nicht allgemein anerkannt
ist , seinen Grund haben rkag.

b) sind auch die Reichsstädte vielfältig bey erhaltener Belehnung über Reichs -Lehen mit erhöheten und so über¬
spannten Taren beschwert wotden , daß diese mit dem Betrag der Lehen selbst in keinem Verhältnis gestanden , und
denselben oft auf mehrere Jahre hinaus absorbirt haben.

Um diese gedoppelte Beschwerden zu heben , möchte der § . 7 , ärt . XI . deutlicher und bestimmter dahin zu fasse«
sevn , daß alle diejenigen Stände oder andere Vasallen ohize Unterschied , sie seyen Lorxors Communitäten oder
einzelnen , voll- oder minderjährigen Personen , welche ihre besizeude Reichslehen 6ur » nte Interregna bey den
Reichs - Vikarien empfangen , und die Gebühren entrichtet haben , nichts weiter schuldig seyn sollen , über eben
denselben Lehensfall die Belehnung bey eines hiernächst zur Regierung kommenden Kaisers M . neuerdings zu su-

" chen , vielweniger dieserwegen einen Tare zu bezahlen.
c ) dürfte , da die Beschwerde in solchen Fällen gewöhnlichermaßen von dem Tar - Amte herrührek , am Schluß

des K. 1 y . noch beyzufügen seyn:
§ . i y . „ sondern unserm Reichs - Hofkanzley -Amt die Beobachtung der alten T <vansäze « . s- w . *

( siehe oben »ü § . r y .) N2 ^
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( Art . XVIII .)

Articulns XVIII^

§ . I.
(Keine Lxsmtion von denen Reichs-

Gerichten zu gestatten . )
Wir sollen und wollen auch ei¬

nigem Reichs -Stand , der die
Lxeinption von des Reichs ) u-
risäjälion , entweder durch Ver¬
trag mit dem Römischen Reich,
oder durch krivileAiu , oder andern
rechtmäßigen Titul von Römi¬
schen Kayseren vorhin nicht er¬
langet „ noch in deren Besiz er¬
funden wird , von des Reichs
höchsten Gerichten sich zu eximi
ren und auszuziehen , Lnskünfti-
ge nicht gestatten.

L. Ik.

(Doch die berechtigte zu manutenireri,
euir rocixroco )

Dahingegen denenjenigen
Standen , welche die kxemtion
von des Reichs ) uri§cIj <Iioii ent¬
weder durch Vertrag mit dem
Römischen Reich , oder durch
krivilegis ,

'oder andere rechtmäs¬
sige Titul , von denen Römischen
Kayseren vorhin erlanget , und
m deren Besiz gefunden worden,
die Lxttnil - - und Anziehung von
des Reichs höchsten Gerichten
inskünftige gestatten, und sie nach
Anleitung der Cammergerichts
Ordnung ?srt . 2 , V iw 2/ . uw-
dis In/iluinenti ? 3ei

'
s Ar^. 8 da

Ley schüzen und handhaben, zu
gleich

- - G

N . Capit . Leopold n . und
Franz II.

(Art . XVIII .)

Articulus XVIII.
' '

K. r.
(Keine neue Eremtion von den Reichs¬

gerichten .)
Wir sollen und wollen auch

einigem Reichsstande , der die
Exemtion von des Reichs Ju¬
risdiktion entweder durch Ver¬
trag mit dem römischen Reiche,
oder durch Privilegien oder an¬
dern rechtmäßigen Titel von Rö¬
mischen Kaisern vorhin nicht er¬
langet , noch in deren Besiz er¬
funden wird , von des Reichs
höchsten Gerichten sich zu eximi-
ren und auszuziehen , inskünfti¬
ge nicht gestatten.

§ . 2.
(Bestättigurrg der Alten.)

Dahingegen denenjenigen
Ständen , welche die Exemtion
von des Reichs Jurisdiktion ent¬
weder durch Vertrag mit dem
römischen Reich oder durch Pri¬
vilegien , oder andere rechtmäßi¬
ge Titel von den römischen Kai¬
sern vorhin erlanget , und in de- !
ren Besiz erfunden worden , die!
Eximir - und Ausziehung von
des Reichs höchsten Gerichten
inskünftige gestatten, und sie nach
Anleitung der Kammergerichts-
ordnung , ?3rt . 2 . Vit . 27 . und
des inllrumenti kgcis Art . VIII.
dabei schüzen und handhaben , zu¬

gleich ^

Project der perpetuirlichen
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Articulus AVIII.

, §. i . Der Römische Kayser
soll und will auch einigen Reichs-
Stand , der die Lxemtiou von
der Reichs -^urisch'Äiorr entweder
durch Verträge mit dem Römi¬
schen Reich oder durch xrivilegi

'
s,

oder andere rechtmäßige . Titul
von Römischen Kaysern vorher
erlanget , noch in deren Besiz er¬
funden wird , von des Reichs
höchsten Gerichten sich zu exiini-
ren und auszuziehen, inskünftig
nicht gestatten,

§. 2 , dahingegen denenjeni¬
gen Ständen , welche die Lxern-
tion von des Reichs ^uriscliäUol»
entweder durch Verträge mit dem
Römischen Reich, oder durch kri-
vileAien oder andere rechtmäßige
Titul von denen Römischen Kay-
seren vorhin erlanget , ynd in
deren Besiz erfunden worden, die
Lxiiru'r - und Ausziehung von des
Reichs höchsten Gerichten ins¬
künftige gestatten , und sie nach
Anleitung der Cammergerichts-
Ordnung x>»rt . 2 , ti

' t . 27 . und
des lnllrumenti ? 3ci§ Art . 8 - da-
bey schüzen und handhaben;

§ . z . Er will auch die Chur-
färsten, Fürsten , Prälaten , Gra¬
fen , Herren , und andere Stän¬
de des Reichs , ingleichen die un-

mit-
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( /Vrt . XVIII .)

gleich aber auch dieselbe dazu an-
halten , daß sie die Verträge auch
ihres Orts auf das genaueste
beobachten , und was sie denen-
selben zufolge , oder auch sonsten
dem Reich zu prseülren schuldig
seynd , unnachbleiblich thun und
leisten mögen.

§ . IW

(Jeden bey seinen ordentlichen Rechten
zu lassen.)
Wir wollen auch die Churfür-

sien , Fürsten und krselsten , Gra¬
fen , Herren und andere Stande
des Reichs , ( die unmittelbare
Reichs -Ritterschaft mit begriffen)
und Dero allerseits Unterthanen
im Reich , mit rechtlicher oder-
gütlicher Tagleistung von ihren
ordentlichen Rechten nicht drin¬
gen , erforderen , oder Vorbeschei¬
den.

§ . IV . (0)
(Erste Inttan2 zu msnutem 'ren .)
Sondern einen jeden bey sei¬

ner InuneäietLet , krivileZiis cie
non a^ eliancio et evocsncto , so¬
wohl in Livil - und Lrimi 'nsl - als
Lehens -Sachen , Lleäiionik Vori,
I6em ) ure ^ ullreAarum tarn
leZaliutn , gusm conventiona-
lium vel Vsmiliariunn bey der
ersten Inllsn ?: und deren ordentli-

" chen unmittelbahren Richtercn,
mit Aufheb - und Vernichtung

aller
(O) ( Reichsstadt- 6r » v . et lVlon .)

siehe acl §. 5.

N . Capit . Leopold II . und
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gleich aber auch dieselben dazu
anhalten , daß sie die Vertrage
auch Ihres Orts auf das genaue¬
ste Beobachten , und was sie
denselben zufolge , oder auch sonst
dem Reiche zu prästiren schuldig
sind , unnachbleiblich thun und
leisten mögen.

§ . 3.
(Jeder soll bei seinen ordentlichen

Rechten)
Wir wollen auch die Kurfür¬

sten, Fürsten und Prälaten , Gra¬
fen , Herrn und andere Stände
des Reichs ( die unmittelbare
Reichsritterschaft mit begriffen)
und dero allerseits Unterthanen
im Reiche mit rechtlicher oder
gütlicher Tagteistung von ihren
ordentlichen Rechten nicht drin¬
gen , erfordern oder verabschei-
dcn.

K. 4 . (0)
(und Privilegien verbleiben .)

Sondern einen jeden bei sei¬
ner Immedietät , krivileZiis cle
non L^ ellsncto et evocsncio,
sowohl in Civil - und Kriminal-
als Lehenssachen , LleälioniL ko-
ri, item ) ure sullrLeIsrum tsni
leZslium , gusrn conventions-
lium vel lamilisrum bei der er¬
sten Instanz , und deren ordent¬
lichen unmittelbaren Richtern mit
Aufheb und Vernichtung aller
der bis daher etwa dagegen , un-

U Z ter
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mittelbare Reichs - Ritkerschafft,
und Dero allerseits Unterthanen
im Reich mit rechtlichen oder güt¬
lichen Tag -Leistungen von Ihren
ordentlichen Rechten nicht drin¬

gen , erfordern oder Vorbeschei¬
den ,

§ . 4 . sondern einen jeden bey
seiner Imrneclietaet , krivileKns eie
non s^ eilsnäo et evocsnclo , so¬
wohl in Livil - als Liitninsl - Sa-
chen, eleälioniL lori , dem jure ^ .u-
llreZsrum , bey der ersten Instanz
und deren ordentlichen unmittel¬
baren Richtern mit Aufheb - und
Vernichtung aller deren bishero
etwan dargegen , unter was
Schein oder Vorwand es seyn
möge , beschehener Kontraven¬
tionen ergangenen kelörchten,
Inliibitorien und Befehlen , blei¬
ben,

§. 5 . und keinen mit Com¬
missionen , Mandaten und ande¬
ren Verordnungen darwider be¬
schweren oder eingreiffen , noch
auch durch den Reichs -Hof -Rath
und das Cammergericht oder son¬
sten eingreiffen lassen,

§. 6 . In Ertheilung aber der
jezt gemeldter ? rivileAi

'oruin cie
non aj-pellanclo , non evocsnclo,
eleälioniL iori und dergleichen,
welche zu Ausschlieffung undBe-
schränckung des heil . Reichs ) u-

ris-



W . Capil ^ Joseph ! !.

XVIII .)

aller deren bis daher etwa » dage¬
gen , unter was Schein und Vor¬
wand es seyn möge , beschehener
OoytlLventionen , ergangenen
Aelcrjj ) ten , luliibitorien und Be¬

fehlen , bleiben.

S . V . (0 ) < i)

( Perbottne Eingriff dargegen , und
Beobachtung möglichster Gleichheit
in Ernennung der commiKarien . )

Und keinen mit Lommillio-
neu , r^lsnästen , und anderen

Verordnungen darwider beschwe¬
ren oder eingreiffen , noch auch
durch den Reichs -Hof -Rath und
das Cammergericht , oder son¬
sten eingreiffen , in lxecie aber

bey Erkennung deren Lommis-
Lonen die Verordnung des In-
Urnmenti kscir l^ rt . z . H in Lon-
vemibu8 veputstoruni 51 genau
beobachten lassen , dabey auch,
wann die Sachen beyderley Re¬

ligions -Verwandte betreffen , in

Ernennung deren Lomniillrrien
/^ä klormanr Inlirumenti kscis

auf eine Gleichheit sehen , dahin¬
gegen keinen , der ein eigenes In¬
terelle dabey hat , dazu verord¬

nen , immaffen sonsten derglei¬
chen Lornmilliones von keiner

Kraft seyn sollen.

§ . VI.

( krlvNeglL 6s non Lppellsmäo non evo-
^

crnäo etc . vorsichtig zu ertheilev .)

In Ertheilung aber deren jezt
gemeldter krivilegiorum äe non

sx-

N . Capit. Leopoldi !, unh
Franz n.

( l^rt . XVIII .)
ter was Schein und Vorwand
es seyn möge , geschehener Kon - ,
traventioyen , ergangenen Re¬
skripten , Inhibitorien und Be¬
fehlen bleiben.

S . 5 . ( 0 ) ( . )
( Verbotene Eingriffe . Norm der Kom¬

missionen .)

Und keinen mit Kommissio¬
nen , Mandaten und andern
Verordnungen dawider beschwe¬
ren oder eingreiffen , noch auch
durch den Reichshofrath und das
Kammergericht , oder sonst ein-
greifen , in speeie aber bei Erken¬
nung der Kommissionen die Ver¬
ordnung des lullrirmeuti kscis i
^ .rt . V . H . In conventikus äepu-
tstoruln zi genau beobachten
lassen, dabei auch , wenn die Sa¬
chen beiderleiReligionsverwandte
betreffen , in Ernennung der Kom¬
missarien sä dlormsln Inllrunren-
ti kscis auf eine Gleichheit sehen,
dahingegen keinen , der ein eige¬
nes Interesse dabei hat , dazu
verordnen , immaffen sonst der¬
gleichen Kommissionen von kei¬
ner Kraft seyn sollen.

§. 6 ..
( Ertheilung der Privilegien 6e « on ap-

xeltsnäo u. s. W.)

In Ertheilung aber der jezt
gemeldten krivileZivrum äe non

sx-

Project der perpetuirlichett
W . Capit.

i-i-räiäkon , oder der Stande äl¬
terer Privilegien , oder sonsten
zum Präjudiz eines leriii aus¬
rinnen können , soll und will der
Römische Kayser die Nothdurft
väterlich beobachten,

§ 7 , und nach Innhalk des
Reichs -Abschieds äe tUino 1654
mit Lvncellion der Privilegien
erster Instanz , oder sonderbarer
Austräge , auf diejenige , welche
dieselbe bißhero nicht gehabt oder

hergebracht , sürderst an sich hal¬
ten.



Rei'chsstädtische Lrsvsmina et

(ivk . XVIII.)

(O)
(§. 5 )

( Verlezung der Reichsstadtischen Austragal - Instanz und
Beschwerung mit kostbaren öffters urznvthigen Kommis¬
sionen .)

Obgleich die bekantesten Reichsgeseze , und
besonders die K . G . O . ? . II . Dt . I! , h . die R.
H . R . O. Dt. II . §. 2 , das l. k. 0 . Krt. v. § . 56.
desReichs -Absch . 1654 . § . 163 . derVis . Äbsch.
äe 1713 . § . 9 , und die Wahlkap . Krt . XVIII . §.
4 . öL 5 . den beeden höchsten Reichs - Gerichten die
gemessene Weisung geben , die Stande bey ihrer
ersten Instanz und besonders auch bey ihrem ) ure
kustrseZsrum ruhig zu belassen , und sie dagegen
mit Kommissionen und Mandaten nicht zu beschwe¬
ren , so ist doch diese gesezliche Verordnung von
den Reichsgerichten bisher so wenig beobachtet
worden , daß schon ko . 1741 die Reichsstädte die
Verlezung ihrer Austrägal -Instanz zur besondern
Beschwerde auch in denIahren 17 45 und 1764 zu
wiederholen sich genöthiget gesehen haben » Es hat
sich aber diese Beschwerde seit dieser Zeit nicht ver¬
mindert , sondern vielmehr die Anzahl der Bey-
fpiele sich gehaufet , wo den Reichsstädten in Pro¬
zessen mit andern Ständen , oder auch lmmechs-
tis vel Xleäistis ihre eingewandte Lxcextio kustrse-
Ssrum coiiluetuch 'nLllukn , live eonventionsli 'unn
ssve privileZirtorum verworfen und sie dadurch nicht
nur um ihre erste Instanz gebracht , sondern da¬
gegen öfters mit unnöthigen kostbaren Kommissio¬
nen , die nur zur Verzögerung gedienet , belästi¬
get worden sind r

Es

Beschwerden und Wünsche des Schwäbi¬
schen Reichs,Kreises.

< l) «
§ . 5.

( Verlezung der Reichs - Städtischen Austragal -Instanz und
Beschwerung mit kostbaren öfters unnöthigen Kommis¬
sionen . )

Obgleich die bekanntesten Rekchs -Geseze re.
S » nebenstehende Neichs - Stadtische LrLvsmws.

* No. s.
Promemorr ' a

(der Gesandtschaften der löbkichen Schwäbischen Reichs-
Städte an den Schwäbischen allgemeinen Kreis - Konveut .)

6 . s . Ulm den zi . May 1790.
Der dritte Berathschlagungs -Punkt , wel-

chen ein Hochsürstl . Kreisausfchreib -Amt zu ge¬
genwärtiger allgemeiner Kreis - Versammlung auf¬
zustellen gnädigst geruhet hat , giebt dem Neichs-
Städtischen Collegium dieses Kreifes die erwünsch¬
te Veranlassung , Einer Hochlöblichen Kreis -Ver¬
sammlung , mittelst der Anlage Hk . einige der
vorzüglichsten dißfeitigen Beschwerden und Anlie¬
gen , welche zum Theil schon in ältern Zeiten an¬
gebracht , aber nicht abgestettet , ja wohl im Ge-
gentheik vermehret worden , zum Theil aber neu
entstanden sind , hiemit gehorsamst und mit dem
geziemenden Ersuchen vorzulegen , daß es Einem
hochlöblichen Kreise hochgefällig seyn möge , diese
Beschwerden des reichsstädtischen Kollegiums , den
ältern Vorgängen gemäß unter diejenigen aufzu¬
nehmen , welche bei der bevorstehenden Kaiser-
Wahl auf herkömmliche und konstitutionelle Weise
von gesammten Hochlöblichen Kreises wegen vor-

Selegt,



W . Eapit . Joseph II.

( /Vit , XVIII . )

s^ peHrnclo , non evocsnäo , Llecüloms kor ! , und

dergleichen , welche zu Ausschließung und Be-

schränckung des heiligen Reichs ^ urisäiäion , oder

der Standen , alteren krivileZien , oder sonsten

zum kraejuäir eines lertii ausrinnen können,

sollen und wollen Mr die Nothdurft Väterlich

beobachten.

§ . VII.

( Wie auch das Recht der Austräge .) '

Und nach Innhalt des Reichs -Abschiedes äe

- .̂nno 1654 . mit Lonceüion der krivileZien er¬

ster Inüanr oder sonderbarer Austrage auf dieje¬

nige , welche dieselbe bisher » nicht gehabt , oder

hergebracht , förderst an Uns halten.

S . vill.

Mißbräuche des Rothweilischeu Hofgerichts und anderer

SchwäbischenLandgerichtenalles Ernstes abzuthun. )

Als auch von Churfürsten , Fürsten und Stan¬

den schon von langen Jahren her sowohl wider das

Kayserliche Hof -Gericht zu Rothweil , als das

Weingartische und andere Land -Gerichte in Schwa¬

ben allerhand große Beschwerungen vorgekommen,

auf unterschiedlichen hiebevorigen Reichs -Oonven-

ten angebracht und geklaget , dahero auch im Frie¬

dens - Schluß deren Abolition halber allbereit Ver¬

anlassung geschehen , so wollen Wir bey künftigem

Antritt Unserer Regierung alles Ernstes daran

seyn , daß ( in so ferne es vorhero nicht bereits ge¬

schehen) solchen deren Ständen , einschließlich de¬

ren Reichs - Ritterschaften Beschwerden wärcklich

aus dem Grunde abgeholfen , und wegen der Abo¬

lition erstberührter Hof - und Land -Gerichter auf

dem Reichs -Tage baldmöglichst ein gewisses ttstni-

ret immittelst aber , und innerhalb einer Jahres-

Frist , von sothanem Unserem Regierungs -Antritt

an , die eine Zeithero wider die alte Hof - und
Land-

N . Capit . Leopold ! l . und Franz u.

(^.it . XVlll .)
s^ ellsnäo , non evoLsnäo , klleälionis kori Und

dergleichen , welche zu Ausschließung und Be¬

schränkung des heiligen Reichs Jurisdiktion oder

der Stände ältern Privilegien oder sonst zum Prä¬

judiz eines tertii ausrinnen können , sollen un¬

wollen Wik die Nothdurft Väterlich beobachten.

§ - 7 .
( Der Austräge .)

Und nach Innhalt des Reichsabschiedes vom

Jahr 1654 mit Konzession der Privilegien erster
Instanz , oder sonderbarer Austrage , auf diejeni¬
gen , welche dieselben bisher nicht gehabt oder

hergebracht , förderst an Uns halten.

§ . , r.
(Beschwerden wider das Hofgericht zu Rothweil , und Land¬

gerichte . )

Als auch von Kurfürsten , Fürsten und Stän¬
den schon von langen Jahren her , sowohl wider
das Kaiserliche Hofgericht zu Rothweil , als das

Weingartische und andere Landgerichte in Schwa¬
ben allerhand grosse Beschwerungen vorgekom¬
men , auf unterschiedlichen hiebevorigen Reichs¬
konventen angebracht und geklaget , daher auch
im Friedensschlüsse deren Abolition halber allbe¬
reit Veranlassung geschehen ; so wollen Wir alles
Ernstes daran seyn , daß solchen der Stande (ein¬

schließlich der Reichsritterschaften ) Beschwerden
wirklich aus dem Grunde abgeholfen , und wegen
der Abolition erstberührter Hof - und Landgerichte
auf dem Reichstage baldmöglichst ein gewisses sta-
tuiret , immittelst aber und innerhalb einer Jah¬
resfrist die eine Zeit her wider die alte Hof - und
Landgerichtsordnung extendirten Ehchafts -Fälle
abgethän , und die dabei sich befindlichen Exzesse
und ^ dulu § , zu welcher Erkundigung Wir un-

inter-



^ Reichsstadtische Orävmuma ec ^ onita.

(^rt . XVIU .)
Es möchte daher der § . 4 . öc Z . ^ rt . XVIII.
novilV. noch naher zu bestimmen , und darin

den Reichsgerichten die Weisung zu ertheilen seyn,
insbesondere auch die Reichsstädte Ley ihrer Aus-
trägal -Irrstanz zu belasten , und zu handhaben,

- auch sie dagegen mit kostbaren Kommissionen und
andern dergleichen Verfügungen ohne äuferste
Noch nicht zu belästigen , sondern bey dem was
in H.rt . XV . § . 4 . öc 5 . und ^ rt . XIX . § . 6 . öc 7.
Osx . uov . dießfallö versehenist , zu handhaben,
auch überhaupt an ihren Reichsständlschen Befug¬
nissen und besonderen Privilegien in Civil - Cximi-
nal - Merkantil - Frevel - Polizey - und Münzsachen,
auch jeden Orts alt hergebrachten ) ure , den mo-
äurn colIeälAnäi zu bestimmen , unbeeinträchtiget
zulasten.

Insbesondere sind der Erfahrung zufolge
die Reichsstädte durch die bey Streitigkeiten zwi¬
schen Magistraten und Bürgerschaften , oder auch
nur einzelnen Zünften und Bürgern häufigerkann¬
ten Lokal-Kommissionen nicht nur wegen des da¬
mit verbundenen großen Kosten -Aufwands sehr
beschweret , sondern auch vornemlich dadurch für
die Folge sehr benachtheiliget worden , daß diese
Kommissionen immer auf FürMche Höfe erkannt
werden , deren subdelegirte Räche öfters beydem
besten Willen blos aus Unkunde der Reichsstädti¬
schen Verfassung die Geschäfte verzögert , und
dann solche Unordnungen und Einrichtungen be¬
achtlich angetragen und bewirket haben , welcho
in tkell zwar ganz gut und wohlgemeynt , in bH
xockell aber schädlich, und oft in der Ausführung
unmöglich gewesen , und daher bey Vorstellungen
gegen dieselben nur neue Lokal - Kommissionen,
oder wenn man sie auch befolget , einen anderwei
ken Schaden für die darunter befangene Reichs¬
stadt nach sich gezogen haben.

Beschwerden und Wunsche des Schwäbi-
schm Reichs -Kreises.

(^rt. XVIII.)
gelegt , und zur Reichs -Gesez - und Verfaffunzs»
mäßigen Abteilung empfolen werden sollen.

Diese Sseial -Verbandmässige Unterstüzung,
von welcher sich das Rcichs -Städtische Kollegium
die gedeihlichsten Folgen zu versprechen Ursache
hat , wird dasselbe nicht allein mit schuldigem
Dancke verehren , sondern auch eben soviel Pflicht
als Vergnügen darirm finden , bei gegründeten
Beschwerden Hoch - und Löblicher Mitstände durch
seine Bestimmung zum Zweck einer Remedur mit-

zuwircken , und überhaupt alles dasjenige eifrig
und thatig mit anzugehen , was die gemein«
Wohlfart dieses Kreises und die besondere eines

jeden Hoch - und Löblichen Standes zu befördern
dienen mag.

Unterzeichnete erlassen sich dabei zu eins

Hochlöblichen Kreis Huld und Gewogenheit i

geziemender Verehrung und Hochachtung.
Ulm den Z i . May 1790.

Es X
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W . Capit. Joseph n.

(^ rt . XVIII .) ! /

Eand -Gerichts -Ordnung extenäwte Ehehafts -Fälle
vbgethan , und die dabey sich befindliche Lxcellus
und zu welcher Erkundigung Wir ohn-
interesfirte Reichs -Stände alsdann ehest 6ej )u6ren,
und solches an die Churmaynzische Canzley , um
Has von dannen denen übrigen des heiligen Rö¬

mischen Reichs Churfürsten , Füllen und Stan¬
den davon Nachricht gegeben werden möge , no-
liKLiren wollen , förderlichst aufgehoben.

§ . IX.

(Lxemtions -? riviIe§ iL dagegen ZU schuZM.) '

Sonderlich aber Churfärsten , Fürsten und
Ständen bey ihren dawider erlangten Lxemtionr ;-

krivileZien , ohnerachtet solche calläret zu seyn,
vorgewendet werden mögte , gehandhabet werden.

§ . X.
(^ xpellstiosss zu gestatten.)

Und nächstdeme jedem 6rsvirten frey stehen soll,
von mehrerwehnten Hof - und Landgerichten ent¬
weder aä ^ uisni LselkN'eÄM , oder an das Kay¬
serliche und des Reichs -Cammer -Gericht , ohne
einige Unsere Widerrede oder Hinderung , zu sx-
xeUiren.

§. XI.

(Hergebrachte Lxemtiones auch zn mavuteniren .)
In alle Wege aber wollen Wir der Churfür-

ssen und ihrer Unterthanen , auch anderer von Al¬
ters hergebrachter Lxemtion von berührten Roth-
wcilischen und andern Gerichten bey ihren Kräf¬
ten erhalten , und sie dawider nicht turbiren noch
beschweren , lasten»

N . Capit. Leopold H . und Fraiij u.

(Lrt . XVIII .)
interestirter Reichsstände alsdann ehest deputiren,
und solches an die Kurmainzische Kanzlei , um
daß von dannen den übrigen des heiligen römi¬
schen Reichs Kurfürsten , Fürsten und Ständen
davon Nachricht gegeben werden möge , notifizi-
ren wollen , förderlichst aufgehoben.

' § . y.
(Erekutionsprivilegiett.)

Sonderlich aber Kurfürsten , Fürsten und
Stände bei ihren dawider erlangten ExemtionS-
privilegien , uncrachtet solche kassiret zu seyifvor?
gewendet werden mögtcn , gehandhabet werden.

§ . io.
(Appellationen.)

Und nachstdem jeden Gravirten frei stehen
soll , von mehrerwähnten Hof - und Landgerich¬
ten entweder aä cLekslesm ^ oder an Un¬
ser und des Reichs Kammergericht ohne einige
Unsere Widerrede oder Hinderung zu appelliren.

r . rr.
(Handhabung der Exemtionen .I

In alle Wege aber wollen Wir der Kurfürsten
und ihrer Unterthanen , auch anderer von Alters
hergebrachte Exemtion von berührten rvthweili-
schen und andern Gerichten bei ihren Kräften er¬
halten , und sie dawider nicht turbiren noch be¬
schweren lasten -.

Arti-



ReichHadtische Oravarnma

(^ rt . XVIII .)
Es ist also ein angelegentlicher dringender

Wunsch der Reichs -Städte acl H.l-t . XV . § . 7 , ei¬
nen Bcysaz zu machen, wodurch die Reichsge¬
richte angewiesen würden , dergleichen Kommis¬
sionen (in so ferne sie nicht blose OommiiHoueL
aä exeguenäum sind) vornemlich auf Reichsstädte
zu erkennen , wie dieses zum Thcil in altern Zeü
ten geschehen ist , und wie sich die Reichs -Ritter¬
schaft dieses Vorzugs noch täglich ohne Äusnahm
zu ihrem wahren Vortheil zu erfreuen hat.

Beschwerden und Wünsche des Schwäbi¬
schen Reichs-Kreises,



W . Cap,t . Joseph H.

(L , t. XIX .)

^ rticulus XIX»
§ . k.

(Rückständige keMusnZs ex xsce
^Vestplialica zu beförderen .)
Was die Zeithero einem Chur¬

fürsten , Fürsten , Prälaten , Gra¬
fen , Herrn , der Rerchü -Ritter-
schaft und anderen , oder Dero
Voreltern und Vorfahren , geist-
vder weltlichen Standes ohne
Recht gewaltiglich genommen
oder abgedrungen , oder Inhalt
des Münster - und Qsnabrücki-
fchen Friedens -^ xeLuti'vnz -LciiÄ,
srätioris mocii exegULucli , und
Nürnbergischen LxecatioM -Ke-
ce5§ zu retiituiren rückständig ist,
und annoch vorenthalien wird,
dazu sollen und wollen Wir einem
jeden der Billigkeit nach wider
männiglich ohne Unterschied der
Religion verhelfen»

§ . II.
(Und ftlbst ein gleiches zn tyun. )

Auch dasjenige , so Wir sech¬
sten vermög jeztgcdachcem Frie¬
dens - Schluß , und darauf zu
Nürnberg und sonsten aufgerich-
reter ^ cliäkorum et sräki'si !8 mo-
«! j exe ^uencli , ZU reliituiren schul¬
dig , einem jedweden sobald und
ohne einige Verweigerung voll-
kommentlich rLKituiren, . bey sol-
chein auch , so viel Wir recht-ha-
ben, schüzen und schirmen.

Z. IU.

N . Capit. Leopold II . und
Franz u.

särt . XIX.)
.̂ rtieulus XIX.

§ . i.
(Rückständige Restitutionen .)

Was . die zeither einem Kur¬
fürsten , Fürsten , Prälaten , Gra¬
fen, Herrn , der Reichsritterschaft
und andern oder Dero Vorastern
und Vorfahren geist - oder welt¬
lichen Standes ohne Recht ge¬
waltiglich genommen oder abge-
drungen , oder Inhalt des Mün¬
ster - und osnabrückischen Frie-
dens -Exekutionsedikts , m-cIicu -is
inocii exsguemlr und nürnbergi¬
schen Erckuriansrezestes zu resti-
tuiren rückständig ist, und annoch
vorenthalten wird , dazu sollen
und wollen Wir einem jeden der
Billigkeit nach wider männiglich
ohne Unterschied der Religion
verhelfen.

§ . 2 .
(Eigene Restitutionen.)

Auch dasjenige so Wir selbst
vermög jeztgedachten Friedens-
schlusteö und darauf zu Nürnberg
und sonst aufgerichteter LcMo-
ruin et Ärctioris mocli exeguen-

zu restituiren schuldig , einem
jeowedem so bald und ohne eini¬
ge Verweigerung vollkomment-
lich restituiren , bei solchem auch,
so viel Wir Recht haben , schü¬
zen und schirmen»

§ . r-

Project der perpetimlichm
W . Capit.

^ rtrcu 1 u§ XIX.

§ . i . Was dieZeithero einem
Churfürsten / Fürsten , Prälaten,
Grafen und Herrn , der Reichs --
Ritterschaft und anderen , oder
derer Voreltern und Vorfahrern,
geist - oder weltlichen Standes,
ohne Recht gewaltiglich genom¬
men oder abgedrungen , oder In¬
halt des Münster - und Oßna-
bcückischen Friedens - LxeLMions-

srätioris moäi exeguoii-
und Nürnbergischen LxEcu-

tiouL - ^ ecels reliituwen rück¬
ständig ist , und annoch vorent¬
halten wird , darzu soll und will
der Kayser einem jedwedern der
Billigkeit nach wider männiglich
ohne Unterschied der Religion
verhelffen,

§ . 2 . auch dasjenige so er selb-
^sten, vermög jezt gedachten Frie-
denSjchlustes und darauszuNürn-
berg und sonsten aufgerichteter
Lcliäkorum et srcKioris mocll exe-
guenäi , zu rellitmren schuldig,
einem jedwedern sobald und ohne
einige Verweigerung vollkom-
mentlich reüikmren , bey solchen
auch , so viel er Recht hat , schü¬
zen, und schirmen,

Z . auch sowohldenen in sei¬
nen und andern der Churfürsten,
Fürsten und Ständen , recheälj.
ve Erb -Königreichen und Landen

eings-



W . CapLt. Joseph II.

(?Uk. XIX.)
§ . m.

( Denen in den Erblanden eingesesse¬
nen Reichs - Ständen mrparthepisch
Siecht wiederfahren zu lassen )

Auch sowohl denen in künf¬
tigen Unseren und anderen derer
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den relgecckive Erb -Königreichen
und Landen eingesessenen linme-
chst - Ständen , als denen Ein¬
heimischen , ohnpartheyisch und
gleiches Recht wiederfahren las¬
sen, ohne alle Verhinderung und
Aufenthalt.

§ . IV.
( Bedrückte Staude nicht an den Pro¬

zessen zu hindern .)

Und ob auch einiger Chursürst,
Fürst oder anderer Stand (die
freye unmittelbare Reichs -Ritter¬
schaft mit eingeschlossen ) seiner
KeZsIien , Innneäietat , Frey-
heiten , Rechten und Gerechtig¬
keiten halber , daß sie Ihm ge¬
schwächt , geschmälert , genom¬
men , entzogen , bekümmert und
bedrucket worden , mit seinem
Gegentheile und Widerwärtigen
zu gebührlichen Rechten kommen,
und Ihn fürsorderen wollte , das¬
selbe sollen und wollen Wir , wie
alle andere ordentlich schweben¬
den Rechtfertigungen , nicht ver¬
hinderen , sondern vielinehr be¬

förderen , und zur Endschaft be¬

schleunigen.

§ . v.

N . CapLt. LeopoldII . und
Franz II.

(^rt. XIX.)
§ . 3 .

( Justiz gegen Landeseingefessene .)

Auch sowohl den in Unfern
und andern der Kurfürsten , Für¬
sten und Stände respektive Erb¬
königreichen und Landen einge¬
sessenen Immediatständen , als
den Einheimischen unpartheyisch
und gleiches Recht widerfahren
lassen , ohne alle Verhinderung
und Aufenthalt.

5. 4 .
(Rechtslagen nicht zu hinderen . )

Und ob auch einiger Kurfürst,
Fürst oder anderer Stand (die
freie unmittelbare Reichs -Ritter¬
schaft mit eingeschlossen) seiner
Regalien , Immedietät , Freihei¬
ten , Rechte und Gerechtigkei¬
ten halber , daß sie ihm geschwä¬
cht , geschmälert , genommen,
entzogen , bekümmert und be¬
drücket worden , mit seinem Ge¬
gentheile und Widerwärtigen zu
gebührlichen Rechten kommen,
und ihn vorfordern wollte , das¬
selbe sollen und wollen Wir , wie
alle andere ordentlich schwebende
Rechtfertigungen nicht verhin¬
dern , sondern vielmehr beför¬
dern und zur Endschaft l < schleu¬
nigen.

^ g § . 5»

Ppoject der perpttuirlrchm
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eingesessenen Immeckletststanden,
als denen Einheimischen , unpar¬
theyisch und gleiches Recht wie-

dersahren lassen , ohne alle Ver¬
hinderung und Aufenthalt;

§ . 4 . Und ob auch einiger
Churfürst , Fürst oder anderer
Stand , die freye Reichs -ünmit-
telbare Ritterschaft mit einge¬
schlossen , seiner ^ eZalien , Iin-
ineäietät , Freyheiten , Recht und
Gerechtigkeiten halber , daß sie
Ihme geschwäche.t , geschmälert,
genommen , entzogen , bekümmert
und bedrückt worden , mit seinem
Gcgentheil und Widerwärtigen
zu gebührlichen Rechten kommen,
und Ihn fürfordern wollte , das¬
selbe soll und will der Römische
Kayser , wie alle andere ordent¬
lich schwebende Rechtfertigungen
nicht verhindern , sondern viel¬

mehr befördern und zur Endschaft
beschleunigen , ^

§ . z . auch zu Behauptung
der neuerlichen ohne Consens der
Churfürstcn und sonsten dem vor¬
hergegangenen 8 . Art . zugegen
unternommenen Zöllen , Aufla¬
gen und Attentaten einige Pro-
ceß oderX ^anclat» nicht erkennen;

§. 6 . Wann auch Land-Stän¬
de und Unterthanen wider ihre
Obrigkeit Klage führen , so soll
und will der Römische Kayser

inson-
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W . Capit . Joseph U.

( ürt . XIX .)

tz . V .
'

(Reine unrechtmässigen Zölle re . zu E.
niitcnireu .)

Auch zu Behauptung der

neuerlichen , ohne Oonkens deren

Churfürsten und sonsten dem vor¬

hergegangenen achten ^ .rticul zu¬
gegen , unternommenen Zöllen,
Auflagen und Attentaten einige
krocefle oder Xlsnärta nicht er¬
kennen.

S . vr.
( Klagen der Unterthanen wider ihre

Landes - Î erru .)

Wann auch Landstände und

Unterthamn wider ihre Obrigkeit
Klage führen , so sollen und wol¬
len Wir insonderheit , wann es
die landesherrliche Obrigkeit und

AeAalien strwvhl überhaupt , als
in Ipeeie die kur » LoilettarulN,
^ rmaturse , Legueiae , Landes-
vskenüon , Besazung der Vc-

stungen und Unterhaltung der
Oarnilon , nach Innhalt des

Reichs -Abschieds c!e ^ nno 1654
'

§ . und gleichwie re. und derglei¬
chen betrift , aö nnciam Intian-
tisln lubäitorum keine Xlanckatr

noch ? rotettoris oder OonlervL-
toriL ertheilen , sondern nach
Innhalt jezt gedachten Reichs-
Abschiedes § . Benebens sollen
Cammer -Richter : c . und § . was
dann Churfürsten , Fürsten und
Ständen rc. zuvorderst die Aus¬

träg in acht nehmen.
§ . VIl.

N . Capit . Leopold U - und
Franz II.
Ort. XIX.)

§ . 5.
( Keine widerrechtliche Auflagen zu be¬

günstigen .)

Auch zu Behauptung der
neuerlichen , ohne Konsens der

Kurfürsten und sonst dem vorher¬
gegangenen VIll . Artikel zugegen,
unternommenen Zöllen , Aufla¬
gen , und Attentate , einige Pro¬
zesse oder Mandate nicht erken¬
nen.

§ . 6.

( Klagen der Landesstande und Unter-
thanen gegen ihre Landesherrn und
Landesherrliche Kammern . )
Wenn auch Landstände und

Unterthanen wider ihre Obrig¬
keit in Privatsachen , welche die
Landesfürstliche Kammer betref¬
fen , Klage führen : so sollen
und wollen Wir diese bei ihren
ordentlichen Landesgcrichten ent¬
scheidenlassen , wederden Reichs¬
gerichten gestatten , über solche
Klagen in lezter Instanz , wenn
krivile ^ is 6e non sppellünäo vor¬
handen sind , und darum kein
ausdrücklicher Vorbehalt enthal¬
ten , oderein anderes durch Ver¬
trage mit den Landschaften und
Obrigkeiten nicht bestimmet ist,
zu urtheilen . Auch sollen und
wollen Wir bei andern Kiagsa-
chen der Landstände und Untcr-
thanen wider ihre Obrigkeit in¬
sonderheit , wenn es die Landes¬
herrliche Obrigkeit und KeZalien,
sowohl überhaupt , als in ipecie

die

Projett der perpetm
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W . Capit.

insonderheit , wann es die Lan¬

desherrliche Obrigkeit und Kegr-
lien , als in Lpecie die kura eoi-
lettarum , srmattirse , legmelse,
Landes -Oekeniion , Besazung der

Festungen , und Unterhaltung der

Garnisonen , nach Inhalt der
Reichs -Abschieds c! s Hnno 1654
§. Und gleichwie rc . und derglei¬
chen betrift , aä nuöam InKsn -.
tism iubllltor -uln keine Xlsnckat»

ertheiien , sondern nach laut jezt
gedachten Reichs - Abschieds
Benebens sollen Cammerrich¬
ter rc. und H. Was dann Chur¬
fürsten , Fürsten und Ständen rc.
Zuvorderist die Austräge in acht
nehmen , wo aber die Iuribflittio
kunstiret , dennoch ehe und bevor
die Ittanäatg ergehen , die beklag¬
te Obrigkeit mit ihrem Bericht
und gegen Nothdurft zuforderist
vernehmen , und wann alödann
sich befinden würde , daß die Un¬
terthanen billige Ursach zu kla¬

gen haben , dem Prozeß schleu¬
nig , doch mit Beobachtung der
8ubllsnris1imn abhelssen , immit¬
telst gleichwohl sie zu schuldigen
Gehorsam gegen ihre Obrigkeit
anweisen . Der regierende Rö¬
mische Kayser soll und will auch
nicht zügeben , daß die Land-
Stände die Oispolttion über die
Land -Steuern , deren Empfang,
Ausgab - und Rechnungs -keLe8-

ürung mit Ausschliessung der
Landes -Herren privative vor - und

an



W . Capit . Joseph II.

(Ll -t . XIX .)

§ . vn.
( Wie darinn zu verfahren .)

Wo aber die llurixssiäkio sinn-
äiret , dennoch ehe und bevor die
Xlanssats ergehen , die beklagte
Obrigkeit mit ihrem Bericht und
gegen Nothdurft zuvorderst ver¬
nehmen , gestaltet bey dessen
Hinterbleibung ihnen verstattet
und zugelassen sinn soa , solchen
^ snöatiL keine ? 3iit !on zu leisten,
und wann alsdenn stch besinden
wurde , daß die Uuterthanen bil¬
lige Ursach zu klagen habe - , dem
kroces « schleunig , doch mit Beob¬
achtung derer Lubsssntiaimm aö-
helfen immittelst gleichwohl sie
zum schuldigen Gehorsam gegen
ihreObrigkeit anweisen.

N . Capit . Leopold U. und
Franz il.

^ rt. XIX.)
die jurs colleckksrum , arMLwrse,
lequelse , ^andesdefension , Be-
sazung der Festungen und Unter¬
haltung der Garnison , nach In¬
halt des Reichs -Abschiedes vom
Jahr 1654 . §. Und gleichwie rc.
und dergleichen betrift , s6 nu-
6am insssntism lubssitorum keine
Mandate oder Reskripte , wel¬
che Anordnung in moritix csulüe
enthalten , weder >Ordinationen,
noch ? roteÄoria oder Oonlsrva-
toriA ertheilen , sondern nach In¬
halt jezt gedachten Reichsabschie-
deS § . Beliebens sollen Cammer¬
richter rc. und § . Waö dann Kur¬
fürsten , Fürsten und Standen rc.
zuvorderst die Austrage in Acht
nehmen.

§. ? -
( Versahen ngsart . )

Wo aber in Sachen , da Land¬
stande , Unterthanen , oder in den
Reichsstädten die Bürger oder
deren Ausschüsse wider ihre
Obrigkeit Klage führen , die Ju¬
risdiktion fuudiret , dennoch , ehe,
und bevor die . Mandate , Re¬
skripte oder etwa in deren Stelle
tretende ordinationcn ergehen,
die beklagte Obrigkeit jedesmal
und in allen Fallen mit ihrem
Bericht und Gegennothdurft,zu¬
vorderst vernehmen , gestalten ber
dessen Hinterbleibung ihnen ge¬
stattet und zugelaffen sehn soll,-
solchen Mandaten oder Ressrip
ten , welche Anordnungen in me

ritix

ProjecL der perpelm
'
rlichen

W . Capit.

an sich ziehen , oder m derglei¬
chen und andern Sachen , ohne
der Bandes -Herren Vorwissen,
Conventen halten.

§ . 8 . In Strass -Fallen soll
und will der Römische Kayser
denenjenigen , so in der Sache
coZnolaircn , oder denen darinn
Commission aufgctragcn worden,
von der Strasse nichts verspre¬
chen , noch die geringste Hoff¬
nung dazu machen.

z . vm.
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W . Capit . Joseph ll.

(ä ^t. XIX .)

K. VM»

(Keine Hoffnung zu Straf - Gel- eren
zu machen.)

In Straf -Fällen sollen und
nwllen Wir auch dcnenjenigen,
so in der Sache coZnolciren , oder
denen darinn Lommistlon auf-
getragen worden, von der Strafe
nichts versprechen, noch die ge¬
ringste Hoffnung dazu machen.

/ ^ rticnlns XX.

H. I . (XXX)

( OsnerLl-kexul in Acht und Oberacht-
Sachen.)

Wir sollen und wollen auch in

Acht - und Oberacht -Sachen Uns

demjenigen , was vermag Instl n-

»ienü kseis , in dem jüngeren
Reichs -Abschied §. Nachdem auch
in dem Münster - undOsnabrük-

kischen Friedens -Schluß rc. ver¬

glichen und ÜLtuiret worden, al¬

lerdings gemäß achten.

L. u.

N . Capit . Leopold ll . und
Franz u.

( ^ rt . XIX .)
riti's causae enthalten , auch Or¬
dinationen keine Parition zu lei¬
sten , und wenn alsdann sich be¬
finden würde , daß die Untertha-
nen billige Ursache zu Klagen ha¬
ben , drm Prozesse schleunig,
doch mit Beobachtung der lnb-
stLntislium abhelsen , immittelst
gleichwol sie zum schuldigen Ge¬
horsame gegen ihre Obrigkeit an¬
weisen.

§ . 8 .
( Straffälle .)

In Straffallen sollen und
wollen Wir auch denjenigen , so
in der Sache kognosziren , oder
denell darinn Kommission aufge¬
tragen worden , von der Strafe
nichts versprechen, noch die ge¬
ringste Hoffnung dazu machen.

^ .rticulus XX.

§. i . (XXX)
(Achtssachen.)

Wir sollen und wollen auch in
Acht - und Oberachtsachen Uns
demjenigen, was vermög Instru¬
ment ! ksLis in dem jüngern
Reichsabschiede H. Nachdem auch
indem Münster - und osnabrücki-
schen Friedensschluß rc . verglei¬
chen und statuirt worden , aller¬
dings gemäß achten.

S . 2.

Projett der perpetuirlichm
W . Capit.

^ 1' tiLüluL XX.

Es soll und will der Römi¬
sche Kayser in Acht - und Ober-
Achts -Sachen , sich demjenigen,
was vermög Instrument ! kacis in
dem Reichs -Abschied § . Nachde-
me auch in dem Münster-
und Hsnabrückischen Friedens-
Schluß rc. verglichen und statuirt
worden , allerdings gemäß ver¬
halten.

O



OravämmA et Ivloriita
eipuin.

(^ rt . XX .)

^ . rrriLuluL XX.

( XXX)
K. i.

( Monitum . )

Wäre zu erinneren , daß , gleich¬
wie die Lonstitatio teetis , welche
in dem Jahr 1711 . zwischen de¬
nen Hähern Neich6 -Lo !1eZu8 ver¬

glichen worden , künftigen Reichs¬
abschied loco eonZi 'uo um da we¬
niger einverleibt werden können,
als wahrender Zeit noch keiner er¬

richtet worden ; Als wäre anstatt
der Worte (in dem I . R . A.

nachdeme ) blos obberührte ccm-
stitutio tertis zu aliegiren.

Reichsstadtifthe Oravammä
et IVlonits.
( Lrt . XX .)

V



W . Capit. Joseph !!.

(^ rt . XX .)
§ . ii.

( Erforderter Rath , und Bewilligung der Reichs - Staude . )

Absonderlich aber auch darauf halten , daßhin-
führo niemand , hohen oder niedem Standes,
Churfürst , Fürst oder Stand , oder anderer , oh¬
ne rechtmäßige und genügsame Ursache , auch un-
gehöret und ohne Vorwiffen , Rath und Bewilli¬
gung des heiligen Reichs Churfürsten , Fürsten
und Standen in die Acht oder Oberacht gethan,
gebracht und erkläret.

z . m. (xxxl)
(Führung des kroceües .)

Sondern in denen künftigen Oalidns darinn,
nach Beschaffenheit des Verbrechens , auf die
Acht oder krivstion entweder von Kayserlichen
kiscsI Amts wegen , oder auf Berufen des Ise-
chrten und klagenden Theils zu plocecliren , und
m Rechten zu verfahren , und vorüber Wir ent¬
weder an dem Neichs -Hof -Rath , oder Kayserli¬
chen und des Reichs Cammergericht pro ^ .äirn 'ni-
llrstione ) ulHckte angeruftn und imploriret wer¬
den , zuvorderst in Oecretirung oder Auslaffung
deren , - auf die Reichs -Acht oder ? riv3Non gebet-
tenen Ladungen und Mandaten , sodann in der
Sachen weiteren Ausführung bis zum Beschluß,
auf des heiligen Reichs hierüber vorhin gefaßte
Gesäze und Cammergerichts - Ordnung genaue
und sorgfältige Achtung geben , damit der Ange¬
klagte nicht prsecipitiret , sondern in seiner haben¬
den rechtmässigen Oeienlion der Nothdurft nach
angehöret werde.

§ . iv.
, ( Abfassung des Urthftls .)

Wenn es dann zum Schluß der Sachen kommt,
so sollen die ergangene ^ 6l «i auföffentlichenReichs-
Tag gebracht , durch gewisse hierzu absonderlich

N - Capit . LeopoldII . und Frant H»

( ^ rt . XX .)

§ . 2 .
( Einwilligung der Stande .)

Absonderlich aber auch darauf halten , daß hin-
fähro niemand , hohen oder nieder « Standes,
Kurfürst , Fürst oder Stand , oder anderer , ohne
rechtmäßige und genügsame Ursache , auch unge-
höret und ohne Vorwissen , Rath und Bewilli¬
gung des heiligen Reichs Kurfürsten , Fürsten und
Stände , in die Acht oder Oberacht gethan , ge¬
bracht und erkläret.

§ . Z . ( XXXI)

(Achtsprozesse.)
Sondern in den künftigen cslikus darinn , nach

Beschaffenheit des Verbrechers , auf die Acht oder
Privation entweder von kaiserlichen Fiskalan .rs
wegen oder auf Berufen des lädirten und klagen¬
den Theils , zu prozediren und in Rechten zu ver¬
fahren , und darüber Wir entweder an dem Reichs¬
hofrath oder Unserm und des Reichs Kammerge¬
richte pro ^ cimmilirLtione ) ulHtise angerufen
und implorirt werden , zuvorderst in Dekretirung
oder Auslaffung der auf die Reichsacht oder Pri¬
vation gebetenen Ladungen und Mandate , sodann
m der Sachen weitern Ausführung bis zum Be¬
schluß auf des heiligen Reichs hierüber vorhin
gefaßte Geseze und Kammergerichtsordnung ge¬
naue und sorgfältige Achtung geben , damit der
Angeklagte nicht präzipitiren , sondern in seiner
habenden rechtmäßigen Defension der Nothdurft
nach angehoret werde.

§. 4 . .
(Abfassung des Urtheils . )

Wenn es dann zum Schluffe der Sache kommt»
so sollen die ergangenen auföffentkichen Reichs¬
tag gebracht , durch gewisse hierzu absonderlich



OravLmmL et ^ onita krür - ^ ReichWdtische Oravumlna
Lixum.

(^ rt . XX .)

(XXX !)
(§ . 3 .)

(Wortverirnderung .)
S . nebenstehende neueste W.

Capitulat . *)
*) ?i. 3 . loco : Ver - recheus xo-

. n ^ tur : B erhreck er.

et KloiiitA.
( Lrt . XX .)
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( Art. XX .)

vereydete Stande (den Prälaten - und Grafen-
Stand mit eingeschlossen) aus allen dreyen Reichs-
Oollegiis in gleicher Anzahl deren Religionen exa¬
miniert und überleget , deren Gutachten an ge-
fammte Churfürsten , Fürsten und Stande referier,
von denen der endliche Schluß gefastet.

§ - V.

( Dessen Approbation , kublicstion , und Lxecution . )

Und das also verglichene Urtheil , nachdem es

von Uns oder Unserem . LommiÜsrio gleichfalls
s^ rokiret , in Unserem Nahmen xublieiret , auch
die Lxecution sowohl in diesem , als anderen

Fallen anders nicht , als nach Innhalt der Lxe-

cutiom -Ordnung , durch den Crayß , darinnen

der Aechter gesessen , und angehörig , fürgenom¬
men und vollzogen tverden.

§ . vi.
( Dessen geachteten Güter und daraus zu leistende Latisla-

ttlon . )
Was nun dem also in die Acht erklärten abge¬

nommen wird , das sollen und wollen Wir Uns

und Unserem Hause nicht zucignen , sondern es

solle dem Reich verbleiben , vor allen Dingen
aber / dem beleidigten Theile daraus LstichLäiioa

geschehen.
§ . VII.

( Dessen karticular - Lehen .)

Jedoch soviel die kärtiauIsr -Lehen , so nicht im-

meärstL von Uns und dem Reich , sondern von

andern herrühren , betrift , dem Lehen-Herrn , auch

sonsten der Cammergerichts-Ordnung, und einem

jeden an seinem Recht und Gerechtigkeiten unbe-

schadet.
§. v m.

(Acht schadet denen unschuldigen AZnaten nicht . ) -

Gestalten auch im heiligen Römischen Reich

Hey verwürckten Gütern des Aechters , desselben

Verbrechen denen A^ nsten , und allen anderen , so
An-

N . Capit . Leopold n . und Franz l!.

( Art . XX .)

vereidigte Stande (den Prälaten - und Grafen-
Stand mit eingeschlossen ) aus allen dreien Reiehs-
kollegien in gleicher Anzahl der Religionen exami-
nirt und überleget , deren Gutachten an gesamm-
te Kurfürsten , Fürsten und Stände referiret , von
denen der endliche Schluß gefasset.

§ . 5 -
( Genehmigung , Publikation . Erekution )

Und das also verglichene Urtheil , nachdem es
von Uns oder Unfern Kommissarius gleichfalls
approbiret , in Unserm Namen publizirt , auch
die Exekution sowohl in diesem , als andern Fäl¬
len anderst nicht , als nach Inhalt der Exekutions-
Ordnung , durch den Kreis , darinn der Aechter
gesessen und angehörig vorgenommen und vollzo¬
gen werden.

§ . 6 .
( Des Aechters Güter .)

Was nun dem also in die Acht erklärten abge¬
nommen wird , das sollen und wollen Wir Uns
und Unserm Hause nicht zueignen , sondern es

soll dem Reiche verbleiben , vor allen Dingen
aber den beleidigten Theile daraus Satisfaktion

'
geschehen.

§. 7 .
( Dessen Lehen-. )

Jedoch so viel die Partikularlehen , so nicht
immeöiste von Uns und dem Reiche , sondern von
andern herrühren , betrift dem Lehen-Hxrrn , auch
sonst der Kammergerichts -Ordnung und einem je¬
den nach seinem Recht und Gerechtigkeiten unbe¬

schadet.
§ . 8 .

(Unschuldige Agnaten . )

Gestalten auch im heiligen römischen Reich
bei vcrwürkten Gütern des Aechters desselben
Verbrechen den Agnaten und allen andern , so

! An-



N . CapLt. Leopold ll . und Franz !k.W . Capit. Joseph H.

(^ rt . XX .)

Anwartung und Recht daran haben, und sich des
Verbrechens in der That nicht theilhafrig gemacht,
an ihrem ) ure Lucceclenti in keuäum ^ und Stamm-
Gütern nicht s-raejuäiciren , sondern das krinei-

xinm , a !s ob auch sZnsti innocentes xroxterke-
loniam des Aechters des dadurch verwürckten Le¬

hens und anderen zu ^riviren , keineswegs statt
haben soll.

§ - ix.
(Ohnverzügliche R-süttution des Beleydigten.)

Und da auch der gewaltthätiger Weise entsezte
und stiolirte, pendente krocellu Lanni um anver-
langtek -eUitution anhaltenwürde , jo zollen und wol¬
len Wir daran seyn , daß demKläger , nachBefin-
dung ohne Verzug und ohnerwartet des Ausgangs
des koensin ksnui anhängig gemachten
krocellus , zu seiner uneingestellten geäinte §rLtion

durch zulängliche Mittel , vermög der Eamrner-
Gerichts -L )rdnung und anderer Kayserlichen Lon-
llitutionen , cwm ^leno LKecIuverholsen werden

solle.
§ . X.

(Wann gegen vvrgeschriebene Weise verfahren , soll die¬
selbe null und nichtig seyn.)

Und wann auch aufvorbeschricbene Maaß , Form
und Weise , wie von Punckten zu Punckten verse¬
hen , nicht verfahren würde , so soll alsdann sel¬
bige Achts -Erklärung und Lxecution ixlq ) urevor
null und nichtig gehalten werden.

tz. XI.

( Das Lsnnnm Lontumrcirrs gbthun.)

Und so viel das Lannum Lontuinsciae belan¬

get, wollen Wir selbiges, sls eins aus vielen Lon-
liäerstionen unzulängliches Mittel abthun , und
es in civilidus cauiis , auch bey denen sivi1ibu§
eoercenäiet cOMkellenäi Xleäüs bewenden laßen.

^ rti-

(^ rt . XX .)

Anwartung und Recht daran haben, und sich des
Verbrechens in der That nicht theilhaftig gemacht,
an ihrem ) ure lucceäenciiinkeutluin und Stamm-
gütcrn nicht präjudiziren , sondem das krincix ium,
als ob auch LZnati innoeentes ^ rosNer leloniam.
des Aechters des dadurch verwirkten Lehens und
andern zu priviren , keineswegs statt haben soll.

- K.
(Entschädigung des Beleidigten . )

Und da auch der gewaltthätiger Weise Entsez¬
te und Spoliirte ^en6ente ^ roeellu Lbnui um un¬
verlangte Keüitution anhalten würde , so sollen
und wollen Wir daran seyn , daß dem Kläger nach
Befindung ohne Verzug und unerwartet des Aus¬
ganges des guosä j)oe»Lln Lsnn ! anhängig ge¬
machten kroeelles zu seiner uneingestellten Redin¬
tegration durch zulängliche Mittel vermög der
Kammergerichtsordnung und andern kaiserlichen
Konstitutionen , eum jsteno eckeĉ u verholfen wer¬
den soll. ,

§ . ro.

.(Nichtige Acht.)

Und wenn auch aufvorbcschriebene Maaß , Form
und Weise -, wie von Punkten zu Punkten verse¬
hen , nicht verfahren würden so soll alsdann sel¬
bige ergangene Achtserktärung und Exekution ijKo
jure für null und nichtig gehalten werden.

Z. ii^
* (Kontnniazialbann .)

Und so viel das ksnnurn contuinscise belanget,
wollen Wir selbiges , als ein aus vielen Konstde-
rationen unzulängliches Mittel gar abthun und es
in civilibuL csulis , auch bei den eivilibus coercsn-
6i et comj )e11enäi meäÜL bewenden lasten.

V 5
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W . Capit . Jostph N.

( ärt . XXI .)

^ . itlLuluL XXI.

r r
(Nsnutenenr der Reichs - Stände Le-

henherrl . Rechte .)

Wir geceden und versprechen,

Churfürsten , Fürsten und Stan¬

de des Reichs (die freye Reichs-

Ritterschaft mit begriffen ) wegen

ihrer angehörigen Lehen sie seyen

gelegen , wo sie wollen, bey ih¬
ren Lehenherrlichen Befugnissen,

auch Gerichtbarkeit in denen da¬

hin , nach denen Lehen-Rechten

gehörigen Fällen , allerdings ohn-
beeiytrachtiget , und ihnen darinn

von keinem Reichs -Gericht , ne-

r^ue lud xraetextu eoutinentise

Oularmn negue ) ullicü univer-

Llls , eingreifen zu lassen.

u.

Ohre freye Disposition über ihrer Vs.

saltsn verwürckte Lehen. )

Wann auch derenselben Va¬

sallen oder Unterthanen ex Lri-

IHINL s -aelLL oder son¬

sten , diesclbige verwürcket hatten,
oder noch verwörcken mögten , so
wollen - und sollen Wir sie derhal-
ben nach ihrem Willen schalten
und walten lassen»

§ . m.

(Sotbane Lehen keineswegs zum Kay¬

serlichen bisco einzuziehen . )

Keineswegs aber die gedachte

Lehen zum Kayserlichen kisco
ein-

- !

N . Capit . Leopold II . und
Franz II.

(ärt . XXl .)
^ . rtiaulus XXI.

§ . i.
(Lehenherrliche Rechte der Stände und

Ritterschaft . )

Wir gereden und versprechen,
Kurfürsten , Fürsten und Stan¬
de des Reichs (die freie Reichs-
Ritterschaft mit begriffen ) wegen
ihrer angehörigen Lehen , sie seyn
gelegen , wo sie wollen, bei ih¬
ren Lehenherrlichen Befugnissen,
auch Gerichtsbarkeit , in den da¬
hin , nach den Lehenrechten oder
rechtsbestandigen altäblichen Ge¬
wohnheiten , gehörigen Fällen
allerdings «»beeinträchtiget , und
ihnen darinn von keinem Reichs¬
gerichte negue lud prsetextu cou-
tiueutise CLulsrum negne ^ucliLii
universalis eingreifen zu lassen.

H- 2.
(Verwirkte mittelbare LeHeufälle )

Wenn auch derselben Vasal¬
len oder Unterthanen ex Lrimiue
Isellae ^ lujellsti

'
s oder sonst, die¬

selben verwirket hätten , oder
noch verwirken mögten ; so wol¬
len und sollen Wir sie derhalben
nach ihrem Willen schalten und
walten lassen.

r . z.
(Nicht dem Kaiser zu .)

Keineswegs aber die gedach¬
te Lehen zum kaiserlichen Fiskus

ein-

Ppoject der perpsLulrlicheti
W . Capit.

^ rticulus XXI.

§ . i . Der Kayser geredet und
verspricht auch , daß er die Chur¬
fürsten , Fürsten und Stände des
Reichs , ingleichen die gefreyte
Reichs -Ritterschaft mit ihren an-
geharigen Lehen, die seyn gelegen
wo sie wollen,

§ . 2 , wann derselben Vasal¬
len und Unterthanen sx crimiue
laosas klajellLtls oder sonsten die¬
selbe verwürcket hätten , oder
noch verwürcken möchten , nach
ihrem Willen schalten und wal¬
ten lassen,

§. z . keineswegs aber diesel-
bige zum Kayserlichen kisco cin-
zieheu , noch ihnen die vorige
oder andere Vasallen aufdrin-
gen,

H . 4 . die sllocüal -Güter auch,
welche ex erimine Iselse X^ LjelkL-
tis , oder sonst vorgeseztermassen
verwürcket seynd , oder werden
möchten , denen ?mit denen juri-
dus ? ilüi belehnten , oder diesel¬
be sonsten durch beständiges Her¬
bringen habenden Churfürsten,
Fürsten und Ständen , unter
welcher Obrigkeitlicher Bothma-
sigkeit sie gelegen , nicht entzie¬
hen , sondern die Landesobrigkei-
ten oder Dominos ll^ erritorü mit
der conKseirung gewahren lassen.

§ * 5 -
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Ä). Capik . Joseph !I.

( ^ rt . XXl .)

einziehen , noch ihnen die vorige,
oder andere Vollen aufdringen.

§ . IV.

(Weder deren Untertanen verwürckte
^ UoöiLUen der Landeö -Obrigkeitzu
entziehen .)

Die Moüial - Gäter , auch,
welche ex ci'imine lLetrre Xlajells-
ri§ , oder sonst vorgeseztermaffen
verwürcket seynd , oder vcrwür-
cket werden möchten , denen mit
den ) uriku § j^isLi belehnten , oder
dieselbe sonsten durch beständiges
Herbringen habenden Churfür¬
sten , Fürsten und Standen , un¬
ter welcher Obrigkeit Bottmas-
sigkeiten sie gelegen , nicht entzie¬
hen , sondern die Landes -Obrig-
keiten oder Ooiniuo8 lerritorii,
mit deren Lonl ^ cirung gewah¬
ren lassen.

§ . v . ^
( Verbotne Vergewaltigung unter

Schein Rechtens . )

Sollen und wollen auch die
Churfürsten , Fürsten , krselaten,
Grafen , Herren und andere
Stande des Reichs (die unmit¬
telbare Reichs - Ritterschaft mit
eingeschlossen ) in vberzehlten oder
anderen Fallen , unter demSchein
des Rechtens und der ) ullir , nicht
selbst vergewaltigen , solches auch
nicht schaffen , noch andern zu
thun verhängen.

k. VI.

N . Capik . Leopold II . und
Franz l!.

(^ rt . XXI .)
einziehen , noch ihnen die vorigen,
oder andere Vasallen ausdringen.

s . 4.
( Verwirkte mittelbare Allodieu .)

Die Allodialgäter , auch welche
ex Li' imme Isesse Xlajeilstis oder
sonst vorgeseztermaffen verwirket
sind oder verwirket werden mög-
ten , den mit den juribu8 ^ ci
belehnten oder dieselben sonst
durch beständiges Hcrbringen ha¬
benden Kurfürsten , Fürsten und
Standen , unter welcher Obrig¬
keit Botmasigkeiten sie gelegen,
nicht entziehen , sondern die Lan¬
desobrigkeiten oder Oommo8 ter-
ritorii mit deren Konfiszirung
gewahren lassen.

§ . 5.
(Vergewaltigung unter dem Scheine

Rechtens .)

Sollen und wollen auch die
Kurfürsten , Fürsten , Prälaten,
Grafen , Herrn und andere Stan¬
de des Reichs (die unmittelbare
Reichs - Ritterschaft mit einge-
schloffen) in oberzahlten oder an¬
dern Fallen unter dem Scheine
des Rechtes und der Justiz nicht'
selbst vergewaltigen , solches auch
nicht schaffen , noch andern zu
thun verhängen.

r- 6.

Projeet der perpetm
'
rlicheir

W . Capit.

§ . 5 . Soll und will auch die
Churfürsten , Fürsten , Prälaten,
Grafen , Herren und andere
Stande des Reichs , ingleichen
die unmittelbare Reichs -Ritter¬
schaft in vberzehlten und andern
Fallen , unter dem Schein des
Rechten und der Justiz nicht
selbst vergewaltigen , solches auch
nicht schaffen , noch anderen zu
thun verhängen,

§ . 6 . sondern , wo Er oder
jemand anders zu Ihnen allen,
oder einem insonderheit , Zuspruch
oder einige Forderung vorzuneh¬
men hatte , dieselbe will er sammt
und sonders , Aufruhr , Zwic-
kracht und andere Unthat im hei¬
ligen Römischen Reich zu verhü¬
ten , auch Fried und Einigkeit zu
erhalten , vor die ordentliche Ge¬

richte , nach Ausweisung der
Reichs -Abschiede , Cammer -Gc-

richts -Lxecutiou8 -Ordriung , zu
Münster und Osnabrück aufge¬
richteten Friedens -Schluß auch

zu Nürnberg darauf erfolgten
LchAen , zu Verhör und gebühr¬
lichen Rechten , stellen und kom¬

men,

§ . 7 , auch daselbst sowohl ia

LoZnolceiräo als exe ^ uenüo,
nach obbesagten Reichs -Lonüitu-
tionen und Friedens -Schluß ver¬

fahren lassen , und mit Nichten
gestatten , daß Sie , wvrinnen

Sie
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S. VI.

( Sttittigkeiten den Lauf Rechtens zu lassen.)

Sondern wo Wir oder jemand an¬

ders zu ihnen allen oder einem insonder-

heit Zuspruch oder einige Forderung

vorznnchmen hätten , dieselbe wollen

Wir sammt und sonders , Aufruhr,

Zwietracht und andere Unthat im heili¬

gen RömischenReich zu verhüten , auch

Friede und Einigkeit zu erhalten , vor

die ordentliche Gerichte , nach Anwei¬

sung deren Reichs -Abschieden , Cam-

mergerichts -^ xecurisns -Ordnung , zu

Münster und Osnabrück aufgerichteten

Friedens -Schluß auch zu Nürnberg

darauf erfolgten LäiNen , zu Verhör
und gebührlichen Rechten stellen und

kommen . ,
§ . vu.

N . Capit . Aopold !I . mid
Franz II.

< ^ rt . XXI .)

§ . 6 .
'

(Stücke Justiz.)

Sondern wo Wir oder jemand an¬
ders zu ihnen allen , oder einem inson¬
derheit Zuspruch oder einige Forde¬
rung vorzunehmen hatten , Dieselben
wollen Wir sammt und sonders , Auf¬
ruhr , Zwietracht und andere Unthat
im heiligen römischen Reiche zu ver¬

hüten , auch Friede und Einigkeit zu
erhalten , vor die ordentlichen Gerich¬
te nach Ausweisung der Reichsabschie¬
de , Kammergerichts -Exekutionsord-
nung , zu Münster und Osnabrück auf¬
gerichteten Friedens -Schluffes , auch

zu Nürnberg darauf erfolgten Edikten,

zu Verhör und gebührlichen Rechten
stellen und kommen»

S . 7.
( Und darinnen keine Lhatlichkeiten zu gestat¬

ten .)

Auch daselbst sowohl inOoZnosLen-
äo , als Txeguenäo nach obbesagten

Reichs -Oonttitutiouen und Friedens-

Schluß verfahren lassen , und mit Nich¬

ten gestatten , daß sie worinnen sie or¬

dentlich recht lcyden , mögen , und des¬

sen erbiethig seynd , mit Raub , Brand,

Pfändung , Vehden , Krieg , neuerli¬

chen LxscIionen und Anlagen , oder

anderer Gestalt beschädiget , angegrif¬

fen , überfallen und beschweret werden.

(Keine Thätlichkeiten . )

Auch daselbst sowohl in coAnolcen-
clo als axegnenäo , nach obbejagten
Reichskonstitutionen und Friedens¬
schlüsse verfahren lassen, und mit Nich¬
ten gestatten , daß sie , worinn sie or¬

dentlich Recht leiden mögen , und des¬
sen erbietig sind , mit Raub , Brand,
Pfändung , Fehden , Krieg , neuerli¬

chen Exaktionen und Anlagen , oder
anderer Gestalt beschädiget , angegrif¬
fen, überfallen und beschweret werden.

S. vm . (XXXII) § . 8 . ( XXXII)

Project der perpet»
W . Capit.

Sie ordentlich Recht
leiden mögen , und des¬
sen erbiethig seynd , mit
Raub , Nahm, 'Brand,
Pfändungen , Fehden,
Krieg , neuerlichen Lxe-
cntiooen und Anlagen,
oder anderer Gestalt be¬

schädigt , angegriffen,
überfallen und beschwe¬
ret werden,

§. 8 , oder da derglei¬
chen Vergewaltigung
von Ihme gegen einen
oder andern Reichs-
Stand vorgenommen
worden oder werden
würde ; So soll und will
Er alsobalden die siche¬
re Anstalt machen , daß
die beleidigte Stände

unverlangt reüimiret,
und der zugefügteScha-
den , nach unparthevi-
scher Erkenntniß , durch
beederseits benennte H.r-
biti -08 , oder auf einem

Reichs -Tag nach billi-

genDingen ersezt werde.

(Vergewaltigte zu reklimiren und Schadlos

zu stellen .)

Oder , da dergleichen Vergewalti¬

gung von jemanden gegen einen oder
andern

( Entschädigung der Vergewaltigten .)

Oder da dergleichen Vergewalti¬
gung von Jemanden gegen einen oder

andern
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DrsvAnins et Ivlonits krtiici ^um.

<»G XXI .)

»

<XMY
. § . s . - )

<Wortändekuns .)
Oder da dergleichen Vergewaltigung von Uns gegen einen oder andern Reichsstand vorgenom-

men worden oder würde ; so sollen und wollen Wir alsobald die sichere Anstalt machen , daß die be¬

leidigten Stände unverlangt reüituiret , und der zugefügte Schaden nach unpartheyischer Erkennt-

niß durch beiderseits ernannte Arbitros oder auf einem Reichstage nach billigen Dingen ersezet werde»

*) 8 , loco : von jemanden : k»o»r»r : von Uns , nach der

Z
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W . Capit . Joseph H.

( ^ rt . XXI .)

andern Reichs -Stand vorgenom¬
men worden , oder würde , so
sollen und wollen Wir alsobald
die sichere Anstalt machen , daß
die beleidigte Stande unverlangt
reüiwieet , und der zugefügte
Schaden , nach unpartheyischer
Erkenntniß durch beyderseits be¬
nannte ^ .rdrtros oder auf einem

Reichs -Tage nach billigen Din¬

gen ersezet werde.

^ .rticulur XXII.

§ . l-

( Wie die Standeserhöhungen zu er-

theilen .)

Bey eoHstion Fürstlicher und

Gräflicher , auch anderer DiZni-
laeten sollen und wollen Wir Zeit

Unserer Königlich - und künftigen
Kayserlichen Regierung dahin se¬
hen , damit auf allen Fall diesel¬
be allein denen von Uns ertheilt,
werden , da es vor andern wohl
meiitiret , im Reich gesessen, und
die Mittel haben , den siseökil-en-
den Stand xro Oignitste auszu¬
führen.

. - § . II.

( Auch keinem neuerhöhten ^phne die Er¬

fordernissen mit vecretis zur LslNon
und Stimme in Reichs - 6t >IlL§ii8 zu
patten zu kommen .)

Niemanden aber von denen

neuerhöheten Fürsten , Grafen
und Herren zur 8eiIIon und

Stimme im Fürsten -Rath oder
Grafii-

N . Capit . Leopold II. und
Franz II.

( Lrt . XXI .)

andery Reichsstand vorgenom¬
men worden oder würde ; so sol¬
len und wollen Wir alsbald die

sichere Anstalt machen , daß die

beleidigtenStände unverlangt re-
stituiret , und der zugefügte Scha¬
den nach unpartheyischerErkcnnt-
niß durch beiderseits ernannte

i)itro8 , oder auf einem Reichs¬
tage nach billigen Dingen ersezet
werde.

^ rtieulus XXII.

§ . - .
(Ertheilung der Standeserhöhungen . )

Bei Kollation fürstlicher und

gräflicher , auch anderer Digni¬
täten sollen und wollen Wir da¬

hin sehen , damit rnskünftige auf
allen Fall dieselben allein denen
von Uns ertheilt werden , die es
vor andern wohl meritiret , im
Reiche gesesssn s ' und die Mittel
haben , den affektirenden Stand

öiAmtste auszuführen.

K. r.

(Ohne Reichsstandschast .)

Niemanden aber von den
neuerhöheten Fürsten , Grafen
und Herrn zur Session und
Stimme im Fürstenrath oder

- Project der perpetuirlichen
W . Capit.

^ rticulu8 XXH.

K . i . Bey LoIIatlon Fürstlich-
und Gräflicher , auch anderer
Dignitäten , soll und will der
Kaiser Zeit seiner Königlichen-
und Kayserlichen Regierung da¬
hin sehen , damit inskünftig auf
allen Fall dieselbe allein denen
von Ihme ertheilet werden , die
es vor andern wohl meritiit , im
Reich gesessen , und die Mittel
haben , den alleötirenden Stand

xro OiZnitste auszuführen,
M

§. 2 , niemand aber von de¬
nen neuerhöheten Fürsten , Gra¬
fen und Herrn zur 8eLon und
Stimm im Fürsten -Rath oder
Gräflichen OolleZiis mit Oecre-
tis und dergleichen zustatten kom¬
men,

H. z . auch keinen derselben,
wer der auch seye , zu Präjudiz
oder Schmälerung einiges alten

. Ha »' .

k



W . CapiL. Joseph H.

( ^ rt . XXII .)

Gräflichen OoHeANs mit Oecre-
trs und dergleichen , anderst , als
wenn er vorher dasjenige erfüllet,
was nach dem ersten Articul die¬
ser Unserer Wahl - Os ^ itulAtion
dazu erfordert wird , zu statten
kommen.

§ . m.
( Niemand andere pk-gsjuäicirtiche vi-

§ i,ir -»eten zu ertheilen . )

Auch keinen derselben ^ wer der
auch sey , zum ? rseju6ir oder

Schmälerung einigen alten Hau¬
ses oder Geschlechtes , desselben
Dignität , Standes und üblichen
Trtuls , mit neuen ? rseäic3ten,
hohen Titulen oder Wappen?
Briefen begaben.

§ . iv.
(Weder denen aus notorischen Miß-

heurath erzeugten Kindern die Vä¬
terlichen Titn l, Ehren und Würden
beplegen .)

Noch auch denen aus ohnstrei-
tig notorischer Mißheurath e»

^ zeugten Kindern eines Standes
des

"
Reichs , oder aus solchem

Hause entsprossenen Herrns , zu
Verkleinerung des Hauses , die

Väterlichen Titul , Ehrtn und
Würden beylegen , vielwentger
dieselbe zum Nachtheile deren

wahren Erbfolgern , und ohne
deren besondere Einwilligung vor

ebenbürtig und 8uccellion8fähig
erklären , auch wo dergleichen
vorhin bereits geschehen , solches

N . Capit . Leopold II. und
Franz N.

XXIk .)
gräflichen OoIIeßien mit Dekre¬
ten und dergleichen , anderst , als
wenn er vorher dasjenige erfüllet,
was nach dem ersten Artikel die¬

ser Unserer Wahlkapitulation da¬

zu erfordert wird , zu statten kom¬
men.

? . z.
( Ohne Nachtheil eines Dritten .)

Auch keinen derselben , wer der
auch sey , zum Präjudiz oder
Schmälerung einigen alten Hau¬
ses oder Geschlechtes desselben
Dignität , Standes und übli¬
chen Titels , mit neuen Prädika¬
ten , Hähern Titeln oder Wap¬
penbriefen begaben.

§ . 4 .
(Misheirathen .)

Noch auch den aus unstreitig
notorischer Misheirath , oder
einer gleich Anfangs eingegange¬
ner morganatischen Heirath , er¬
zeugten Kindern eines Standes
des Reichs oder aus solchem Hau¬
se entsprossenen Herrn , zu Ver¬
kleinerung des Hauses , die Vä¬
terlichen Titel , Ehren und Wür¬
den beilegen , vielweniger diesel¬
ben zum Nachtheile der wahren
Erbfolger und ohne derselben be¬
sondere Einwilligung für eben
bärtig und successtonsfahig erkla-

Z r ren,

r ? Y

Project der perpeLm
'
rlicheir

W . Capit.

Hauses oder Geschlechts , dessel¬
ben OiZnitset , Stand und übli¬
chen Tituls mit neuen krseöiLa -.
reu , Hähern Titulen oder Wap¬
penbriefes begaben s So soll auch
des einen oder andern unter
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den des Reichs gesessenen und
begüterten , dergleichen höhere
Standes - Erhöhung dem äurr
lerritoriLli nicht nachtheilig seyn,
und die Ihme zugehörige , und
in solchen Landen gelegene Gü¬
ter ein - als den andern Weg un¬
ter voriger Landes -Fürstlicher Iu-
risäiÄion verbleiben.

§. 7 . Soll und will auch in
fleisige Obacht nehmen und ver¬
schaffen , daß alle die Txpeäitio-
nen , so in Gnaden und andern
dergleichen Sachen , insonder¬
heit aber Diplomes über den
Fürsten - Grafen - und Herren-
Stand , auch ^ obilitstionen , ? a-
lallnrtcn und KayscrlichenRaths-
Tituln , sammt anderen Freyhei-
ten und Privilegien , welche Er
unter dem Namen eines Römi¬
schen Königs oder Kaysers er¬
theilen wird , bey keiner andern,
als der Reichs -Kanzley , wie sol¬
ches von Alter Herkommen , auch
seiner und des heiligen Reichs
Hoheit gemäß ist , geschehen
sollen,,-

H» 8»
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W . Capit» Joseph U-

(^ rt. XXI!.)
für null und nichtig anseßen und
achten»

K. V,

(Skimdes - ErhöhunFen denen Landes-
Herren unpru^ uNirirlich . )
So sollen auch des ein - oder

andern unter den Churfürsten,
Fürsten und Standendes Reichs
Gesestenen und Begüterten der¬
gleichen höhere Standes -Erhö-
Hungen dem suri ^ erritorisli
nicht nachtheilig seyn , und der¬
selbe sowohl , als die ihm zuge¬
hörige , und in solchen Landen
gelegene Güter einen als den an¬
dern Weeg unter voriger Laudes-

Fürstlicher ^ urnchclion verblei¬
ben.

§ . VI.

(Beschwerden in diesem Stück abzu-
thun .)
Wie dann , wo ein oder an¬

derer Stand erweißlich darthun
würde , daß er in einem obiger
Stücken biß daher ZrLvirt,
an seinen , Gerechtsamen durch
neueStandes -Erhöhungenbeein-
trächtiget worden , derselbe mit

sei-

N . Capit . Leopold H . md
Franz il.

(^ rt . XXII .)
ren

'
, auch wo dergleichen vorhin

bereits geschehen , solches für null
und nichtig ansehen und achtem
So viel aber noch die erforder¬
liche nähere Bestimmung anbe-

trift , was eigentlich notorische
Misheirathen seyn , wollen Wil¬
den zu einem darüber zu fassen¬
den Regulativ erforderlichen
Reichsschluß baldmöglichst zu
fördern Uns angelegen seyn lassen»

H. S . 5.
(Standes - Erhöhungen der Landesho¬

heit unbeschadet .)
So sollen auch des ein - oder

andern unter den Kurfürsten,
Fürsten und Standen des Reichs
Gesessenen und Begüterten der¬

gleichen höhere Standeserhöhun
gen dem juri ^ erritoriali nicht
nachtheilig seyn , und derselbe
sowol , als die ihm zugehörigen
und in solchen Landen gelegenen
Güter einen als den andern Weg,
unter voriger landesfürstlicher
Jurisdiktion verbleiben.

f . s.

(Beschwerden dagegen»)

Wie dann , wo ein oder an¬
derer Stand erweislich darthun
würde , daß er in einem obiger
Stücke bis daher gravirk , und
an seinen Gerechtsamen durch
neue Standeserhöhungen beein¬
trächtiget worden , derselbe mit

sei-

Project der perpetrmlichen
W . Capit.

§. g . wie dann in '
Kraft die¬

ses, alle diejenige vchlomsta , so
bey einer andern , als der Reichs-
Kanzley , unter Kayserlichen Ti¬
tus und Namen , Zeit wählender
seiner Kayserlichen Regierung
exxeckirt werden , hiemit null und
nichtig seyn , und die Iir,genan¬
ten , ehe und bevor sie aus der
Rcichs -Kanzley gegen gebühren¬
de Tsx -Erlegung coninnürt und
le^ itiniirt , dafür im Reich nicht
geachtet , noch ihnen das Prädi¬
kat oder Titul gegeben werden
solle»

§. y . Was aber fürGnadew-
Brief , Stands - Erhöhungen,
und andere Privilegien , in sei¬
ner Reichs -Kanzley ausgefertigt
und von daraus anderen seinen
Kanzleyen imünii -t werden , die¬
selbe sollen hiemit schuldig seyn,
gedachte Imimationes nicht allein
ohne allen Entgeld oder Abfor¬
derung einer neuen Tar - oder
Kanzley -jsuoiulN , wie die Na - ^
men haben mögen , auszunehmen,
sondern auch denen Iln ^ etrsmen,
dem erhaltenen Stand und I'ii-

vileZio gemäß , das verwilligtef
Prädieat und

'
Titul in denen Lx-

^ eckitionibusdaselbsien unweiger¬
lich zugeben , uäd bey Straf der
darinnen gesezten Pön nicht z»
entziehen.

§ . io.



W- Capit. Joseph U.

(^ ,t . XXI ! )

seinen habenden Beschwerden ge-
nüglich gehöret , und das unbil¬
lig vorgegangcne geändert und
Kbgesteilet werden solle.

K. VI!.
( Was unter Kayferlichen Nahmen er¬

gehet , m der Reichs - Canzlep exge.
<Nreu zu lassen .)
So sollen und wollen Wir

auch in fleißige Obacht nehmen,
und verschaffen , daß alle Lxpe
Zitionen , so in Kayserlichen und
des Reichs Staats - aus Gnaden-
und anderenSachen , insonderheit
aber Diplomat ^ über den Für¬
sten - Grafen - und Herren -Stand,
auch I§ obiii' ts.tioneri , kslLtinsten
( auf deren Mißbrauchung abson¬
derlich Obachtung zu halten , und
die Mißbrauchen empfindlich zu
bestraffen seynd ) und Kayserliche
Alachs - litulen von allen Gat¬
tungen , sammt andern Freyhel¬
ten und ? rivi !sAien, welche Wir
unter dem Nahmen eines Römi¬
schen Königs oder Kaysers er-
theilen werden , bey keiner an¬
dern , als der Reichs -Canzley,
wie solches von Alters Herkom¬
men , auch Unserer und des
Reichs Hoheitgemäß ist, gesche¬
hen sollen.

s . VII!.
"

( Was darwider geschieht, ist nichtig .)

Wie dann in Kraft dieses die¬
jenige OchloniLta , so bey einer

ande-

N . Capit . Leopold il . und
- Franzi ! .

' (^rt. xxn .)
seinen habenden Beschwerden,
genuglich gehöret , und das Un-
billigvvrgegangene geändert und
abgestellet werden solle.

§ . 7 .
( Expeditionen »)

So sollen und wollen Wir
auch in fleißige Obacht nehmen,
und verschaffen , daß alle Expe¬
ditionen , so in kaiserlichen und
des Reichs Staats - auch Gna¬
den - und andern Sachen , inson¬
derheit aber Diplome über den
Fürsten - Grafen - und Herren¬
stand , auch Nobilitationen , Pa¬
latinale ( auf deren Misbrau-
chung absonderlich Obachtung zu
halten , und die Misbräucher em¬
pfindlich zu bestrafen sind) und
kaiserliche Rathstitel von allen
Gattungen , sammt andernFrei-
heiten und Privilegien , welche
Wir unter dem Nahmen eines
römischen Königs oder Kaisers
ertheilen werden , bei keiner an¬
dern , als der Reichskanzlei wie
solches von Alters Herkommen,
auch Unserer und des Reichs
Hoheit gemäß ist , geschehen
sollen.

§ . 8 .
(In der Reichskanzlei . )

Wie dann in Kraft dieses die¬
jenige Diplome , so bei einer an-

A '
Z dem

Pxoject der perpetm
'
rlicherr

W Capit.

§> io . Weilen auch dem
Reichs - Canzley - Tax - Amt und
anderen Bedienten an deren not¬
wendigen Unterhalt die Nachlaß
und XloclerÄtion der Tax -Gefäll,
sodann daß über die Kayserliche

OsneeNoneL der Privilegien,
Stands -Erhöhungen und Ande¬
rer Gnaden die gewöhnliche Oi-
plomaks der Gebühr nicht ausge-
lößt werden , zu grosser Schmä¬
lerung und Abgang gereichet:
Als soll und will er zu dessen wei¬
terer Verhütung neben demChur-
fürsten zu Maynz , als Erz -Canz-
lern , daran seyn und darauf hal¬
ten , daß von Ihme , der allem
als des Reichs Erzkanzler die
Nachlaß und XioZerLti ^ n zu thun
berechtigt ist, an denm üblichen
Reichs -Canzley -! mibuL und Ta¬
xen , von obgedachten Kayserli¬
chen Loiicellionen der Privile¬
gien , Stands -Erhöhungen und
anderen Gnaden , nichts mehr
nachgelassen und irwäcrirtwerde,

§ . r i . es soll und will auch
der erwehlte Römische Kayser,
daß denen , so von ihme derglei¬
chen Begnadigungen inskünftig
erlangen , und innerhalb drey
Monats Aeit hernacher darüber
ihre Diplomes bey der Reichs-
Canzley nicht rcciimiren und er¬
heben , sich der verwiegten Gna¬
den und Ooucestioncn zu rüh¬
men , oder deren sich würklichen

zu
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anderen , als der Reichs -Canz-

ley unter Kayserlichem Titul und

Nahmen Zeit wahrender künfti¬

ger Unserer Kayserlichen Regie¬

rung expeäirt werden , hiemit

null und nichtig seyn , und die

imveti -snten , ehe und bevor sie
aus der

'
Reichs -Canzley gegen

gebührende Tax -Erlegung con-

Lirmirt und leßinmiret , dafür im

Reich nicht geachtet , noch ihnen

das kraechcat oder Titul gegeben

werden solle.
§ . ix.

(Der Reichs - CanLley IrMmLtwn-5 von

den Erb - Land - Canzleyen ohn-

entgeldlich anjunehmen und zu beob¬

achten . )

Was aber für Gnaden -Brie-

fe , Standes -Erhöhungen und

andere krivilezien in Unserer

Reichs - Canzley ausgefertiget,

und von daraus anderen Unse¬

ren Canzleyen imimiret werden,

dieselbe sollen hiemit schuldig

seyn , gedachte IntimsiioE nicht

allein ohne allen Entgelt ) oder

Abforderung einer neuen Tax-

oder Canzley - Zurium , wie die

Nahmen haben mögen , anzuneh¬

men , sondern auch denen Imxe-

tt-smen , dem erhaltenen Stand

und krivileßio gemäß , das ver-

willigte kraeäicat und Titul in

denen Lxxeäitiombuz daselbsten

ohnwcigerlich zu geben , und bey

Vermeidung der darinn geuzter

koen nicht zu entziehen.

N . Capit . Leopold H . und
Franz n.
( ^ rt . XXII .)

dern als der Reichskanzlei unter

kaiserlichen Titel und Namen
Zeit währender Unserer kaiserli¬
chen Regierung expedirek werden,
hiermit null und nichtig seyn,
und die Impctranten , ehe und
bevor sie aus der Reichskanzlei
gegen gebührende Taxerlegung
konfirmirt und legitimirt , dafür
im Reiche nicht geachtet , noch

ihnen das Prädikat oder Titel

gegeben werden soll.

§. y.
(Inklination.)

Was aber für Gnaden -Briefe,
Standeserhöhungen und andere

Privilegien in Unserer Reichs¬
kanzlei ausgefertiget , und von
daraus andern Unfern Kanzleien
intimiret werden , dieselben sollen
hiermit schuldig seyn , gedachte
Intimationen nicht allein ohne
allen Entgeld oder Abforderung
einer neuen Taxe oder Kanzlei
Zunuin , wie die Namen haben
mögen , anzunehmcn , sondern
auch den Impetranten , dem er¬

haltenen Stand und Privilegium
gemäß , daS verwilligte Prädikat
und Titel in den Expeditionen
daselbst unweigerlich zu geben,
und bei Vermeidung der darinn

gesezten Pön nicht zu entziehen.

§> ic>.

Project der perpeLuirlichm
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zu gebrauchen , keineswegs zu¬
gegeben , oder verstauet werde,

§. i2 . sondern die Kayserli¬
che Begnadigungen solchen sol¬
chenfalls nach erwehntem Termin

ipso ssölo hinwieder fallen , csssirk

und aufgehoben , und seine Kay-

serlicheReichs -Fiscalen wider alle,

welche dergestalt unbefugter Wei¬

se, solcher Standes -Erhöhungen)
^ obilitstionen , Raths - Tituln

oder Namens - auch Wappens-

Verleyhungen , und dergleichen,
sich anruhmen , zu verfahren,
und dieselben , nach Gestalt des

Verbrechens und der Personen,

zu gehöriger Straf zu bringen

schuldig und gehalten seyn.



W » Capr
'
t. Joseph ll.

(ärt. XXII .);
§ . x.

(Chur-Mayntz kann allein den Tar mollenren .)
Weilen auch dem Reichs -Canzley -Tax -Amt und

anderen Bedienten an deren nothwendigen Unter¬
halt die Nachlaß und ^ !^ 6eiätiou deren Tar -Ge-
fällen , sodann , daß über die Kayserliche Louoes-
iiones der kriviieZien , Standes -Erhöhungen und
anderer Gnaden die gewöhnliche Oi ^ lomata der
Gebühr nicht ausgelößt werden , zu großer Schmä¬
lerung und Aogang gereichet ; Als sollen und wol¬
len Wir zu dessen weiterer Verhütung neben
dem Churfürsten zu Mayntz , als Ertz -Canzlern,
daran seyn , und darauf halten , daß von Ihm,
der allein , als des Reichs Ertz -Canzter die Nach¬
laß und ^ loäerstion zu thun , berechtiget ist, an
denen üblichen Reichs - Canzleyen luribus und Ta¬
xen von obgedachten Kayserlichen Louceüiouen
oder ? i >vileZi

' en , Standes -Erhöhungen und an¬
deren Gnaden , nichts mehr nachgelassen und uro-
äeriret werde.

§ . xr.

( viplomatÄ, so in Zeit 3 Monathen nicht r « ä!miret , sind
ungültig .)

- Wir sollen und wollen auch , daß denen , so von
Uns dergleichen Begnadigungen inskünftige erlan¬
gen , und innerhalb drey Monathen Zeit , hernach
darüber ihre viplomsts bey der Rcichs - Canztey
nicht reciimil en , und erheben , sich der verwil
ligten Gnade und LonLechonen zu rühmen , oder
deren sich würcklich zu gebrauchen , keineswegs zu¬
gegeben oder verstärket werde.

§ . XII.
(Straf deren , die sich derselben anmassen . )

Sondern die Kayserliche Begnadigungen sollen
solchen Falls nach erwehnten lerinm chlo laäio
hinwieder gefallen , csiürt und aufgehoben , und

die

— - " i8z

N. Capit . Leopold ik .
' und Franz n.

(Li !. XXII .)
§ . 10.
(Tar . )

Weil auch dem Reichskanzlei -Taxamt und an¬
deren Bedienten an deren nothwendigen Unterhalt
die Nachlaß und Moderation der Taxgefalle , so¬
dann , daß über die Kayserlichcn Konzessionen der
Privilegien , Standes -Erhöhungen und anderer
Gnaden die gewöhnlichen Diplomen der Gebühr
nicht ausgelößt werden , zu großer Schmälerung
und Abgang gereichet : Als sollen und wollen Wie
zu dessen weiterer Verhütung neben dem Kurfür¬
sten zu Mainz , als Erzkanzler daran seyn , und
darauf halten , daß von Ihn , der allein als des
Reichs Erzkanzler die Nachlaß und Moderation
zu thun berechtiget ist , an den üblichen Reichs¬
kanzlei -Fundus und Taxen von obgedachten kaiser¬
lichen Konzessionen oder Privilegien , Standes¬
erhöhungen und andern Gnaden nichts mehr nach¬
gelassen und moderirt werde.

K. r r.
(Auslösung der Diplome .)

Wir sollen und wollen auch , daß denen , so von
Uns dergleichen Begnadigungen inskünftige erlan¬
gen , und innerhalb drei Monate Zeit hernach dar¬
über ihre Diplomen bei der Reichskanzlei nicht re-
dimiren und erheben , sich der verwilligten Gnade
und Konzessionen zu rühmen oder deren sich wirk¬
lich zu gebrauchen , keineswegs zugegeben oder
verstärket werde.

L. 12.

(Strafe der angsmaßten.)
Sondern die Kaiserlichen Begnadigungen sol¬

len solchenfalls nach erwähntem Termin iplo iaäbo
hinwieder gefallen , kassirt und aufgehoben , und

Un-
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( ^ rt . XXl !)

die Kayserliche Reichs -k^ eslen
wider alle , welche dergestalt un¬

befugter Weise solcher Standes-

Erhöhungen , ^ obilitstionen/
Raths - Iitulen oder Nahmens-
auch Wappen -Verleihungen und

dergleichen , sich anrühmen , lzu
Verfahren , und nach vorgängiger
der Sachen Untersuchung die¬

selbe nach Gestalt des Verbre¬

chens , und der Personen zu be-

höriger Strafe zu bringen , schul¬
dig und gehalten seyn.

8 . XM°

( Oder sich dergleichen Be-nadigungen
fälschlich rühmen.)

Welches dann auch zumalen
gegen diejenige statt haben , und

ohne weitem Anstand vollzogen
werden solle, die entweder der¬

gleichen Begnadigungen von Un¬

seren Vorfahren am Reich erhal¬
ten zu haben , fälschlich vorgeben,
und deren sich anmassen , oder

selbe zwar erhalten , aber beyder
Reichs -Canzley biß daher nicht
ausgelöset haben.

Artieulus XXIII-

S . I-

( Kayserliche K.«6äsnr .)

Wir sollen und wollen Unsere
Königliche und künftig Kayscrli-
che XeLIäenr , Anwesung und

Hofhaltung im heiligen Römi¬

schen Reich , Teutscher Nation,
es

N . Eüpit . Leopold H. und '

Frartz H.
(^ rt . xxri.)

Unsere kaiserliche Reichssiskale
wider alle , welche dergestalt un¬

befugter Weise solcher Standes-

Erhöhungen , Nobilitationen,
Rathstitel , oder Namens - auch
Wappenverleihungen und der¬

gleichen sich anrühmen , zu ver¬

fahren , und nach vorgängiger der

Sachen Untersuchung dieselbe
nach Gestalt des Verbrechens
und der Personen zu gehöriger
Strafe zu bringen schuldig urM
gehalten seyn.

§ . 13°

(Oder erdichtete » Standeserhöhnn - .)

Welches dann auch zumal ge¬
gen diejenigen Staft haben , und

ohne weitern Anstand vollzogen
werden soll , die entweder der¬

gleichen Begnadigungen von Un¬

fern Vorfahren am Reich erhal¬
ten zu haben fälschlich vorgeben,
und deren sich anmassen , oder

selbe zwar erhalten , oder beider .̂

Reichskanzlei bis daher «sicht aus¬

gelöset haben.

'Articulus XXM°

§ . r.

( Kaiserliche Residenz .)

Wir sollen und wollen Unsere
kaiserliche Residenz , Anwesung
und - Hofhaltung im heiligen rö¬

mischen Reiche deutscher Nation,
es erfordere dann der Zustand der

Zeiten

Project der perpekchlichm
W . Capir. ^

^ rt ! au ! u § XXU!.

§ . i . Der regierende Kayser

soll und will seine Königliche und

Kayserliche keinen ?, Anwesung
und Hofhaltung im heiligen Rö¬

mischen Reich Teutscher Nation,
es erfordere dann der Zustand der

Zeiten ein anders , allen Glie-



W . Capit . Joseph !k.

(Lrt . XXIII .)
es erfordere dann der Zustand de¬
ren Zeiten ein anders , allen Glie¬
dern , Standen und Unterthanen
desselben zu Nutzen , Ehre und
Gutem beständig haben und hal¬
ten.

r. ii.
( Schleunige ^ näisnr und RxpsältliM .)

Allen des heiligen Reichs
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den sowohl , als ihren Botschaf¬
tern und Gesandten , ( die von
der freycn Reichs - Ritterschaft
Abgeordnete mit begriffen ) jeder¬
zeit schleunige ^ uäreur und Lx-
xeöition ertheilen und dieselbem
mit keinem Nachreifen beschwe¬
ren , noch mit Hinterziehung der
Antwort aufhalten.

§ . m.
( Sprachen , so am Kapserlichen Hof zu

gebrauchen . )

Auch in Schriften und Hand¬
lungen des Reichs an Unfern
Königlichen und künftigen Kay-
serlichcn Hof keine andere Zunge
noch Sprache gebrauchen lassen,
dann dieTeutsche und lateinische,
es wäre dann an Orten ausser¬
halb des Reichs , da gemeiniglich
eine andere Sprache in Uebung
wäre , und im Gebrauch stünde,
jedoch sonderlich lezten Falls in
alle Wege an dem Reichs -Hof-
Rath der teutschen und lateini¬
schen Sprache unabbrüchig.

§ . IV.

N . Capit . Leopold il . und
Franz II.

(Lrt . XXIII.)
Zeiten ein anderes , allen Glie¬
dern , Standen und Untertha¬
nen desselben zu Nuzm , Ehre
und Gutem beständig haben und
halten.

§ . 2 .
( Audienz und Abfertigung .)

Allen des heiligen Reichs Kur¬
fürsten , Fürsten und Ständen
sowohl , als ihren Botschaftern
und Gesandten , ( die von der
freien Reichsritterschaft Abgeord¬
nete mitbegriffen ) jederzeit schleu¬
nige Audienz und Expedition er¬
theilen , tilid dieselben mit kei¬
nem Nachreifen beschweren , noch
mit Hinterziehung der Antwort
aufhalten.

§. 3-
( Sprachen am kaiserlichen Hofe .)

Auch in Schriften und Hand¬
lungen des Reichs an Unserm
kaiserlichen Hofe keine andere
Zunge noch Sprache gebrauchen
lassen , dann die deutsche und la¬
teinische , es wäre dann an Orten
außerhalb des Reichs , da gemei¬
niglich eine andere Sprache in
Uebung wäre , und im Gebrau¬
che stünde , jedoch sonderlich lez-
tern Falls in alle Wege an Un¬
serm Rcichshofrathe der deut¬
schen und lateinischen Sprache
unabbrüchig.

A«

- S5
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dern , Standen und Untertha¬
nen , desselben zu Nuzen , Ehr
und Guten beständig haben und
halten,

§. 2 . allen des heiligen Reichs
Churfürsten , Fürsten und Stän¬
den , sowohl ihren Bottschaftem
und Gesandten , die von der ge-
freyten Reichs -Ritterschaft mit
begriffen , jederzeit schleunige Au¬
dienz und Lx ^ ech' tion ertheilen,
und dieselbe mit keinem Nachrei¬
fen beschweren , noch mit H m ter-
ziehung der Antwort aufhalten,

§ . z . auch in Schriften und
Handlungen des Reichs , an sei¬
nem Kayserlichen Hof , keine an¬
dere Zung noch Sprach gebrau¬
chen lassen , dann die Teutsche
und Lateinische , es wäre dann
an Orten ausserhalb des Reichs,
da gemeiniglich eine andere
Sprach in Uebung wäre , und
im Gebrauch stünde , jedoch in
alle Wege an seinem Reichs -Hof-
Rath der Teutschen und Lateini¬
schen Sprach unabbrüchig;

§. 4 . Soll und will auch künf¬
tig bey Antrettung seiner Kayser¬
lichen Regierung , seine Kayser¬
liche und des Reichs Aemter am
Hoff , und die er sonsten in - oder
ausserhalb Teutschlands zu bege¬
ben und zu besezen hat , als dr
seynd kroteäio (- erwsnise , Ge¬

sandt-
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( ärt . XXIII .)

Z. IV.

(Besezung der Hof - Aeinter . )

Sollen und wollen auch ins¬

künftig , bey Antrettung Unserer
Kayserlichen Regierung , Unsere
Kayserliche und VcSReichs Aem-
1er am Hof , und die Wir sonsten
in - und ausserhalb Teutschland
zu vergeben , und zu besezen ha¬
ben , alsda seynd : kroteölio 6er-
inamLe , Gesandtschaften , Obrist-
Hofmeister , Obrist - Cammerer,
Hof -Marschallen , Hatschier - und
Leibgarde , Hauptleuthe und der¬
gleichen , mit keiner andern Ka¬
non , dann gebohrnen Teutschen,
oder mit denen , die aufs wenigst
dem Reich mit Lehen-Pflichten
verwandt , des Reichs -Wesens
kündig , und von Uns dem Reich
nüzlich erachtet werden , die nicht
niederen Standes noch Wesens,
sondern nahmhafte hohe Perso¬
nen , und mehrentheils von
Reichs -Fürsten , Grafen , Har¬
ren und von Adel , oder sonsten
guten tapferen Herkommen , be-
fezen und versehen.

§ . V.

( Erhaltung deren Rechten .)

Auch obgemeldte Aemtere bey
ihren Ehren , Würden , Gefallen,
( in so weit selbige vermög die¬

ser Wahl - L »j)itu !3tion , denen

Reichs -Erb -Aemtern nicht Vor¬

behalten seyud ) auch Recht und

N . Capi
't. LeopoldII. und
Franz II.

( Lrt . XXIII .)

§ . 4 .
( Kaiserliche Hofämter .)

Sollen und wollen auch bei

Antrettung Unserer kaiserlichen
Regierung Unsere kaiserliche und
des Reichs Aemter am Hof , und
die Wir sonst in- und ausserhalb
Deutschland zu vergeben , und

zu besezen haben , als da sind:
?rvte(ltio Oerinsnise , Gesand-
schaften , Obristhofmeister , Obrist-
kammerer , Hofmarschalle , H ) at-

schier - und Leibgardehauptleute,
und dergleichen , mit keiner andern
Kation , dann gebohrnen Deut¬
schen, oder mit denen ^hie aufs we¬
nigst demReiche mitLehenspflich-
ten verwandt , desReichs -Wesenö
kündig und von Uns demReiche
nüzlich erachtet werden , die nicht
nieder » Standes noch Wesens,
sondern namhafte hohe Personen
und mehrentheils von Reichsfür¬
sten , Grafen , Herrn und von
Adel , oder sonst guten tapfer»
Herkommens besezen und verse¬
hen.

§ . S.
( Deren Rechte .)

Auch obgemeldte Aemter bei

ihren Ehren , Würoen , Gefallen
(in soweit solche vermög dieser
Wahl -La ^ itulation den Reichs-
erbamtern nicht Vorbehalten sind)
auch Recht und Gerechtigkeit

blei-

Project der perpetukrlichm
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sandtschafften , Obrist - Hoffmei¬
sters , Obristen -Cammerers , Hoff-
Marschallen , Hatschier - und Leib-
Guarde - Hauptmanns und der¬
gleichen , mit keiner andern Na¬
tion , dann gebohrnen Teutschen,
oder mit denen , die aufs wenig¬
ste dem Reich mit Lehen-Pflich¬
ten verwandt , des Reichs -We¬
sens kündig , und vom Römi¬
schen Kayser dem Reich nüzlich
erachtet werden , die nicht niede¬
ren Standes noch Wesens , son¬
dern namhafte hohe Personen,
und mehrern Theils von Reichs-
Fürsten , Grafen , Herren und
von Adel , oder sonsten guten ta¬
pfer » Herkommens besetzen und

versehen,

§. z . auch obgemeldte Aem-
ter bey ihren Ehren , Würden,
Gefallen , Rechten und Gerech¬
tigkeiten bleiben , und demselben
nichts entziehen , oder entziehen
lassen.
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M Capit . Joseph II.

(ärt . xxm .)

Gerechtigkeiten bleiben , undde-
nenselben nichts entziehen lassen.

^ rt^LuIus XXIV.
'
r . i.

( Besezung des Relchs - Hos-Raths .)

Desgleichen sollen und wollen
Wir den Kayserlichen Reichs-
Hof -Rath , mit Fürsten , Grafen,
Herren , von Abel und anderen
ehrlichen Leuchen beyderseits Ks-
liAlon , vermög InKrumenti ks
eis , aus denen Reichs -Craysen
besezen . ,

Z. H.
( tzuLlitLeten der Reichs-Hof-Räthe .)

Und zwar nicht allein aus Un¬
seren Untersassen , Unterthanen
und Vasallen , sondern mehren-
theils aus denen , so im Reich
teütscher Nation anderer Orten
gebohren und erzogen , darinnen
nach Standes -Gebühr angeses¬
sen und begütert , derer Reichs-
Sazungen wohl erfahren , guten
Nahmens und Herkommetis,
auch rechten Alters , und gehöri¬
ger in Lxsmine , gleich in dem
Cammer -Gericht , wohl bestan¬
dener Geschicklichkeit , auch gu¬
ter , in solchen wohlgeordneten
teutschen Oiealieriis worinnen
Rechtshandel Vorkommen , oder
auch juridischen kscultaeten er¬
worbener Lxperienr.

§ . m.

N - Capit . Leopold II . und
Franz u.

(ärt . XXlll .)
bleiben , und denselben nichts ent¬
ziehen , oder entziehen lassen.

^ rticulus XXIV.
K. r.

( Besezung desselben.)

Desgleichen sollen und wollen
Wir Unfern Reichshofrath , mit
Fürsten , Grafen , Herren von
Adel und andern ehrlichen ,

Leu¬
ten beiderseits Religion , vermög
luflrumenti kacis , aus den
Reichskreisen besezen.

§. 2.

(Eigenschaften der Kaiserlichen Reichs-
hofrathe.) -

Und zwar nicht allein aus Un¬
fern Untersassen , Unterthanen
und Vasallen , sondern mehrern
Theils aus denen , so im Reiche
teütscher Nation anderer Orte
gebohren und erzogen , darinn
nach Standes -Gebühr angesessen
und begütert , der Reichssazun-
gen wohl erfahren , guten Na¬
mens und Herkommens / auch
rechten Alters und gehöriger in
Lxslnine , gleich in dem Kam¬
mergericht , wohlbestandencr Ge¬
schicklichkeit , auch guter , in sol¬
chen wohlgeordneten deutschen
Dikasterien , worinn Rechtshan¬
del Vorkommen , oder auch Ju¬
ristischen Fakultäten erworbener
Experienz.

Aar z . z.

ProjccL der perpetuirlichett
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tVrticuIus XXIV.

§ . r . Desgleichen soll und wiü
Er seinen Reichs -Hof -Rath mit
Fürsten , Grafen , Herren , von
Adel und andern ehrlichen Leu-
then beedcrseit6K .e1i§ ionen , vcr«
mög Inllrumenti ? Lci § , aus de¬
nen Reichs -Craysen,

§. r . und -war nicht allein aus
seinen Unterlassen , Unterthanen
und Vasallen , sondern mehren-
theils aus denen , so im Reich
Teütscher Nation , anderer Or¬
ten gebohren und erzogen , dar¬
inn nach Standes -Gebühr an¬
gesessen und begütert , derReichs-
Sazungen wohl erfahren , gutes
Namens und Herkommens , auch
rechten Alters , und in gehöriger,
und in LxAmine gleich in dem
Cammer -Gericht , wohl bestande¬
ner Geschicklichkeit , auch guter
Txj)erienr,

§ . z . und niemand dann ihm
und dem Reich , und sonsten kei¬
nem Churfürsten , Fürsten oder
Stand des Reichs , vietweniger
ausländischer Potentaten , mit
absonderlichen Pflichten , Bestel¬
lung oder Gnaden -Geld verwand
seynd.

H, 7»
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l^rt. XXlV.)
§ . m.

(Ihre Pflichten,)
Und niemand , dann Uns und

Dem Reich , Inhalts der in der
ReichS -Hof - RathS -Ordnung ent¬

haltenen , jedoch künftighin auf
basReich nahmentlich mit zu rich¬
tenden Eydes -dlotuI , und son¬
sten keinem Churfürsten , Für¬
sten oder Stand des Reichs , viel-
rveniger ausländischen Potenta¬
ten , mit absonderlichen Pflichten,
Bestellung oder Gnaden - Geld
verwandt seynd.

§. IV.
.( Beschwerde gegen den Reichs - Hof-
. Rath . ) ^

Und weilen auch Beschwerd
zeführet worden , ob sollten ge¬
gen vorgemcldte Reichs - Hof-
Raths -Ordnung Loutrsvemio-

. ne § vorgegangen seyn , so sollen
und wollen Wir , nach angetret-
tener Unserer Regierung bey
Unftrm alsdann neubestellten
Reichs - Hof - Rath solche nach¬
drückliche Vorsehung thun , da¬
mit der Sachen rech licher Ge¬
bühr remefliret , und zumahlen
in Zukunft dergleichen nicht be¬

gangen , weniger gedultet , son¬
dern vielmehr dagegen alle ge¬
naue Vorkehr beobachtet werde.

§ . V.
iUerbesseruttg der Reichs-Hof-Raths-

- Osdmmg .)
Auch sollen und wollen Wir

gleich nach angetrettener Unserer
Re-

N -, Capit. Leopold II. und
Franz II. /

tXtt. XXIV .)
i z.

(Ihre Pflicht «» .)
Und niemanden , dann Uns

und dem Reiche , Inhalts der in
der Reichshofrathsordnung ent¬
haltenen , jedoch künftighin auf
daS Reich namentlich mit zu rich¬
tenden Eides -Notel , und sonst
weder Unfern Hause , noch einem
Kurfürsten , Fürsten oder Stande
des Reichs , vielweniger auslän¬
dischen Potentaten , mit absonder¬
lichen Pflichten , Bestallungen
oder Gnadengelde verwand sind.

K. 4 .
(Beschwerden dagegen .)

Und weil auch Beschwerde ge-
führet worden , ob sollten gegen
vorgemeldte Reichshofrathsord¬
nung Kontraventionen vorgegan¬
gen seyn , so sollen und wollen
Wir , nach angetrettener Unse¬
rer Regierung bei Unftrm als¬
dann neu bestellten Reichshofra-
the solche nachdrückliche Vorse¬
hung thun , damit der Sachen
rechtlicher Gebühr remediret , und
zumal in ZukuUft dergleichen
nicht begangen , weniger gedul¬
tet , sondern vielmehr dagegen
alle genaue Vorkehre beobachtet
werde.

Z. Z.
(Verbesserung der Reichshoftathsord-

nuug.)
Auch sollen und wollen Wir

gleich nach angetrettener Unserer
Re-

Project der perpetulrlichetz
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§ . 7 . Auch soll und will der
regierende Römische Kayser kei¬
neswegs dargegen seyn , - aß der
Reichs - Hof - Rath durch den
Chursürsten zu Mayntz , als deS
heiligen Römischen Reichs Ertz-
Canzlern , besagFriedens -Schluss
fts , und akso

'
mit Obftrvirung

dessen , was nach Anleitung und
Disposition erst gedachten Frie¬
dens -Schlusses , bey solcher Vi-
sitstion zu beobachten , die Stän¬
de für gut befinden werden , we¬
nigstens alle drey Jahre einmal
viütirt werde.

§ . 9 . Sodann soll und will
der Römische Kayser verfügen,
daß in seinem Reichs -Hof -Rath
auf den Ritter -Bäncken zwischen
denen vom Ritter -Stand , wel¬
che zu Schild - und Helm -Ritter-
und Stiftmäßig gebohren , und
denen Grafen und Herren , so
in denen Reichs -OolleZüs keine
Session oder Stimm haben , oder
von solchen Neichs -8cÜion haben¬
den Häußern entsprossen und ge¬
bohren seynd , in der Raths -8es-
siou , dem alten Herkommen ge¬
mäß , kein Unterschied gehakten,
sondern ein jeder , nach Ordnung
der angetrettenen Raths -Dien¬
sten, ohne einigen , von Stands
wegen , suchenden Vorzug ver¬
bleiben ;

j . io.



W . Capi
't. Joseph M.

(Lrt. XXIV .)
Regierung per vecretum von
Dem Reich ein Gutachten (wann
solches mittlerweile nicht erfolget
und zu Stand gekommen wäre)

. wegen zu verbesserender Reichs-
Hof -Raths -Orönung , erfordern,
und so weiters sothane Verbesse¬
rung möglichster Dingen beför¬
dern , sofort dieselbe zu ihrem
Stand bringen lassen.

r . vi.
( Reichs - Gutachten über den

der Reichs - Hof- Raths- Vi6tstiün .)
Wir sollen und wollen weni¬

ger nicht sogleich nach angetret-
tener Unserer Kayserlichen Re¬
gierung , vermittels eines Eom-
rniÜions -Oecrets , von Churfür¬
sten , Fürsten und Ständen ein
Rcichsgutachten ( wann solches
vor Unserm Kayserlichen Regie¬
rungs -Antritt nicht allschon be-
schehen wäre, ) über das , was
in lnlirumento kscis zur näch¬
sten Reichs -Oelibergtion ausge-
sezet worden , und den ^ loclum
vilitsnäi betrift , erforderen , und
dem darauf erfolgenden Reichs-
Schluß feine behörige Kraft und
Nachdruck geben.

r . VH.
( Interim5 -VNitstione §.)

Inzwischen aber , und bis da¬
hin geschehen lassen , daß von
dem Churfürsten zu Maynh als
des heiligen Reichs Erzkanzlern,

lang-

N . Capi
't. Leopoldil. und
Franz il.

(,-Vrk. XXIV .)
Regierung per vecretum von
dem Reich ein Gutachten wegen
zu verbessernder Reichshofraths¬
ordnung erfordern , und so wei¬
ters sothane Verbesserung mög¬
lichster Dinge befördern , sofort
Dieselbs zu ihrem Stande brin¬

gen lassen.

Z. s.

KReichs -Hofraths - Visttation .)

Wir sollen und wollen weni¬
ger nicht , sogleich nach ange-
trettener Unserer Kaiserlicher Re¬
gierung , vermittelst eines Kom-
missionsdekrcts von Kurfürsten,
Fürsten und Ständen ein Reichs-
gutachtcn über das , was m In-
liiuineuto ? sci'§ zur nächsten
Reichsdeliberation ausgeseztwor-
den , und den moäuin vilitanch
betrift , erfordern und dem dar¬
auf erfolgenden Reichsschlusse
seine gehörige Kraft und Nach¬
druck geben.

- r. 7.
(Jnterimsvlsttation)

Inzwischen aber , und bis da¬
hin geschehen lassen , daß von
dem Kurfürsten zu Mainz als
des heiligen Reichs Erzkanzlcr,

A a z läng-
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§. io . Sonsten aber soll we¬

gen der Reichs -Hof -Raths - Stel-
le krscceöenr und ik.ess>e6k , deme
nachgelebet werden , was dieß-
falls in der ReichS -Hof -Raths-
Ordnung versehen , und Dero-
selben Stand gemäß ist z

§ . n . Der
'

Kayftr soll und
will auch bey ernanntem seinem
Reichs -Hof -Rath keinen zum
krseli ^ enten , oder Vice -krseli-
clemen bestellen , es seye denn
derselbe ein Teutscher Reichs-
Fürst , Graf oder Herr , in dem¬
selben ohnmittelbar oder mittel¬
bar gesessen und begütert,

§ . i 2 . und diesem seinem
Reichs - Hof - Raths -Präsidenten
soll und will Er , in der Ihme
züstehcnden Reichs -Hof -Raths-
Oi'reAion m juclici

'3iibu5 von nie¬
mand , wer der auch seye , ein-
greiffen lassen , noch gestatten,
daß ein anderer sich solcher Oj-
reäUon anmasse»



W . Lapit. Joseph II.

( ^ t . XXIV .)

längstens ein Jahr nach angetrettener Unserer Kay¬

serlichen Regierung , vorerst diese Visitation vor¬

genommen , damit alle drey Jahre so lang , bis in

( ^onutiis ein anders beliebet, continuiret , die bey
der Visitation ergangene ^ Äa jedesmahl der

Reichs -Versammlung vorgelegct , auch , wofern
darunter der geringste Mangel erscheinet , so fort
in Commis gemessene Vorsehung gemachet werde;

§ . VIII.
(Interims - Re'

rchs -Hof- Naths - und VllitLtionL -Ordttung.)
Wie dann auch von dem Reichs -Hof -Rath so¬

wohl , als denen verordnten Vilitstoridus , bis

von Uns und dem gesammten Reich eine denen

heutigen Umstanden gemäß eingerichtete vollstän¬

dige Reichs -Hof -Raths -Ordnung verfasset werden

kann , in modo proceäenäl die alte Reichs -Hof-

Raths -Ordnung , nebst demjenigen , was der von

Wcyland Kayser Carl dem Viten im Reich ^ nno

1714 dieserwegen ausgelassenen Verordnung aus

denen ^ onitis Ltstumn inLeriret worden pro ke-

ßula angenommen , und aufs genaueste beobach¬
tet , auch daß solches geschehe , mit allem Ernste
und Nachdruck von Uns besorget werden solle.

§ . IX.
( Mang zwischen den ReichS -Hof- Rathen .)

Sodann sollen und wollen Wir verfügen , daß
in dem Kayserlichen Reichs -Hof -Rath aufder Rit-

ter -Banck zwischen denen vom Ritterstand , wel¬

che zu Schild und Helm , Ritter und Stiftmäßig

gebohren , und denen Grafen und Herren , so in

denen Reichs -Colle ^ üs keine 8elIiori oder Stimm

haben , oder von solchen Reichs -8eNon habenden

Häusern entsprossen , und gebohren seynd , in der

Naths -8eüion , dem alten Herkommen gemäß,
kein

'
Unterscheid gehalten , sondern ein jeder , nach

Ordnung der angetccttenen Raths -Diensten , ohne
einigen von Standes wegen suchenden Vorzug
verbleibe,

S - X.

N . .Capit . Leopold n . und Franz rr.

XXlV .)

längstens ein Jahr nach angetrettener Unserer Kai¬
serlichen Regierung , vorerst diese Visitation vorge¬
nommen , damit alle drei Jahre so lang bis inComi-
tüs ein anders beliebet , kontinuiret , die bei der Visi¬
tation ergangenen Akten jedesmal der Reichsver¬
sammlung vorgeleget , auch , wofern darunter dev
geringste Mangel erscheint , so fort in Comitiir
gemessene Vorsehung gemacht werde.

§ . 8 .
(Beobachtung der alten ReichshoftathSordnunz.)

Wie dann auch von Unscrm Reichshofrathe so¬
wohl als den verordneten Visitatoren , bis von
Uns und dem gesammten Reich eine den heutigen
Umständen gemäß eingerichtete vollständige Reichs¬
hofrathsordnung verfasset werden kann , in mocio

proceäenäi , die alte Reichshosrathsordnung nebst
demjenigen , was der von Weiland Kaiser Karl Vt.
im Reiche im Jahr 1714 dieserwegen ausgelasse¬
nen Verordnung aus den mouüis (iatuum inseri-
ret worden , pro reZuls angenommen , und aufs
genaueste beobachtet , auch daß solches geschehe,
mit allem Ernst und Nachdrucke von Uns besor¬
get werden soll.

S - y.
(Rang der Reichshofrathe unter sich .)

Sodann sollen und wollen Wir verfügen , daß
in Unserm Reichshofrath auf der Ritterbank zwi¬
schen denen vom Ritterstande , welche zu Schild
und Helm , ritter - und siiftmaßig gebohren , und
den Grasen und Herren , so in den Reichskollegien
keine Session oder Stimme haben , oder von sol¬
chen Reichssession habenden Hausern entsprossen
und gebohren sind , in der Rathssession bemalten
Herkommen gemäß kein Unterschied gehalten , son¬
dern ein jeder nach Ordnung der angetrettcnen
Rathsdienste ohne einigen von Standes wegen su¬
chenden Vorzug verbleibe.

r . r ».
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XXIV .)
§ . x.

( 2hr Rang gegen andere .)

Sonsien aber soll wegen der Reichs -Hof -Raths-
Stelle , krsece ^ enr und Kelpeök dem nachgele-
bet werden , was diesfalls in der Reichs - Hof-
Raths -Ordriung versehen , und Deroselben Stand
gemäß ist.

z. XI.
/ Reichs - Hof- Raths- krLelläsnt und Vice-? rasl !öent .)
Wir sollen und wollen auch bei ernanntem

Reichs -Hof -Rath keinem zum Presidenten und
Viceprelicienten bestellen , es seye dann derselbe
ein Teutscher Reichs -Fürst , Graf oder Herr in
demselben unmittelbar oder mittelbar angesessen
und begütert,

§ . XII.

( Desselben Direktor , in / näicialibus .)
Und diesem Reichs -Hof -Raths -kresidenten sol¬

len und wollen Wir in der ihm zustehenden Reichs-
Hos -RathsDirecüionin ^ uch' eislibus , von niemand,
wer der auch seye, eingreiffen lassen, noch gestat¬
ten , daß ein anderer sich solcher Direötion anmasse.

§ . 'XIII.
( Alles in ? ieno zn verhandle « .)

Uebrigens sollen alle und jede vor den Kayfer-
lichen Reichs -Hvf -Rath gehörige Sachen allezeit
in pleno abgehandelt , und weder zuvor noch her¬
nach vor einige Deputationen , Hof -OonnniNo-
nen , und was dergleichen ausserordentliche Wege
sonst für Nahmen haben mögen , immermehr ge¬
zogen , noch derer gerader Rechtslauf unterbro¬
chen , oder gehemmet werden.

N . Capit . Leopold il. und Franz H.

( Lik . XXIV .)

§ . 10.
( Gegen andere , Entsezung derselben . )

Sonst aber soll wegen der Reichshofraths-
Stelle , Prazedenz und Respekt dem nachgekebet
werden , was diesfalls in der ReichshofrathSord-
nung versehen , und Deroselben Stand gemäß
ist ; auch soll kein Reichshofrath seiner Stelle an¬
ders , als nach vorhergegangener rechtlichen Ko¬
gnition und darauf erfolgtem Spruch Rechtens
entsezt werden.

§ . n.
( Präsident , Vlcepräsident .)

Wir sollen und wollen auch bei ernannten
Reichshofrathe keinem zum Präsidenten und Vi¬
zepräsidenten bestellen , cs sey dann derselbe ein
deutscher Reichs -Fürst , Graf oder Herr in dem¬
selben unmittelbar oder mittelbar angesessen und
begütert.

k . 12.
( Deren Amt .)

Und dicscmRcichshofrathsprasidenten sollen und
wollen Wir in der ihm zustehenden Rcichshofraths-
Direktion in ^ ucilLialibur , von Niemanden , wer
der auch sey , eingreiffen lassen , noch gestatten,
daß ein anderer sich solcher Direktion anmasse.

5 . iz.
( Plenum , Deputationen , Hofkommissioneu . )

Uebrigens sollen alle und jede vor Unfern Neichs-
hofrath gehörige Sachen allzeit in pleno abgehan¬
delt , und weder zuvor noch hernach vor einige
Deputationen , Hofkommissionen , und was der¬
gleichen ausserordentliche Wege sonst für Namen
haben mögen , nimmermehr gezogen , noch derer
gerader Rechtskauf unterbrochen oder gehemmet
werden.

^ rtj- ^ rti-



W . Capit. Joseph « -

( ärt . XXV .)

^ l- tieulur XXV«

§ . I.

(Chur - Mayntzlsche Vestellun ; der
Reichs - Canzley .)

In Bestell - undAnftzuugder

Reich6 -Hof -Canzley sowohl de6

Reichs -Hof - Vlce -Canzlers , als

deren Reichs - keferenäsnen,

Reichs - Hof - Rakhs -Zecretanen,

und aller anderer zu der Reichs-

Hof -Canzley gehöriger Personen

sollen und wollen Wir dem Chur¬

fürsten zu Mayntz als Erz -Canz-

lern durch Germanien in der Ihm

allein dießfalls zustehenden vispo-
tmoQ . unter was Vorwand es

fty , inskünftig keinen Eingriff,

Aufschub oder Verhindernuß

thun , noch darinn einig Ziel und

Maas geben.
8 , rr.

(c -FLüon alles widrigen.)

Es soll auch , was darwider

vorgegaugen , und ferner gethan,

und verordnet werden mögte, , vor

ungültig gehalten werden.

z . m.
(Ler - ottne Eingriff wider die Reichs-

Hof - Raths - und Canilep -Ordnung .)

Jmgleichen sollen und wollen

Wir keineswegs gestatten , daß

der Reichs - Canzley , wider die

Reichs -Hof -Raths - undCanzley-

Ordnung , einiger Eintrag ge¬

schehe , es seye von wem , und

unter was Schein es immer wolle.

i§ . rv.

N . Capit . Leopold H . und
Franz H.

(^ rt. xxv)
.̂ rticulus XXV.

z .
'
l.

(Kurmainzische Bestellungder Reichs-
Kanzlei.)

In Bestell - und Ansezungder
Reichshofkanzlei , sowohl des

Reichshofvicekanzlers als der

Reichsreferendarien , Reichshof-
rathssekretarien , und aller an¬
derer zu der Reichshofraths¬
kanzlei gehörigen Personen sollen
und wollen Wir dem Kurfürstelt

zu Mainz , uls Erzkanzler durch
Germanien , in der Ihm allein

diesfalls zustehenven Disposition,
unter was Vorwand Ls,sey , ins¬

künftig keinen Eingriff , Aufschub
oder Verhinderniß thun , noch
darinn einiges Ziel und Maaß'

geben.
§ . r.

(Ungiltigkert der Gegenhan- Wngen .)

Es soll auch was darwider

vorgegangen , und ferner gethan
und verordnet werden mögte , für
ungiltig gehalten werden.

§. z.

(Schur der Reichskanzlei wider ftem-
de Eingriffe.)

Imgleichen sollen und wollen
Wir keineswegs gestatten , daß
der Reichskanzlei wider die

Reichshofraths - und Kanzleiord¬
nung einiger Eintrag geschehe,
es sey von wem und unter was

Schein es immer wolle.
§ 4 .
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^ rkiaulus XXV.

§ . i . In Bestell - und Anftz-

zung der Reichs -Hof -Canzley,
sowohl des Reichs -Vice -Canz-
lerS , als der Len -etanen , kro-

tocoUisten , und aller anderen zu
der Rcichs -Hof -Canzley gehöri¬

gen Personen , soll und will der

Römische Kayser dem '
Churfür¬

sten zu Mayntz , als Erz -Canz-
lern durch Germanien , und der

Ihme alleine dißfalls zustehenden
Disposition , unter was Vorwand
es seye , inskünftig keinen Ein¬

griff , Aufschub oder Verhinder¬
nd thun , noch darinn einige Ziel
und MaaS Heben.

§ . ,r .. Es soll auch , was dar¬
wider vorgangen , und ferner
gethan oder verordnet werden

mögte , vor ungültig gehalten
werden.

§ . Z . Imgleichen soll und will
Er keineswegs gestatten , daß der

Reichs -Canzley wider die Reichs-
Hof -Raths - und Canzley -Ord-

nung einiger Eintrag geschehe,
es seye von wem , und unter waS

Schein es immer wolle.

§. 5 . Soll und will auch die

unverlangte gewiffe Verordnung
thun , damit sowohl aus seiner
Hof - Cammer , als denen bey
dem Reich eingehenden Mitteln,

vor



W . Capit . Joseph II.
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(ärt . XXV .)
§ . IV.

( Alle Reichs - Sachen gehören dahin .)

Insonderheit sollen und wollen
Wir bcy künftiger Unserer Re¬
gierung die Kayserliche und
Reichs -Angelegenheiten , als die
Reichstags -Geschäfte , die Inlkru-
Äiones Unserer Kayserlichen Ge¬
sandten in - und ausser Reichs,
die Erstattung ihrer Relationen
in Reichs -Sachen , nicht wem -,
ger die Reichs - Kriegs - und Frie¬
dens -Geschäfte betreffende dleZo-
tiationes und Schlüsse an und
durch , niemand anders , dann
durch den Reichs -Vice -Canzlern
gehen , nicht aber dieselbe zu Un¬
serer Erb -ckand-Hof -Canzley zie¬
hen lassen.

§ . V.
(Der Neichs - Hof - Rathe Besoldung . )

> Sollen und wollen auch die
unverlängte gewisse Verordnung
thun , damit sowohl aus der
Kayserlichen Hof - Cammer als
denen bey dem Reich eingehenden
Mitteln vor allen andern Ausga¬
ben , dem würcklich bestellten ? rse-
üäemen , Reichs -Hof -Vice -Canz-
lern , als zugleich würcklich be¬
stellten Reichs -Hof -Rath , sodann
ViLe - kraelläenten und andern
Reichs -Hof -Rathen ihre Reichs-
Hof - Raths - Besoldung richtig,
und ohne Abgang bezahlet werde.

Z. VI.

/ ..

N . Capit . Leopold II. und
Franz II.

(^ rt . XXV .)
S . 4.

( Gegenstände derselben .)

Insonderheit sollen und wollen
Wir die Kaiserlichen und Reichs¬
angelegenheiten , als die Reichs¬
tags -Geschäfte , die Instruktio¬
nen Unserer kaiserlichen Gesand¬
te in - und ausser Reichs die
Erstattung ihrer Relationen in
Reichssachen , nicht weniger die
Reichs - Kriegs - und Friedens-
geschgste betreffenden Negotiatio¬
nen und Schluffe an und durch
Niemand anders , dann durch
den Reichsvizekanzler gehen,
nicht aber dieselben zu Unserer
Erblande Hofkanzlei ziehen las¬
sen.

§ . 5 .
(Besoldung der Reichöhoftäthe . )

Sollen und wollen auch die
unverlängte gewisse Verordnung
thun , damit sowohl aus Unse¬
rer Hofkammer , als den bei dem
Reich eingehenden Mitteln vor
allen andern Ausgaben dem wirk¬
lich bestelltenPrasidenten , Reichs-
hosvizekanzler , als -zugleich wirk¬
lich bestellten Neichshofrath , so¬
dann Vizepräsidenten und andern
Reichshofräthen , ihre Reichs¬
hofrathsbesoldung richtig und oh¬
ne Abgang bezalet werde . ^

B b § , 6.
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vor allen andern Ausgaben den
würcklich bestellten Präsidenten,
Reichs - V^Lo-Canzlern , als zu¬
gleichwürcklich bestellten Reichs-
HoftRath , sodann Vico -Präsi --
denten und anderen Neichs -Hos-
Räthen,IhreReichs -Hof -Raths-
Besoldung richtig und ohne Ab¬
gang bezahlet werde,

§. 6 . wie Sie dann auch we¬
gen der Zölle , Steuer und ande¬
rer Beschwerden , Befreyung
denen Cammer -Gerichts - Lllelli>
ren gleich gehalten werden,

§ . 7 . und Sie sowohl als auch
der Standen , Xelläenten und
^ Zenten , von seiner Landes -Re-
gierung und anderer Gerichten
und Beamten llurr

'
8ck

'Äion , auch,
so viel die ObliAiiation , Sper¬
rung , Inventur , Lchuones der
Testamenten , Versorgung ihrer
Kindcren und deren Tutelen , und
dergleichen betrift , weniger nicht
von allen kerlonal -Oneiibuy be-
freyet seyn.

' § . 8. Auch diejenige , so sich
von seinem Hof anderst wohin
begeben wollen , keineswegs auf¬
gehalten , sondern frey , sicher
und ungehindert , auch ohne Ab¬
zug , und anderen Entgeld und
Vorenthalt ihrer Haab und Gü¬
ter , fortgelassen , und Ihnen zu
dem Ende auf begehren gehörige
Paß -Briefe ertheilet werden sol¬
len.
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§ . VI.

(Zoll-Steuer und Freyheit .)
Wie selbige dann auch wegen der Zoll - Steuer-

rind anderer Beschwerden Befreyung denen Cam-
mer -Gcrichts -^ llelloren gleichgehalten werden.

*
§ . VII.

( Ihre und audererLxemxtionen von andern lunsEioneu .)

Und sie sowohl , als auch deren Standen Ge¬
sandten , Keilriemen und H Zenten , vondemKay-
ferlichen Hof -Marschall -Amt , Unserer künftigen
Bandes - Regierung und anderen Gerichten und
Beamten ) uriLcii6lion , auch soviel die ObklZnAtion,
Sperrung , Inventur , K<ii' ti'one8 deren lelismen-
ten , Versorgung ihrer Kinder und der luteien
und dergleichen betrift , weniger nicht von allen
kersonÄl -Oueribus allerdings befreyet seyn.

z . VIII.
(Ibr fteyen Abzug .)

Auch diejenige , so sich von Unserm Hofe an¬
ders wohin begeben wollen , keineswegs aufge¬
halten , sondern ftey , sicher , und ungehindert,
auch ohne Abzug , und andern Entgeld , und Vor
enthalt ihrer Haab und Güter fortgelassen und
ihnen zu dem Ende auf Begehren behörige Paß-
Briefe ertheilet werden sollen.

N - Capit . Leopold U - und Franz U-

( Llt , VXX .)

§ . s.
(Freiheit von Abgaben .)

Wie selbige dann auch wegen der Zoll -- Steuer-
und anderer Beschwerden Befreiung den Kam-

mergerichts -Assessoren gleich gehalten werden»

§. 7 .
(Gerichtsstand der Reichshoftathe, und der reichsstandi-

schen Gesandten, Residenten u . s. w .)

Und sie sowohl , als auch der Stande Gesandte,
Residenten und Agenten , von Unserm Hofmar¬
schallamt , Unserer Landes - Regierung und an¬
dern Gerichten und Beamten Jurisdiktion , alrch
ftviel die Obsignation , Sperrung , Inventur,
Editionen der Testamente , Versorgung ihrer Kin¬
der und deren Tutclen und dergleichen betrift , we¬

niger nicht von allen Personal -oneribus allerdings
befreiet seyn . Wie denn auch der Stande Ge¬

sandte , Residenten , Geschäftsträger und Angehö¬
rige , die nicht besonders bei dem Reichshoftathe
zu allda anhängigen Prozessen legmmiret sind,
von aller Jurisdiktion nicht nur , wie vorgedacht,
des Hofmarschallamts und aller erblandifchen Ge-

richtssiellen , sondern auch des Rcichshoftaths
gänzlich befreiet seyn , und verbleiben sollen.

§ . 8 .
( Freier Abzug .)

Auch diejenigen , so sich von Unserm Hofe an¬
ders wohin begeben wollen , keineswegs aufgehal¬
ten , sondern frei , sicher und ungehindert , auch
ohne Abzug und andern Entgeld und Vorenthalt
chrer Haab und Güter fortgelassen , und ihnen zu
dem Ende auf Begehren bchöriger Paßbriefe er¬

theilet werden sollen»

/ er t i
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(Lrt. XXVI .)
ärtiLu1u§ XXVI.

§ . I.
(Belehnung des Königs von Sardi¬

nien als Herzogen von Savoyen
mit dem Herzogchum Montfer-
rat , und übrigen von dem heil.
Reich zu Lehen tragenden Staa¬
ten und Landen .)

Wir sollen und wollen auch
dem König von Sardinien , als
Herzogen von Savoyen , durch
die Person seines rechtmäßigen
Gewalthabers die Belehnung
des Herzogthums Montferrat
sowohl , als aller seiner übri¬
gen Staaten und Landen , wel¬
che er von dem heiligen Reich
zu Lehen traget , so bald Wir
nach angetrettener Unserer
Kayscrlichen Regierung , hier¬
inn gebührend ersuchet und an¬
gelanget werden , denen Reichs-
Oonilitutionen und Lehen-
Rechten , insonderheit der lez-
ten Inventur äe Xnno 1755
gemäß , ertheilen und erfolgen
lassen.

z . n.
( Den Herzogen von Savoyen bey

der Vicsl -istL . Gerechtigkeit in
Italien handhaben .)

So thun Wir auch dasje¬
nige , was das Churfürstliche
OolleZium unterm 4.
1658 an damaligen Herzogen
zu Mantua , wegen Xnnullii --
und Aufhebung des dem Haus
- . - Sa-

N . Eapit . Leopold II . und ^
Franz II.

(Lrt. XXVI .)
^. rtieulus XXVI.

§ . r.
( Von Savoyen .)

Wir sollen und wollen auch
dem Könige von Sardinien,
als Herzoge von Savoyen,
durch die Person feines recht¬
mäßigen Gewalthabers die Be,
lehnung des Herzogthums
Montferrat sowohl , als aller
seiner übrigen Staaten und
Lande , welche er von dem hei¬
ligen Reiche zu Lehen trägt,
sobald Wir nach angetrettener
Unserer Kaiserlichen Regie¬
rung hierinn gebührend ersu¬
chet und angelangt werden , den
Reichskonstitutionen und Le¬
henrechten , insonderheit der
lezten Investitur vom Jahr
r 75 5 gemäß , ertheilen und er¬
folgen lassen.

§ . 2.
(Reichsvikariat. )

So thun Wir auch dasje¬
nige , was das kurfürstliche
Kollegium unterm 4 . ) umi
1658 an damaligen Herzog zu
Mantua wegen ^ .nnullir - und
Aufhebung des dem Hause

Bb 2 Sa-

Pwjcct der pcrpeümlicherr
W . Capit.

ArtrLulus XXVI.

Gegen die benachbarte Christliche
G , waltesollund will der erwehlteRö¬
mische Kayser sich zur Zeit seiner Re¬
gierung friedlich halten , Ihnen allcc-
jeits zu Widerwärtigkeit gegen daS
Reich keine Ursach geben , weniger daS
Reich in fremde Kriege imchiciren , son¬
dern sich aller daraus dem
Reich Gefahr und Schaden entstehet,
gänzlich enthalten , auch kein Gezanck,
Fehde , Krieg oder Bündniß mit Ih¬
nen machen , es geschehe dann solches
mit der Churfürsten , Fürsten und
Ständen Consens aufoffenem Reichs-
Tag , absonderlich aber soll und will Ec
dasjenige , was zu Münster und Oßna-
brück , zwischen seinen Vorfahren am
Reich , und sammtlichen Churfürsten,
Fürsten und Ständen , an einem , dann
denen mit xacisteirenden Cronen am
andern Theil , gehandelt und geschlos¬
sen worden , unverbrüchlich halten , dar¬
wider weder vor sich etwas vornehmen,
noch anderen dergleichen zu thun ge¬
statten , wodurch dieser allgemeine im¬
merwährende Fried , und wahre auf¬
richtige Freundschaftgekränket , betrübt
oder gebrochen werden ; Und dieweil
denen fremden Potentaten je zu Zei¬
ten im Reich ihre Werbungen anzu¬
stellen wohl verstärket wird , auch in
dem Inüruento I>3LiL , und denen
Reichs - Loniiltutiom ' bus vorhin zur
Gnüge versehen , wie weit einemStand
oder Angesessenen des Reichs , sich bey
Auswärtigen in Kriegsdienste zu bege¬

ben
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Savoyen zumNachtheil unter¬
fangenen Kaysertichen Reichs-
Vicarists und Oenerslays m
Italien geschrieben , hiermit
allerdings bestätigen , derge-
stalten , daß Wir ob desselben
Begriff vestiglich halten , und
den König von Sardinien , als
Herzogen von Savoyen , bey
der habenden ViLsi iatL - Ge¬
rechtigkeit und krivileZicn ge¬
bührend fchüzen und handha¬
ben wollen»

N . Capit . Leopold H . und
Franz II.

» l . XXVI .)

Savoyen zum Nachtheil unter¬
fangenen kaiserlichen Reichs¬
vikariats und Generalats in
Italien geschrieben , hiermit
allerdings bestätigen , derge¬
stalt , daß Wir ob desselben Be¬

griff festiglich halten , und den

König von Sardinien , als

Herzog von Savoyen bei der

habenden Vikariats - Gerech¬
tigkeit und Privilegien gebüh¬
rend schüzen und handhaben
wollen . »

ben oder einzutassen erlaubt ; So soll
und will der Römische Kayser , dafern
etwa von ihme , oder anderen einiges
Volcks im Reich , oder in seinen eigenen
Landen , zu ausländischer Potentaten
Diensten geworben würde , zuförderist
dahin sehen , daß das Reich der Mann¬

schaft nicht entblöset werde , auch die

Verfügung thun , daß die Churfürsten,
Fürsten undStände -deöReichs , sammt
allen dessen ungehörigen , bey obbemeld-
ter Werbung , mit Versammlung,
Durchfuhr , Einquartierungen , Mu-

ster -Pläzen , oder sonsten in einige ande¬
re Wege wider die Reichs -Constitutio-
nes , und das Inklrcunentnin kaais nicht
beschweret , oder darwider verfahren
werde ; Und nachdeme auch jezuweilen
verschiedene nnineäist -Fürstenthümer,
Stifter , Graf - und Herrschafften , ohne
einige Recht und Befugniß , durch aus¬

wärtige Völcker mit Einquartierung
und andern Kriegs - Ungelegenheiten
höchst beschwert werden , und dahero des

so theuer erworbenen Friedensschlusses
in nichts gemessen mögen , vielmehr dem
Reich entzogen , und gleichsam zu Ivle-
ch -u-Ständen gemacht werden wollen;
als verspricht Er nicht allein durch eif¬
rige Interpolation die Abstellung zu be¬

fördern , sondern auch , vermög der

Reichs - Lonläitutionen , bey denen

. nächst angesessenen Crayß - Ständen die

Vorsehung zu thun , daß ermeldten
^ unmittelbaren Fürstenthümern , Stif¬

tern , Graf - und Herrschaften kräftig-
lich -yMirt , und sie bey ihrer zuste-
henden Immediatät per omnis gelas¬

senA r ti- H. rti-
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<§at . XXVlI .)

^ rticulus XXVII.
§ . I-

( Der auswärtigen Sckuz -Vnefe über
Reichs - Glieder nicht zu be-

stattigen .)

Als auch in Veranlassung de¬
ren von Weyland vorgewesenen
Königen und Kayseren etlichen
auswärtiger « von des heiligen Rö¬
mischen Reichs ^urisäicstion exi-
mirten Fürsten und kotentaten,
über Immeäi 'st - und X^eäiat-
Städte und Stände , vor Alters
gegebenen oder von ihnen selbst
erworbenen und angenommenen,
oder sonst ulurpirten Schuz - und
Schirm -Briefen , indem sie sich
jewe -len deren auch wider ihre
eige - e Landes -Obrigkeit in Oivil-
und ^uslix - Sachen , des heiligen
Reichs Sazungen zuwider , be¬
dienet , nicht geringe Weiterrm-
gen und Zerstörungen gemeinen
Land - Friedens entstanden , da¬
durch dann des heiligen Reichs
UsiirisstitstlOii , ^ utlroritaet und
Hoheit mercklich geschwächet , die¬

selbe auch mit Entziehung an-
sehn-

N - Cavit - Leopold ü . juiid
FrmizH-

( Ll r. XXVII .)

-Irticulus XXVII .!
§ ' r.

(Auswärtige Schuzbriefe . )

Als auch in Veranlassung der
von Weiland vorgewesencn römi¬
schen Königen und Kaisern etli¬
chen auswärtigen von des heili¬
gen römischen Reichs Jurisdik¬
tion eximirten Fürsten und Po¬
tentaten über Jmmediat - und
Mepiatßädte und Stände , vor
Alters gegebenen oder von ihnen
selbst erworbenen und angenom¬
menen oder sonst usuvvirten
Schuz - und Schirmbriefen , in¬
dem sie sich deren jeweil auch wi¬
der ihre eigene Landes -Obrigkeit
in Civil - und Iustizsachen des
heiligen Reichs Sazungen zu¬
wider bedienet , nicht geringe
Weiterung un ^ erstörungen ge¬
meinen Landfriedens entstanden,
dadurch dann des heiligen Reichs
Jurisdiktion , Authorität und
Hoheit merklich geschwächet , die¬
selbe auch mit Entziehung an-

BöZ sehn-

Project der perpetuirlickerr
W . Eapr

't.

sen werden , bey welchem allem
Er Churfürsten , Fürsten und
Stande , imgleichcn die freye
Reichs -Ritterschaft , sammt de¬
ren allerseits Landen , Leuten und
Unterthanen , nach Vermögen
schützen, msmiteniren und hand¬
haben , und darwider in keiner-
ley Weise beschweren lassen will.

^ rticulns XXVII.
§ . i . Als auch in Veranlas¬

sung deren von weiland denen
vorgewefenen Römischen Köni¬
gen und Kayscrn , etlichen aus¬
wärtigen von des heiligen Römi¬
schen Reichs äuri

'
sch'älion eximir¬

ten Fürsten und Potentaten über
immeäi 'at - und meäist - Städte
und Stände vor Alters gegebenen
oder von Ihnen selbst erworbenen
und angenommenen oder sonsten
uiurpirten Schuz - und Schirm-
Brief , indeme sie sich deren jc-
weilen auch wider ihre eigene
Lands -Obrigkeit in Civil - und
Justiz - Sachen , deS heiligen
Reichs -Sazungen zuwider , be¬
dienet , nicht geringe Weiterun¬
gen und Zerstöhrungen gemeinen
Land - Friedens entstanden , da-
durch dann des heiligen Reichs
^ urisclickiün, ^ utlroritset und Ho¬
heit ^ mercklich geschwächet , die¬
selbe auch mit Entziehung an¬
sehnlicher Glieder gar mterver-
tirt worden ; Als soll und will Er
zur Abwenduug obverstandener

gefahr-



W . Capit . Joseph ll.

( ^ rt . XXVI ! .)

sehnlicher Glieder gar iuterverti-
ret worden ; Als sollen und wol¬
len Wir zu Abwendung obver-

siandencr gefährlicher und der ge¬
meinen Iranguillität des heiligen
Römischen Reichs schädlicherZer-
gliederung und Mißverstand der¬

gleichen kroteälion und Schirm¬
briefe über mittelbare Städte
und Landschaften , denen Gewal¬
ten , und kotentLten , so des hei¬
ligen Reichs Zwang und äuris-
«Mion , wie gemeldet , nicht un-

terworffeu , nicht allein nicht er-

theilen , noch solche zu suchen und

anzunehmen , gestatten , noch auch
die , so von vorigen Römischen
Kayseren , in etwa anderwarten
der Sachen und Zeiten Zustand
und Lonlicleratchn , ertheilet,
und von ^ leäiat -Ständen aus¬
genommen worden , durch KelLri-

oder auf andere Weise cou-
lirmiren.

Z. H°
(Goudem abzuthun, oder wenigstens

einzuschräuken . )
Sondern vielmehr darob und

daran seyn , damit vermittelst
Unserer Intei -politioQ oder durch
andere erlaubte Mittel und We¬

ge, obermeldte von vorigen Kay¬
seren allbereits gegebene , oder
durch angenommene kroteäloriL
aufgckündet und abgethan , oder
wenigstens in die Schrancken ih¬
rer ersten Kayserlichen und Kö-

N . Capit. Leopold H . und
Franz II.

( ^ rt . XXVII .)

sehnlicher Glieder gar interverti-
ret worden , als sollen und wol¬
len Wir zu Abwendung obver¬

standener gefährlicher und der ge¬
meinen Tranquillitat des heiligen
römischen Reichs schädlicher Zer¬
gliederung und Misverstand der
glcichenProteklionsr undSchirm-
briefe über mittelbare Städte
und Landschaften der : Gewalten
und Potentaten , so des heiligen
Reichs Zwang und Jurisdiktion,
wie gemeldet , nicht unterworfen,
nicht allein nicht ertheilen , noch
solche zu suchen und anzunehmen
gestatten , noch auch die , so von
vorigen römischen Kaisern in et¬
wa anderwärten der Sachen und
Zeiten Zustande und Konsidcra-
tion ertheilet , und von Mediat-
Ständen ausgenommen worden,
durch Reskripte oder auf andere

Weise konfirmiren;

§. 2 .
(Zu entkräften oder zu beschränke» .)

Sondern vielmehr darob und
daran seyn , damit vermittels

Unserer Interposition oder durch
andere erlaubte Mittel und We¬

ge , obermelte von vorigen Kai¬

sern allbereits gegebene , oder
auch angenommene kroteäioria
aufgekündet und abgethan , oder

wenigstens in die Schranken ih¬
rer ersten kaiserlichen und könig-

Prsjett der perpetmrlichm
W . Capit.

gefährlicher und gemeiner l ' rsir-
gnillität des heiligen römischen
Reichs schädlicher Zergliederung
und Mißverstände , dergleichen
ki oteäliou und Schirmbrief über
mittelbare Stad - und Landschaf¬
ten , denen Gewalten und Po¬
tentaten , so des heiligen Reichs
Zwang und äm -r

'schÄion , wiege-
meldt , nicht unterworfen , nicht
allein nicht ertheilen , noch sol¬
che zu suchen und anzunehmen
gestatten , noch auch die , so von
vorigen Römischen Kaysern in
etwa anderwärten der Sachen
und Zeiten Zustand und Lonlläa-
rstion ertheilet , und von meäiat-
Standen ausgenommen worden,
durch k^elcripta , oder aus andere
Weise , Loulirmiren,

§. 2 , sondern vielmehr darob
und daran seyn , damit vermit¬
telst seiner Inter ^ olition , oder
durch andere erlaubte Mittel und
Weg , oberwehnte von vorigen
Kaysern oblauts gegebene oder
angenommene kroteclloria aufge-
kündet und abgethan , oder we¬
nigst in die Schranken ihrer er¬
sten Kayserlichen und Königli¬
chen Concessionen , wo die vor¬
handen , ohne einige fernere de¬
ren Lxtenlion und Ausdehnung
i-eäuLlrt,

§ . Z . also manniglich forthin
in seinem und des heiligen Rö¬
mischen Reichs alleinigen Schuz

, . und



W . Capit . Joseph II.

(^rt . XXVII .)
»« glichen LouceNonen , wo die
vorhanden ^ ohne einige fernere
deren Lxtenlion und Ausdeh¬
nung relluciret.

§ . III.
( Kapserlicher allgemeiner und alleini¬

ger Schnz .)

Also männiglich forthin nach
angetrettener Unserer Kayserli¬
chen Regierung , in Unserm und
des heiligen Römischen Reichs
alleinigen Schuz und Vertei¬
digung gelassen , und Churfür¬
sten , Fürsten und Standen des
heiligen Römischen Reichs (die
unmittelbare Reichs -Ritterschaft
mit begriffen ) und allerseits an-
gehörige Unterthanen ohne Im-
xlorstron in - und auswärtigen
Anhangs und bey glei¬
chem Schuz und ^ .llminittrLtiori
dcrllulii2 > in R.e1iZiou - und ? ro-
Lau-Sachen , denen Reichs - Saz-
undCammergerichtsDrdnungen,
Münster - und Osnabrückischen
Friedens -Schluß , und darauf
gegründeten Lxecutious - Miäl,
srcIioii mollo exeguoullr , und
Nürnbergifchen kixeLutions - Ke-
ceü ; wie auch nachstvorigen
Reichs -Abschied gemäß , erhal¬
ten.

§ . IV.

N . Capit . Leopold II . Md
Franz II.

( chrk. XXVII .)
lichen Konzessionen , wo die vor¬
handen , ohne einige fernere de¬
ren Extensiv » und Ausdehnung
reduziret.

( Kaiserlicher allgemeiner alleiniger
Schuz .)

Also männiglich forthin m Un-
scrm und des heiligen römischen
Reichs alleinigen Schuz und
Verteidigung gelassen , undKur-
fürsten , Fürsten und Stände des
heiligen römischen Reichs ( die
unmittelbare Reichsritterschaft
mit begriffen ) und allerseits an-
gehörige Unterthanen ohne Im-
ploration in - und auswärtigen
Anhangs und Assistenz , bei glei¬
chem Schuz und Administration
der Justiz , in Religions - und
Profansachen , den Neichssaz-
und Kammergerichtsordnungen,
Münster - und osnabrückischen
Friedensschlüsse , und darauf ge¬
gründeten Exekutionsedikt , -n-
eHori mocio exeguenlli , und
nürnbcrgischen Exekutionsrezesse,
wie auch nächstvorigem Reichs¬
abschiede gemäß erhalten.

K . » -

i-yy
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und Verthadigung gelassen , und
Churfärsten , Fürsten und Stan¬
den des heiligen - Reichs Ritter¬
schaft ^ und allerseits angehört-
gen Unterthanen ohne Imxlon
tio» , in- und auswärtigen An¬
hangs und , bey glei¬
chem Schuz und H.lllmlilttl 'atio»
der äullir : in ^ . eliAr

'on - und kro°
iämSachen , denen Reichs -Satz-
und Cammer -Gerichts -Qrdnung,
Münster - und Oßnabrückischon
Friedens -Schlusses , und darauf
gegründeten Lxeeutio »5 -
aräliori Mollo exeguenlli , und
Nürnbergifchen Lxecuti ' ous -
cests , wie auch nächstvorigen
Reichs -Abschied gemäß erhalten,

4 . Die Hierwider eine Zeit-
chero verübte Mißbräuche , da zum.
öftern die Rechtfertigungen von
ihren ordentlichen Richtern des
Reichs ab - und nach Holland,
Braband , und andere ausländi¬
sche Potentaten gezogen worden,,
und zwar insonderheit die unter
denselben aus der angemaßten
Brabandischen güldenen Bull,
zu unterschiedlicher Churfärsten,
Fürsten und Ständen merckli-
chen Nachtheil herrührcnde Lvo-
c3tl02 L-? rocelH gänzlich aufge-
hebt , wie auch das 1594
bey damaligen Reichstag vergli¬
chenen Gutachten vollzogen , und
denen durch gedachte Brabandi-
sche Bull ßosvirten Ständen,

auf
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( Lrt . XXVII .)

§ . IV.
(Verbotene^ vocationvs ausser Reichs .)

Die Hierwider eine Zeithero
verübte Mißbrauche , da zumöf-
tern die Rechtfertigungen von ih¬
ren ordentlichen Richteren des

Reichs ab und an andere aus¬

ländische Potentaten gezogen
worden , abgestellet , insonderheit
aber die aus der angemaßten
Brabandischen güldenen Bulle

zu unterschiedlicher Churfärsten,
Fürsten und Standen merckli-

chemNachtheile herrührende Lvo-
c3tl0n8 .kl -0LeilL gänzlich aufge¬
hoben , wie auch das ^ o . 1594
bey damaligem Reichs -Tage ver¬

glichene Gutachten vollzogen , und
denen durch gedachte Brabandi-

scbe Bulle Zraviiten Ständen,
auf erforderten Nothfall , durch
das ^ u § K.etorliom8 kräftige Hül¬
fe geleistet werde.

N . Capit . Leopold II . und

Franz il.
( Ln . XXVII .)

§ . 4.
( Vorladung außer Reich .)

Die hierwidereine Zeither ver¬
übten Mißbräuche , da zum öf¬
ter » die Rechtfertigungen von ih¬
ren ordentlichen Richtern des

Reichs ab - und an andere aus¬

ländische Potentaten gezogen wor¬
den , abgestellet , insonderheit aber
die ans der angemaßten Braban-

tischen goldenen Bulle , zu unter¬

schiedlichem Kurfürsten , Fürsten
und Stände merklichem Nach¬
theile herrührenden Evokations-

prozeste gänzlich aufgehoben , wie

auch das Hamo 1594 bei dama¬

ligem Reichstage verglichene
Gutachten vollzogen , und den

durch gedachte Brabantische Bul¬
le gravirten Ständen auf erfor¬
derten Nothfall , durch das ^ u8
ketorlioin8 kräftige Hilfe gelei¬
stet werde.

Project der perpetm
'
rlichm

W . Capit.

auf erforderten Nothfall durch
das ) u8 K. etorli0ni8 kräftige Hül¬
fe geleistet werde : Sodann die

Zehen vereinigte Reichs -Städte
im Elsaß , ausgenommen des 5»-
ri8 kraeskÄurae krovilicis1i8 vek-

mög obbesagtenFriedens -Schlus-
ses , dem heiligen Römischen
Reich , gleichwie andere Imme-
diat -Stande , einverleibt bleiben.

H. r t i«
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W . Capit . Joftph II.

OVrr, XXVIII.)
.̂ rti L ul us XXVIll.

§ . l.

( Lerbottne Einmischung fremder Ge¬
sandten ln Reichs - Sachen . )

Wir sollen und wollen auch,
zu Verhütung allerhand 8imu1-
taten und daraus entstehender ge-
fährlicherWeiterung , nichtgestat-
ten , daß die auswärtige Gewäl-
te oder deren Gesandte sich Heim¬
oder öffentlich in die Reichs -Sa¬
chen einmifchen.

§ . II.

( Und derselben Aufzug mit bewährter
6uaräs .)

*
Vielweniger zulaffen , daß die¬

selbe Botschaften an Unserm
Königlich - und künftig Kayserli-
chcn Hof oder bey RcichS - L)epu^
tationen oder andern public,

'«
Lonventidus mit bewahrter ösr-
öe zu Pferd , oder zu Fuß , auf
der Gaffen und Straffen aufzie-
hen und erscheinen mögen.

N . Eapit . Leopold il . und
Franz ri.

(^ rt. XXVNl .)
^. rtiaulus XXVIII.

S . I'
(Fremder Gesandte Einmischung in

Neichssachen . )

Wir sollen und wollen auch,
zu Verhütung allerhand Simul-
täten und daraus entstehender
gefährlicher Weiterung , nicht ge¬
statten , daß die auswärtigen
Mächte oder deren Gesandte sich
heim - oder öffentlich in die
Neichssachen einmifchen.

§. 2 .
( Und Aufzug .)

Vielweniger zulaffen , daß die¬
selben Botschaften an Unserm
Hofe , oder bey Reichsdeputatio¬
nen oder andern ^ ubliais conven-
tibuL mit bewährter Garde zu
Pferd oder zu Fuß auf der Gas¬
sen und Straffen aufziehen und
erscheinen mögen «.

Project der perpetufflicheu
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/ ^ rticuluL XXVIll.
'7 . 7-

'^ - ' /
i . Der Römische Kayser

soll und will auch zu Verhütung
allerhand Simultatcn und dar¬
aus entstandener gefährlicher
Weiterungen nicht gestatten , daß
die auswärtige Gewälte , oder
deren Gesandte , sich heim - oder
öffentlich in die Reichs -Sachen,
einmifchen,

§ . 2 . vielweniger zulassen , daß
dieselbe Botschaften an seinem
Hof , oder bey Reichs -Deputatio¬
nen , oder anderen xudli

'
L,

'
« Ooir-

vemibu8 , mit gewehrter Guarde
zu Pferd oder zu Fuß auf der
Gaffen und Strassen aufziehen
und erscheinen mögen.

r t i- Ce X r t i-
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W . Capit . Joseph II.

( ärt . XXIX .)

^ rtioulns XXIX.

( XXXIII)
§ - l . (? ) (2)

^ geschwerden gegen die Reichs -Post,
wegen der Postmeister)
Und demnach wider die im hei¬

ligen Römischen Reich verord-
nete Post nicht geringe Beschwer¬

de geführet , selbe auch nach An.
Weisung Inlirulneiiti kstcis aus
dem Reich 6 - Tage ausgestellet
worden ; so wollen Wir mit
Beobachtung dessen keineswegs
gestatten , daß Churfürsten , Für¬
sten und Standen in ihren Lan¬
den und Gebieten , wo derglei¬
chen Kayscrliche Post - Aemter
vorhanden , und hergebracht , sol¬
che Personen , welche keine
ReichS - Unterthanen seynd , und
deren Treue man nicht versichert
ist , angefezek , oder dieselbe aus¬
serhalb der kerlonLil - Befreyung
von dem Beytrag gemeiner
Beschwerden exmiirt und be-

sreyet werden.

§ . U - (? )

( Der Posten und des Post- Geldes ab.
zuthun .)

Nicht weniger wollen Wir den
Oener ^ - Reichs - Post -Meister da¬

hin halten , daß er seine Posten
mit aller Nothvurst wohl versehe,
die getreue und richtige Brief-
Stellungen , gegen billigeSPost-

N . Capit. Leopoldu . und
Franz II.

(Lri . XXIX .)

^ rrtieulus XXIX,

( XXXIII)
§ . l . (?) (L)

(Beschwerden gegen die Neichspost .)

Und demnach wider die im hei¬
ligen römischen Reiche verordn¬
te Post nicht geringe Beschwerde
geführet , selbe auch nach An¬
weisung Instrument ! bacis auf
den Reichstag auSgestellct wor¬
den , so wollen Wir mit Beob¬
achtung besten keineswegs gestat¬
ten , daß Kurfürsten , Fürsten
und Stande in ihren Landen und
Gebieten , wo dergleichen kaiser¬
liche Postämter vorhanden und
hergebracht , solche Personen,
welche keine ReichSunterthanen
sind , und deren Treue man nicht
versichert , augbsezet , oder die¬
selben ausserhalb der Pcrsonal-
besreiung von dem Beitrage ge¬
meiner Realbeschwerden eximitt
und befreiet werden.

§ . 2 . (?)
( Postmeister , Postgeld .)

Nicht weniger wollen Wir den
Generalreichspostmeister dahin
halten , daß er seine Posten mit
aller Nothdurft wohl versehe , die
getreuen und richtigen Briefbe¬
stellungen gegen billiges Postgeld,

so

Projeet ver perpetm
'
rlichett

W - Capit.

^ rtiLuIus XXIX.

H . l . Der regierende Römi¬
sche Kayser soll und will auch kei¬
neswegs gestatten , daß Churfür¬
sten , Fürsten und Stande in
ihren Landen und Gebiethen , von
dem Erb -Generak -Reichs -Post-
Amt , Ihnen als Lands -Herren
und Obrigkeiten , solche Perso¬
nen , welche keine ReichS -Unter-
thanen , und derer Treue man
nicht versichert ist , aufgedrun¬
gen , oder Dieselbe (außerhalb
des Amts , Wohnung und Per¬
sonal , wie auch Accis und der¬
gleichen , auf die Lebensmittel
geschlagene Impostcn - Freyheit)
von Bcytragung gemeiner auf
ihren bürgerlichen Gütern haf¬
tender Keal - Beschwerden , exi - *
nmrt und bcfreyct werden.

§. 2 . Nicht weniger soll und
will der regierende Römische
Kayser den Erb - General - Post-
Meister künftiglich dahin halten,
daß er die Posten an den Orten,
da Ers bißhero gehabt und her¬
gebracht , anordne , mit aller
Nothdurfft wohl versehe , die ge¬
treue , schleunige , sichere und
richtige Briefbestellung gegen bil¬
liges p>roportt

'onirtes Post -Geld
unverweißlich befördere , und ge¬
gen sich keine befugte Klag ver¬
ursache,

'
§. 3 .
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OrLvamrna et nionits
krincipmn.
( ^ rt . XXlX .)

( XXXlll)

(Protocolkansche Anzeige über
das hier zu urserirende Xlo
oNum . )

Haben einige Gesandt¬
schaften darauf angetra¬
gen , damit es bey dem gan¬
zen Inhalt des gedachten
inouici vom Jahr 1764 *)
belassen werden möchte , ei¬
nige deren aber haben er¬
achtet , daß das besagte
rnonilum völlig umgan¬
gen , oder wenn selbiges
beybehalten werden wollte,
jedoch desselben letzteres
rneinbrum wcggelassen
werden möchte.

'̂ ) ,7§ . 3 . Das Postwesen ge¬
höret ohnedem sä Lomiturr,
wohin es auch zu remittiren,
und bis dahin in Konformi¬
tät der ? erpetuae in suspen¬
so zu lassen , indessen aber
dem » NNO 1670 in 6omitÜ8
gemachten Lonclulo und »N
1711 zwischenbepdeneolle
8U8 getroffenen Vergleich zu
inhariren , auch in dieser
das gesammte Reich und des¬
sen Rechte in Lorpnro ange-
dende — vor die Reichsge¬
richte gar ' nicht , sondern sä
comitia gehöriger Sache de¬
nen Standen mit mLnUsti;
beschwerlich zu fallen , nicht
zu gestatten seyn wird . -

Neichsft.
Ornv . et
HIottitÄ.

(p)
K. r.

S . sä §. z.

(?)
§ . 2.

S . sä § . z.

Beschwerden und Wunsche des Schwäbi¬
scher; Reichs Kreises.

Ot . XXIX .)

(2)
(Vielfache Beeinträchtigungen durch das Postwesen *).

Die Beschwerden gegen das Postwesen , welche beinahe
allen Standen , in deren Territorien Reichs -Posten bestehet !,
gemein sind, und welche daher auch schon in den Kreis -Oesva-
inwidus cle 1711 und 1741 vorgetragen worden , sind allge¬
mein bekannt . Insbesondere aber stnd sie den Reichs -Städ¬
ten , wo sich dasPezssonale der Post -Aemter täglich mehr Frei¬
heiten und Immunitäten anzumaßen , sucht , wodurch die
Posten sowohl die ständischen Gerechtsame und Einkünfte,
als auch die bürgerliche Nahrung beschädiget und bekrän-
ket werden , äußerst empfindlich.

Anstatt daß man von Seiten der Stände eine willige Re-
medurgehofft hatte , wurden dieBeschwerden durch den in die
Ochtulat . earolt vir . riet . XXVIll . neu eingedruckten -

„ dagegen soll den gemeinen Land - und Reichs -Stadti-
schen Boten " etc.

noch mehr gehauset , und dem reichsständischen Fuhrwesen , so
tpie dem Zoll -Regal derselben durch die neue Errichtung und
Vervielfältigung der Postwägen der unverschmerzlichste
Nachtheil zugefüget , indem diese zu förmlichen Fracht - und
Güterwagen ausgeartet , wodurch jährlich viele tausend Ccnt-
ner der feinen französischen , niederländischen , holländischen
und anderer Güter , besonders ^guch die Geld - Pakete und
Kisten , dem ordentlichen Fuhrwesen entzogen , und auch
die Zölle von solchen Gütern nicht entrichtet werden.

Zu billiger Abhülft dieser Beschwerden muß daher das
reichsstädtische Kollegium in Schwaben den Antrag dahin
richten , daß

i ) der vorerwähnte in die LapitulationRn Oru-oli VII . neu
eingeschaltete , und dann auch in die LapitulatloneskraneiLci I.
und ^ osexbi I s . cingcflossene §. z . in der künftigen Oapitulstioir
ganz , auch in dem § . l . ^ rt . XXIX . Lspit . noviü '

die Worte
„ ausserhalb der Personal -Befreiung"

weggelassen , und dagegen
r ) deutlich verordnet werde , daß

E c 2 ^ dje
*) sä Nn. L . L.N . „ Ausführung der Reichs - Städtischen Be¬

schwerden H . "
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( ^ rt . XXIX .)

Geld , so in allen Posthausern zu
jedermanns guter Nachricht in

offenem Druck beständig ange¬
schlagen seyn solle , ohnverweiß-
lich befördern , und also zu kei¬

ner fernem Klage und Einsehen
Ursach gebe.

§ . m . M

(Einschränkung der Land- und Reichs-
Städten Botten . )

Dagegen sollen denen gemei¬
nen Land - und Neichs -Stadti-

schen Botten unterwegs und zwi¬

schen denen Orten wo aus und

hin ein Bott seine LoniiiMioli

hat , die Mitbringung und

Sammlung derenBriefen , Wech¬

selung deren Pferden , und Aus¬

nehmung derer Personen und

Paqueter nicht zugelaffen , son¬
dern die Reichs -Städte und de¬

ren gehende , reitende und fah¬
rende Botten hierunter , denen
bereits in annis16 l 6, i baBund

i6z6 ergangenen Kayserlichen
Oeareten , katenten und keleri-

ptcn sich gemäß bezeigen , und

solchergestalt dieses Bottenwesen

sowohl der Chur ^ Maynzischen
Reichs -Post -krotecNou , als dem

Oeueral -Reichs -Erb - Post - Mei¬

stern und sonsten männiglichcn

ohne Nachthcil seyn.

N - Capit . Leopold H . und
Franz il.

( ^ rt . XXlX .)

so in allen Posthäusern zu jeder¬
manns guter Nachricht in offe¬
nen Drucke beständig angeschla¬
gen seyn soll , unverweislich be¬

fördert , und also zu keiner fer¬
ner » Klage und Einsehen Ursache
gebe.

^ § . 3 . (?)
(Land- und Reichsstädtische Boten .)

Dagegen soll den gemeinen
Land - und Reichsstädtischen Bo¬
ten unterwegs und zwischen den
Orten , wo aus und hin ein Bot
seine Kommission hat , die Mit¬
bringung und Sammlung der
Briefe , Wechselung der Pferde
und Aufnehpiung der Personen
und Pakete Nicht zugelassen , son¬
dern die Reichsstädte , und de¬
ren gehende , reitende und fah¬
rende Boten hierunter , den be¬
reits in amns 1616 , l62c ) und
16z 6 ergangenen kaiserlichen
Dekreten , Patenten und Re¬

skripten sich gemäß bezeigen , und

solchergestalt dieses Bvtenwe-
sen sowohl der kurmainzischen
Rcichspost -Protektion , als dem
General - Reichserbpostmeister
und sonst männiglichen ohne
Nachtheil seyn.

Project der perpetuirlichm
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z . dagegen soll dem Stadt-
und Lands - Botten - Wesen die
Sammel - und Wechslung der

Brief zwischen denen Orten , wo
aus und hin ein Both seine
Commission hat , nicht zugelassen,
sondern dies und alles dem Kai¬

serlichen Reichs - Post - keßal,
Churmaynzischen Erz -Canzella-
riat , und dessen Post -krotecssiou,
und dem allgemeinen Reichs-
Post -Lauff , ohne Nachtheil seyn.
Ingleichen solle nach Jnnhalt
des vom Churfürstlichen Kolle-
gio H.NNO 1641 auf den Reichs-
Tag zu Regenspurg wegen des
Reichs - Postwesens ertheilten
Gutachtens , und der in demsel¬
ben Reichs -Abschied , auch der
jezt regierenden Kayserlichen
Majestät Kapitulation gethanev
Verordnung , das Ecb -Gcneral-
Reichö -Post -Amt in seinem alle
verbleiben , und der damit be¬
lehnte Erb -Gencral -Reichs - Post-
Meister wider alle Eingriff und
Verschließung absonderlicher
Amts - Paqueten gehandthabt,
und aller Orten im Reich , so¬
wohl in Beyseyn eines Römi¬
schen Kaysers und dessen eom-
millari ' en , oder deren Hoffstatk,
als Abwcsen derselben , bey ru¬
higer Einnehm - Bestell - und
Austeilung aller und jeder , ver¬
mittelst der Reichs -Posten ent¬
kommender und abgehenver
Brieff und Paqueten gelassen,

und
Z . IV.



Beschwerden und Wünsche des Schwäbi¬
schen Reichs -Kreises.

( /ert . XXIX . )

Reichsstadtische OravaminZ et Monika

( ^ rt . XXIX .)

> (k')
s . 3.

(Postweftn.)
Die in den Jahren 1745 und 17 64 auch bei

mchrern Gelegenheiten gegen das Kaiserliche
Reichs -Postwesen gemachte Vorstellungen be¬
treffen folgende Puncte:

1 ) die Postämter in Reichsstädten , wo es
Recesse und Herkommen erfordert , mit verbür-
gerten einheimischen Personen zu besezen.

2) die Postmeister , Posthalter sammt Post¬
knechten und Domesticken in denen das Postwe¬
sen nicht angehenden Gegenständen , der ordent¬
lichen Gerichtsbarkeit nicht zu entziehen.

z ) Das Reichsstädtische Stadt - und Land¬
botenwesen , in seiner aufPrivilcgien , Verträ¬
gen und Gewohnheiten beruhenden Verfas¬
sung nicht zu stöhren.

4 ) Der Boten Briefschaften und Paquete
ungehindert , ohne eigenmächtige Visitation
passiren zu lassen.

5 ) Der Reichsstädte Gesandte und Stimm¬
führer auf Reichs - und Kreißtagen mitBrief-
und Psstgeldern nicht zu beschweren.

L) Ausser den bestehenden ordentlichen keine
neue Postkutschen und Fuhrwerk zu errichten,

7 ) auf denen Postwagen , deren erste Be¬
stimmung die Beförderung der Reisenden und
deren Gepäcks bezielct , den Transport und
Spedition von Centncr schweren Kaufmanns¬
gütern und besonders ausländischen , Französi¬
schen , Niederländischen und Holländischen
Maaren zum Nachtheil des Reichsstädtischen
Handelsstandes und fürnemlich der Maut und
Zollabgaben nicht zu gestatten,
welche man somit zur genauem Bestimmung
und Erledigung ehrerbietigst zu wiederhoh¬
len nicht umgehen kann.

3) die Postämter und Verwaltungen von nun an
bei jedem sich ereignenden Erledigungs -Falle nicht durch
fremde , sondern verburgerte und einheimische Personen
besezt, Dieselbe , ( wenn sie,gleich Zur Zeit noch nicht in
dem nexu civico stehen sollten ) nebst ihren Subalternen
Knechten und Domestiken in oinnibns caulis non 061-
Li

'alibuL der Orts -Obrigkeit , Polizei und Gcrichtbar-
keit unterworfen , und von bürgerlichen Lasten , auch
allen andern bestehenden Gefällen , z . B . Steuren , An¬
lagen , Accisen , Umgeld , Weg - und Sperr -Geldern rc.
weder für ihre Person , noch für ihre allenfalls besizende
Güter , Grundstücke und anderes Vermögen , auf einige
Weise eximirt oder befreiet seyn,

d) daß durch die Posten das uralte und wohlhcrge-
brachte Stadt - und Landboken -Wesen nicht gestöhret,.
und die Boten in An - und Aufnahme der Briefe und
Pakete nichtgehindert , sondern die Stände des Reichs
bei ihren dißfallsigen alten Rechten und Gewohnheiten,
zumal in Rücksicht auf den Handel , gelassen,

c) die zum grossen Nachtheil der bürgerlichen Nah¬
rung errichteten Postwagen entweder ganz wieder abge-
stellct, oderdoch bloß aufihre erste Bestimmung , nemlich
auf alleinige Transportirung der Reisenden und ihre La-

ZsZe , zurückgeführt , oder wo dieses nicht zu bewerkstelli¬
gen wäre , dahin angehalten werden sollen , daß sie, wie
die Fuhrleute alle mit sich führende Kaufmanns - Güter
und Pakete , mittelst Vorlegung einer ordentlichen Char¬
te, an den Zollstätten getreulich anzeigen , und davon , wie
es selbst die gedruckte Hochfürstl . Tausche Post - Ord¬
nung § . g 4 . et 45 . zwar bestehlet , daraufaber nicht über¬
all gehalten worden , den gebührenden Zoll entrichten,
auch sich nach den jeden Orts befindlichen Waghaus¬
und Niederlags -Verordnungen benehmen sollen,

6) daß keine neue Postwägcn ohne ausdrücklichen
ConsenS aller derjenigen Stände , durch deren Gebiet
sie gehen , aufgerichtet , und endlich

e) daß die Post - Freiheit für die reichsstädtischen
Gesandten und für die publiken Briefschaften unge¬
kränkt belassen werden solle.

M
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( /Irl . XXIX .)

§ . IV.

^blunutenen2 des Reichs - Post -Ämts .)

Wir sollen und wollen auch,
nach Unserm Kayserlichen Re¬
gierungs -Antritt , die beständige
Verfügung thun , daß Unser 6e-
nural - Kayserlich - und Reichs-
Ober -Post -Amt in seinem LÜe,

allenthalben erhalten , und zu
dessen Schmählerung nichts vor¬

genommen , verwilliget oder nach¬

gesehen , mithin dasselbe sowohl
bey Unserer Kayserlichen Person
und Hof -Staat , als sonsten im

Reich jederzeit in ruhiger Ein¬

nehm - Bestell - und Austheilung
aller und jeder Briefen und Pa-

gucter , gegen erhebendes billi¬

ges Post - Geld , gelassen werde.

§ . V.

(kölervNion wegen dieses ^ rttculs . )

Jedoch sollen und wollen Wir

auf diesen Articul , das Post-
Wesen belangend , in so lang

halten , auch halten lassen , biß
von Reichswegen ein anders be¬

liebet werden wird.

N . Capit . Leopold N . und
Franz u.

(Lek. XXIX .)
r . 4.

(Handhabung des Reichspostamts .)

Wir sollen und wollen auch
die beständige Verfügung thun,
daß Unser General - kaiserliches
und Reichsoberpostamt in seinem
Lsse , allenthalben erhalten , und
zu - essen Schmälerung nichts
vorgenommen , verwilliget oder
nachgesehen , mithin dasselbe so¬
wohl bei Unserer kaiserlichen
Person und Hofstaat , als sonst
im Reiche jederzeit in ruhiger
Einnehm - Bestell - und Austei¬
lung aller und jeder Briefe und
Paquete gegen erhebendes billi¬
ges Postgeld gelassen werde.

§ . 5 . -
(Vorbehalt deswegen .)

Jedoch sollen und wollen Wir
auf diesen Artikel , das Post¬
wesen belangend , in so lang hal¬
ten , auch halten lassen , bis von
Reichswegen ein anderes beliebet
werden wird»

Projekt der perpetm
'
rüchen

W . Capit.

und von keine» Land - Hof - Erb¬
oder anderem Pvsr -Amk , sie
seyen des regierenden KayserS
selbsten , oder wessen sie seyn kön¬
nen oder mögen , beschwert oder
beeinträchtiget werden.



W . Capit . Joseph H.

<^ rt . xxx .)

H. rliculu8 XXX.
§ . s.

(Wer auf die Laxitulation zu ver¬
pflichten . )

Damit , auch die Reichs -Hof-
Räthe , wie auch das Kayserli-
che Cammergericht in ihren Rath¬
schlagen , Txpeäitlou und son¬
nen sich nach dieser Opitulstion
richten , sollen und wollen Wir
bey künftiger Unserer Kayserli-
chen Regierung , ihnen sowohl,
als andern Unfern XliiMri « und
Rathen , dieselbe nicht allein Vor¬
halten , sondern auch ernstlich
einbinden , solche so viel einem
jeden gebühret , jederzeit vor Au ¬
gen zu haben , und darwider we¬
der zu thun , noch zu

'
rathen , sol¬

ches auch ihren Dienst -Eyden
mit ausdrücklichen Worten cin-
verleiben lassen . ,

§ . il.
( Beförderung Laxitulatlonis psrps-

tuae .)

Sodann sollen und wollen
Wir gleich nach angetrettener Un¬
serer Regierung das dseZotiuin
«LA^itulationis perpetuse (wobey
jedoch die Churfürsten sich das
^U8 LäcLxjwlanäi Vorbehalten ha¬
ben ) bey dem Reichs -Tage vor¬
nehmen , und selbiges , sobald
möglich , zu seiner kerkeälion
bringen lassen, es seye denn , daß
solches vor Antritt Unserer Kay-

N . Capit . Leopold l!, und
Fmnz H.
( ^ rt . XXX.)

^ rtieulus XXX.
§ . i.

( Verpflichtung .)

Damit auch die Reichs -Hof-
rathe , wie auch das kaiserliche
Kammergerichk in ihren Rath¬
schlagen , Expedition und sonst
sich nach dieserKapitulation rich¬
ten , sollen und wollen Wir ih¬
nen sowohl als andern Unfern
Ministern und Rathen , dieselbe
nicht allein Vorhalten , sondern
auch ernstlich einbinden , solche,
so viel einem jeden gebühret , je¬
derzeit vor Augen zu haben, und
darwider -weder zu thun noch zu
rathen , solches auch ihren Dienst¬
eiden mit ausdrücklichen Worten
einverleiben lassen.

§ . 2.

( Beständige Wahlkapitulation . )

Sodann sollen und wollen
Wir gleich nach angetrettener Un¬
serer Regierung das I^eZotiuni
OspttulAtionis ^er^etuue (wobey
jedoch die Churfürsten sich das

Läospitulsnckl Vorbehalten ha¬
ben ) bei dem Reichstage vorneh¬
men , und selbiges so bald mög¬
lich , zu seiner Perfektion brin¬
gen zu lassen.

D d ,z . 3.

Project der perpetrurlichm

Ai' ticu1u § XXX.

§ . i . Damit auch die Reichs-
chwf -Rathc , wie auch das Kay¬
serliche Lammergericht , in ihren
Rathschlagen , Tx^eäcklonen und
sonsten sich nach dieser eachtuls-
tion richten , soll und will der
Römische Kayser Ihnen sowohl,
als allen anderen seinen Xlniiün 's
und Rathen , dieselbe nicht allein
Vorhalten, sondern auch ernstlich
einbinden , solche , so viel einem
jeden gebühret , jederzeit vor Au¬
gen zu haben, und darwider we¬
der zu thun noch zu rathen , sol¬
ches auch ihren Dienst -Eyden
mit ausdrücklichen Worten ein-
verleibcn lassen.

Diesemnach hat das Chur¬
fürstliche Lolleßium auf obgesez-
te gewisse und beständige Kay¬
serliche Oapitulutlon , welche oh¬
ne gesammter Stande Bewilli¬
gung nicht zu anderen, bey allen
künftigen Wahlen , sie geschehen
zu Lebzeiten oder nach Absterben
eines Römischen Kaysers , den
LÜZen6um zu verpflichten; Da¬
ferne aber bey vorgehender Wahl
ein Churfürstlich OvIIeZiuin mit
dem LliZenclo noch weiters zu
cspituliren , und demselben in ge¬
meinen Reichs - Geschäften oder
anderen die OommuniL 8t3tuum
nicht betreffenden Sachen , (je¬
doch der güldenen Bull , dem

Müw
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W . Capit . Joseph H.

Ort . XXX .)

serlichen Regierung allschon zu
Srandssgekommen wäre.

§ . m.

( Bey Lebzeiten Jhro Kayserllchen Ma¬

jestät an der Hoheit und Würde

noch sonsten im heiligen Römischen
Reich keinen Eintrag zu thun . )

Wir sollen und wollen auch
keiner Regierung und ckchnim-
Llrstion im heiligen Römischen
Reich , solange Ihre Kayserli¬
che Majestät im Leben ohne De¬
ro ausdrücklichen Auftrag und

Einwilligung U» 6 unterziehen,
noch Ihro an der Hoheit und
Würde des Kayserthums einigen
Eintrag thun.

§. IV.

( Beschwörung der Ogpltulation durch
Bevollmächtigte . )

Demnach Wir auch wegen
Unserer Abwesenheit die Wahl-

OsPitulutiou gleich selbst zu be¬

schwören nicht vermögend gewe¬
sen, so haben Wir Unseren Lom-
niillsrus deShalben völlige Ge¬
walt gegeben , daß sie solche in

Unserm Nahmen und Seele vor¬

gängig beschwören sollen.

N . Capit . Leopold H . und
Franz n.
Ort . xxx .)

§ . 3 .

( Kurfürstliche KollegialschreibenH

Auch sollen und wollen Wir die
in vielen wichtigen Angelegenhei¬
ten von dem zurWahl versammel¬
ten kurfürstlichen OolleZio durch
besondere Schreiben an Uns er¬
stattete Gutachten fordersamst
zum wirklichen Vollzüge bringen
und darauf das gehörige beob¬

achten.

§ . 4 .

( Beschwörung durch Kommissarien . )

Demnach Wir auch wegen
Unserer Abwesenheit die Wahl¬
kapitulation gleich selbst zu be¬

schwören nicht vermögend gewe¬
sen , so haben Wir Unfern Kom¬

missarien deshalben völlige Ge¬
walt gegeben , daß sie solche in

Unserm Namen und Seele vor¬
gängig beschwören sollen.

§. s.

Projett der perpetuirlichm
FV . Capit.

Münster - und Oßnabräckischen
Friedens - Schluß , der ge¬
summten Ständen juribus , ge¬
genwärtig beständiger OssstulA-
tion , denen Reichs -LonlUtutio-
uen , und was in obberührten
gemeinen Reichs - Geschäften,
mittelst einer allgemeinen Reichs-
Sazung inskünftig anderst Üs-
tuiret und geschlossen werden
möchte , ohnabbrüchig zu des
Reichs Wohlfarth zu verbinden
vor nöthig erachtet würde , soll
Er auch dazu obligirt seyn und
verbleiben.



W . Capit . Joseph II.

(Lrt . XXX .)

§ . V.

(Und in eigener Person .)

Wir versprechen und geloben aber , sothane Be¬
schwörung der Lapitulstion , noch vor Empfan-
gung der Crone in eigener Person selbst zu leisten,
und Uns zu Vesthaltung besagter Osjsttulstion
nochmals zu verbinden.

§ . vi.
( Versprochene Zusag wegen Vesthaltung der OspitulLtion .)

Solches alles und jedes haben Wir obgedach¬
ter Römischer König . denen Churfärsten des
Reichs vor Sie und im Nahmen des heiligen Rö¬
mischen Reichs geredet , versprochen , und bey
Unseren Königlichen Ehren , Würden und Wor¬
ten im Nahmen der Wahrheit zugesaget , thun
dasselbe auch hiermit und in Kraft dieses Briefes:
Immassen Wir dann das mit einem leiblichen Ey
de zu Gott und dem heiligen Evangelio beschwo¬
ren , dasselbe steet , vest und unverbrochen zu hal¬
ten , dem treulich nachzukommen , dawider nicht
zu seyn , A, thun , noch zu schaffen , daß dawi¬
der gethaü werde , in einige Weiß oder Wege,
wie die mögten erdacht werden , Uns auch dawi¬
der einiger Behelf oder Ausnahm , Oispenlano-
NL8, -Ablolutiones , geist - oder weltliche Rechte,
wie das Nahmen haben mag , nicht zu statten kom¬
men sollen.

N . Capit . Leopold n . und Franz il.

* ( ^ rt . XXX .)

§ . 5 -
(In Person .)

Wir versprechen und geloben aber , sothane
Beschwörung der Kapitulation noch vor Empfan-
gung derKrone in eigener Person selbst zu leisten,
und Uns zu Festhaltung besagter Kapitulation
nochmals zu verbinden.

§ . 6 .
( Anfang der Kaiserlichen Negierung .)

Auch ehe Wir solches gethan , Uns der Regie¬

rung nicht zu unterziehen , sondern geschehen zu
lassen , daß die in der goldnen Bulle benannten
Vikaricn indessen anstatt Unser die Administration
des Reichs kontinuiren.

§ . 7 .
Solches alles und jedes haben Wir obgedach¬

ter römischer König den Kurfürsten des Reichs
für Sie , und im Namen des heiligen römischen
Reichs geredet , versprochen , bei Unfern König¬
lichen Ehren , Würden und Worten im Namen
der Wahrheit zugesaget , thun dasselbe auch hier¬
mit und in Kraft dieses Briefes , Lmmassen Wir
dann das mit einem leiblichen Eyde zu Gott und
dem heiligen Evangelium beschworen , dasselbe
stet , fest und unverbrochen zu halten , dem treu¬

lich nachzukommen , dawider nicht zu seyn , zu
thun noch zu schaffen , daß darwider gethan wer¬
de , in einige Weis oder Wege , wie die mögte er¬
dacht werden , Uns auch dawider einiger Befehl
oder Ausnahm , Dispensationen , Absolutionen,
geist - oder weltliche Rechte , wie das Namen ha¬
ben mag , nicht zu statten kommen soll.

z r.§ . vu.
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z . vn.

(Msmxlarien der LLpitulatlou .)

Dessen zu Urkund haben Wir dieser Brief

Neun in gleicher körn und Laut fertigen , und

mit Unserem anhangenden großen ^Znsiegel bebraf-

kiacn auch jedem Churfürsten einen überantwor¬

ten lassen . Geben in Unserer und des heiligen

Reichs Stadt Franckfurt den sieben und zwanzig¬

sten Monatstag Martii nach Christi Unsers lie¬

ben Herrn und Seeligmachers Geburt im ein

Tausend sieben Hundert und vier und Sechzigsten,

Unsers Reichs im ersten Jahr.

Nicolaus Fürst Esterhazy , hierzu bevoll¬

mächtigter erster Königlich Churböhmischer

Wahl -Bottschafter.

Johann Anton Graf von Pergen , hierzu
bevollmächtigteKveyterKöniglichChur-
böhmischer Wahl -Bottschafter.

^ eZiä Valentin Felix Freyherr von Boris,
hierzu bevollmächtigter dritter Königlich

Churböhmischer Wahl -Bottschafter.

(t.. 8.)

N. Capit » Leopold n. und Franz n«

( Krt . XXX .)

§. 8 .
(Eremplarien der Kapitulation .)

Dessen zu Urkund haben Wir dieser Brief acht
in gleicher Form und Laut fertigen , und mit Un¬

serem anhangenden großen Insiegel bekräftigen,
auch jedem Kurfürsten einen überantworten lassen.
Gegeben in Unserer und des Heiligen Reichs
Stadt Franckfurt ' den zo . Monatstag Septem-
bris , nach Christi unsers lieben Herrn und Se¬

ligmachers Geburt im eintausend siebenhundert und

neunzigsten Jahre.

Anton Theodor zu OlMÜtz, kuhrböhmischer
erster Wahlbotschafter.

Franz Karl Neichsgraf von Metternich -¬
Winneburg Beilstein , zweyter köuigl.
Churböhmischer Wahlbotschafter.

Joseph Freyherr von Bartenstein , dritter
kurbbhmischer Wahkbotschafter.

. DU
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